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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Mmterfitzung 1878.

Kreisschreiben

an

die Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 7. November 1878.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständniß mit dem Re-
gièrungsrath beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
25. November nächstkünftig zu seiner ordentlichen Wintersession
einzuberufen. Sie werden demnach eingeladen, sich am
bezeichneten Tage, Vormittags 10 Uhr, im gewohnten Lokale
auf dem Rathhause in Bern einzusinken.

Zur Behandlung werden gelangen:

Entwürfe von Gesetzen und Dekreten.

». Gesetze zur zweiten Berathung.
Gesetz über das Wirthschaftswesen.

d. Gesetze zur ersten Berathung.
1. Gesetz über die Stempelabgabe.
2. Gesetz betreffend Abänderung desjenigen über die Erbschafts¬

und Schenkungsabgabe.

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

o. Dekrete.
Dekret über die Besoldung der katholischen Geistlichen.
Dekret betreffend Revision desjenigen über Vertretung des

Gerichtspräsidenten von Bern vom 29. Mai 1865.
Dekret betreffend Revision des Vollziehungsdekrets zum
Gesetz über die Branntwein- und Spiritusfabrikation vom
9. März 1870.

4. Dekret betreffend Revision desjenigen betreffend die Hasle-
thallEntsumpfung.

5. Dekret betreffend die Kreiskommandanten.
6. Dekret betreffend Aufhebung des Gesetzes über die Schützen¬

gesellschaften.

k. Borträge.

». Des Regierungspräsdenten.
1. Ueber die stattgehabten Wahlen.
2. Staatsverwaltungsbericht für das Jahr 1877.

b. Der Direktion der Justiz und Polizei.
1. Strafnachlaßgesuche.
2. Naturalisationen.

o. Der Direktion der Finanzen.
1. Staatsrechnung für das Jahr 1877.
2. Ueber den Anzug des Herrn Bürki und anderer Mit¬

glieder des Großen Raihes betreffend Zurückziehung der

Kantonalbankobligationen.
3. Bericht und Antrag betreffend Beschaffung der für die

Staatsverwaltung erforderlichen Geldmittel.
4. Betreffend Nachkredite.

à. Der Direktion der Domänen und Forsten.
Käufe und Verkäufe.

e. Der Direktion der öffentlichen Bauten.
Straßen- und Brückenbauten.
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lZ. Wahlen

1. zweier Mitglieder des Regierungsraths,
2. zweier Mitglieder des Ständerathes,
3. des Staatsschreibers,
4. des Generalprokurators,
5. des Ohmgeldverwalters,
6. des Salzhandlungsverwalters.

Für den ersten Tag werden auf die Tagesordnung gesetzt:
die Vorträge des Regierungspräsidenten.

Die Wahlen finden statt Donnerstag den 28. November.

Mit Hochschätzung

Der Großrathspräsident:
R. Brunner.

Erste N

Montag den 25. November 1878.

Vormittags 10 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Brunner.

in Pruntrut, Rebetez in Bassecourt, Renfer, Riat, Ritschard,
Robert, Rosselet, Schertenleib, Schüpbach, Seiler, Sigri,
Spring, Steullet, Thonen in Reutigen, Wegmüller, Willi,
Witz, Wolf, Zingg, Zumsteg, Zumwald.

Nach dem Namensaufrufe sind 171 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 81 ; wovon m it Entschuldigung : die

Herren Abplanalp, Bangerter in Langenthal, Baume, Born,
Bruder, Charpie, Klening, Linder, Meyer in Bern, Mosimann,
Sommer, v. Tscharner, v. Werdt, Willener, Zyro; ohne
Entschuldigung: die Herren Amstutz, Arn, Berger in
Schwarzenegg, Boß, Brand in Ursenbach, Burger, Bühlmann,
Burren in Köniz, Burri, Carraz, Chappuis, Clsmenyon,
Dêboeuf, Fattet, Fleury, Francillon, Frutiger, Galli, Glaus,
Girardin, Grenouillet, v. Grünigen in Schwarzenburg, Gurtner,

Hennemann, Hornstein, Jmobersteg, Jndermühle, Jobin,
Kaiser in Grellingen, Klaye, Kohli, Kurz. Lanz, Ledermann,
Mâgli, Marchand, Möschler, Mühlemann, Müller in Tram-
lingen, Nâgeli, Oberli, Racle, Reber in Niederbipp, Rebetez

Nach Eröffnung der Sitzung geht der Herr Präsident
sofort über zur

Tagesordnung:

Vortrag über die seit der letzten Session kattgesnndene» Ersatz¬

wahlen in den Großen Rath.

Es find gewählt worden:
1. im Wahlkreis Niedersimmenthol:
Herr Wiedmer, Johann, Wirth in Oey, dessen frühere

Wahl vom Großen Rathe unterm 11. September abhin kas-

strt worden war;
2. im Wahlkreise Wahlern:
Herr v. Grünigen, Jakob, Arzt und Amtsrichter,

Niedereichi;
Herr Glaus, Johann, Hauptmann in Häusern;
Herr Zehn der, Johann, alt Gerichtspräsident in

Schwarzenburg, deren frühere Wahl, sowie die am 25. August
abhin stattgehabten Wahlverhandlungen vom Großen Rathe
unterm 22. Juli und 11. September dieses Jahres kassir
worden sind;

3. im Wahlkreise Sign au an Platz des ausgetretenen
Herrn Haldemann:

Herr Sahli, Christian, Fürsprecher in Bern;
4. im Wahlkreise Langnau an Platz des

ausgetretenen Herrn Wüthrich:
Herr Berg er, Gottlieb, Fürsprecher in Bern;
5. im Wahlkreise Burgdorf an Platz des

ausgetretenen Herrn Lüdi:
Herr Grieb, Ludwig, Amtsrichter in Burgdorf.

Da gegen diese Wahlen innerhalb der gesetzlichen Frist
keine Einsprachen erfolgt sind und gegen dieselben auch von
Amteswegen Nichts einzuwenden ist, so stellt der
Regierungsrath den Antrag, es möchten die Wahlen der Herren
Wiedmer, v. Grünigen, Glaus, Zehnder, Sahli, Berger und
Grieb als gültig anerkannt werden.

Lindt. Ich spreche den Wunsch aus, daß der Bericht
der Herren Kommissäre über die Wahlen im Wahlkreise
Wahlern verlesen werden möchte. Es wird den Großen
Rath interessiren, zu vernehmen, wie es dort zugegangen ist.

Ich glaube, man sei es den Herren Kommissären und der

betreffenden Landesgegend schuldig, daß der Bericht dem Großen
Rathe mitgetheilt werde.

Scherz. Ich stelle den Antrag, es sei dieser Bericht
einfach auf den Kanzleilisch zu legen, damit diejenigen, die

sich dafür interessiren, davon Einsicht nehmen können. Es
ist sonst nicht Uebung, daß solche Berichte abgelesen werden.
Es würde dies viel zu viel Zeit wegnehmen.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne Einsprache
genehmigt; derjenige des Herrn Lindt bleibt gegenüber dem

Antrage des Herrn Scherz in Minderheit.
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Hierauf leisten die Herren Wiedmer, Sahli, Berger und Von vorstehendem Ergebniß wird im Protokoll Vor-
Grieb, welche anwesend sind, den verfassungsmäßigen Eid. merkung genommen und der Bericht an den Regierungsrath

zurückgesandt.

Aortrag iider das Ergebniß der Volksabstimmung betreffend das

Miidchenarbeitsschuigesetz.

Dieser Vortrag lautet wie folgt:

Herr Präsident,
Herren Großräthe!

Wir beehren uns, Ihnen zur Kenntniß zu bringen, daß
das Gesetz über die Mädchenarbeitsschulen in der Abstimmung
von 27. vorigen Monats mit 22,866 gegen 17,503 Stimmen,
demnach mit einer Mehrheit von 5363 Stimmen, vom Volke

angenommen worden ist.
Das Ergebniß der Abstimmung in den einzelnen

politischen Versammlungen, sowie in den Amtsbezirken, ist in der
beigelegten Zusammenstellung enthalten.

Bern, den 6. November 1878.

Mit Hochachtung!

Im Namen des Regierungsrathes:
(Folgen die Unterschriften.)

Laut obenerwähnter Zusammenstellung vertheilt sich das
Ergebniß folgendermaßen auf die einzelnen Amtsbezirke:

Zahl der âr
Amtsbezirke. Stimmenden. Annahme. Verwerfung

Aarberg 1093 518 485
Aarwangen 1886 748 994
Bern 4996 3392 1282
Viel 599 502 46
Büren 651 311 285
Burgdorf. 1773 877 743
Courtelary 2015 1637 239
Delsberg. 2465 1953 492
Erlach 284 188 74
Fraubrunnen 798 408 354
Freibergen 1380 825 465
Frutigen 817 298 492
Jnterlaken 2125 835 1092
Konolfingen. 1891 631 1129
Lausen 1139 803 265
Laupen 615 310 283
Münster 1666 1066 473
Neuenstadt 405 332 55
Nidau 645 443 167
Oberhasle 475 162 284
Pruntrut 3868 2677 1042
Saanen 390 144 229
Schwarzenburg 830 91 724
Seftigen 1279 418 793
Signau 1569 560 937
Obersimmenthal 711 302 394
Niedersimmenthal 1452 460 873
Thun 1861 883 864
Trachselwald 1761 442 1205
Wangen 1201 453 660
Militär 289 197 83

Keràigimg des Traktandeuzirkulars.

Es werden gewiesen:

1. das Dekret über die Besoldungen der katholischen
Geistlichen an eine Spezialkommission von 3 Mitgliedern, die
vom Büreau zu bestellen ist;

2. das Dekret zur Revision desjenigen über Vertretung
des Gerichtspräsidenten von Bern vom 29. Mai 1865 an
eine Kommission von 3 Mitgliedern, welche vom Büreau zu
bestellen ist;

3. das Dekret betreffend Revision des Vollziehungs-
Dekrets zum Gesetz über die Branntwein- und Spiritus-
Fabrikation vom 9. März 1870 an die bestehende Kommission
für das Wirthschaftswesen;

4. das Dekret betreffend Revision desjenigen der Hasle-
thalentsumpfung an die Staatswirthschaftskommission;

5. die Strafnachlaßgesuche und Naturalisationsgesuche an
die Bittschriftenkommisston;

6. der Bericht und Antrag betreffend Beschaffung der

für die Staatsverwaltung erforderlichen Geldmittel an die

Staatswirthschaftskommission;
7. die Nachkreditbegehren an die Staatswirthschafts-

kommisston;
8. die Käufe und Verkäufe an die Staatswirthschaftskommission;

9. die Straßen - und Brückenbauten an die Staats-
wirthschaftskommisston.

Der Herr Präsident verliest folgendes Schreiben:

Herr Präsident,

Herren Großräthe!

Da die Frage, ob die Schützengesellschaften noch

fernerhin von den Kantonen zu unterstützen seien und im Falle
der Bejahung, in welchem Maße, in engem Zusammenhang
mit dem neuen vierjährigen Voranschlage steht, zudem in der

nächsten Zukunft von Seite der Bundesbehörden neue, diese

Materie beschlagende Erlaffe zu gewärtigen sind, so haben
wir für angemessen erachtet, die im Traktandenverzeichniß der
bevorstehenden Großrathssession erscheinende sachbezügliche

Vorlage in dieser Session nicht zur Behandlung zu bringen.
Indem wir Sie hievon in Kenntniß setzen, benutzen wir

diesen Anlaß, Sie unserer ausgezeichneten Hochachtung zu
versichern.

Bern, den 20. November 1878.

Im Namen des Regierungsrathes:
(Folgen die Unterschriften.)

Hievon wird im Protokoll Vormerkung genommen.

Zusammen 42,929 22,866 17,503
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Schori, Ich vermisse auf dem Traktanden-Zirkular
einen Gesetzentwurf, der bereits in zweiter Berathung behandelt
werden könnte. Ich meine das Brandasfekuranzgesetz. Ich
mache Niemanden einen Vorwurf, daß mcîn dieses Gesetz nicht
vorbringt; denn es ist bekanntlich in der frühern Periode zur
ersten Berathung gekommen, und seither haben die Behörden
gewechselt, und man kann den neuen Behörden nicht Alles auf
einmal zumuthen. Wenn nun aber noch längere Zeit bis zur
zweiten Berathung verstreichen sollte, so möchte ich, daß man
auf meinen frühern Anzug zurückkomme, wonach eine Revision
der Brandassekuranzschatzungen vorgenommen werden solle.
Wi^ haben in letzter Zeit gesehen, daß die Regierung bereits
in zwei Amtsbezirken in diesem Sinne vorgegangen ist, aber
ich glaube, die Revision sei im ganzen Kanton nothwendig.
Die Brandassekuranzschatzungen rühren vom Jahre 1834
her. Bekanntlich ist nun aber der Geldwerth nicht mehr der
gleiche, wie damals, und zudem sind bedeutende Ungleichheiten
in den Oertlichkeiten entstanden.

Herr Präsident. Ich nehme an, Herr Schori wolle
nur anregen, daß man das Brandasfekuranzgesetz möglichst
rasch zur Erledigung bringe, er habe aber nicht einen bestimmten
Antrag gestellt.

v. Steiger, Direktor des Innern. Auf das Votum
des Herrn Schori kann ich mittheilen, daß der Regierungsrath

die Revision des Brandassekuranzgesetzes bisher allerdings
noch nicht an die Hand genommen hat, weil andere Gesetze

dringender sind. Damit ist aber nicht ausgesprochen, daß der
Absicht des Herrn Schori nicht entsprochen werden könne,
welche hauptsächlich dahin geht, eine Revision der Schätzungen
vorzunehmen und vielleicht auch einen andern Schatzungsmodus

im ganzen Kanton einzuführen. Der Regierungsrath
ist von der Nothwendigkeit einer solchen Revision vollständig
überzeugt, und es wird gegenwärtig bereits eine Revision der
Schätzungen vorgenommen in den Amtsbezirken Aarberg und
Nidau, und man hofft dadurch eine Grundlage zu bekommen,
von der aus sich mit einiger Klarheit und Sicherheit eine

Berechnung für eine Gesammtrevision aufstellen läßt. Ich
glaube meinerseits, es könne eine solche Revision vorgenommen
werden, ohne daß das ganze Gesetz an die Hand genommen
wird, und jedenfalls wird dem Großen Rathe sobald als möglich
eine solche beantragt werden.

Da kein Antrag gestellt worden ist, so wird dieser Punkt
als erledigt angesehen.

Staatsverwaltungsbericht pro 1877.

Die Postulate, weche die Staatswirthschaftskvmmission
zum Staatsverwaltungsbericht stellt, finden sich in den
Beilagen zum Tagblatt von 1878, Nr. 27.

Es wird beschlossen, den Bericht rubrikenweise zu
berathen.

Kericht des Regierilngspriijîdmms.

Kummer, Direktor, als Berichterstatter der Staals-
wirthschaftskommisston. Zuerst ein Paar Worte im Allge¬

meinen. Die Staatswirthschaftskommission hat bei der
Behandlung des Verwaltungsberichtes und der Staatsrechnung
darauf Rücksicht genommen, daß wir in eine neue
Verwaltungsperiode eingetreten, und daß verschiedene Berichterstatter,
welche den Bericht abgefaßt, gegenwärtig weder Mitglieder
des Regierungsrathes noch des Großen Rathes sind, so daß
sie nicht im Falle wären, hier zu antworten. Man hat daher
von vornherein gesagt, daß in Anbetracht dieser Sachlage die

Aufgabe der Staalswirthschaftskommission theilweise eine redu-
zirte sei. Man wird nicht auf solche Diskussionen eintreten,
welche sonst vielleicht möglich wären, wenn die Vorsteher der

betreffenden Direktionen, welche den Bericht redigirt, in ihrer
bisherigen Stellung wären.

Nun komme ich zum Prästdialbericht. Da spricht die

Staatswirthschaftskommission den Wunsch aus, es möchte der

Berwaltungsbericht Alles enthalten, was die Verwaltung
betrifft, und es möchte nicht allzuviel auf andere Berichte
abgeschoben werden, welche die Mitglieder des Großen Rathes
nicht immer bei der Hand haben, wenn der Verwaltungsbericht

zur Sprache kommt. Wir sehen, daß seit einigen
Jahren ein eigener Bericht der Hypothekarkasse gedruckt und
ausgetheilt wird und daß der Verwaltungsbericht darüber
fast Nichts mehr sagt. Man kann z. B. nicht sehen, wie sich

die Verwendungen der Hypothekarkasse auf die einzelnen Kantonstheile

und Amtsbezirke vertheilen. Ueber die Kantonalbank
erscheint seit längerer Zeit ein Separatbericht, doch ist die

Hauptsache im bisherigen Verwaltungsberichte auch erschienen.
Endlich ist zu bemerken, daß ein großer Theil statistischer
Tabellen in das statistische Jahrbuch des Kantons Bern
verwiesen wird. Da nun das Jahrbuch nur alle 2 Jahre
erscheint, ja jetzt wegen ungenügenden Kredits mehr als 2
Jahre nicht erschienen ist, sind wir gegenwärtig, namentlich
mit den Angaben über die Gerichtsverwaltung, um 3—4
Jahre zurück, so daß das Jahrbuch nicht eine Erleichterung,
sondern eine Erschwerung des Einblickes verschafft. Die
Staatswirthschaftskommission wünscht nicht, daß Alles, was in den

Berichten der beiden Bankanstalten und im Jahrbuch erscheint,
im Verwaltungsbericht figurire; denn da würde der Bericht
viel zu groß, aber es sollte doch die Hauptsache dessen, was
im letzten Verwaltungsjahre pasfirt, im Berichte selber stehen,
damit die Herren Großräthe die Sache bei einander haben.

Was das neue Format des Verwaltungsberichtes betrifft,
so hat es das für sich, daß es nun künftig hin mit dem

Format der Staatsrechnung übereinstimmen wird, welches auf
Großquart reduzirt werden soll. Wenn man dieses Format
gewählt hat, weil es zugleich dasjenige des Tagblattes des

Großen Rathes und des Amtsblattes ist, so konnte das
geschehen, obschou man vielleicht die Frage auch anders hätte
lösen können. Im Kanton Zürich z. B. wird das gleiche

Oktavformat, welches der Geschäftsbericht hat, auch für die

Staatsrechnung verwendet. Indessen muß man wirklich fragen,
ob für eine Staatsrechnung dieses kleine Format genüge.
Die Staatswirthschaftskommission hat nun einmal das neue

Format als gegeben angenommen, und spricht nur den Wunsch
aus, es möchten die im Postulat erwähnten Gegenstände auch

noch im Berichte erscheinen, dessen Umfang dadurch nur um
einige Bogen zunehmen wird.

Rohr, Regierungspräsident. Der Negierungsrath ist
mit dem Postulat der Staatswirlhschaftskommission ganz
einverstanden, allein ich glaube doch darauf aufmerksam machen

zu sollen, daß durch die Aufnahme aller dieser Berichte der

Staatsverwaltungsbericht außerordentlich voluminös werden
wird. Auch wird man sich daran erinnern, daß dem Negie-
rungsrathe mehrere Male der Wunsch ausgesprochen worden
ist, es möchte der VerwaltungsbeUcht einfacher gehalten und
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nicht so voluminös gemacht werden. Das widerstreitet
einander in Etwas. Indessen werden sich die Regierung und
die Staatswirthschafiskommission miteinander verständigen, und
es können vielleicht Sachen ans dem Berichte weggelassen
werden, welche bis dahin übnngsgemäß in denselben
aufgenommen worden sind. Der Große Raih wird dann das nächste

Mal nach Prüfung des neuen Berichtes entscheiden, ob er mit
der neuen Form desselben einverstanden sei.

Karrer. Mit dem Antrag der Staatswirthschaftskommission

bin ich einverstanden. Ich glaube, es sei ein
Fehler, daß man die Berichte der Kanionalbank und der
Hypothekarkasse apart drucken ließ und gewisse Sachen in
das Jahrbuch verwies. Die Berichte der beiden Bankanstalten
enthalten gerade dasjenige, was man am ehesten liest. Ich
möchte nun noch einen andern Antrag machen. Ich möchte

Sie auf das Gewissen fragen, ob auch nur ein Dutzend
Mitglieder der Versammlung den Bericht ganz gelesen haben.
Ich glaube nicht, daß es der Fall sei. Wenn man sich dazu
entschließen könnte, die richtige Methode anzuwenden und nur
das Allernothwendigfte auszunehmen, wozu ich die Berichte
der Kantonalbank und der Hypothekarkasse rechne, so würde
dieß die Druckkosten verringern und auch zur Folge haben,
daß der Bericht eher gelesen würde, was schließlich die Hauptsache

ist. Wenn Sie den Verwaltungsbericht durchgehen, so

finden Sie darin z. B., daß die Verhandlungen der

Amtsarmenversammlungen mit einer Breite mitgetheilt sind, die
etwa für einen Spezialbericht, allein nicht für den Verwal-
tnngsbericht paßr. Ich stelle daher den Antrag, es möge der

Regierungsrath in Zukunft bei Bearbeitung des Staats-
verwaltungsbericktes seine Aufmerksamkeit dahin lenken, daß
in demselben bloß die nothwendigen und interessanten Ergebnisse

der Administration Aufnahme finden. In früherer Zeit,
als Herr Fetscherin Mitglied des Regierungsrathes war, sind
ihm die Berichte der einzelnen Direktionen vorgelegt worden,
und er hat dann diese Berichte gesichtet, so daß der gedruckte
Bericht jeweilen wirklich nur das Hauptsächlichste enthielt.
Gegenwärtig werden einfach die Berichte der einzelnen Direktionen

zusammengestellt und gedruckt, ohne daß sie vorher
gesichtet werden. Ich glaube, man sollte in Zukunft nicht
mehr so verfahren, und ich empfehle Ihnen daher meinen
Antrag.

Die Anträge der Staatswirthschaftskommission und des

Herrn Karrer werden genehmigt.

Direktion des Armenwesens.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Da die Staalswirthschaftskommission die Geschäftsberichte

der verschiedenen Direktionen unter ihre Mitglieder
vertheilt hat, so nehme ich an, wenn der Bericht über irgend
eine Direktion nicht vollständig genug sein sollte, so werde

derselbe von meinen Kollegen ergänzt werden. Was nun das

Armenivesen betrifft, so wird in erster Linie auf ein früheres
Postulat verwiesen und gewünscht, daß eine Kommisston von
Großräthen untersuche, ob in Bezug auf die Verpflegungs-
anstalt Bärau das Nöthige geschehen sei, und zweitens wird
gewünscht, daß die früher aufgehängte Tafel über die den

Pfleglingen zu verabreichenden Rationen wiederum erscheine.

Zur Erläuterung glaube ich das zum Bericht für 1876 gestellte

Postulat anführen zu sollen. Es lautet: „Der Regierungs-

Tagblatt des Großen Rathes tS7S.

rath wird eingeladen, eine Untersuchung darüber anzuordnen,
ob den Pfleglingen in den Verpflegungsanstallen des Staates
die reglementarische Nahrung verabfolgt werde." Es ist zwar
seither Bericht erstattet worden, daß es in Bezug ans die

Anstalt Bärau nicht so schlimm stehe, wie die Gerüchte sagen,
die gelegentlich darüber gehen. Allein es möchte doch zur
Beruhigung des Großen Rathes dienen, wenn eine aus seiner
Mitte gewählte Kommisston einmal diese Sache untersucht und
darüber berichtet. Im Uebrigen sind diese beiden Anträge
ganz unverfänglich und nicht präjudizirend.

Räz, Direktor des Armenwesens, als Berichterstatter
des Regiernngsrathes. Der Regierungsrath will, im Verein
mit der Armendirektion, dieses Postulat nicht bekämpfen, sondern
nimmt es an. Ich kann bei diesem Anlaß nur bemerken, daß
die Armendireklion ein wenig bedauert hat, daß diese Mahnung
hat erscheinen müssen; allein ich halte dafür, der Negierungs-
ralh und die Armendireklion seien gerechtfertigt, indem man
auf Seile 31 des Staatsverwaltnngsberichtes nachweisen kann,
daß diese Untersuchung dennoch stattgefunden hat, nur mit
dem Unterschied, daß sie durch die Aufsichtskommission im
Verein mit dem damaligen Direktor des Armenwesens
vorgenommen worden ist. Sie werden sehen, daß dieser Bericht
sehr deutlich und weitläufig abgefaßt ist, und daß das Resultat
desselben durchaus nicht zu Ungunsten der Anstalt spricht,
sondern daß sich diese ganz gut hat untersuchen lassen dürfen.
Die Armendirektion will aber, wie gesagt, die Untersuchung
gerne noch einmal vornehmen lassen, und wenn also der Große
Rath findet, es sei der Fall, so mag er eine Kommission aus
seiner Mitte ernennen. Bedauern muß die Armendirektion
nur, daß diese Untersuchung nicht ans beide Anstalten
ausgedehnt wird, indem es so fast den Anschein hat, als ob die

Anstalt Bärau weniger gut geführt würde, und mehr Anlaß
zu Klagen gäbe, als die von Hindelbank, während die
Armendireklion konstaliren muß, daß gerade das Gegentheil der Fall
ist, indem über die Verpflegung in der Bärau gar keine Klagen
eingelangt sind, was hingegen bei der Anstalt Hindelbank
hie und da der Fall ist.

Herr Berichterstatter der Slaatswirthschaftskom-
mission Man kann das Postulat in dem Sinne erweitern,
daß die Untersuchung sich auf beide Anstalten erstrecken soll.
Ueber die Frage, wer die Kommission ernennen soll, ist im
Antrag nichts Bestimmtes formulirt, und wir haben auch

nicht darüber geredet. Wenn beschlossen wird, daß der
Regierungsrath sie ernennen soll, aber aus Mitgliedern des

Großen Rathes, so habe ich persönlich nichts dagegen, will
aber gewärtigen, ob von einem andern Mitglied der
Staatswirthschaftskommission oder des Großen Rathes aus der

Antrag anders formulirt wird.

v. Wattenwyl von Rubigen. Schon bei dem Postulat
der Staatswirthschafiskommission vom vorigen Jahr ist die

Ansicht die gewesen, es solle eine außerordentliche Untersuchung
durch eine Großrathskommission geschehen. Dem ist nun nicht
im vollen Sinne Rechnung getragen worden, sondern der

damalige Armendirektor hat die Untersuchung durch die bisher
bestehenden Organe stattfinden lassen, und das ist just, was
man nicht gewollt hat. Daß der Bericht so herauskommen
werde, wie er lautet, habe ich vorausgesehen, denn die Leute,
die alle drei Monate den Zustand der Anstalt untersuchen

sollen, haben sich natürlich nicht selber blamiren können.

(Heiterkeit So viel aber kann ich aus eigener Erfahrung
sagen, daß die Leute aus der Bärau häufig sehr schlecht

aussehen, und der Hunger aus ihnen herausschaut. Wo der Fehler
steckt, weiß ich nicht; aber daß gerade eine Armenanstalt

so
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berufen sei, großartige Landwirthschaft zu treiben, an den

Viehzeichnungen zu glänzen und Preise davon zu tragen, in
der Käserei den ersten Rang einzunehmen, das ist mir fraglich.

Ich glaube, viel Käserei gibt den Armen nicht rothe
Backen. Daß da ein Fehler ist, davon bin ich überzeugt, und
deswegen möchte ich, so viel an mir, wünschen, daß gehörig
untersucht werde. In unserer Gemeinde haben wir solche

Ersahrungen gemacht, daß wir keine Leute mehr in die Bärau
schicken. Daß die Untersuchung überall stattfinde, dagegen

habe ich nichts: ich möchte der Bärau nicht speziell aufsitzen.

Beide Postulate werden genehmigt, mit dem Zusatz, daß
die verlangte Untersuchung sich auf alle Verpflegungsanstalten
erstrecken soll.

Direktion der Eisenbahnen.

Schmid in Burgdorf. Wenn schon von der Staats-
wirthschaftskommisston hier kein Postulult gestellt ist, so

erlaube ich mir, von mir aus ein solches zu stellen. Es wird
sicher Niemand im Saale sein, dem es nicht aufgefallen ist,

wie die Einnahmen der Bern-Luzernbahn in der letzten Zeit
successiv immer zurückgegangen sind, nnd zwar muß dies um
so mehr ausfallen, als die Bern Luzernbahn zu den jüngern
Bahnen gehört, die zwar gleich wie die älteren unter der

jetzigen Geschäftslosigkeit leiden, aber doch mehr Chancen für
eine Zunahme ihres Verkehrs haben, als alte Bahnen, deren

Verkehr schon gehörig eingerichtet und ausgenutzt ist. Die
letzten Monatsergebnisse haben wieder ein pitoyables Resultat
aufgewiesen, und so muß Jeder, der Interesse an der Bahn
nimmt, wirklich Bedenken tragen, daß man der Sache so ohne
Weiteres zuschaue. Ich für mich setze durchaus keinen Zweifel
in die volle Befähigung der Jurabahndirektion, ihr Netz
kaufmännisch so zu betreiben, daß sie den größtmöglichen Verkehr
auf ihre Linien zieht. Aber nach diesen Resultaten, wie sie

Tag für Tag krasser vorliegen, kommt mir denn doch der
Gedanke, ohne ihr damit einen Vorwurf machen zu wollen, es

möchte die Jurabahndirektion ihre Interessen vielmehr darin
finden, für eine gehörige Alimentation ihres Stammnetzes zu
sorgen und vielleicht etwas weniger.besorgt zu sein für die

der Bern-Luzernbahn, die ihr nur zum Betrieb übergeben ist,
und bei der sie allerdings aus dem größeren Verkehr keinen

direkten Nutzen zieht.

Ich möchte deshalb hier den Antrag stellen, es solle die

Direktion der Eisenbahnen im Verein mit den Ausgeschossenen,
die ihr der Staat zur Untersuchung der Rechnungen und zur
Bestimmung des Bahnbetriebs beigibt, genaue Studien
aufnehmen über die Frage, ob nicht der Bern-Luzernbahn ein

größerer Verkehr und eine bessere Alimentation zugeführt
werden könne Es soll, wie gesagt, in diesem Antrag durchaus
kein Mißtrauen gegen die Pflichterfüllung der Jurabahndirektion

liegen; aber ich möchte doch von unparteiischer Seire
konstatirt wissen, daß alles Mögliche geschieht, um die Kanäle
des Verkehrs dieser Bahn auf rationelle Weise zu öffnen und

zu unterhalten.

v. Sin ner, Eduard. Mit dem Antrag des Herrn Schmid
bin ich persönlich ganz einverstanden. Ich glaube, es sei recht

gut, wenn diese Angelegenheit neuerdings untersucht wird.
Mich persönlich haben zwar diese ungünstigen Resultate
weniger verwundert, als, scheint es, meinen verehrten Kollegen
Herrn Schmid. Immerhin sind sie im höchsten Grade
beunruhigend; denn wenn Sie den Finanzbericht des Herrn Re-
gierungSrath Scheurer lesen und sehen, daß die Bern-Luzern¬

bahn im Jahr 1877 nur Fr. 18,000 eingetragen hat, so

können Sie sich sehr leicht nachrechnen, daß in diesem Jahre,
wo die Mindereinnahmen ans Fr. 50,000 gestiegen sind, die

Frage nicht gelöst ist, ob überhaupt die Betriebseinnahmen
die Ausgaben decken werden.

Als der Bericht der Eisenbahndirektion in der
Staatswirthschaftskommission behandelt wurde, ist der anwesende
Herr Eisenbahndirektor angefragt worden, woher es komme,
daß die Rechnung über den Betrieb der Staatsbahn bis zum
Mai 1877 noch nicht vorliege. Der Herr Eisenbahndirektor
hat damals mitgetheilt, die Rechnung sei abgeschlossen, vom
Regierungsrath untersucht und werde dem gegenwärtigen
Großen Rathe mitgetheilt werden. Ich vermisse nun diese

Vorlage und muß meine Verwunderung darüber aussprechen,
daß die Rechnung für diese Bahn, die seit Mai 1877 der

Jurabahngescllschaft übergeben worden ist, nun nach 18
Monaten noch nicht vor den Großen Rath kommt. Ich weiß
nicht, ob der Herr Eisenbahndirektor anwesend ist; sonst möchte
ich den Herrn Regierungspräsidenten anfragen, ob nicht Aussicht

sei, daß diese Rechnung, was aus formellen Gründen
sehr wünschenswerth ist, in dieser Sitzung könne erledigt
werden.

Stockmar, Eisenbahndirektor. Was den Antrag des

Herrn Schmid betrifft, so habe ich nichts dagegen einzuwenden,
daß der Große Rath diese Untersuchung vornehme. Doch
möchte ich den Antrag des Herrn Schmid in der Form modi-
fiziren, in dem Sinne nämlich, daß das Verwaltungskomite
der Bern-Luzernbahn beauftragt werde, dem Großen Rathe
über die Ursachen der Verminderung der Einnahmen der
Bern-Luzernbahn Bericht zu erstatten. Diese Ursachen können
nur nach gründlicher Untersuchung dargelegt werden. Was
die definitive Rechnung über die Staatsbahn betrifft, so kann
ich Ihnen mittheilen, daß sie abgelegt und passtrt ist und
morgen oder übermorgen ausgetheilt werden kann. Sie wurde
vom Verwaltungsrathe auf das Gutachten der Herren Steiner
und v. Graffenried gutgeheißen. Wie Ihnen bekannt, ist die

Staatsbahn bis zum 23. Mai letzten Jahres auf Rechnung
des Staates betrieben worden. Die Rechnung betrifft also
blos den Zeitraum vom 1. Januar bis 23. Mai. Während
dieser Zeit ergab sich ein Reinertrag von Fr. 198.000. Was
die Linie Bern-Luzern betrifft, so hat dieselbe im Jahre 1877,
d. h. vom 1. Februar bis 31. Dezember, einen Neinertrag
von ungefähr Fr. 90,000 geliefert. Derselbe betrug also
nicht blos Fr. 18,000 wie Hr. v. Sinner sagte.

Schmid in Burgdors. Ich bin theilweise einverstanden
mit der Auffassung des Herrn Eisenbahndirektors, daß das
Postulat so gestellt werde, das Komile der Bern Luzernbahn
werde beauftragt, bis zur nächsten Sitzung Bericht zu erstatten
über die Gründe des Zurückbleibens der Verkehrseinnahmen
der Bern-Luzernbahn. Hingegen möchte ich es dahin erweitern,
daß das Komite nicht nur die Vergangenheit, sondern auch
die Zukunft im Auge haben und demnach auch Bericht erstatten
solle, wie eine Vergrößerung des Verkehrs möglich wäre.

Stockmar, Eisenbahndirektor. Ich erlaube mir,
vorzuschlagen, es sei das Postulat in dem Sinne abzuändern,
daß das Verwaltungskomite der Bern-Luzernbahn diese
Untersuchung im Verein mit der Eisenbahndirektion und unter
Zuziehung von Fachmännern vorzunehnien habe.

Schmid in Burgdorf. Ich bin damit einverstanden.

Das Postulat des Herrn Schmid wird angenommen.
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Direktion der Domiinen und Forsten.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Wir sehen aus der Staatsrechnung, daß die Staatsdomänen mit
einem Werth von Fr. 21,700,000 eingetragen sind. Aus
dem Berichte entnehmen wir, daß davon ein Gesammtertrag
berechnet ist von Fr. 613,000 wovon aber ^/z auf Kirchen-,
Amts- und Militärgebäude fallen, also Miethzinse sind, die
der Staat sich selber zahlt. Daß diese erhöht werden,
begehren wir nicht, da es uns nichts nützt, als daß die Rechnung

etwas schöner aussieht. Dagegen vermuthet die
Staatswirthschaftskommission, es könnten die Einnahmen der an
Privaten vermietheten Domänen, die rund circa Fr. 200,000
betragen, etwas gesteigert werden. Sie vermuthet dies
deshalb, weil sie sich gedacht hat, es werden verschiedene dieser
Verträge älteren Datums sein, also aus einer Zeit herrühren,
wo der Zins für Häuser und Land geringer war, als jetzt.
Es liegt also im Postulat die Aufforderung, diese sämmtlichen
Verträge zu untersuchen, auch wo nicht in Folge Aufkündung
dieser oder jener Privaten eine besondere Veranlassung dazu
vorliegt. Der Negierungsrath soll demnach diese Untersuchung
vornehmen lassen und, wo sie findet, daß ein Vertrag irgendwie

für den Staat ungünstig ist, soll sie ihn, in der Weise,
wie es nach dem Vertrag geschehen kann, ohne in eine
Entschädigung verfällt zu werden, also ans den nächsten Termin,
aufkünden, und hernach unter Konkurrenz Anderer, die etwa
auch aspiriren, in einer den Interessen des Staates
entsprechenden Weise abfassen. Das Postulat soll also nicht
einzelne Fälle präjudiziren, sondern es lautet allgemein auf
Untersuchung und Revision derjenigen Verträge, bei denen

Aussicht auf günstigere Bedingungen vorhanden ist.

Rohr, Regierungspräsident, erklärt die Zustimmung
des Regierungsraths zu diesem Postulat, welches sonach ohne
Widerspruch genehmigt wird.

Direktion der Entsumpsungeu.

Herr Berichter st atter der Staatswirthschaftskommission.
Da die Vorschüsse an Entsumpfungsunternehmen in

die Millionen gehen, so ist es im höchsten Interesse des

Staates, der keinen Betriebsfond mehr hat, daß mit allem
Ernste darauf gedrungen werde, daß die Rückzahlungen wieder
rechtzeitig und regelmäßig erfolgen. Ich denke, es werde
gerade in diesem Momente, wo der Staat selber in Bedräng-
uiß ist, Jedermann einverstanden sein, daß die Regierung ihr
Möglichstes hiefür thue. Jn's Einzelne wird nicht eingetreten:
die Regierung wird selber sehen, wo die Entsumpfung fertig
und der Moment zum Abrechnen und Einkasstren gekommen ist.

Rohr, Regierungspräsident. Der Regierungsrath ist
auch mit diesem Postulat einverstanden. Ich glaube aber
bemerken zu sollen, daß, wenn in den letzten Jahren mit
der Einforderung dieser Vorschußsummen nicht mit besonderer

Strenge ist vorgegangen worden, der Grund in den schlechten

Zeiten gelegen ist, während deren der Regierungsrath geglaubt
hat, gegen die Betheiligten, die theilweise ziemlich bedeutende

Beiträge zu bezahlen haben, nicht die volle Strenge anwenden

zu sollen. Bei der Juragewässerkorrektion liegt ein fernerer
Grund darin, daß ein Theil der Grundeigenthümer beim

Bundesgericht Klage gegen den Staat eingereicht hat, und
es sich somit ziemte, mit strengeren Maßregeln bis zur
Entscheidung dieser Klage zu warten. Gegenwärtig werden nun

für alle drei Unternehmungen, die Gürbe-, die Aare- und die
Juragewässerkorrektion, die Vorkehren getroffen, die geeignet
sind, einen rascheren Bezug der daherigen Beträge zu erlangen,
so daß die Sache für die Zukunft einen ziemlich regelmäßigen
Gang nehmen wird, obschon allzu große Strenge auch hier
nicht gerechtfertigt ist, indem man doch Rücksicht darauf nehmen
muß, daß man durch die Unterstützung solcher Unternehmungen

den betreffenden Bewohnern eine Wohlthat hat erweisen
wollen, und daß man ihnen also auf der andern Seite nicht
sofort mir dem Rechtstriebe drohen darf, wenn sie nicht
sogleich bezahlen können, weil man ihnen so gewissermaßen mit
der einen Hand wieder nehmen würde, was man ihnen mit
der andern hat bieten wollen.

Schwab. Im Anschluß an das, was Herr Regierungspräsident

Rohr bemerkt hat, möchte ich Ihnen, soweit das Postulat
auf die Juragewässerkorrektion Bezug hat, zwar nicht Nicht-
eintreten, wohl aber eine gewisse Abschwächung der Redaklion
vorschlagen. Nach dem schriftlichen Antrag der
Staatswirthschaftskommission habe ich geglaubt, das Postulat beziehe sich

nicht auf die Verhältnisse der Juragewässerkorrektion. Ich
habe dies geschlossen aus der Motivirung des Postulats mit
Rücksicht auf die Staatskasse, welche die vorgeschossenen Gelder
wieder zurückerhalten müsse. Nun ist bekannt, daß bis heute
der Staat für die Juragewässerkorreklion noch keine eigentlichen

Vorschüsse gemacht hat, sondern nur Einzahlungen von
Beiträgen, zu denen er nach dem Dekret vom 10. März 1868
verpflichtet ist, und die also nie mehr in die Staatskasse
zurückfließen werden. Ich gebe zu, daß die Grundeigenthümer,
die auch Beiträge zu entrichten haben, mit diesen in jüngster
Zeit im Rückstände sind; aber ich glaube, es sei das nicht in
dem Maße der Fall, daß dadurch ein so kategorisches
Einschreiten gerechtfertigt wäre, wie es im Wortlaut des Antrages
der Staatswirthschaftskommission liegr. Sie verlangt, daß
die rückständigen Beiträge mit aller Energie zurückgefordert
werden. Was will das heißen? So viel, daß, wenn am
Versallstage nicht bezahlt wird, der Weibel erscheint, und wenn
in der gesetzlichen Frist nach geschehener Zahlungsaufforderung
nicht Bezahlung erfolgt, zur Pfändung und nachher zur
Vergantung geschritten wird. Der Herr Entsumpfungsdirektor
hat bereits auseinandergesetzt, -daß das doch ein sehr zweifelhafter

Vortheil für die Betheiligten wäre, und ich kann
beifügen, daß bei einem so radikalen Vorgehen mancher
Eigenthümer das entsumpfte Grundstück lieber verlieren würde.

Es steht übrigens mit den Einzahlungen der Seeländer
nicht so fatal, wie man hätte glauben sollen. Sie haben im
Gegentheil in den ersten fünf Jahren einen durchaus normalen
und befriedigenden Verlauf genommen, so daß schon aus diesem
Grunde strenge Maßregeln nicht angezeigt sind. Sie wissen,
daß nach dem Dekret von 1868 die Einzahlungen mit dem

Jahre 1870 haben beginnen und dann während 10 Jahren
in der Weise fortgesetzt werden sollen, daß Jahr für Jahr
10 des Gesammtbeitrages bezahlt würden. Nun hat, wie
der Große Rath weiß, der Anfangstermin von 1870 auf 1871
verschoben werden müssen, nicht um die Eigenthümer zu schonen,

sondern weil die technischen Vorarbeiten für den Bezug im
Jahre 1870 noch nicht beendigt waren. Ich zähle dazu die
Feststellung des Perimeters, die Ausmittlung des
beitragspflichtigen Landes, die Begränzung, Vermessung und vorläufige
Einschätzung desselben. Diese Vorarbeiten waren sogar im
Jahre 1871 noch nicht vollständig beendigt, und so hat
der Bezug der Beiträge erst im Jahre 1872 beginnen können.
Nun hat man, taut einer Uebersicht, die die Entsumpfungs-
direktion im Ansang dieses Jahres hat austheilen lassen, von
1872 bis 1877 von den Grundeigenthümern eingefordert
Fr. 1,729,678. Diese Beiträge haben die Eigenthümer bis
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31. Dezember 1877 nicht nur ganz geleistet, sondern sogar
noch eine Ueberzahlung, indem sie nämlich im Ganzen bezahlt

haben eine Summe von Fr. 1,776,277, also ungefähr
Fr. 50,000 mehr, als sie hätten bezahlen sollen. Dies rührt
haupisächlich daher, daß eine Anzahl von größeren Grund-
eigenthümern, Korporationen und Gemeinden es für
zweckmäßig erachter haben, Anleihen aufzunehmen, um von vorn
herein eine Reihe von Raten einzuschießen. Diese Voreinzahlungen

betragen Fr. 235,895, denen Mindereinzahlungen von
Fr. 189,296 geaenüberstehen. Sie sehen also, daß während
der ersten fünf Jahre die Ausstände nicht viel mehr als 10 °/„
der geforderten Summen betragen haben, und ich glaube, man
darf behaupten, daß dieses Resultat ein sehr günstiges ist und

daß die Seeländer ihre Pflicht bestmöglichst erfüllt haben.
Nun muß ich allerdings zugeben, daß im Jahre 1877

einige Säumniß und Flauheit m diesen Zahlungen eingetreten
ist. Dies hat seinen Grund in verschiedenen Verhältnissen.
Einerseits ist bei einem Theil der Beteiligten plötzlich eine

eigentliche Renitenz gegen das Unternehmen eingetreten,
indem man ihnen von gewisser Seite zugeflüstert hat, sie seien

einfältig, sich so anzustrengen; der Staat habe das
Unternehmen beschlossen, und deshalb sei es eigentlich an ihm, von
sich aus und allein zu bezahlen. Durch diese Sprache haben

sich eine Anzahl von Jnteressirten bestechen lassen und haben
beim Bundesgericht einen Rekurs eingebracht, durch welchen

sie das ganze Unternehmen auf den Kopf stellen wollten und
nicht mehr und nicht weniger verlangten, als daß das Dekret

von 1868 und alle Verordnungen zur Vollziehung desselben

als verfassungswidrig aufgehoben werden. Nun hat zwar das

Bundesgericht diesen Rekurs abgewiesen; aber es hat dieser

doch nicht verfehlt, einen nachtheiligen Einfluß auf den Gang
der Zahlungen auszuüben. Nicht nur die Rekurrenten selber

haben ihre Einzahlungen nicht mehr geleistet, — eine oer-
hältnißmäßig kleine Zahl, wie zur Ehre der Betheiligten
hervorzuheben ist, 211 von ungefähr 1000 betheiligten
Eigenthümern — sondern es hat auch Mancher, der, so viel an
ihm, nichts gegen das Unternehmen gehabt und gewußt hat,
daß es auf den Grundlagen ausgeführt werden muß, auf
denen es angefangen worden ist, sich gesagt: Ich will mit
meinen Einzahlungen einstweilen warten, damit ich nicht

riskire, daß die andern, welche sich renitent gezeigt haben,
nichts zu zahlen brauchen, während ich, der ich guten Willen
habe, weiter zahle und daß dann an einem schönen Morgen
die ganze Geschichte in Frage gestellt wird. Unter diesen

Umständen hat die Regierung nicht gewagt, energisch auf der

Einforderung zu bestehen, sondern sie hat mit Rücksicht auf
den Rekurs uud in Erwartung des Entscheides darüber den

Termin für die neue Zahlung zuerst auf 2 Monate, und
dann noch zwei, dreimal verlängert, so daß die letzte
Verlängerung erst mit Ende dieses Monats abgelaufen ist. Der
erwähnte Widerstand ist nun aber, wie gesagt, durch den

Entscheid des Bundesgerichtes gebrochen, und man hat hierauf
von Seiten der Betheiligten die Zahlungen wieder

aufgenommen. Freilich ist unterdessen wieder ein Jahr abgelaufen,
für das in den nächsten Tagen eine neue Rate eingefordert
werden soll, und so befindet man sich nun in der Lage, zwei
Einzahlungen miteinander zu machen. Nun kann gar Mancher
wohl eine Einzahlung machen, aber nicht von heute auf
morgen beide zusammen. Soll man da unter allen Umständen

den Weibel schicken und die Einzahlungen energisch
durchführen? Ich glaube es nicht.

Ein fernerer Grund, warum die Zahlungen im letzten

Jahr etwas zu wünschen übrig ließen, liegt, wie Herr Ent-
sumpfungsdirektor mit Recht hervorgehoben hat, in den

schlechten Zeiten, und ein dritter Grund, auf den ich besonders
aufmerksam machen möchte, ist der, daß man nach meiner

Ueberzeugung bei dem Dekret von 1868 die Leistungsfähigkeit
der Bevölkerung überschätzt hat, nicht als ob man einen zu
großen Gesammtbeitrag gefordert hätte, uud also der Gegen-
werth nicht vorhanden wäre, wohl aber insofern, als Mancher
beim besten Willen innerhalb zehn Jahren den Mehrwerth
nicht bezahlen kann. Wir haben viele Fälle, wo Fr. 20 bis 40
per Jucharte bezahlt werden muß, und sogar eine Reihe von
Fällen, wo der jährliche Beitrag verpachteter Grundstücke den

Pachtzins ganz absorbirt, so daß es Thalsache ist, daß diese

Eigenthümer während zehn Jahren keinen Ertrag von solchem
Lande haben. Hätten sie noch andere freie Liegenschaften, so

ginge es noch an; allein ein großer Theil der Jnteressirten
befinden sich mit ihrem ganzen Grundbesitz im Perimeter und
dieser Besitz ist oft noch zu einem großen Theil verschuldet,
so daß also die Eigenthümer zuerst Kapitalziuse und obendrein
noch den Entsumpfungsbeitrag bezahlen müssen. In guten
Zeiten ließe sich das Alles noch prästiren, aber in schlechten

Zeiten ist es nicht wohl möglich.
Ich glaube deshalb, es sei gerechtfertigt, Ihnen eine

Abschwächung der Anträge der Staatswirthschaftskommission
zu empfehlen, und zwar in der Weise, daß start „mit aller
Energie zurückzufordern" gesagt würde: „fleißiger
zurückzufordern". Die Regierung wird dann den Antrag schon

verstehen und die Fälle, wo Renitenz und böser Wille im Spiele
stub, zu unterscheiden wissen von denen, wo nur Unvermögen
vorhanden ist.

v. Sinn er, Eduard. Ich empfehle Ihnen den

Antrag, wie er gedruckt vorliegt. Er ist nicht neu; denn Sie
haben ihn voriges Jahr vollständig gleichlautend acceptirt,
und zwar damals, glaube ich, ohne Opposition. Trotzdem
und trotz dem gewiß guten Willen der Regierung hat er
nicht vollständig durchgesetzt oder wenigstens durchgeführt
werden können. Es haben sich im Gegentheil die Vorschüsse
im Laufe des letzten Jahres bedeutend erhöht und erhöhen
müssen. Und nun frage ich: Haben wir irgend welchen

Grund, heute am Ende des Jahres 1878 den Auftrag nicht

zu wiederholen, den wir im Jahr 1877 geglaubt haben, der

Regierung geben zu sollen? Ist irgend welches Bedenken

dagegen, daß man die Regierung einlade, mit aller Energie
diese verschiedenen Vorschüsse an Unternehmungen
zurückzubringen? Der verehrte Herr Kollege Schwab hat vorhin so

geredet, wie wenn der Antrag der Staatswirthschaftskommission
beinahe vollständig und ausschließlich auf das Seeland
angewendet werden würde. Dies ist nicht der Fall. Der Antrag
ist ganz allgemein; er entspricht aber den Verhältnissen, in
denen wir uns einmal befinden. Sie werden im Berichte
unseres verehrten Herrn Finanzdirektors und in der
Staatsrechnung auf Seile 8 finden, daß wir gegenwärtig Fr. 7,694,839
an öffentliche Unternehmungen vorgeschossen haben. Von
dieser Summe bestehen 5 Millionen in besonderen Anleihen,
und die andern 2^ Millionen fehlen uns eben am Betriebskapital

und sind mit ein Grund für die Noth, in der sich

unsere Staatskasse befindet. Es ist also schon vom
allgemeinen finanziellen Standpunkt aus ganz wünschenswerth
und nothwendig, daß man bei jeder Gelegenheit aufmerksam
macht, daß, wenn es schon in normalen Zeiten nicht
angemessen ist, derartige große Summen als Vorschüsse an
Unternehmungen zu geben, es in den gegenwärtigen anormalen
Zuständen noch viel unverantwortlicher ist, uno daher ist es

ja wohl die Aufgabe der Regierung und des Großen Rathes,
mit allen gesetzlichen Mitteln diese Uebelstände zu beseitigen

zu suchen.
Es hat aber auch der Herr Regierungspräsident und

Direktor der Entsumpfungen den Antrag gar nicht bekämpft.
Ich möchte hier seinen persönlichen Gefühlen nicht zu nahe
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treten; aber ich für mich habe die Ueberzeugung, daß es ihm
nur angenehm sein kann und sein muß, wenn er bestimmten
Auftrag zur Rückforderung der Vorschüsse erhält. Ich will
in das Detail der verschiedenen Unternehmungen nicht
eintreten, ich kenne auch die Schwierigkeiten und Verlegenheiten,
die an vielen Orten herrschen, und ich bin überzeugt, daß
die Regierung immerhin das Postulat oum ^rano salis
ausführen, und daß der Weibel nicht fortwährend in den
verschiedenen Entsumpfungsgebieten der Gürbe, des Haslethales
und des Seelandes herumspazieren wird. Allein ein einigermaßen

ernster Auftrag an die Regierung im Einverständniß
mit ihr selber und um bessere Ordnung zu machen, ist ganz
am Platz, und ich glaube namentlich auch, um so mehr im
gleichen Augenblick, wo wir eine Vorlage der Regierung
bekommen, durch die der Beitrag an die Haslethalkorrektion
bedeutend erhöht werden soll. Wenn wir also auf der einen
Seite den guten Willen zeigen, alles Mögliche zu thun, um
diese Unternehmungen glücklich zum Ziele zu führen, so sollen
wir auf der andern Seile auch verlangen, daß dann die
andern Faktoren ebenfalls das Mögliche leisten, damit
schließlich nicht der Staat allein die ganze Zeche bezahlen
muß. Ich möchte Sie also bitten, die von Herrn Schwab
beantragte Abschwächung, die zwar ungeheuer unschuldig lautet,
nicht anzunehmen und nicht dadurch der Regierung die Waffe
aus der Hand zu nehmen, die die Staatswirthschaftskommission
ihr im Einverständniß mit ihr selbst zu übergeben wünscht.

A b stim m u n g.

Für den Antrag der Staatswirthschaftskommission
Mehrheit.

Direktion der öffentlichen Kanten.

Herr Berìchter st atter der Staatswirthschaftskommission.
Wenn wir uns zurückerinnern, woher eigentlich unsere

Defizitkalamitäten kommen, so finden wir zwei Hauptgründe
dafür. Der erste sind die Mindereinnahmen aus den
Eisenbahnen, gegenüber den optimistischen Berechnungen, die wir,
gestützt aus die letzten besonders fetten Jahre, bei der
Entwerfung des vierjährigen Büdgets im Jahr 1874 angestellt
haben, und der andere find die Mehrausgaben bei den Bauten,
die sich in solchen Beträgen bewegen, daß wir jeweilen, wenn
das Ding zuerst bekannt wurde, uns über diese
Kreditüberschreitungen entsetzt haben. Angesichts derselben ist nun die

Staalswirthschaftskommisston in den vorliegenden beiden Postulaten

zu etwas mehr einschneidenden Anträgen gekommen.
Es ist nämlich gerade ein solcher Fall vorgekommen bei dem
Bau einer Scheune auf der Domäne Thorberg, wofür der

Große Rath Fr- 30,000 bewilligt hat, gestützt auf Bau-
anerbietungen, nach welchen diese Summe hätte ausreichen
sollen, während nun gleichwohl der Bau nach der istaats-
rechnung Fr. 37,000 kostet. Die Staatswirthschaftskommission

hat sich nun gefragt: Wie ist es möglich, daß, wenn
Einer sagt, er wolle für Fr. 30,000 bauen, gleichwohl
Fr. 37,000 für den Bau ausgegeben werden? Wenn so

etwas möglich ist, so wollen wir gerade hier ansetzen.
Was nun zunächst das erste Postulat betrifft, so hat

man sich erinnern, daß im Finanzgesetz selber eine gewisse

Versuchung für die Regierung liegt, ihre Kredite zu
überschreiten, indem dasselbe der Regierung die Erlaubniß gibt,
innerhalb der nämlichen Direktion Uebertragungen zu machen.
Gesetzt also, es sei für die Gefangenschaften ein Kredit von
Fr. 30,000 vorhanden, und man verbrauche ihn nicht, während

es bei einem andern Posten ein paar tausend Franken
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mehr kostet, so sagt die Regierung, sie sei kompetent, dies
durch eine Uebertragung zu decken. Die Staatswirthschaftskommission

findet nun, es wäre an der Zeit, daß der Große
Rath sagen würde, wie dieser Paragraph vernünftiger Weise

zu verstehen sei. Wenn irgend ein Bau nicht ausgeführt
wird, steht dann der hiefür ausgesetzte Kredit der Regierung
für beliebige andere Ausgaben zur Verfügung? Huvä unn!
Oder wenn man Fr. 30,000 für Reparationen von Gefangenschaften

hat und davon nur Fr. 3000 oder Fr. 4000 braucht,
so ist es der gleiche Fall, und es soll von diesem nicht
vollständig gebrauchten Kredit nichts übertragen werden. Das
ist der Sinn der Worte im Postulat: „keine Uebertragungen
von Krediten zu gestatten, welche durch Nichterfüllung ihres
Zweckes erspart wurden."

Dann heißt es weiter: „ebenso nicht, wenn die im
vierjährigen Büdget für den betreffenden Verwaltungszweig dem
Volke genannte Gesammtsumme nicht ausreicht." Das will
heißen: wenn z. B. im vierjährigen Büdget für Hochbauten
eine Sunime von 4 Millionen angegeben ist, so soll der

Regierungsrath, wenn diese Gesammtsumme mcht ausreicht,
von sich aus keine Mehrausgaben machen, gesetzt auch er habe
auf einem halben Dutzend von Krediten, deren Zweck erfüllt
worden ist, Ersparnisse gemacht. Wenn auf der einen Seite
auf der Kreditsumme eines Verwaltungszweiges Ersparnisse
gemacht werden, ans ein paar andern aber viel größere
Mehrausgaben vorhanden sind, so ist im Ganzen eine Mehrausgabe

und nicht eine Ersparniß da, und der Regierungsrath
kann also nicht sagen, die und die Direktion habe so und so

viel erspart und er erlaube sich daher, noch diese oder jene
Ausgabe zu machen. In solchen Fällen sollen also
Uebertragungen nicht stattfinden, sondern die Regierung soll an den

Großen Rath wachsen.

Wir haben allerdings nicht die Zuversicht, daß keine

Nachkredite mehr verlangt werden müssen, wenn unser Antrag
angenommen wird; aber derselbe richtet sich doch gegen eines
ded Hauptübel unserer Finanzwirthschaft und soll dem
betreffenden Paragraphen des Gesetzes eine naturgemäße Auslegung
geben, und wenn dieses Postulat erkennt wird, so wird in
Zukunft streng gewacht werden, daß nichts gegen diese Grundsätze

geschehe.

Was Ziffer 2 unserer Anträge betrifft, so ist es begreiflich,

daß man bei der Kreditüberschreitung von Fr. 7000 für
den Bau jener Scheune, einer Überschreitung, die uns als
eine unnölhige erschienen ist, sich hat fragen müssen: Welche
Beamten haben das gemacht, und welche Behörde hat das

Disztplinar- und Wahlrecht über die betreffenden Beamten?
Wir haben das Gesetz vom Jahre 1847 über die Organisation

der Direktion der öffentlichen Bauten nachgeschlagen.
Da sind nun zwei Ansichten geäußert worden. Die Einen
sagen: der Beamte für den Hochbau ist nach dem Gesetz

Adjunkt des Kantonsingenieurs und heißt dort Hochbauadjunkt
oder Kantonsbaumeister. Die Andern dagegen sagen: Nach
den gegenwärtigen Verhältnissen steht der Kantonsbaumeister
gar nicht mehr unter dem Kantonsingenieur, sondern er ist
ein selbstständiger kantonaler Beamter und müßte also in dieser

Eigenschaft eigentlich vom Großen Rathe gewählt werden.
Eins von beiden ist also der Fall: Entweder ist der
Kantonsbaumeister Adjunkt des Oberingenieurs und wird in diesem

Fall, wie der Adjunkt für den Wasserbau, von der Regierung

gewählt und steht unmittelbar unter dem Oberingenieur
und dann unter der Baudirektion und dem Regierungsrath,
oder er ist ein selbstständiger Beamter, und dann allerdings
wählt ihn der Große Rath, und hat dieser das Disziplinar-
recht über ihn. Das Postulat bezweckt also, daß der Regie-
rungsrath diese Frage prüfe und darüber Bericht erstatte,
damit der Große Rath selber weiß, was dieser Beamte ist.

81



318 (25. November 1878.)

Râz, Baudirektor. Der Regierungsrath hat diese

Postulate, wie pflichtgemäß, berathen. Er ist mit Ziffer 1

derselben im Grundsatz einverstanden, findet aber, es sollte dieses

Postulat, weil gewissermaßen durch einen Spezialfall veranlaßt,

theilweise abgeändert werden. Der Herr Finanzdirektor
hat es übernommen, eine andere Fassung zu bringen, und
diese ist heute morgen im Regierungsrathe angenommen
worden. Ich will es also dem Finanzdirektor überlassen, sie

vorzubringen und zu motiviren. Der Spezialfall, den die

Staatswirthschaftskommission im Auge hat, ist leider
vorhanden ; ich muß aber bemerken, daß keine Direktion so oft
in den Fall kommt, Uebertragungen zu machen, als die

Baudirektion, weil es nirgends so schwierig ist, Alles zum voraus
zu berechnen. Wenn z. B. für die Rubrik: Wiederherstellung
von Wasserschaden, im vierjährigen Büdget ein Ansatz

aufgenommen wird, von dem man voraussetzt, daß er genügen
sollte, so hat es die Baudirektion nicht in der Hand, das
Wetter zu machen: es kann in Folge großer Hochgewitter
der Schaden viel größer werden, als zum voraus angenommen
worden ist, und dieser Schaden muß wieder hergestellt werden.
So ist es auch bei manchen Fällen von Hochbauten und
Reparationen von Hochbauten, indem man auch hier bei der

Untersuchung nicht Alles, was nöthig ist. voraussieht.
Was Ziffer 2 anbelangt, so nimmt der Regierungsrath

sie natürlich an. Ich kann aber als Baudirektor schon jetzt
bemerken, daß dabei nicht viel herauskommen wird. Es ist
allerdings richtig, daß das Gesetz von 1847 die Wahl des

Kantonsbaumeisters nicht ganz gut dcsinirt, indem es nicht
klar ist, ob er ein selbstständiger Zentralbeamter sei, oder blos
Hochbauadjunkt. Wie gegenwärtig die Verhältnisse find, ist

er natürlich ein selbstständiger Zentralbeamter, und als solcher
wäre er in der That vom Goßen Rathe zu wählen; allein
der Regierungsraih hat eine ganz bestimmte Vorschrift,
wonach er, so lange sie nicht abgeändert wird, gehalten ist, den

Kantonsbaumeister selber zu wählen. Diese Vorschrifst steht
im Gesetz vom 22. Februar 1851 betreffend die Amtsdauer
der bürgerlichen Beamten. Dort ist ganz deutlich gesagt, daß
der Kantonsbaumeister durch den Regierungsraih zu wählen
sei, und zwar aus vier Jahre.

Schmid, in Burgdorf. Ueber das Postulat will ich

mich nicht aussprechen, bis der Antrag des Herrn
Finanzdirektors kommen wird. Dagegen wird man begreifen, daß
ich mich über den Fall ausspreche, welchen das Postulat
berührt, indem ich da auf den Uebelstand aufmerksam mache,
daß der Kredit von Fr. 30,000 für die Scheune in Thorberg

um Fr. 7000 überschritten worden ist. Ich fühle mich
um so mehr verpflichtet, mich hierüber auszusprechen, als ich
den Kredit im Großen Rathe besürwortet und Namens der
Staatswirthschaftskommission die Zusicherung gegeben habe,
es werde eine Ueberschreitnng nicht stattfinden. Ich halte es

auch für meine Pflicht, einige Worte über diese Angelegenheit
zu sagen, weil ich Mitglied der Aufsichtskommission von
Thorberg bin. Sie haben vor zwei Jahren einen Kredit
von Fr. 30,000 zum Bau einer Scheune auf der Thorbergdomäne

bewilligt. Dieser Kredit ist von der Schoberkommission

und von der Nufsichtskommission von Thorberg vereint
empfohlen worden, nachdem diese Kommission mehrere Sitzungen
abgehalten und Sachverständige beigezogen. Es lagen der
Kommission Skizzen vor, die aber ziemlich bestimmt waren,
ferner ein Devis und die Zusicherung eines zuverlässigen
Bauunternehmers, daß er sich verpflichte, den Bau für 29,000
und einige hundert Franken auszuführen.

Die Sache ist natürlich an den Regierungsrath zur
Ausführung gewiesen worden, und Herr Regierungsrath Kilian,
der damalige Baudirektor, erfaßte den Sinn der Anträge der

Kommisston ganz gut, indem er mit einem Schreiben an
Herrn Kantonsbaumeister Salvisberg diesem die Pläne
übermittelte mit dem Auftrage, mit dem Zimmermeister Lüthi
einen koàit-Vertrag abzuschließen. Statt dieser Weisung
nachzukommen, wies der Kantonsbaumeister in einem moti-
virten Schreiben nach, daß einzelne Preise in dem Devise
etwas hoch gegriffen seien, und er beantragte eine Ausschreibung,

um eine Ersparniß zu erzielen. Allerdings gab es dann
Abgebote von 15°/„ der Einheitspreise; allein es scheint, die
Leute wissen ziemlich gut, daß, wenn sie auch einen Devis
abbieten, es immerhin Mittel und Wege gebe, höher zu
kommen als der Devis. Hier war es so der Fall. Die
Ueberschreitnng betrifft nicht blos 7000, sondern mehr als
10,000 Franken, mehr als 10°/« des Abgeboles. Man hat
von der Sache viel gesprochen, jedoch vielleicht etwas einseitig,
so daß ich mich veranlaßt sehe, etwas näheren Aufschluß
darüber zu geben.

Als die Rechnungen abgeschlossen wurden, erhielt die

Aufsichtskommission von Thorberg von der Baudirektion
den Auftrag, die Rechnungen zu untersuchen und zu
begutachten. Die Aufsichtskommission hat sich Mühe gegeben, die

Gründe der Ueberschreitnng aufzufinden. Sie hat dafür ihre
„kostbare Zeit", wie der Herr Kantonsbaumeister die seinige
nennt, opfern müssen, um diese schwierige Abrechnung zu
untersuchen, ohne daß sie dafür irgend welche Vergütung
erhielt. Die Kommission erstattete einen Bericht, der mehrere
Folioseiten umfaßt. Ich will diesen Bericht nicht ablesen,

sondern ich werde ihn mit der Antwort, welche darauf
gegeben worden ist, hier auflegen und lade alle Diejenigen, die

sich dafür interessiren, ein, die beiden Berichte zu lesen. Ich
will nur vorlesen, in welcher Weise sich die Kommission über
ihre Verantwortlichkeit in dieser Angelegenheit im Berichte
ausgesprochen hat. Es heißt da: „Im Jahre 1875 wurde
der Aussichtskommisston ein Plan zu einer neuen Scheune auf
Schwenkn zur Begutachtung vorgelegt, der auf Fr. 49,156. 80
veranschlagt wurde. Diese Summe mußte als zu hoch

bezeichnet werden für ein Oekonomiegebäude auf einem Berghofe

und wurde etwas später die Schoberkommission im Verein
mit der Aufsichtskommission beauftragt, Pläne und Berechnungen

auszuarbeiten für zweckmäßige und billige Oekonomiegebäude

auf dem Schwendigut, deren Kosten mit dem Werth
der Liegenschaft im richtigen Verhältniß stehen. Im August
1876 wurden der Baudirektion bezügliche Pläne und Devise
vorgelegt, die den 22. November 1876 vom Großen Rathe
genehmigt wurden mit einem Kredit von Fr. 30,000. Die
Kommission erklärte ausdrücklich und deutlich, daß Zimmermeister

Lüthi in Oberburg, der die Pläne selbst nach einer
von uns genau ausgestellten Vorschrift entworfen und die
Berechnungen gemacht hatte, sich anheischig mache, den ganzen
Bau mit allen Arbeiten fix und fertig um die Summe von
Fr. 29,800 zu übernehmen. Auf diese sehr annehmbare
Offerte von einem Manne, der nach unserm Dafürhalten
seinem Worte noch nie Unehre gemacht hat, glaubte die

Kommission, für sich von genauern Plänen Umgang nehmen

zu sollen. Herr Baudirektor Kilian hat denn auch die Stellung,
welche die Kommission in Sachen eingenommen, richtig
aufgefaßt, als er mit Schreiben vom 7. Dezember 1876 den

Herrn Kantonsbaumeister beauftragte, mit Zimmermeister
Lüthi für eine koàit-Uebernahme zu unterhandeln. Mit
Brief vom 13. Dezember hat der Herr Kanlonsbaumeister
den sichern Weg der Kommission nicht annehmen wollen und
stellte durch Ausschreibung für Uebernahme auf Nachmaß
Ersparnisse in Aussicht. Er hat damit auch die Verantwortlichkeit

für Jnnehaltung der Devissumme der Kommission
ab und aus sich genommen." Die Kommission hat im Weitern
die ganze Rechnung begutachtet, sowohl Fehler in den Bauten
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als falsche Berechnungen und zu hohe Auszahlungen gefunden
und schließlich folgende Anträge gestellt: „Gestützt auf die

vorstehenden Anbringen erlauben wir uns, bei Ihnen, Herr
Baudireklor, zu beantragen, Sie möchten die Abrechnungen
mit dem Unternehmer Schließler einer Revision unterwerfen
lassen ; wir lehnen nochmals jede Verantwortlichkeit in Betreff
der enormen Kostenüberschreitung von uns ab,"

Nachdem die Aussichtskommission in guter Treue zu Handen
des Staates ihre Zeit geopfert und ihr Möglichstes gethan,
um die Gründe der Überschreitung nachzuweisen, wurde der
Bericht natürlich dem Kanlonsbaumeister zugestellt, und von
dort an sind wir nachrichtslos. Ich habe allerdings bei
Untersuchung des Verwaltungsberichtes mich informirt, wie schließlich
die Rechnung abgeschlossen worden sei, und es scheint, es habe
die Baudirektion in diesem etwas unangenehmen Geschäfte
nicht mehr länger forthandeln wollen, sondern einfach die

Rechnung mit Schließler abgeschlossen nach dem Antrag des

Kantonsbaumeisters. Wie aber dieser Herr eine Kommission,
welche vom Regierungsrath beauftragt wird, derartige Akten

zu begutachten, behandelt, will ich Ihnen mittheilen, damit
sich Jeder hüte, eine Stellung einzunehmen, die ihn mit diesem

Herrn Kantonsbaumeister in Berührung bringt, indem er sonst

riskirt, gleich behandelt zu werden wie die Aufsichtskommission,
Ich habe vor einigen Wochen den Bericht des Kantonsbaumeisters

bei den Akten gefunden, und ich sage offen, daß ich

nicht begreife, warum der Regierungsrath oder die
Baudirektion dieses Aktenstück dem Herrn nicht zurückgestellt
hat, damit er in anständigern Worten von einer Großralhs-
kommission spreche. Ich will einige Stellen aus diesem
Berichte lesen: „Diese sonderbare Logik dürfte schwerlich ernst
gemeint sein, und ich glaube, daß, wenn es der Kommission
nicht um bloße Rechthaberei zu thun wäre, sie gerne schon

längst die Akten über diese leidige Angelegenheit geschlossen

hätte. Für mich ist es aber höchst lästig, gegen solche

unbegründete Vorwürfe und Plackereien immer und immer
wieder ankämpfen zu müssen und dadurch in meiner
Beschäftigung gestört zu werden." Wir haben Nechnungsfehler
nachgewiesen zu einer Zeit, wo die Garantiezeit noch da war;
aber alle Vorwürfe, alle Aussetzungen, die wir gemacht haben,
werden in diesem Berichte schnöde und wegwerfend behandelt.
Nicht eine Rüge ist anerkannt worden als zwei Rechnungsfehler,

die nicht mehr bestritten werden konnten. Und wie
berührt er diese Rechnungsfehler? Ich will nur zwei Punkte
anführen : „Dieser Fehler hat eine Differenz von Fr. 29. 30
zu Gunsten des Unternehmers zur Folge." Es sollte hier
heißen: „zu Ungunsten", der Kantonsbaumeister aber sagt:
„zu Gunsten", wahrscheinlich weil er die Akten nicht genauer
nachgesehen und seinen Bericht oberflächlich abgefaßt hat. Eine
weitere Differenz betrifft einen Betrag von Fr. 26. 45.
Diese Rechnungsfehler werden wie folgt in den Berichten
behandelt: „Mit Umgehung einer Expertise und ohne die

Abrechnung gänzlich umzustoßen, läßt sich der Unternehmer keine

Abstriche machen," also der kommandirt „da er sich schon

ohnehin durch das zu strenge Verfahren bei der Ausmessung
geschädigt glaubt und nur dem Frieden zu lieb die Abrechnung
in guter Treue anerkannt hat. Nicht einmal den Abzug der

zu viel verrechneten Fr. 29. 30 -t- 26. 45 — 55. 75 will
er sich gefallen lassen." Also sogar diese werden gestrichen,
und es wird ausdrücklich gesagt, er wolle sich diese Abzüge
nicht gesallen lassen, und im Berichte heißt es, die Beträge seien zu
Gunsten des Unternehmers. Das heiße ich oberflächlich
berichtet. Am Schlüsse sagt der Bericht: „Auch ich muß den
entschiedenen Antrag stellen, es möchte eine gründliche Revision
der Abrechnung staltfinden, da auf anderem Wege eine

Erledigung der mir nachgerade widrigen Angelegenheit, die mit
unnützer Schreiberei und immerwährendem Geräusch die halbe

>er 1878.) 319

Arbeitszeit in Anspruch nimmt, sich nicht absehen läßt." So
werden Diejenigen behandelt, welche im Auftrage der

Regierung eine Rechnung untersuchen, die der Herr
Kantonsbaumeister aufgestellt hat. Ich glaube, es liege in meiner
Pflicht zu konstatiren, mit was für einem Beamten man es

hier zu thun hat. Ich lege die beiden Berichte zur Einsicht
auf den Kanzleitisch.

Scheurer, Finanzdirektor. Ich ergreife das Wort
nicht, um mich über den Spezialfall auszusprechen, der hier
behandelt worden ist. Immerhin kann ich nicht unterlassen
zu bemerken, daß ich auch dafür halte, daß in Bezug auf
diese Beamtung Uebelstände vorhanden sind, von denen es zu
wünschen wäre, man könnte sie wegpostuliren. Ich glaube
aber, diese Uebelstände sitzen so tief, daß man sie nicht
wegpostuliren, sondern nur wegreorganisiren kann, und wenn wir
nächstens dazu kommen, ein Gesetz zu erlassen über die

Vereinfachung des Staatshaushaltes, so wird man dann auch

untersuchen, ob es nöihig sei, daß man für dieses Kantonsbauamt,

für diesen Adjunkten des Oberingenieurs mit seinem

Stäbe, alljährlich Fr. 25,000 verwende. Ich glaube, man
werde dies nicht für nöthig halten und der ganzen Beamtung
eine andere Einrichtung geben. Bei diesem Anlasse können
dann die vorhandenen Uebelstände wegreorganisirt werden.

Ich habe aber das Wort ergriffen wegen der Frage der

Kreditübertragungen. Da bin ich vollkommen mit der Tendenz
der Staatswirthschaftskommission einverstanden und auch der

Negierungsrath stimmt derselben bei. Bereits Herr Nationalrath

Bucher hat in seinem Berichte über die gegenwärtige
Lage und die Rekonstruktion der bernischen Staatsfinanzen
auf dieses System der Kreditübertragungen aufmerksam
gemacht. Dieses System ist ein höchst unglückliches unv geradezu
ruinöses, und ich bin überzeugt, daß ein großer Theil der

Defizite ihm zu verdanken ist; denn bei einem solchen System
können keine Ersparnisse gemacht werden. Ergeben sich auf
einer Rubrik Ersparnisse, so werden sie auf eine andere Rubrik
übertragen, wo der Kredit überschritten worden ist, und diese

Überschreitung ist oft gemacht worden, weil man wußte, daß
man das Fehlende an einem andern Orte nehmen könne.

Infolge dessen ergaben sich am Ende des Jahres nirgends
Ersparnisse, in einzelnen Verwaltungszweigen aber Mehrausgaben,

und so kam es, daß das Büdget immer mit
Mehrausgaben schließen mußte. Dieses System der Kreditübertragungen

existirt zwar nicht erst seit 1872, sondern es ist
bereits 1849 eingeführt worden, allein damals war es viel
beschränkter als jetzt; denn es sagt das Gesetz von 1872
einfach, Kredirübertragungen innerhalb des nämlichen Verwal-
tungszweiges können durch den Regierungsrath bewilligt werden,
also ohne alle Einschränkung. Dieses System ist zu einem

wahren System, nämlich zur Regel geworden, lind es trägt
viel Schuld an der Kalamität, an der wir gegenwärtig leiden.

Warum nun der Regierungsrath auf den Antrag d:r
Finanzdirektion dem Postulat der Staatswirthschaftskommission
eine andere Fassung gegenüber stellt, geschieht deshalb, weil
das letztere bei Anlaß dieses Spezialfalles etwas zu eng
gefaßt ist. Die Regierung wünscht, daß man ihr in Zukunft
in Bezug aus diese Kredirübertragungen die Hände so viel
als möglich binde, und daß sie nicht nur eingeladen werde,
Kredilübertragungen in den zwei Fällen, die hierauf geführt sind,
nicht vorzunehmen, sondern daß man im Allgemeinen sage,

es solle mit diesem System gebrochen werden. Daher schlägt
die Regierung folgende Fassung des Postulates vor: „Der
Negierungsrath wird eingeladen, von dem Mittel der Kredit-
übertragungen möglichst beschränkten Gebrauch zu machen und
dabei die Vorschriften des Gesetzes über die Finanzverivaltung,
namentlich § 13 desselben, streng zu beobachten." § 13 scheint
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nämlich bisher leider wenig bekannt gewesen zu sein; denn
sonst hätte sich das Uebel der Kreditübertragungen nie so

verbreiten können. In § 13 wird eigentlich dasjenige, was
in § 6 über die Kreditübertragungen gesagt ist, wieder
aufgehoben. § 13 sagt nämlich: „Jeder ausgesetzte Kredit soll
seiner Bestimmung gemäß verwendet werden." Es wäre nicht
möglich gewesen, für den Bau einer Bergscheune einige tausend
Franken aus einem andern Kredit zu nehmen, wenn man
§ 13 angewendet hätte, indem diese paar tausend Franken
nicht ihrem Zwecke gemäß gebraucht worden sind. Daher
wünscht die Regierung, damit sie in Zukunft vor sich selbst
geschützt sei, daß im Postulat auf § 13 aufmerksam gemacht
werde. Aus diesem Grunde wird von Seite des Regierungsrathes

das Postulat der Staatswirlhschaftskommission, das
im Prinzip angenommen wird, in einer andern Form
vorgeschlagen.

K a r rer. Ich gehe von der Ansicht aus, daß beide
Postulate zum Berichte der Baudirektion in Umfrage sind,
also auch das Postulat betreffend den Kantonsbaumeister.
Ich stelle den Antrag, dieses zweite Postulat nicht anzunehmen,
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es nicht zu den
gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen paßt. Ich glaube,
die Staatswirthschaflskommission habe von dem Gesetze von
1847 nur den ersten Theil gelesen, nicht aber den Schluß
des Gesetzes, welcher ganz genau bestimmt, wer die Wahl des
Kantonsbaumeisters vorzunehmen hat. Im 8 2 dieses Gesetzes
heißt es: „Unter der Baudireklion stehen: Für die
Zentralverwaltung : Ein Oberingenieur für den Brücken- und Straßenbau

ein Ingenieur oder Adjunkt für den Wasserbau, ein
Kantonsbaumeister oder Hochbauadjunkt." Es kann also
entweder ein eigener Kantonsbaumeister oder aber ein bloßer
Adjunkr gewählt werden. Nun haben wir gegenwärtig einen
Kautonsbaumeister, und derselbe ist wirklich für den ganzen
Kanton, so daß, wenn man die Verfassungsbestimmung, wonach
Stellen, deren Wirksamkeit sich über den ganzen Kanton
erstreckt, vom Großen Rathe besetzt werden sollen, anwenden
will, dieser Beamte durch den Großen Rath gewählt werden
muß. Indessen hat der Große Rath diese Frage bereits
entschieden und zwar im § 14 des nämlichen Gesetzes, wo es
heißt: „Es werden ans einen Zeitraum von vier Jahren
ernannt: Der Oberingenieur durch den Großen Rath; der
Ingenieur für den Wasserbau, der Kantonsbaumeister, die
Adjunkcen und die Bezirksingenieure durch den Regierungsrath

" Daraus ergibt sich, daß dieses Postulat zu den
gegenwärtigen Gesetzesbestimmungen nicht paßt. Wenn man in
dieser Beziehung etwas machen will, so kann es nur in der
Weise geschehen, daß man den Negierungsrath mit der
Untersuchung der Frage beauftragt, ob der § 14 des erwähnten
Gesetzes abgeändert werden soll oder nicht. Ich stelle daher
aus diesem rein formellen Grunde den Antrag, es sei auf
das Postulat nicht einzutreten.

Was die Frage wegen einer Bergscheune betrifft, so

glaube ich, es müsse Herrn Schmid alle Anerkennung dafür
gezollt werden, daß er diesen Gegenstand hier zur Sprache
gebracht hat, denn die Kommissionen, welche der Negierungsrath
und der Große Rath zur Untersuchung derartiger
Angelegenheiten niedersetzt, haben keine angenehme Aufgabe, weil
solche Untersuchungen viel Zeit und Mühe erheischen. Diese
Aufgabe wird um so unangenehmer, wenn solche Kommissionen
dann so behandelt werden, wie es in diesem Falle geschehen
ist. Ich glaube, es solle der Regierungsrath von diesen
Bemerkungen Notiz nehmen und dem betreffenden Beamten, der
sich wirklich eines unziemlichen Betragens gegenüber einer
Kommission schuldig gemacht hat, gelegentlich eine Bemerkung
machen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Was zunächst das zweite Postulat betrifft, so ist es

möglich, daß ich vorhin dessen Sinn nicht ganz genau
dargestellt habe. In diesem Falle trifft die Argumentation des

Herrn Karrer mich persönlich, nicht aber die Redaktion, welche

beibehalten werden kann. Der Sinn des Postulates ist der,
daß die Regierung untersuchen soll, ob wir bei dem Gesetz

von 1347 bleiben oder aber etwas Anderes an dessen Platz
setzen wollen. Was das erste Postulat betrifft, so kann ich

mich der vom Herrn Finanzdirektor vorgeschlagenen Fassung
anschließen. Wenn man zwar den § 13 des Fiuanzgesetzes

für sich allein nimmt, so hören damit eigentlich alle Ueber-

tragungen auf, und der § 6 wird wirkungslos. Indessen wird
der Herr Finanzdirektor durch die Diskussion, welche
stattgefunden hat, eine hinlängliche Handhabe erhalten haben, um
da das Richtige zu treffen.

Der Herr Präsident fragt an, ob Herr Karrer auf
seinem Antrag beharre.

Karr er. Ja, ich finde, es sei nicht der Fall, wegen
Herrn Salvisberg das Gesetz abzuändern.

Abstimmung.
1. Postulat 1 wird in der vom Herrn Finanzdirektor

vorgeschlagenen Fassung genehmigt.
2. Für das Postulat 2 120 Stimmen.

Dagegen 20 „

Direktion des Gemeindeweseus.

Der Bericht dieser Direktion wird ohne Bemerkung
genehmigt.

Mrrgericht.

Herr Berichterstatter der Staatswirlhschaftskommission.

Hier stellt die Staatswirthschaftskommission zwei
Postulate. Ich habe darüber mit dem Herrn Präsidenten des

Obergerichtes gesprochen, und er hat mir bemerkt, daß ohne

Abänderung des Gesetzes nicht viel zu machen sei; wenn
indessen das Postulat beschlossen werde, so könne gleichwohl ein

Zirkular an die Nichterämter und Amtsgerichte erlassen werden,
da möglicherweise die Gerichte hie und da dafür sorgen könnten,
daß die Sache etwas schneller gehe; was das Obergerichl
selbst anlange, so belaste es seine Sitzungen seit einiger Zeit
etwas schwerer als früher, um mit den Geschäften schneller
vorwärts zu kommen. Es ist dabei bekennt worden, daß
ziemliche Rückstände vorhanden seien, was natürlich für die

Betreffenden höchst unangenehm ist. Das hängt indessen

theilweise auch von der Vermehrung der Geschäfte selbst ab.

Indessen wird die Sache als der Anregung werth acceptirt.
Was das zweite Postulat betrifft, so ist da jedenfalls

mehr zu erreichen als mit dem ersten, und es schabet unter
keinen Umständen, wenn da etwas gestoßen wird. Wenn die

Voruntersuchungen nicht so lange dauern und die Angeklagten
nicht so lange sitzen müssen, so werden dadurch auch die

Kosten vermindert. Auch in Betreff der Exekution wird
zugegeben, daß da etwas rascher und infolge dessen auch finanziell

günstiger für den Staat vorgegangen werden könnte.
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Wyttenbach. Die Ziffer 2 des in Behandlung liegenden

Postulats betrifft die finanziellen Interessen des Staates
und der Bürger und bezweckt eine Verminderung der Kosten
der Vorumersuchungen. Ich glaube, die Fassung der Ziffer 2
sei etwas zu eng, und ich erlaube mir daher, eine etwas
erweiterte Fassung vorzuschlagen. Nach Mitgabe der bernischen

Strafgesetzgebung haben wir drei Arten strafbarer Handlungen :

Verbrechen, Vergehen und Polizeiübertretungen, crimes,
ckciits und contraventions. Nun kann ich nicht einsehen,

warum man die Tendenz der Ersparung der Kosten
einschränken will auf die Verbrechen und nicht auch die

Vergehen und Polizeiübertretungen in das Auge faßt. Für die

Beurtheilung der Verbrechen sind die Assisen, für die

Beurtheilung der Vergehen und der Polizeiübertretungen das

Amtsgericht und der Gerichtspräsident zuständig. Es ist
bekannt, daß die Voruntersuchungen nicht nur in Betreff der

Verbrechen, sondern auch bei Vergehen mitunter sehr

weitläufig geführt und daß dabei oft eine Menge Zeugen abgehört
werden. Ich möchte daher das Postulat auch anwenden auf
die Vergehen. Es auch auf die Polizeiübertretungen
auszudehnen, halte ich nicht für nothwendig, da hiefür ohnehin ein

abgekürztes Verfahren vorgeschrieben ist. Wir wissen, daß es

viele Richter gegeben hat, resp, noch gibt, welche in der

Voruntersuchung allerlei unnütze Sachen sich zu Schulden kommen

lassen, daß sie unnöthige Zeugen vorladen nicht nur in der

Voruntersuchung, sondern auch in der Hauptverhandlung.
Dadurch werden dem Staat bedeutende Kosten auferlegt. Was
der Richter dabei im Auge hat, ist mir nicht bekannt; ich

weiß nicht, ob er die betreffenden Personen damit belästigen
will. Thatsache ist es, daß durch diese Manipulation dem

Staat alljährlich Tausende und aber Tausende von Franken
unnützer Kosten erwachsen. Ich schlage daher folgende Fassung
des zweiten Postulates vor: „dahin zu wirken, daß die

Voruntersuchungen gegen Verbrechen und Vergehen, unter
Weglassung aller rechtlich unnützen Vorkehren, jeweilen in möglichst

kurzer Frist beendet und die bezüglichen Urtheile rasch
und mit möglichst geringen Kosten vollzogen werden."

Herr Berichter st atterder Staatswirthschaftskommission.
Man könnte vielleicht einfach sagen: „die Voruntersuchungen
in Strafsachen."

Wyttenbach. Ich kann mich dem anschließen, daß

man sage: „die Voruntersuchungen in Straffällen."

Nußbaum in Worb. Wenn das Postulat so

angenommen wird, wie Herr Wyttenbach es vorschlägt, so ist
damit implicite ausgesprochen, daß auch in Straffällen, die
dem Einzelrichter unterbreitet find, eine Voruntersuchung
geführt werden kann, während dies nach dem Strafverfahren
nicht vorkommen soll. Ich möchte das Postulat blos beziehen

auf kriminelle und korrektionelle Strassälle.

Herr Präsident. Wenn man von Voruntersuchungen
in Straffällen redet, so meint man natürlich nur solche

Voruntersuchungen, die gesetzlich zulässig sind, und nicht solche,

welche das Gesetz nicht gestattet.

Nußbaum in Worb. Ich mache darauf aufmerksam,
daß solche Voruntersuchungen gleichwohl vorkommen, ob sie

nun zulässig seien oder nicht.

Die beiden Postulate werden vom Großen Rathe
genehmigt und zwar das zweite in der von Herrn Wyttenbach
vorgeschlagenen Fassung.

Veueralpràrà und Ärasrechtspstege.

Dieser Bericht wird ohne Bemerkung genehmigt.

Finauzdirektion.

Die Behandlung dieses Berichtes wird auf die Rubrik
„Staatsrechnung" verschoben.

Tagblatt des Großen Rathes 1S7S.

Direktion der Justiz und Polizei.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Das Landjägercorps ist gerade derjenige Theil unserer öffentlichen

Macht, der das Gewehr das ganze Jahr trägt und bei

der Neubewaffnung am wenigsten berücksichtigt worden ist.
Man darf gar nicht sagen, welchem System die Waffen der

Landjäger angehören. Ich denke, man werde keinen Anstand
nehmen, das Landjägercorps besser zu bewaffnen. Wenn man
nicht gerade Repetirgewehre will, so haben wir Waffen neuerer
Konstruktion, Hinterlader, in genügender Anzahl, so daß das

Corps ohne weitere Kosten neu bewaffnet werden kann.
Das zweite Postulat betrifft die Revision der

Feuerordnung. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß es nicht
so leicht ist, ein neues Brandassekuranzgesetz zu erhalten. Es
sollte daher mit der Revision der Feuerordnung nicht bis zum
Erlaß dieses Gesetzes zugewartet, fondern dieselbe schon vorher
an die Hand genommen werden. Die Feuerordnung datirt
vom Jahre 1819 und ist daher in verschiedenen Punkten
veraltet.

Durch das dritte Postulat soll die Regierung eingeladen
werden, über genauere Vollziehung der Urtheile zu wachen

und namentlich auf einen prompteren Bußenbezug zu dringen.
Wenn da lange gewartet wird, so geht nicht blos der Zins,
sondern oft auch das Kapital selbst leicht verloren. Man
hatte Gelegenheit, bei der Rechnungsablage zu sehen, daß

Bußen, deren Bezug oder deren Ablieferung verschoben worden

ist, nicht mehr erhältlich waren, weil die Betreffenden
verschwunden sind.

v. Wattenwyl, Direktor der Justiz und Polizei^ Was
das erste Postulat betrifft, so ist dem Wunsche der Staals-
wirthschaftskomission bereits Rechnung getragen, und es hängt
lediglich von der Staatswirthschastskommission und vom
Großen Rathe selbst ab, ob sie den bezüglichen Büdgetansatz

gutheißen wollen oder nicht.
Hinsichtlich der Revision der Feuerordnung kann ich dem

Großen Rathe mittheilen, daß der Negierungsrath diesem

Postulat beistimmt. Bereits sind einige Vorarbeiten gemacht
worden. Indessen kann man sich nicht verhehlen, Z>aß eine

Revision der Feuerordnung nicht eine ganz leichte Vache ist.

Diese Revision greift in eine Menge Gebiete hinein, und es

entsteht daher die Frage, ob man den Stoff, welchen die

Feuerordnung enthält, wieder in ein einziges Gesetz hineinnehmen,
oder ob man ihn nicht in mehreren Gesetzen behandeln soll.

Die Hauptsache wird sein, eine Vorlage zu bringen, welche

dem Volke genehm sein wird, und diese Aufgabe ist nicht

ganz leicht.
Auch mit dem dritten Postulat ist der Regierungsrath

einverstanden. Er wird suchen, diejenigen Vorkehren zu treffen,

welche in dieser Beziehung wesentlich zur raschen Erledi¬

ge
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gung beitragen können. Indessen mache ich darauf aufmerksam,
daß die Sache nicht ganz so leicht ist, wie man vielleicht glaubt.
Eine Schwierigkeit liegt darin, daß, nachdem ein Urtheil
gefällt ist, noch alle möglichen Rechtsmittel möglich sind, um
dessen Vollziehung hinauszuschieben. Zuerst kommen Gesuche

der Familien, Spendkommissionen, Gemeinderäthe u. s. w.,
welche wünschen, man möchte dem Familienvater einige Zeit
gönnen; dann Gesuche um Strafumwandlung und
Strafnachlaß. Ein anderer Umstand ist der: Wenn der betreffende
Beamte in der Vollziehung der Urtheile, namentlich der
Bußurtheile, rasch vorgeht, so kaun er allerdings den Verurtheilten
betreiben und, wenn sich herausstellt, daß dieser nicht zahlen
kann, ihn zum Geltstag treiben und die Buße in Gefangenschaft

umwandeln. Davon hat aber der Staat nichts, als
daß er den Verurtheilten noch längere Zeit ernähren kann.
Es liegt also im Interesse des Staates selbst, daß da mit
einer gewissen Rücksicht vorgegangen werde. Gibt man dem

Verurtheilen einige Zeit, so werden sich die Staatsfinanzen
dabei besser befinden, als wenn man sofort auf die Vollziehung
dringt. Dies sind die Bemerkungen, welche ich machen wollte.
Ich will jedoch nicht bestreiken, daß es vorkommen mag, daß
hie und da die Sache allzu lässig betrieben wird.

Reisinger. Ich bin im Falle, eine Anfrage und eventuell
einen Anzug zu stellen. Am 19. Mai 1876 hat der Große
Rath Anträge des Regierungsrathes genehmigt, welche dahin
gingen: „Der Große Rath wolle grundsätzlich die
Wiederaufnahme der infolge der Bundesrevisionsverhandlungen Wirten
Berathung eines neuen einheitlichen Civilgesetzbuches für den

Kanton Bern beschließen; vor allem sei zu beginnen mit der

Berathung der Gesetzesentwürfe über eine Pfand- und
Hypothekenordnung für den Kanton Bern und über die Einrichtung
und Führung der Grundbücher zc." Die daherige Vorlage
sollte dem Großen Rathe bereits 1876 gemacht werden. Ich
möchte nun die Anfrage stellen, ob diese Vorlage dem Großen
Rathe baldigst werde unterbreitet werden. Es wäre dies sehr

wünschbar in mehreren Beziehungen. Ich verweise nur auf
die Katastervermessungen, welche jetzt im ganzen Kanton
obligatorisch erklärt und bereits in einer großen Anzahl von
Gemeinden eingeführt sind. Der Bericht vom Mai 1876
spricht sich darüber folgendermaßen aus: „Bereits besitzen
denn auch zur Stunde eine größere Anzahl Gemeinden des
alten Kantons fertige Vermessungs-Apparate (Parzellarpläne)
und andere folgen nach. Sollen diese kostspieligen und
namentlich wegen der zu ihrer Erhaltung nöthigen Revisionen
auch umständlichen Arbeiten nicht ihres Hauvtzweckes verlustig
gehen, so muß Hand in Hand mit ihnen die neue
Gesetzgebung über die Hypothekarordnung und Grundbucheinrichtung
ohne längere Zögerung nun bald ausgeführt werden." Es ist
also schon damals von der Justizdtrektion anerkannt worden,
daß die Revision äußerst wünschbar wäre in Betreff der

Katastervermessungen. Ich möchte die Revision aber auch aus
einem andern Grunde, wegen der Pfandleihanstalten. Ich
stelle daher die Anfrage, ob die neue Pfand- und Hypothekenordnung

in nächster Zeit dem Großen Rathe vorgelegt werden
kann, und ob in derselben die Pfandleihanstalten berücksichtigt
sind. Sollte das nicht der Fall sein, so werde ich mir dann
den Anzug erlauben, es sei der Regierungsrath einzuladen,
dem Großen Rath Bericht und Antrag zu bringen über die
staatliche Regelung und Aufsicht der Pfandleihanstalten, sei
es nun in der Hypothekenordnung oder aber in einem Spezial-
gesetz. Ich glaube nicht, daß es der Fall sei, auf diese Frage
näher einzutreten, bevor ich die Antwort auf meine Anfrage
erhalten habe. Sollte es aber gewünscht werden, so bin ich

bereit, über die Wünschbarkeit der staatlichen Regelung der
Pfandleihanstalten mich weiter zu verbreiten.

v. Wattenwyl, Justizdirektor. Was die erste Frage
betrifft, so kann ich so viel sagen, daß bezügliche Vorarbeiten
gemacht worden sind. In der ganz letzten Zeit hat sich der

Regierungsrath allerdings nicht damit befaßt, und ich könnte
nicht einmal genaue Auskunft geben, in welchem Stadium
sich die Sache befindet und wo die Akten liegen. Indessen
wird nichts dagegen eingewendet, daß man der Angelegenheit
bei Zeit und Gelegenheit wieder rufe.

Was die Frage der Pfandleihanstalten betrifft, so weiß
ich so viel, daß die Direktion des Innern sich vor einigen
Jahren sehr einläßlich damit beschäftigt hat und verschiedene

Gutachten hat ausarbeiten lassen. Was aber aus der Sache
geworden, und ob je eine Vorlage vor den Regierungsrath
gebracht und von ihm berathen worden ist, darüber könnte ich
keine Auskunft geben. Der Herr Direktor des Innern ist
nicht anwesend; aber ich habe nichts dagegen, daß man diese

Frage dem Regierungsrath zur Untersuchung übergebe.

Reisinger. Es ist ganz richtig, daß sich der
Regierungsrath früher mit den Pfandleihanstalten beschäftigt
hat; aber seit einer Reihe von Jahren ist eben nichts mehr
gegangen, und dies ist der Grund, warum ich nun hier das
Postulat stellen möchte, daß der Regierungsrath eingeladen
werde zur Berichterstattung über staatliche Regulirung und
Beaufsichtigung der Pfandleihanstalten, aber mit Ueberlassung
dieses Gewerbes an den Privatbetrieb, damit man nicht etwa
meine, es sollen staatliche, oder gar munizipale Pfandleihanstalten,

sei es in Bern, sei es in andern Städten des

Kantons, errichtet werden.

Wytten bach. Ich wünschte auch noch ein Postulat
zu stellen; allein ich bin nicht ganz sicher, ob es am rechten
Ort angebracht ist. Nach Mitgabe des vom Großen Rath
des Kantons Bern erlassenen Vollziehungsdekrets zum Bundesgesetz

über Civilstand und Ehe sind die Civilstandsbeamten
schuldig, alle drei Monate den Wohnsitzregisterführern ihres
Kreises von den stattgefundenen Personalveränderungen Kenntniß

zu geben. Hingegen ist ihnen keine Pflicht auferlegt,
dies auch gegenüber den Führern der Burgerrödel zu thun.
Die einen Civilstandsbeamten machen ihnen durchaus keine

Mittheilungen, andere thun es aus freien Stücken, und an
anderen Orten kommen die Burgerrodelführer auf das Büreau
des Civilstandsbeamten und machen sich die nöthigen Notizen
zur Führung und Nachtragung ihrer Rödel. Dieser Zustand
der Dinge kann nun unmöglich bleiben, indem sonst diese

wichtigen Rödel vernachlässigt würden und in Folge davon
Rechtsunsicherheit entstehen müßte. Ich möchte demnach
beantragen, daß die Regierung eingeladen werde, die nöthigen
Anordnungen zu treffen, damit die Civilstandsbeamten
angewiesen werden, die vorgekommenen Personalstandsveränderungen
auch den Führern der Burgerrödel vierteljährlich mitzutheilen.

v. Wattenwyl, Justizdirektor. Ich habe nichts
dagegen, daß man dieses Postulat dem Regierungsrath zur
Untersuchung überweise, mache aber darauf aufmerksam, daß
dies wieder eine Arbeit mehr für die Civilstandsbeamten wäre,
ohne daß man sie entsprechend honorirt. Sie wissen, daß
dieselben ohnehin sehr spärlich bezahlt sind, und daß viele von
ihnen ihre Funktionen nur deshalb fortführen, weil sie

dieselben beiläufig mit anderen Beschäftigungen vereinigen können.

Je mehr Zumuthungen man ihnen nun macht, desto mehrere
von ihnen werden zurücktreten, und desto mehr wird man
nach und nach Gefahr laufen, daß diese Funktionen in minder
gute Hände übergehen. Das ist das einzige Bedenken, das
ich gegen dieses Postulat habe.
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Die Postulate der Herren Reifinger und Wyttenbach Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
bleiben unbeanstandet und sind somit angenommen. genehmigt.

Tagesordnung:

StaatSverwaltnngsbericht pro 1877.

Fortsetzung der Berathung.

(Siehe Seite 312 hievor.)

Die Berichte der Direktionen des Kirchenwesens, des

Militiirs, des Innern, Abtheilung Dolkswirthschastswesen nnd
des Innern, Abtheilung Gesundheitswesen, werden ohne
Bemerkung genehmigt.

Schluß der Sitzung um 1^ Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 26. November 1878.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Brunn er.

Nach dem Namensaufruf sind 205 Mitglieder
anwesend ; abwesend sind 46, wovon m t t Entschuldigung: die

Herren Abplanalp, Bangerter in Langenthal, Baume, Born,
Bruder, Charpiê, Girardin, v. Graffenried, Herzog, Joost,
Kaiser in Buren, Klening, Linder, Meyer in Bern, Reber
in Niederbipp, Sommer, v. Tscharner, v. Werdt, Wieniger
in Mattstetten, Willener, Zyro; ohne Entschuldigung: die

Herren Burren, Carraz, Chappuis, Fattet, Francillon, Gro-
nouillet, Hennemann, Jndermühle, Jobin, Kaiser in Grellingen,

Klaye, Kohli, Ledermann, Liechti, Meyer in Gondiswyl,
Möschler, Müller in Tramlingen, Oberli, Rebetez in Prun-
trut, Rebetez in Bassecourt, Riat, Rosselet, Wolf, Zumsteg,
Zumwald.

Direktion der Erziehung.

Postulat 1. (S. Beilagen zum Tagblatte v. 1873, Nr. 27.)

Kummer, Direktor, als Berichterstatter der Staats -
Wirthschaftskommission. Wie Sie sehen, lzerfällt schon dieser
erste Antrag eigentlich in zwei, so daß wir gut thun werden,
jeden besonders zu nehmen. In Bezug auf den ersten Punkt
haben Sie bereits vor einem Jahre ein Postulat zum Beschluß
erhoben, welches dahin ging, der Regierungsrath möge über
die Grundsätze der Vertheilung der Staatsbeiträge an die

Progymnasten und Sekundärschulen Bericht erstatten, unter
gleichzeitiger Angabe der zur Festsetzung nothwendigen Faktoren,
wie Gesammtkosten, Lehrerbesoldungen, Schüler- und Lehrerzahl,

Schulgelder, Beiträge von Privaten und Korporationen.
Daraufhin hat uns die Erziehungsdirektion aus Seite 232
des Staatsverwaltungsberichts ein schönes Tableau gegeben,
welches über die Finanzverhältnisse der Sekundärschulen
Aufschluß ertheilt. Aus diesem Tableau haben wir vollends
ersehen, was man damals nur theilweise wußte, daß nämlich
die Staatsbeiträge sehr ungleich bemessen werden. Während
das Gesetz sagt, daß in der Regel die Hälfte der
Lehrerbesoldungen als Staatsbeitrag zu geben ist, finden wir, daß
eine große Zahl von Sekundärschulen, so zu sagen die Mehrheit

derselben mehr als diese Hälfte beziehen. Wenn wir uns
in das Jahr 1856 zurückversetzen, wo das Kantons- und
Sekundarschulgesetz erlassen wurde, so begreifen wir, wie über- '

Haupt Verschiedenheiten hineingekommen sind. Die Verschiedenheit

lag schon im Kantonsschulgesetz selber, indem es der

höheren Mittelschule in Bern zusichert, daß der Staat die

Gesammtkosten, mit Ausnahme der eingehenden Schulgelder,
trägt, während die Sekundärschulen blos Beiträge erhalten.
Diese Ungleichheit hat damals schon die Progymnasien zu
Reklamationen veranlaßt, indem sie sagten: Wie können wir
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mit den Progymnasialklassen der Kantonsschule konkurriren,
wenn der Staat dort Alles bezahlt und uns blos die Hälfte
der Besoldungen? Um dieser Position der Progymnasien
Rechnung zu tragen, hat man ihnen die Konzession gemacht,

ihnen durchschnittlich mehr als die Hälfte der Besoldungen
zu geben und sie überhaupt in dem Maße zu unterstützen,
das man für nöthig gehalten hat, damit sie ihre Pflicht
erfüllen und mit der Kantonsschule konkurriren können. Auf
der andern Seite hat die Errichtung der Kantonsschule in
Bern die andere Ungleichheit zur Folge gehabt, daß die

höheren Schulanstalten von Bern, die einfach Konkurrenzanstalten

der Kamonsschule sind, gar nichts erhalten haben,
indem der Staat gesagt hat: Wir sorgen für die Central-
anstalt in der Stadt; und wer daneben noch weitere Schulen
will, soll sie selber bezahlen. So waren die damaligen
Ungleichheiten begründet. Seither sind aber verschiedene Sekundärschulen

aus diesem oder jenem Grunde in die Klasse der
etwas bevorzugten eingerückt, so daß es schließlich schwer ist,

zu sagen, warum diese oder jene Sekundärschule noch einen

außerordentlichen Staatsbeitrag hat. Wenn wir uns aber
vollends vorhalten, daß durch das Gesetz von 1877 betreffend
Abänderung des Kantonsschulgesetzes und einiger Bestimmungen
über das höhere Schulwesen eine ganz andere Grundlage
geschaffen worden ist, deren Prinzip darin besteht, daß die Mittelschulen

der Stadt den andern gleichstehen, und daß keine

aparten Schulen außerhalb des Gesetzes und ohne Staatsbeitrag

bestehen, sondern alle unter dem Gesetz stehen und
den Staatsbeitrag bekommen sollen, so sehen wir, daß den

Ungleichheiten, die noch in dem Gesetz von 1856 stehen, jede

Grundlage unter den Füßen weggenommen ist.
Nun sagt die Staatswirthschaftskommission nicht, die

Regierung solle eingeladen werden, eine Vorlage zu bringen,
wonach die absolute Gleichheit hergestellt werden solle, sondern
sie wünscht, daß die Frage noch geprüft werde. Es wird
also zugegeben, daß möglicherweise Gründe vorhanden seien,

dieser oder jener Sekundärschule etwas fester unter die Arme
zu greifen; aber diese Gründe müssen nach den neuen
Bestimmungen gemessen und erwogen und nach dem neuen Boden,
auf welchem wir stehen, frisch festgestellt werden.

Auf der andern Seite wäre nun aber die Staatswirth-
schaflskommisston doch nicht am Ziele, wenn die Regierung
käme und sagte: Jede neu entstehende Sekundärschule soll von
jetzt an einfach die Hälfte der Lehrerbesoldungen bekommen;
sondern es kommt hier die weitere Frage: Soll überhaupt
jede neu hinzukommende Sekundärschule als berechtigtes
Bedürfniß angesehen werden? Das schon zitirte neue Gesetz von
1877 hat die Stellung der Sekundärschulen auch insofern
geändert, als der 8 2 im Organisationsgesetz von 1856,
wonach die Sekundärschulen zum Theil, und zwar wesentlich,
abschließende Volksschulen sind, aufgehoben ist. Was gilt
jetzt? Sind alle Sekundärschulen höhere Schulen zur
Vorbereitung auf die Hochschule und das Polytechnikum, oder

gibt es noch Ausnahmen? Und dann ist die Frage zu
beantworten: Unter welchen Umständen sollen jetzt noch Sekundärschulen

gegründet werden? Denn die Versuchung liegt nahe,
und an vielen Orten hat man ihr nachgegeben, Sekundärschulen

zu gründen einfach deswegen, weil der Staatsbeitrag
für solche größer ist, als für Primärschulen, mit andern
Worten des größeren Beitrags wegen eine Primärschule in
eine Sekundärschule umzutaufen, während die Schule selber
eigentlich ist,, was vorher, und dem Pensum der Sekundärschule

nicht genügt. Der Verwaltungsbericht, der sich sehr

einläßlich über die Leistungen der Sekundärschulen verbreitet,
führt selber eine ganze Menge von Sekundärschulen an, die
dem Plane nicht genügen, zwar ohne sie namentlich zu nennen,
aber indirekt, indem er diejenigen nennt, deren Leistungen

genügend sind, so daß man die andern selbst herausfinden
kann. Also sind wir da bereits in einem Zustand, der nicht
sein sollte, und je mehr man neue Sekundärschulen gründet,
desto mehr riskirt man, daß dies der Fall sei. Denn es ist
klar, daß, wenn diese Schulen nicht eine gehörige Gliederung
der Klassen haben, so daß jeder Jahrgang besonders unterrichtet

werden kann, der Name Sekundärschule ihnen gar nichts
nützt. Wenn eine Primärschule eine solche Gliederung hat,
daß höchstens zwei Jahrgänge zusammen Schule haben, so

kann sie mit solchen Klassen mehr leisten, als eine Sekundärschule,

wo drei, vier bis fünf Jahrgänge in der gleichen
Stunde vom gleichen Lehrer unterrichtet werden. Nun müssen
bei Sekundärschulen mit blos zwei Lehrern drei Jahrgänge
zusammenkommen, und bei solchen mit blos einem Lehrer
sogar fünf. Das ist ein Uebelstand, und je mehr Sekundärschulen

einstehen, desto kleinere Schulen müssen es werden,
desto mehr Jahrgänge müssen zusammenkommen, desto weniger
können sie leisten, und desto mehr wird den größeren, die jetzt
noch etwas leisten können, indem man ihnen rings das Wasser
abgräbt, die Existenz unmöglich gemacht, und sie in ihrer
Leistungsfähigkeit herabgedrückt.

Nun sind gerade in den letzten Jahren eine Anzahl von
Sekundärschulen gegründet worden, die zu der Frage
auffordern, ob sie eigentlich für das höhere Schulwesen ein Nutzen
sind, oder nicht. Da haben wir z. B. in der Nähe der längst
bestehenden Sekundärschule von Wiedlisbach, blos 20 Minuten
davon entfernt, eine neue in Wangen, was zur Folge hat,
daß keine Schüler mehr von Wangen nach Wiedlisbach
geschickt werden. In der Nähe von Höchstetten, blos 25 Minuten
von da, ist die Sekundärschule von Biglen entstanden, mit
zwei Lehrern, wo also der Uebelstand ist, daß drei Jahrgänge
zusammen unterrichtet werden müssen. In der Nähe von
Sumiswald ist in Wasen eine neue Sekundärschule mit nur
einem Lehrer gegründet worden. Diese soll also, wenigstens
annähernd, den gleichen Lehrplan befolgen, wie alle andern
Sekundärschulen, Progymnasten und Kantonsschulen. Wie
soll das zugehen? Und was hat der Staat damit geleistet,
daß er dieser Schule mit blos einem Lehrer einen
außerordentlichen Staatsbeitrag von Fr. 1000 gibt? Hätte er
nicht in anderer Weise dieser Gemeinde viel nützlicher zu
Hülfe kommen können, die eine Primärschule von 5 Klassen
hat, deren zwei je 90 und eine 87 und die zusammen 405
Kinder zählt, so daß also auf eine Klasse durchschnittlich 81
Kinder, also mehr als das gesetzliche Maximum, kommen?
Wenn man in einer solchen Gemeinde eine kleine Sekundärschule

mit blos einem Lehrer für 20 oder höchstens 30 Kinder
gründet, was soll dann dieser Lehrer mit seinen fünf
Jahrgängen ausrichten? Nehmen wir 25 Schüler an, so bleiben
der Primärschule noch 380 Kinder, oder per Klaffe
durchschnittlich 76 Kinder. Also ist damit die Primärschule

so viel als gar nicht entlastet. Hätte hingegen die
Gemeinde eine neue Primarklasse gegründet, so hätten sich

diese 405 Schüler auf 6 Schulklassen vertheilt, und es wäre
so die Schülerzahl per Klasse unter 70 herabgegangen. Somit

wäre dies eine viel größere Hülfe gewesen. Die Hülfe,
die der Staat jetzt leistet, leistet er nur wenigen Vätern;
denn daß es nur wenige sind, zeigt das Schulgeld, das Fr. 40
bis 45 betragen muß, damit überhaupt die Kosten und die
Lehrerbesoldung gedeckt werden können.

Wenn wir nun solche Beispiele anführen, so wollen wir
damit nicht sagen, die Erziehnngsdirektion sei daran Schuld.
Wir glauben im Gegentheil, daß sowohl der jetzige, als der
frühere Erziehungsdirektor sich gegen die Gründung dieser
Sekundärschulen gewehrt, und daß sie selber auch bemerkt
haben, daß mit solchen dem höhern Schulwesen gar nicht
geholfen ist. Aber weil bestimmte Grundsätze über die Grün-
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dung von Sekundärschulen im Gesetz nicht ausgesprochen sind,
wird hie und da im Regierungsrath die Erziehungsdirektion
überstimmt. Wenn einzelne Gemeinden sich um so etwas
bewerben, so gehen sie hie und da noch zu andern Herren
Regierungsräthen und lassen sich Versprechungen geben, und
wenn dann die Sache im Regierungsrath zur Abstimmung
kommt, so kann hie und da die Erziehungsdirektion ihre
Meinung nicht geltend machen, weil vielleicht die Majorität
ihr Wort schon gegeben hat. Darum muß es im Interesse
des Regierungsrathes und der Erziehungsdirektion sein, daß
in dieser Beziehung bestimmte Grundsätze festgehalten werden,
damit es nicht zu einem Zustand komme, bei dem nian sich

nachher noch viel mehr beklagt, als früher. Ich befürchte,
daß, wenn es so fortgeht, die Leistungen der Sekundärschulen
in einigen Jahren entschieden fallen werden, und daß man
dann erst recht klagen wird, man könne mit der Zentralschule

in Bern nicht mehr konkurriren. Dann wird es aber

von Bern aus heißen: Stadt und Land stehen ja unter dem

gleichen Gesetz, und wir können nichts dafür, wenn ihr
einander solche Konkurrenz macht, daß ihr nicht nachkommen
könnt.

Das sind, offen auseinandergesetzt, die Gründe, die uns
zu diesem Postulate veranlaßt haben. Diese Auseinandersetzung

soll nicht präjudiziren, sondern sie soll nur beweisen,
daß es nöthig ist, zu untersuchen.

Herr Vizepräsident Morgenthaler übernimmt das
Präsidium.

Kohler, Xavier, will über das zweite Postulat der

Staatswirthschaftskommission das Wort ergreifen, wird aber
vom Präsidenten aufmerksam gemacht, daß vorläufig nur
Ziffer 1 in Umfrage ist.

Postulat 1 wird ohne Bemerkung genehmigt.

Postulat 2.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Voriges Jahr ist bei der Büdgetberathung das
Postulat gestellt und angenommen worden, es solle die

Regierung die Eigenthumsverhältnisse der Kantonsschulgebäude
von Pruntrut und Bern untersuchen. In Bezug auf die

von Bern kann es in einem Augenblicke, wo die Schule
eingehen soll, nicht schaden, wenn diese Frage untersucht wird,
bevor man über die Gebäude verfügt. Was Pruntrut betrifft,
so wäre die Frage vielleicht einfach zu lösen, wenn wir blos
das eigentliche Besitzverhältniß im Auge hätten; allein wir
sind dies Mal auf einem ganz anderen Wege zu der Frage
gelangt, als voriges Jahr. Unter Ziffer 3 unserer Postulate
wird nämlich die Thalsache berührt, daß die Lehrersemmarien
öfters ihre Kredite überschreiten. Bei dem von Pruntrut hat
nun das zuweilen seinen Grund darin, daß man in den mit
der Kantonsschule verbundenen und zum Theil alten und
baufälligen Gebäulichkeiten Reparationen vornehmen muß, und
diese, gleich wie die für die Kantonsschule, aus dem Büdget
der Erziehungsdirektion bezahlt werden. Es ist schon in
früheren Jahren darauf aufmerksam gemacht worden, daß
diese Baukosten eigentlich auf das Büdget der Baudirektion
fallen sollten, damit man bet einander sehe, was gebaut worden

ist. Allein bei diesen Gebäulichkeiten des Lehrerseminars
und der Kantonsschule von Pruntrut hat die Baudirektion
jeweilen gesagt: Diese Gebäude stehen nicht auf dem Domänen-
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etat; wir haben einen Kredit für den Unterhalt der Staats -
gebäude, aber diese kennen wir nicht. Ihrerseits hat dann
die Erziehungsdirektion gesagt, der Staat brauche doch diese
Gebäude und müsse also für den Unterhalt derselben sorgen,
und so ist denn ganz konsequent auf das Büdget der Er-
ziehungsdireklion hin gebaut worden. Nun sollte man doch
einmal wissen, nicht blos, wer der Besitzer dieser Gebäude
ist, sondern ob er nicht selber bauen soll. Die Kantonsschule
von Pruntrut ist eine Staatsanstalt, und so könnte man
denken, es verstehe sich von selbst, daß der Staat den Unterhalt

bezahlen muß; allein wenn die Gemeinde sagt, das
Gebäude gehöre ihr, so fragt es sich, ob sie nicht allenfalls auch

für den Unterhalt etwas thun könne. Item, die Frage muß
untersucht werden, und diese Baukosten müssen auf alle Fälle
von dem Büdget der Erziehungsdirektion wegkommen. Dies
ist der Grund, warum das Postulat neuerdings gestellt wird.
Es soll auch dadurch jetzt nichts entschieden sein, sondern nur
Untersuchung verlangt werden.

X. Ko HI er. Gestatten Sie mir einige Bemerkungen
über dieses Postulat. Ich glaube, daß hinter demselben etwas
mehr stecke als es vielleicht den Anschein hat. Vor circa 10
Jahren wurde im Großen Rathe der Antrag gestellt, es sei
die Kantonsschule in Pruntrut aufzuheben oder zu verlegen.
Als vor zwei Jahren ein Gesetz über die Aufhebung der
Kantonsschule in Bern vorgelegt wurde, beantragte bei der

Berathung dieses Gesetzes ein Mitglied des Großen Rathes,
auch die Kantonsschule in Pruntrut aufzuheben. Allein auf
die Einwendungen, die von mir und von Herrn Bodenheimer
gemacht wurden, wurde dieser Antrag zurückgezogen. Heute
liegt die Frage des Eigenthums der Kantonsschule in Pruntrut
vor, aber nach meinem Dafürhalten mit Unrecht; denn die

Rechte der Stadt Pruntrut auf dieses Gebäude können nicht
in Frage gestellt werden- Als 1590 bis 1598 der Fürstbischof

von Basel das Collège in Pruntrut gründete, trat
ihm die Stadt das Lokal ab, welches damals als Werkhof
benutzt wurde, lieferte zum Bau der Gebäude das nöthige
Holz und übernahm beträchtliche Kosten, wie sich aus dem

Ausgabenbuch der Burgergemeinde ergibt. Die Sache blieb
so bis zur französischen Periode. Nach Aufhebung der Zentralschule

trat am 21. Fruktidor des Jahres XI der erste Konsul
das Schulgebäude der Stadt ab, um darin eine Sekundärschule

zu errichten. Am 13. November (822 gab die

Negierung von Bern der Stadt auch das Seminargebäude unter
der Bedingung, daß es zu einer öffentlichen Erziehungsanstalt
verwendet werde. Diese Gebäude wurden im April 1866
durch den Ausscheidungsvertrag zwischen der Einwohner- und
der Burgergemeinde Pruntrut in eine neutrale und
unabhängige Stellung gebracht. „Die Kantonsschule," heißt es:
„ist eine moralische Person mit besonderer Verwaltung unter
der Aufsicht des Staates." Die Frage, wem die Gebäude
und die Sammlungen der Schule gehören, ist nie bestritten
worden: sie gehören der Stadt und haben eine genaue
Zweckbestimmung. Es kann also das Schulgebäude nur für den

öffentlichen Unterricht verwendet werden. Ich bemerke noch,

daß die Schulkommission dem Regierungsrathe bereits mehrere
Berichte über diesen Gegenstand vorgelegt hat, und aus diesen

hier vorliegenden Berichten ergibt es sich, daß die Rechte der
Stadt nicht bestritten werden können. Ich halte daher dafür,
es sei nicht nothwendig, das Postulat zu erneuern, und zwar
um so weniger, als der Gegenstand in nächster Zeit im
Regierungsrathe zur Sprache gebracht werden wird. Ich stelle

daher den Antrag, es seien im Postulate der
Staatswirthschaftskommission die Worte „und Pruntrut" zu streichen, so

daß das Postulat sich blos auf die Kantonsschule in Bern
beschränken würde.

SS
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B o den heimer. Die Motivirung des Herrn
Berichterstatters der Staatswirthschaftskommission paßt absolut nicht

zum Tenor des Postulats. Das Postulat will, daß man die

Eigenthumsverhältnisse des Kantonsschulgàudes in Pruntrut
untersuche, während der Herr Berichterstatter der

Staatswirthschaftskommisston uns auseinander gesetzt hat, wer diese

Gebäude unterhalten solle für denjenigen Theil, der vom
staatlichen Lehrerseminar benutzt wird. Ich glaube, es genüge,
diese beiden Sachen einander gegenüber zu stellen, um zu
zeigen, daß darin ein Widerspruch liegt.

Was nun die Sache selbst anbetrifft, so habe ich mir
schon ein früheres Mal erlaubt, mich diesem Antrag zu
widersetzen. Denn in Pruntrut weiß nicht nur jede Behörde —
und was sie weiß, soll auch die in Bern wissen — sondern
jedes Kind, wem diese Gebäude gehören, und eine Untersuchung
darüber wäre so viel, als wenn man z B. eine Untersuchung
darüber anstellen wollte, wem das Rathhaus in Bern gehört.
Wer noch Zweifel hat, braucht übrigens nur den Klassifikationsakt
betreffend die Gemeindegüter von Pruntrut an die Hand zu
nehmen, der seiner Zeit nicht nur von der Regierung
genehmigt, sondern wegen den Anstünden zwischen Einwohnergemeinde

und Burgergemeinde sogar von ihr selber aufgestellt
worden ist. Dieser Akt, der wie in jeder andern Gemeinde

in Folge des Gesetzes von 1852 gemacht worden ist, sagt

ausdrücklich, daß diese Gebäude der Kantonsschule von Pruntrut
als für sich bestehender juristischer Person gehören. Diese
Gebäude gehören also nicht dem Staat, sondern der Stadt
Pruntrut als Munizipalgut, welches die Bestimmung hat, die

Kantonsschule in sich aufzunehmen. Das ist eine von Jedermann

gekannte Thatsache, und daher glaube ich, es sei nicht
nöthig, noch lange zu untersuchen, wem diese Gebäude
gehören. In Folge welcher historischer Ereignisse sich dieses

Eigenthumsverhältniß so gemacht hat, hat bereits der
Vorredner auseinander gesetzt; ich will es also nicht wiederholen.

Anders ist allerdings das Verhältniß, das der Herr
Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission berührt hat.
Der Staat hat, wie Sie wissen, ein Lehrerseminar in Pruntrut.
Dieses ist aber nicht in einem Staatsgebäude untergebracht,
sondern im Gebäude der Kantonsschule. Früher bezahlte der
Staat der Kantonsschule keinen Zins dafür; wie es

gegenwärtig damit gehalten ist, weiß ich nicht. Nun hat die
Kantonsschule, wie ich glaube, mit vielem Recht immer gesagt,

wenn sie diese Gebäulichkeiten unentgeltlich zur Verfügung
stelle, könne man ihr nicht zumuthen, daß sie sie auch noch

unterhalte, und auf der andern Seite hat die Baudirektion
gesagt, sie könne in einem Gebäude, das nicht dem Staat
gehöre, diese Reparationen auch nicht vornehmen, und so ist es

allerdings gekommen, daß anormaler Weise diese Reparaturkosten

auf das Büdget der Erziehungsdirektion gesetzt worden

sind.
Ich glaube daher, wenn man den Zweck erreichen will,

den der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission
bezeichnet hat, muß man dem Postulat eine ganz andere

Fassung geben, nämlich die, daß der Regierungsrath eingeladen

werde, das Verhältniß in Betreff der Benutzung der
Lokalien der Kantonsschule von Pruntrut durch das
Lehrerseminar zu untersuchen. Wenn man aber die Fassung bei-

vehält, wie sie hier vorliegt, so wird das Postulat in Pruntrut
ganz die gleiche Wirkung haben, wie das frühere. Beim
frühern hat man nämlich sofort gesagt, es scheine, es sei dies
der erste Schritt zur Aufhebung der Kantonsschule oder noch
besser, zur Beschlagnahme von Gebäulichkeiten, die in keiner

Weise dem Staate gehören. Ich glaube daher, es sei im
Interesse der Sache, dem Kind den richtigen Namen zu geben,
und nicht zu fragen, wem die Gebäulichkeiten gehören, sondern
wie das Verhältniß zwischen Kantonsschule und Lehrerseminar
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zu reguliren sei. Ich erlaube mir, einen daherigen Antrag
zu stellen.

v. S i n n er, Eduard. Ich möchte, so viel an mir, das
Postulat der Staatswirthschaftskommisston empfehlen in
derjenigen Form, wie es von ihr gestellt worden ist. Ich habe

dazu vor Allem einen formellen Grund. Dieses Postulat,
dessen Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit von den Herren
Bodenheimer und Kohler bestritten wird, ist vor einem Jahr
von der Staatswirthschaftskommisston gestellt und vom Großen
Rath angenommen worden; es ist aber im Laufe dieses Jahres
nichts zu dessen Ausführung geschehen. Herr Kohler sagt,
es sei nicht nöthig, es zu stellen: man kenne alle diese
Verhältnisse, und es werde nächstens etwas darüber kommen. Es
ist möglich, aber ein Jahr lang ist nichts gekommen, und ich

halte dafür, daß der Große Rath ja wohl jedes Mal bei

Anlaß des Staatsverwaltungsberichts auf diejenigen Postulate
wieder zurückkommen soll, die von früher her nicht erledigt
worden sind.

Warum ist nun das Postulat nicht erledigt worden?
Herr Bodenheimer hat soeben gesagt, es sei weltbekannt, daß
die Schulgebäude der Kantonsschule von Pruntrut als
juristischer Person gehören. Nun weiß aber die
Staatswirthschaftskommisston von keinem Dekrete, durch welches die
Kantonsschule von Pruntrut zur juristischen Person erhoben worden

wäre, und sie ist daher der Ansicht, es könne diese
Deduktion jedenfalls nicht richtig sein. Vielmehr hat es sich

gezeigt, daß die dortigen Eigenthumsverhältnisse, wenigstens für
uns, außerordentlich schwierig zu beurtheilen sind, und es hat
sich namentlich bei der Diskussion dieser Verhältnisse, sowie
auch bei der über mehrere andere Institute im Jura gezeigt,
daß man im Jura über gewisse Sachen nicht so klar und
deutlich reden kann, wie im alten Kanton. In der
eingehenden Diskussion über die Schulverhältnisse im Jura bin
ich persönlich, und sind, glaube ich, auch noch einige andere

Mitglieder der Staatswirthschaftskommission zur Ueberzeugung
gekommen, daß man im Jura absolut etwas regelrechter und
formell richtiger vorgehen muß, als bis dahin. Sobald man
irgendwelche Bedenken über etwas Dubiöses ausspricht, oder
auf irgend einen Uebelstand aufmerksam macht, namentlich
im Schulwesen, heißt es immer, man dürfe an den

eigenthümlichen Verhältnissen im Jura nicht zu sehr rütteln, es
sei nicht gut, hineinzuzünden, sondern man müsse fünf gerade
sein lassen. Wir sind nun aber entschieden einmal zu einem
Augenblicke gelangt, wo wir überall Licht hineinbringen, die

vollständigste und formellste Ordnung herstellen und uns durch
Gründe der Opportunist und Zweckmäßigkeit nicht abwendig
machen lassen sollen. Aus diesen Gründen also halte ich
dafür, es sei ja wohl sehr gut, daß diese Frage einmal
vollständig offen geprüft werde, und wenn die Sache so ungeheuer
einfach ist, wie die Herren Bodenheimer und Kohler glauben,
so wird es der Regierung um so leichter werden, uns Licht
über diese Verhältnisse zu verschaffen.

Es spricht aber noch ein dritter Grund für den Antrag
der Staatswirthschaftskommisston. Ich glaube nämlich, es sei

sehr wünschenswerth, daß das Verhältniß und die Stellung
der Kantonsschule von Pruntrut überhaupt etwas näher
untersucht und geprüft werde. Als wir vor zwei Jahren die
Kantonsschule in Bern aufhoben, ist damals von ganz
unbefangener Seite der Antrag gestellt worden, man wolle lieber
auch die von Pruntrut zugleich aufheben. Dieser Gedanke ist
gewiß ziemlich natürlich, indem wahrscheinlich Mancher sich

gefragt hat: Warum um Gottes willen soll die Zentralanstalt
im alten Kantonstheil aufgehoben, die im neuen hingegen
beibehalten werden? Warum ist es nicht mehr richtig, eine
kantonale Musteranstalt für den alten Kanton zu haben, für
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den neuen aber wohl? Wenn damals dieser Gedanke nicht
weiter verfolgt worden ist, so sind Ihnen allen die Gründe
bestens bekannt. Sie wissen, in was für Verhältnissen wir
damals lebten, und daß das allgemeine Gefühl war, man
dürfe einstweilen nicht an dem gegenwärtigen Znstand der
Dinge rütteln, indem der Jura noch nicht reif sei, um in
dieser Richtung vollständig gleich behandelt zu werden, wie
der alte Kanton. Es fällt mir nicht ein, heute eine andere

Stellung einzunehmen und einen andern Antrag zu stellen;
aber ich lebe der vollendeten Ueberzeugung, daß es nur eine

Frage der Zeit ist, daß die Schulverhältnisse im Jura ähnlich
regulirt werden, wie die im alten Kantoustheil, daß man
also früher oder später sagen wird: Wenn man im alten
Kantonstheil den höhern Schulunterricht vollständig den
Gemeinden überläßt, so haben wir keinen Grund, dahinten im
Jura eine Staatsanstall zu haben, in der jeder Schüler den

Kanton Fr. 706 kostet. Früher oder später wird also die

Losung sein: Aufhebung der Kantonsschule in Pruntrut, und
für diesen Fall ist es ebenfalls sehr gut, wenn diese etwas
komplizirten Verhältnisse dahinten rechtzeitig beleuchtet und

zur richtigen Lösung der Frage vorbereitet werden.

Schmid, Andreas. Nach diesen Aeußerungen des
Vorredners kann ich mich kurz fassen, da ich auch nur den
Willen gehabt habe, das Postulat, wie es lautet, zu
unterstützen. Nur das glaube ich nachholen zu sollen, wie das
Postulat vor einem Jahr entstanden ist. Es ist entstanden
aus den ziemlich großen Kreditüberschreitungen der
Lehrerseminarien und speziell desjenigen in Pruntrut. Man hat
den damaligen Erziehungsdirektor darüber zur Rede gestellt,
und dieser hat bei jenem Anlaß selber die Frage des Unterhaltes

der Gebäulichkeiten angeregt, indem man nickt recht
wisse, wer die Reparaturen besorgen solle, und er selber zur
Stunde über die betreffenden Eigenthumsverhältnisse im Zweifel.
sei. Auf diese Aeußerungen hin hat die Staatswuthschafts-
kommission geglaubt, das Postulat in der Form stellen zu
sollen, daß man zuerst die Eigenthumsverhältnisse klar stelle
und dann erst auf die Frage zurückkomme, wer nun den

Unterhalt der verschiedenen Gebäulichkeiten übernehmen solle.

Schließlich bemerke ich, wie Herr v. Sinner: Wenn die Sache
so einfach ist, so haben die Herren eine Untersuchung gar nicht
zu scheuen. Mir z. B. wäre es ganz gleichgültig, wenn der

Große Rath heute eine Untersuchung über die Eigenthums-
Verhältnisse meines eigenen Wohnhauses beschließen würde,
und so brauchen auch die Herren nicht zu erschrecken Wenn
Sie wissen, daß die Lache regulirt ist, so wird sich dies eben

durch den Bericht, den wir bekommen werden, herausstellen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Allerdings weiß Jedermann, wer das Recht hat,
die Gebäulichkeiten der Kantonsschule in Pruntrut zu benutzen,
nämlich die betreffende Schulanstalt; aber daß in Beziehung
auf das Eigenthumsverhältniß Zweifel existiren, das hat mir
gerade die Rede des Herrn Bodenheimer bewiesen, indem er
innert fünf Minuten das eine Mal gesagt hat, diese
Gebäude gehören der Kantonsschule von Pruntrut als moralischer
Person, und das andere Mal, sie gehören der Stadt Pruntrut.
Nun sind das zwei ganz verschiedene Sachen. Wenn die

Gebäude der Kantonsschule von Pruntrut als moralischer
Person gehören, so gehören sie nicht der Stadt Pruntrut,
so wenig die Gebäude der Insel, die eine moralische Person
ist, der Stadt Bern gehören. Gehören aber die Gebäude

wirklich der Stadt Pruntrut, dann können wir uns weiter

fragen: Soll nicht die Stadt Pruntrut sie unterhalten?
In § 2 des Kantonsschulgesetzes heißt es: „Die bisher

der Kantonalschule in Bern und dem Kollegium in Pruntrut
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zufolge gesetzlicher oder sonstiger verpflichtender Bestimmungen
zugeflossenen Einkünfte, rühren dieselben her von besondern

Fonds oder irgendwelchen Leistungen der Gemeinden, sollen
auch in Zukunft den neu organisirten Kantonsschulen in Bern
und Pruntrut zugesichert sein." Es ist damals, als ich

Erziehungsdirektor war, sowohl an Bern, als an Pruntrut die

Zumuthung gestellt worden, für diese Schulen einige Leistungen
zu machen, und speziell bei Pruntrut ist darauf hingewiesen
worden, daß die Stadt nach einem Beschluß aus der
Restaurationsperiode, also aus derselben Periode, auf die sich vorhin
Herr Kohler berufen hat, einen jährlichen Beitrag an das

damalige Kollegium bezahlte, während sie gegenwärtig keinen
Centime bezahlt. Wenn nun das Gebäude der Stadt Pruntrut
zugesprochen würde, so könnte doch bei diesem Anlaß die

Frage entstehen, ob sie nicht als Aequivalent für den früher
bezahlten Beitrag von circa Fr. 1000 per Jahr irgend eine
andere Leistung übernehmen könne. Oder das Gebäude wird
der Schule als moralischer Person zugesprochen. Dann ist
es evident, daß, weil die Schule eine Staatsanstalt ist, der

Staat das Gebäude unterhalten soll.
Sie sehen aber aus diesen paar Bemerkungen, daß es

gar nicht überflüssig ist, die Sache zu untersuchen. Ich habe
dabei gar nicht die Frage der Fortexistenz der Kantonsschule
in Pruntrut im Auge gehabt; allein es ist gut, wenn man
das Eigenthumsverhältniß untersucht, bevor irgend etwas
Neues gesetzlich angeregt oder vorgeschlagen ist, und es kann
dies gerade jetzt viel ruhiger geschehen, wo wir in dem
Gedanken stehen, daß die Kantonsschule in Pruntrut als Staatsanstalt

bleiben wird, wie erst voriges Jahr beschlossen worden

ist.

Bodenheimer. Es thut mir sehr leid, daß mich Herr
Kummer schlecht verstanden hat. Man braucht nur den

Klassifikationsakt in die Hand zu nehmen, um zu wissen, wie die

Sache aufzufassen ist. Diese Gebäude gehören der Stadt
Pruntrut, aber mit der Zweckbestimmung, daß sie nur für
das Kollegium dürfen verwendet werden, das also eine für
sich bestehende moralische Person ist. Denn dieses Kollegium
hat noch anderes Vermögen: es besitzt ein Bankvermögen,
Sammlungen, eine Bibliothek, welche Sachen alle nicht dem

Staat gehören, sondern diesem Schulinstitut. Es liegt also

absolut kein Widerspruch darin, wenn ich das eine Mal die

Stadt Pruntrut und das andere Mal speziell die Kantonsschule

in Pruntrut als Besitzerin genannt habe. Ebenso
kann ich mich z. B. in Beziehung aus die Realschule in Bern
das eine Mal so ausdrücken, das Gebäude gehöre der

Realschule, und das andere Mal, es gehöre der Gemeinde Bern,
die diese Schule besitzt.

Wenn Herr Schmid mit seinen Bemerkungen über die

Entstehung des Postulats Recht hätte, so wäre allerdings
dieses Postulat ein höchst unschuldiges. Denn, wie ich bereits
in meinem ersten Votum betont habe, man kann und soll
wissen, wer den Theil der Gebäude, den das Lehrerseminar
benützt, unterhalten soll. Man kann untersuchen, ob das

Haus, das ich besitze, auch wirklich mir gehört, und ich brauche

diese Untersuchung nicht zu fürchten, und es wird auch die

Kantonsschule in Pruntrut eine Untersuchung über die
Rechtmäßigkeit ihres Besitzes nicht fürchten. Was wir aber fürchten,
und nicht nur die Pruntruter hier im Saale, sondern ganz
Pruntrut, das ist die Absicht, die hinter diesem Postulat
steckt, und hier hat Herr v. Sinner richtig den Pferdefuß
herausgestreckt, und ich denke, die übrigen Mitglieder der

Staatswirthschaftskommission, die dieses Postulat angeregt
haben, werden ihm absolut nicht dankbar dafür sein, daß er
klar gelegt hat, um was es sich eigentlich handelt.

Es handelt sich um die Aufhebung der Kantonsschule
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von Pruntrut: Das wissen wir schon seit langer Zeit. Als
die Kantonsschule von Bern aufgehoben wurde, haben wir
ganz deutlich die Absicht gemerkt, auch die von Pruntrut
aufzuheben, und es war dies auch nicht der erste Anlauf, der

dazu genommen wurde. Als Herr Kummer Erziehungsdirektor

war, hat sich die kantonale Schulsynode mit dem gleichen

Gegenstande befaßt, d. h. den Kantousschulen von Pruntrut
und Bern nach dem Leben getrachtet, und nur Dank den

sehr beredten Voten der Herren Müller und Grüter ist die

Sache damals, allerdings nur für einstweilen, den Bach
hinabgeschickt worden.

Wenn Herr v. Sinner sagt, man wisse nicht, wie die

Verhältnisse der Kantonsschule von Pruntrut stehen, so thut
es mir leid, wenn ein Mitglied der Staatswirthschaftskommission

diese Verhältnisse nicht kennt; allein es genügt ein

Blick in die Staatsrechnung und in das Bridget, um sich

über diese Verhältnisse zu orientiren und zu erfahren, daß
die Kantonsschule von Pruntrut in einem ganz andern
Verhältniß steht, als die von Bern. Man nennt sie mit Unrecht
Kantonsschule: sie ist nicht die Schule des Staates Bern,
sie lebt nicht vom Staatsbüdget, sondern sie ist die Schule
der Stadt Pruntrut, und der Staat gibt ihr nur einen

Beitrag, allerdings — das gebe ich zu - einen sehr hohen

Beitrag, aus dem eine andere Schule vielleicht für sich leben

könnte, und ich habe auch nichts dagegen, wenn dieses

Verhältniß untersucht wird. Nur nenne man die Sache beim
rechten Namen, pflanze nicht unnütze Aufregung und komme

nicht mit Insinuationen, wie sie Herr v. Sinner gemacht hat,
als ob es nicht mit rechten Dingen zugehe; so etwas paßt
allenfalls in den „Bernerboten", aber nicht in die

Großrathsverhandlungen. Entweder handelt es sich nur um das
Verhältniß zwischen Kantonsschule und Seminar, wie der Herr
Präsident der Staatswirthschaftskommission und Herr Schmid
gesagt haben, oder es handelt sich um die Existenz dieser

Schule, und dann müssen Sie auch den Muth haben, das

Postulat in dieser Form zu stellen.

v. Sin ner, Eduard. Vor allen Dingen danke ich Herrn
Bodenheimer für die freundliche Belehrung, die er mir hat
zu Theil werden lassen, und erkläre, daß ich durchaus nicht
Anspruch mache, allwissend zu sein. Ich habe allerdings in
der Staatswirthschaftskommission zum Postulat gestimmt und
aus den Aeußerungen aller Mitglieder der Staatswirthschaftskommission

entnommen, daß auch ihnen diese Verhältnisse nicht
klar sind. Herrn Bodenheimer sind sie, wie es scheint, sehr
klar: er weiß eben Manches viel besser als ich; ich werde

mir aber trotz der guten Winke des Herrn Bodenheimer auch

fernerhin erlauben, meine Ansichten offen auszusprechen, und
glaube nicht, daß ein Mitglied der Staatswirthschaftskom-
mission, wenn es bei der Diskussion eines Postulats, zu
dessen Entstehung es mitgewirkt hat, das Wort ergreift, es

verdiene, von vornherein auf diese merkwürdige Art apostrophirt
zu werden, wie es allerdings Herr alt-Negierungsrath
Bodenheimer, wie übrigens bekannt, gar gern macht.

Was die Bemerkung betrifft, ich habe in Beziehung auf
die Kantonsschule in Pruntrut den Pferdefuß gezeigt, so habe
ich nur ganz offen und loyal meine persönliche Ansicht
ausgesprochen. Ich will diese Niemanden aufdringen, und es ist
ganz wohl möglich, daß alle andern Mitglieder der
Staatswirthschaftskommission für den Gedanken der Aufhebung der

Kantonsschule in Pruntrut durchaus nicht begeistert sind; aber
ich glaube, irgendwann darf man diesen Gedanken wohl
aussprechen, ohne von Herrn Bodenheimer als Hochverräter
betrachtet zu werden. Es ist dies ein Gedanke, der schon oft
von Leuten ausgesprochen worden, die außerordentlich liberal
sind, und wenn Herr Bodenheimer von früheren Diskussionen
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in der Schnlsynode gesprochen hat, so sollte er, der so

vortrefflich über Alles orientirt ist, auch wissen, daß sehr
hervorragende liberale Mitglieder der Synode diesen Gedanken
gehabt,' und daß sogar hier im Großen Nathe Mitglieder, die

zu den fortgeschrittensten gehören, ihn im Grundsatz vertreten
haben.

Es ist dies überhaupt gar nicht eine politische Frage,
und ich begreife nicht, wie man Freude daran haben kann,
hinter allen solchen Fragen eine politische Tendenz zu sehen.

Es ist gewiß sehr begreiflich, daß manche Leute und namentlich
wir Berner es nicht gern gesehen haben, daß die Macht der

Verhältnisse und der Prinzipien zur Auflösung der Kantonsschule

von Bern geführt hat, und nicht nur ich, sondern auch
andere und zwar sehr liberale und fortgeschrittene Mitglieder
des Großen Rathes haben gefunden, es könnten überhaupt
sehr bedeutende Gründe dafür sprechen, daß der Staat nicht
von vornherein den höheren Unterricht ganz aus den Händen
gebe und vollständig den Gemeinden überlasse, ohne zu wissen,
wie nun diese die Ausgabe lösen werden. Da nun aber
einmal dieser Gedanke sich im ganzen Lande Bahn gebrochen
hat, so sehe ich nicht ein, warum es nicht wahrscheinlich sein

sollte, und warum man dies nicht offen aussprechen dürfte,
daß die weitere Entwicklung und Durchführung dieses
Gedankens ganz entschieden auch einmal an die Kantonsschule
von Pruntrut und an das Schulwesen des neuen Kantonstheils

überhaupt herantreten werde. Ich hoffe allerdings,
vielleicht im Gegensatz zum verehrten Herrn Bodenheimer, daß
früher oder später einmal die Verhältnisse im Jura so sein
werden, daß man derartige Fragen objektiv behandeln darf
und kann und soll, und daß man alsdann nicht immer
tendenziöser und politisch reaktionärer Hintergedanken beschuldigt
werde, und wenn einmal der Augenblick kommt, sachliche Fragen
im Jura sachlich zu behandeln, dann wird allerdings die

.Lösung dieser Frage eine von selbst gegebene sein.

Bodenheimer. Ich muß mir noch einige kurze Worte
erlauben. Ich konstatire vor Allem die Thatsache, daß ich

nichts Politisches hineingezogen und weder von politischen
Tendenzen, noch von Reaktion gesprochen habe. Da nun
aber Herr v. Sinner das Wort ausgesprochen hat, so muß
ich allerdings sagen, daß die Abschaffung der höhern Schulen
etwas nach Reaktion riecht. Ich habe auch Herrn v. Sinner
nichts untergeschoben, wie es überhaupt nicht meine Art ist zu
insinniren. Ich habe mich auch nicht widersetzt, daß man die
Sache untersuche. Das Einzige, was ich gewünscht, ist, daß
man das Kind beim richtigen Namen nenne, daß, wenn man
die Tendenz hat, die Kantonsschule in Pruntrut aufzuheben,
man die Negierung einlade, diese Frage zu untersuchen. Man
soll aber nicht von Eigenthumsverhältnissen sprechen und
hintenherum an die Sache herantreten, wenn die Verhältnisse
so klar liegen wie hier.

Lindt. Es ist eine eigenthümliche Sache, daß nun
zum zweiten Male von Herrn alt-Negierungsrath Bodenheimer

gleichsam behauptet wird, die Aufhebung der Kantonsschule

sei von der i°?tadt Bern aus gemacht worden und sie

sei dafür verantwortlich. Herr Bodenheimer sagt im gleichen
Augenblicke, es sei das eine reaktionäre Maßregel, und er
schiebt sie gleichsam Herrn v Sinner und vielleicht noch weitern
Kreisen der Opposition der Stadt Bern zu. (Bodenheimer.

Das ist nicht richtig, so habe ich durchaus nicht
gesprochen.) Doch, ungefähr in dem Sinne hat der Herr
Vorredner sich ausgedrückt. Es ist aber bekannt, daß diese
reaktionäre Maßregel von der liberalen Mehrheit des Großen
Rathes beschlossen worden ist. Sie ist von der frühern
Erziehungsdirektion angeregt worden, und bei der Diskussion
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im Schooße des Großen Rathes haben die Vertreter der Stadt
Bern Zweifel darüber geäußert, ob diese Idee richtig sei.

Ich z, B- habe gesagt, ich bezweifle, daß das die richtige
Lösung der Schulfrage sei, und ich halte dafür, es wäre
zweckmäßiger, die Kantonsschule beizubehalten. Nachdem aber
die Sache beschlossen war, hat die Stadt Bern die nöthigen
Schritte gethan, um die Kantonsschule in würdiger Weise
durch die Gemeinde zu ersetzen.

A b st i m m u n g.

1. Für den Antrag der Staatswirthschastskommisston
gegenüber dem Antrag Bodenheimer Mehrheit.

2. Für den Antrag der Staatswirthschaftskommission

gegenüber dem Antrag Kohler „

wurf machen, daß wir bei diesem Postulat irgendwelche Absicht

gegenüber den Lehrerseminarien gehabt haben. Wir haben,
wie überall, wo wir sehen, daß bei einer Überschreitung nicht
in richtiger Art eingefragt worden ist, darauf aufmerksam
gemacht und gesagt: Da ist wieder eine Kreditüberschreitung,
wofür der Nachkredit nicht rechtzeitig verlangt worden ist.
Das ist also nur ein Wink, ohne daß man irgendwie etwas
Anderes dabei denkt, als wir sollen bald dahin kommen, daß
unser Büdget eine Wahrheit sei.

Das Postulat wird unbeanstandet genehmigt.

Drittes Postulat zum Berichte der Erziehungs¬
direktion.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschastskommisston.

Ich nehme an, es werde nns Niemand den Vor-

Kericht der FimnMektion

und

Staatsrechnung pro 1877.

Die Staatsrechnung zeigt folgende Hauptergebnisse:

Stand des Staatsvermögens auf 3t. Dezember 1877.

Roh- Rein-
Aktiven. Passiven. Aktiven. Passiven.

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.
I. Stammvermögen.

^4. Waldungen..... 16,172,284. 48 16,172,284. 48 — —
L. Domänen 21,784,961. 12 21,784,961. 12 — —
O. Eisenbahnen 39,378,040. — 38,230,000. — 1,148,040. — — -—

0. Hypothekarkasse 42,794,059. 76 35,367,850. 09 7,426,209. 67 — —
X. Zinsrodel 164,004. 77 46,409. 45 117,595. 32 —. —

Domänenkasse 1,707,794. 79 990,684. 18 717,110. 61 — —
(4. Ohmgeld-Ersatz-Fonds 767,225. 12 — — 767,225. 12 — —
II. Kantonalbank 8,000,000. — 4,500,000. - 3,500,000. — — —

130,768,370. 04 79,134,943. 72 51,633,426. 32 — —

II. Betriebsvermögen.
I. Betriebskapital der Staatskasse 19,528,373. 60 18,645,621. 60 882,752. — — —
X. Rechnung des alten Kantons 828,356. 76 — — 828,356. 76 — —
X. Rechnung der Laufenden Verwaltung — — 4,712,364. 62 — —> 4,712,364. 62
öl. Verwaltungsinventar 6,159,086. 57 — — 6,159,086. 57 — —

26,515,816. 93 23,357,986. 22 3,157,830. 71 — —

Bilanz.
I. Stammvermögen.... 130,768,370. 04 79,134,943. 72 51,633,426. 32 — —

II. Betriebsvermögen 26,515,816. 93 23,357,986. 22 3,157,830. 71 — —

157,284,186. 97 102,492,929. 94 54,791,257. 03 — —
III. Vermögensbilanz — — 54,791,257. 03 — — 54,791,257. 03

157,281,186. 97 157,284,186. 97 54,791,257. 03 54,791,257. 03

Tagblatt des Großen Rathes 1878.
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Rechnung der laufenden Verwaltung.
Voranschlag für 1877. Roh- Rein-
Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben.

Fr. Fr. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.

— 288,300 I. Allgemeine Verwaltung 165,472. 59 501,135. 97 - — 335,663. 38
— 350,700 II. Gerichtsverwaltung 30,778. 30 448,074 83 — — 417,296. 53

— 632,500 III. Justiz und Polizei 868,665. 59 1,694,886. 66 — — 826,221. 07

— 200,000 IV. Militär 648,283. 15 1,155,447. 66 — — 507,164 51

— 787,100 V. Kirchenwesen 2,165. 11 928,400. 54 - - 926,235. 43
— 1,628,700 VI. Erziehung 117.228.89 1,809,639.75 - — 1,692,410.86
— 7,000 VII. Gemeindewesen — — 6,628. 47 — — 6,623. 47

— 118,500 VIII/ Armenwesen des ganzen
Kantons 142,732. 90 273,308. 85 — — 130,575. 95

— 554,000 VIII? Armenwesen des alten
Kantons 177,740. 94 716,690. 28 - - 538,949. 34

— 300,800 IX. Volkswirthschaft u. Ge¬

sundheitswesen 275,217. 92 631,502. 90 — — 356,284. 98
— 2,086,500 X. Bauwesen 49,871. 86 2,248,468. 42 — — 2,198,596. 56
— 125,000 XI. Eisenbahnwesen 14,158.82 16 ,,991. 43 - - 151,832.61
— 108,500 XII. Finanzwesen 3,004.54 107,364.68 — — 104,360.14
— 250,000 XIII. Vermessungswesen und

Entsumpfungen 2,079. 45 253,064. 40 - — 250,984. 95
— 43,500 XIV. Forstwesen 42,723. 83 83,963. 33 — - 41,239. 50

448,200 - XV. Staatswaldungen 869,244. 53 525,102. 52 344,142. 01 — —
556,000 — XVI. Domänen 771,210. 96 117,719. 54 653,491. 42 —
498,500 — XVII. Eisenbahnkapital. 258,883.32 — — 258,883. 32 — —

— 1,632,000 XVIII. Eisenbahnanleihen 879,215.82 2,487,608.12 - — 1,608,392.30
352,000 — XIX. Hypothekarkasse 1,952,264. 21 1,588,924. 78 363,339. 43 —
400,000 — XX. Kantonalbank 560,000. — 202,500. — 357,500. — — —

20,000 — XXI. Betriebskapital d. Staats¬
kasse 261,547. 87 467,807. 23 — — 206,259. 36

25,000 — XXII. Bußen u. Konfiskationen 29,883.92 900.92 28,983.— - -
40,600 - XXIII. Jagd, Fischerei u. Berg¬

bau 51,461.46 11,614.96 39,846.50 — —
1,050,000 — XXIV. Salzhandlung 1,748,459.70 786,971.07 961,488.63 — —

210,000 — XXV. Stempelgebühr 253,672. 65 26,879. 76 226,792. 89 — -270,0s 0 — XXVI. Handänderungs- u. Ein-
registrirungsgebühren 301,162.14 64,569.26 236,592.88 — —

174,000 — XXVII. Erbschafts- und Schenk¬
ungsabgabe 274,287. 76 9,714. 18 264,573. 58 — —

352,000 — XXVIII. Wirthschaftspatentgebüh¬
ren und Gebühren für
Branntweinfabrikation u.
-Verkauf 507,753. — 22,702. 25 485,050.75 - —

1,620,000 — XXIX. Ohmgeld 1,694,810.19 152,886.75 1,541,924.44 - —
157,000 - XXX. Militärsteuer 478,382.14 283,219.08 195,163.06 — —

2,499,800 — XXXI. Direkte Steuern im alten
Kanton 2,814,924. 70 151,950. 81 2,662,973. 89 — —

578,100 - XXXII. Direkte Steuern im Jura 761,793.26 65,528.63 696,264.63 - -— 10,000 XXXIII. Unvorhergesehenes 166.30 - 166.30 — —
Dhmgeld-Ersatz-Fonds — — 41,924. 44 - 41,924. 44

Summa Einnahmen 17,009,247. 82 9,317,176. 73
Summa Ausgaben 18,033,091. 47 10,341,020. 38
Ueberschuß der

Einnahmen — — —
Ueberschuß d. Ausgaben 1,023,843. 65 1,023,843. 65

18,033,091. 47 18,033,091. 47 10,341,020. 38 10,341,020. 38

Das Ergebniß der Rechnung ist um Fr. 1,031,943. 65 ungünstiger als im Voranschlage vorgesehen worden, nämlich:
Mehrausgaben Fr. 886,382. 81
Mindereinnahmen „ 878,128. 80

Fr. 1,764,511 61.

„ 732,567. 96

Fr. 1,031,943. 65.

9,251,200
— 9,243,100

8,100

9,251,200 9,251,200

Minderausgaben Fr. 145,449. 43
Mehreinnahmen „ 587,118. 53
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Die Staatswirthschaftskommission stellt den

Antrag, diese Rechnung in der üblichen Form zu genehmigen,
mit Einschluß der vom Regierungsrath verlangten Uach-

kredite, nämlich:
Allgemeine Verwaltung Fr. 3,407. 38
Justiz und Polizei „ 23,053. 07
Militär „ 83,614. 51
Armenwesen des Kantons „ 11,609. 95
Eisenbahnwesen „ 26,832. 61

Zinse der Staatskasse „ 86,259. 36

Zusammen Fr. 234,776. 88

Seßler, als Berichterstatter der Staatswirthschafts-
kommisston. Auf den gedruckten Anträgen der
Staatswirthschaftskommission figuriren 3 Postulate zur Staatsrechnung.
Es scheint mir ein Versehen zu sein, daß das hauptsächlichste

nicht dabei ist, nämlich der Antrag auf Genehmigung
der Rechnung. Ich nehme nun an, wir behandeln zuerst die
die Staatsrechnung und nachher die 3 Postulate, welche sich

auf die künftige Rechnung beziehen. Ich will Sie nun nicht
lange mit Ziffern aufhalten, indem Sie im Verwaltungsberichte,

in der Staatsrechnung und in dem dieselbe begleitenden

Berichte alle mögliche Auskunft erhalten. Indessen scheint
es mir doch schicklich, einige Worte zu sagen.

Die Staatswirthschaftskommission hat auf den Rapport
der Sektion, welche die Staatsrechnung untersucht, gefunden,
es sei nicht der Fall, dem Großen Rath eine große Anzahl
Postulate zu stellen. Eine Anzahl Punkte hat sie dadurch
erledigt, daß sie sich direkt an den Regierungsrath oder an
die betreffenden Direktionen wandte, und die großen Fragen,
welche aufgetaucht sind, glaubte sie aus die Session verschieben

zu sollen, in welcher die Finanzrekonstruktion behandelt werden

soll. Somit haben wir heute eine sehr einfache Verhandlung,

und ich will Ihnen nur die Hauptziffern vorführen.
Für das Jahr 1877 hatten wir ein Büdget, das einen

Einnahmenüberschuß von Fr. 8,100. —
in Aussicht nahm. Die Rechnung zeigt
statt dessen ein Defizit von „ 1,023,843. 65
die Rechnung stellt sich daher ungünstiger
als das Büdget um Fr. 1,031,943. 65
Das ganze Defizit ist vom Großen Rathe bereits durch
Nachkredite bewilligt worden außer dem Betrag von Fr. 234,776. 88.
Auf Seite 10 des Berichtes, welcher die Staatsrechnung
begleitet, finden Sie den Detail dieser Summe, so daß ich nicht
näher darauf eintreten will. Von der Finanzdireklion liegt
ein Gesuch vor, es möchte die Summe von Fr. 234,776. 88 bei

Anlaß der Genehmigung der Staalsrechnung bewilligt werden.
Der Vermögensbestand war am 31. Dezember 1876

Fr. 54,100,865. 77
und auf 31. Dezember 1877 „ 54,791,257. 03

so daß eine Vermögensvermehrung von Fr. 690,391. 26
eingetreten ist. Es ist auffallend, daß, wenn man Defizite
macht, dann das Vermögen sich vermehrt. Um dies zu
erklären, wird es gut sein hervorzuheben, daß eine Vermögensvermehrung

von Fr. 1,306,028. 97 von bloßen
Schatzungsberichtigungen herrührt, so daß, wenn man das Defizit unter
Abzug der in den Amortisationsfonds gelegten Summen
abrechnet, immer noch eine Vermehrung von Fr. 690,391. 26
sich ergibt. Wir haben es also effektiv mit einer Verminderung,
rechnungsgemäß aber mit einer Vermehrung zu thun.

Der Staatsrechnung ist als Anhang die Rechnung über
die Spezialfonds beigefügt. Diese haben sich vermehrt um

Fr. 108,843. 40
und betragen jetzt „ 3,383,370. 05

während sie vor einem Jahre nur aus Fr. 3,274,526. 65
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sich beliefert. Ich will noch bemerken, daß da, wo eine

Vermehrung eingetreten ist, die Staatswirthschaftskommission sich

nicht in die Sache gemischt hat, daß sie aber da, wo eine

Verminderung sich zeigte, wie bei der Viktoria, an den Negierungs-
rath zu Handen der betreffenden Kommission eine Mahnung
ergehen ließ.

Die Staatswirthschaftskommisston kann erklären, daß
die Staatsrechnung gewissenhaft untersucht und mit dem

Hauptbuch des Staates in Uebereinstimmung gefunden worden

ist. Die Anweisungskontrolen, welche die Basis der

Staatsrechnung und des Hauptbuches bilden, sind ebenfalls,
wenigstens durch Stichproben, verglichen worden. Ebenso
sind Stichproben gemacht worden bezüglich der Beilagen, und
es kann konstatirt werden, daß man jedes Beleg für den

geringsten Betrag, der sich in der Staatsrechnung findet, an
der Hand der gegenwärtigen Einrichtung mit der größten
Leichtigkeit auffinden kann. Ich füge noch bei, daß Herr
v. Sinner und ich auf der Kantonskasse einen Kassasturz
machten und uns auch die Gewölbe öffnen ließen, in denen

die Titel des Staates verwahrt werden. Wir haben Alles
in Ordnung gefunden; die Kantonskasse sollte im Momente
der Untersuchung einen Betrag von Fr. 397,667. 90 haben,
und diese Summe fand sich auf den Rappen vor. Die
Unterabtheilung der Kantonskasse sollte Fr. 149,301. 56 haben,
und auch da fand sich die Summe genau. Wir können sagen,

daß wir getreuere. Kassiere haben, als manche Bank bei

höherer Besoldung.
Die Staatswirthschaftskommission stellt nun also den

Antrag, es möchte der Große Rath die Nachkredite im
Belaufe von Fr. 234,776. 88 bewilligen und die Staatsrechnung

genehmigen mit dem Vorbehalte, daß über die Fr. 935,000,
welche der Bern-Luzernbahn vorgeschossen worden sind, und
über welche das Volk noch nicht entschieden hat, durch
Genehmigung der Rechnung nicht verfügt sein, und daß dem

Volke auch der Entscheid über das Defizit von Fr. 1,023,843. 65
vorbehalten bleiben soll.

Die Anträge der Staatswirthschastskommission werden

genehmigt.

Es folgt nun die Behandlung der drei Postulate der

Staatswirthschaftskommission zur Staatsrechnung.

Erstes Postulat.

Seßler, als Berichterstatter der Staatswirthschastskommission.

Der obrigkeitliche Zinsrodel, der früher ziemlich
bedeutend war, ist auf eine verhältnißmäßig kleine Summe

herabgesunken. Es befinden sich da nur noch wenige Titel,
und von denselben werden einige noch Anstünde geben. Es
scheint der Staatswirthschastskommission, es sollte diese

Rubrik liquidirt werden. Wir sprechen daher den Wunsch

aus, es möchte diese Rubrik verschwinden, indem die

Hypothekarkasse die noch vorhandenen Titel in ihrem Werthe an
sich ziehe. Möglicherweise wird sie eine Abschreibung
beantragen müssen, vielleicht aber wird dies nicht nothwendig sein.

Scheurer, Finanzdirektor. Die Regierung hat gegen
das Postulat der Slaatswirthschaftskommission nichts
einzuwenden. Ich kann nur mittheilen, daß sich die Finanzdirektion
bereits mit diesem Gegenstande im Sinne der
Staatswirthschastskommission beschäftigt hat und noch in dieser Sitzung
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dem Großen Rathe der Antrag eingebracht werden wird, es sei

die gegenwärtige Ruine des ehemaligen Zinsrodels nicht mehr
als besondere Vermögensrubrik fortzuführen, sondern der
Hypothekarkasse einzuverleiben und gleichzeitig zu purifiziren. Es
befinden sich nämlich darin eine Anzahl Posten, welche absolut
ncm valeur sind. Mit Rücksicht daraus, daß die Regierung
und die Finanzdirektion das Postulat nicht nur in der Weise
annehmen, daß sie ihm in der Zukunft Folge geben werden,
sondern daß diesem Antrage bereits Folge geleistet worden
ist, wäre es vielleicht angemessen, 'das Postulat fallen zu lassen,
damit es dann nicht noch im Staatsverwaltungsbericht zu

figuriren hat.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Gestützt auf die erhaltene Auskunft kann ich mich
damit einverstanden erklären, daß das Postulat fallen gelassen
werde.

Das Postulat fällt somit dahin.

senden Verwaltung kann nicht abgekürzt werden, weil sie

harmonirt mit der ganzen Buchhaltung. Dagegen ist eine

Abkürzung möglich bei der Vermögensrechnung. Es ist eine

wahre Plage für den Großen Rath und das Volk, die

Vermögensrechnung in der gegenwärtigen Gestalt zu erhalten.
Die Veränderungen sind nicht bedeutend, und dennoch ist diese

Rechnung ein kleines Buch. Ich glaube, ich trete Niemanden

zu nahe, wenn ich behaupte, daß man diese Vermögensrechnung

nicht begreift, wenn man sich nicht hineinstudirt. Ich
wenigstens brauche, wenn ich die Rechnung untersuchen soll,
immer einen halben Tag, bis ich mich in dieselbe
hineingearbeitet habe. Ich komme nun erst jetzt mit dem Antrag
auf Vereinfachung der Rechnung, weil ich ihn nun mit vollem
Bewußtsein machen kann. Es ist mir auch gelungen, den

Herrn Kantonsbuchhalter zu überzeugen, daß es jetzt an der

Zeit sei, dem Wunsche des Großen Rathes auf Abkürzung
der Vermögensrechnung nachzukommen. Man kann dann
immer in dem die Rechnung begleitenden Berichte hervorheben,

was von besondern: Interesse ist.

Das Postulat wird genehmigt.

Zweites Postulat zur Staatsrechuung.

Seßler, als Berichterstatter der Sraatswirthschafts-
kommission. Das zweite Postulat beschlägt einen Betrag von
Fr. 15,734. 44. Das ist der Ausfall zwischen den Mehr-
werthschatzungen und der wirklichen Ausgabe bei der untern
Abtheilung der Gürbekorrektion. Diesen Betrag muß der

Staat übernehmen, und da wir nun einmal zu einer möglichsten
Realität der Staatsrechnung gelangen wollen, so wollen wir
Etwas, was absolut keinen Werth mehr hat, nicht mehr in
dieselbe hineinbringen.

Sch eurer, Finanzdirektor. Auch diesem Postulat ist
bereits Folge gegeben. Es liegt ein Antrag des Regierungsrathes

vor, wonach diese Fr. 15,734. 44 als non valeur
mittelst eines Nachkredites aus der Rechnung gestrichen werden

sollen. Es könnte daher auch dieses Postulat fallen
gelassen werden.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Ich habe nichts dagegen, daß auch dieses Postulat
fallen gelassen werde. Nur muß ich die Erklärung abgeben,
daß die Slaatswirthschaftskommission keine Kenntniß davon
hatte, daß diesen Anregungen bereits Rechnung getragen ist,
denn sonst hätte sie die Postulate natürlich nicht gebracht.

Dieses Postulat fällt also ebenfalls dahin.

Der Herr Vizepräsident verliest folgenden

Anzug:

Der Regierungsrath wird eingeladen, dem Große.: Rathe
Bericht und Antrag zu hinterbringen, ob die Bestimmungen
des Strafgesetzbuches und des Strafverfahrens nicht in
folgenden Beziehungen abzuändern seien:

1. daß, im Fall eines unumwundenen Geständnisses des

Angeklagten, dessen Beurtheilung lediglich durch die Kriminalkammer,

ohne Beiziehung von Geschwornen, stattfindet;
2. daß die Zahl der Straffälle, welche nach dem

bestehenden Gesetze den Assisen zu überweisen sind, in Etwas
beschränkt wird.

Bern, den 25. November 1878.

Sahli. '

Herr Präsident Brunn er übernimmt wieder den Vorsitz.

Drittes Postulat zur Staatsrechuung.

Seßler, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Das dritte Postulat bezweckt eine Vereinfachung
der Staatsrechnung. Der Redner hat bis jetzt die längst
gewünschte Abkürzung der Staatsrechuung nicht beantragt,
weil er zuerst das neue Anweisungssystem durchgeführt wissen
wollte. Nun kann er die Erklärung abgeben, daß dieses

System endlich von den Amtsschaffnern und vom ganzen
Lande begriffen worden ist, und daß es den Vorzug einer
mathematisch sichern Kontrole hat. Die Rechnung der lau-

Strafnachtaßgesuche.

1. Gesuch des Fürsprecher Theophtl Si m men in Erlach
um Nachlaß oder Reduktion der Kosten von Fr. 275. W,
zu welchen er durch Urtheil der Polizeikammer vom 5. Mai
1877 verurtheilt worden ist.

Regiernngsrath und Bittschristenkommission tragen auf
Abweisung an.

Michel, Fürsprecher, als Berichterstatter der

Bittschristenkommission. Gegen Fürsprecher Simmen in Erlach
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wurden s. Z. zwei Strafanzeigen eingereicht, die eine von
Abraham Anken wegen Ehrverletzung und die andere von
Regierungsstatthalter Kocher in Erlach wegen lebensgefährlicher

Drohung. Nach gewalteter Untersuchung wurde der

Fall vom Amtsgericht Erlach beurtheilt und Simmen zu
Gefängniß und zu den Kosten gegenüber dem Staat verurtheilt.
Die Angelegenheit kam vor die Polizeikammer, und es wurde
auf die Beschwerde des Simmen hin die Verhandlung vor
dem Amtsgericht Erlach wegen eines Formfehlers kassirt und
die betreffenden Kosten dem Staate auferlegt. Gleichzeitig
wies die Polizeikammer dea Fall an das Amtsgericht Erlach
zurück zu neuer Untersuchung und Beurtheilung. Auf ein

vom gesammten Amtsgericht eingereichtes Rekusationsgesuch
wies der Appellations- und Kassationshof den Fall zur
Untersuchung und Behandlung an das Amtsgericht Nidau. Auch
dieses fand, es sei Simmen strafbar und verurtheilte ihn zu
30 Tagen Gefangenschaft und zu den Kosten. Es schlich

sich aber ein Irrthum in das Urtheil ein, indem auch die

Kosten der frühern Untersuchung und Beurtheilung zu den

neuen Kosten geschlagen wurden. Simmen erklärte die

Appellation gegen das Urtheil, aber nicht nur in Betreff
der Kosten, sondern in Betreff des ganzen Urtheils. Es
geht ans der Verlheidigungsfchrift und aus seinen Anträgen
hervor, daß die Hauptsache, die er angriff, die Verurtheilung
zu 30 Tagen Gefangenschaft war. Die Polizeikammer
bestätigte das Urtheil des Amtsgerichts Nidau, remedirte es

jedoch bezüglich des Kostenpunktes, indem sie die Kosten der

kasstrten Untersuchung von dem Gesammtbetrag abrechnete.
Nun kommt Simmen, nachdem der Große Rath über eine

gegen das nämliche Urtheil der Polizeikammer gerichtete
Beschwerde bereits zur Tagesordnung geschritten, neuerdings
vor den Großen Rath und verlangt Nachlaß der Kosten,
indem er plausibel machen will, er habe nur bezüglich der

irrigen Auflegung der Kosten an die Polizeikammer rekurrirt.
Wie ich bereits erklärt, ist diese Behauptung nicht richtig,
sondern Simmen hat namentlich wegen der Gefangenschaftsstrafe

appellirt. Wenn man die Sache materiell prüfen will,
so muß man finden, daß die Polizeikammer richtig geurtheilt
hat. Es ist also auch materiell durchaus kein Anhaltspunkt
vorhanden, auf den gestützt man dem Gesuche um
Kostennachlaß entsprechen könnte. Es sind denn auch die
Justizdirektion und der Regierungsrath darüber einig, daß über
das Gesuch des Fürsprecher Simmen zur Tagesordnung
geschritten werden solle. Die Bittschriftenkommission stellt den

nämlichen Antrag.

v. Wattenwyl, Justizdirektor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Ich habe dem vom Herrn Vorredner
Gesagten nichts beizufügen. Wie er bereits mitgetheilt hat,
trägt auch der Regierungsrath auf Abweisung an.

Das Gesuch des Fürsprecher Simmen wird ohne
Einsprache abgewiesen.

Auf den Antrag des Regierungsrathes und der
Bittschriftenkommission wird dem Petenten das letzte Viertel dieser

Strafe erlassen unter dem Vorbehalte, daß bis zu dessen Eintritt

die Gründe sich nicht verändern, welche zu seinen Gunsten
sprechen.

4. Auf den Antrag des Regierungsrathes und der

Bittschriftenkommission werden mit ihren Strafnachlaßgesuchen
abgewiesen :

Joh. Sahli von Wahlen, wegen Brandstiftung zu 5

Jahren Zuchthaus verurthcilt;
Joh. Tisch von Seehof, wegen Brandstiftung zu 5

Jahren Zuchthaus verurtheilt;
Justine Schaller von Vermes, wegen Mißhandlung mit

tödtlichem Ausgang zu 4V« Jahren^ einfacher Enthaltung
verurtheilt;

Joh. Sommer von Wyßachengraben, wegen Nothzucht

zu 3 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

5. Strafnachlaßgesuch des Franzosen Etienne Meyer,
gew. Schreiner zu Emibois, wegen betrügerischen Geltstags
zu 8monatlichcr Korrektioushausstrafe verurtheilt.

Der Regierungsrath trägt auf Abweisung an.

Herr Berichterstatter der Bittschriftenkommisston.
Die Bittschriftenkommission ist grundsätzlich mit dem Antrage
des Regrerungsralhes einverstanden, jedoch möchte sie abweisen,

weil das Gesuch verfrüht ist. Es geht aus dem Berichte der

Justizdirektion hervor, daß der Sträfling sich in der Anstalt
gut gehalten hat. Der Verwalter der Strafanstalt empfiehlt

ihn zur Begnadigung. Wenn der Petent später wiederkommt,
so sollte ihm nach der Ansicht der Bittschriftenkommission das

letzte Viertel geschenkt werden.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Betreffende ist zu Korrektionshausstrafe verurtheilt, und es

steht der Erlaß bis aus ein Viertel solcher Strafen in der

Kompetenz des Regierungsrathes. Der Regierungsrath ist

nun der Ansicht, daß, trotzdem der Sträfling sich un Zucht-
Hause ordentlich aufgeführt und die heimatliche Behörde, aus

naheliegenden Gründen, nämlich wegen seiner Familie, ihn
empfiehlt, kein Grund vorhanden sei, mehr als ein Viertel
der Strafe zu schenken. Einerseits ist nun dieser Zeilpunkt
noch nicht da, und anderseits wird ein solcher Nachlaß in der

Kompetenz des Regierungsrathes liegen, so daß, wenn der

Große Rath nicht weiter gehen will, die Angelegenheit ihm
nicht mehr vorgelegt zu werden braucht.

Der Große Rath genehmigt den Antrag des Regierungsrathes,

verwirft aber den Zusatz der Bittschriftenkommisston.

2. Strafnachlaßgesuch des Joh. Frei zu Worben, wegen
Nichterfüllung der Alimentatiouspflicht gegenüber einem
unehelichen Kinde zu sechsmonatlicher Arbeitshausstrafe verurtheilt.

Auf den Antrag des Regierungsrathes und der

Bittschriftenkommisston wird diese Strafe auf 40 Tage Gefangenschaft

herabgesetzt.

3. Strafnachlaßgesuch des Friedr. Ludw. Wyß von Arni,
wegen Unterschlagung zu 15 Monaten Zuchthaus verurtheilt.

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

Der Herr Präsident theilt mit, daß das Büreau die

Kommission sür das ^Dekret über die Besoldung der

katholischen Geistlichen aus den Herreu Fürsprecher

Berger, Gouvernon und Rüfenacht-Moser, und die

Kommission für das Dekret über die Stellvertretung des

Gerichtspräsidenten von Bern aus den Herren Sahli,
Morgenthaler und Zyro bestellt habe.

85
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Gesetzesentwurs über die Stempelabgabe.

Erste Berathung.

(Siehe den Text des Entwurfs in den Beilagen zum Tagblatt
von 1878, Nr. 29.)

Die Diskussion über das Eintreten wird eröffnet.

Sch eurer, Finanzdirektor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Bei der Frage des Eintretens in den neuen

Entwurf eines Stempelgesetzes wird es der Anlaß sein, mit
einigen Worten auf den Hauptgrund einzutreten, warum
dieser Entwurf schon wieder vorgebracht wird, nämlich auf
die gegenwärtige finanzielle Lage. Ich werde hierüber nur
einige wenige Bemerkungen machen, ohne Ihnen ein eigentliches

Programm über die Rekonstruktion unserer Finanzen
vorzulegen, indem ich mich in dieser Hinsicht auf Dasjenige
berufe, was ich in meinem gedruckten Bericht dargelegt habe.
Die nähere Ausführung des Finanzplanes wird sich bei der

Entwerfung des vierjährigen Voranschlags naturgemäß von
selber machen. Immerhin muß ich heute hier einige wenige
Zahlen wiederholen.

Ich habe in meinem Bericht die Finanzlage so dargestellt,
daß wir für die nächste Periode ein jährliches Defizit von
1 '/-z Millionen haben werden, und diese Voraussicht hat sich

nun auch insoweit bestätigt, daß die Budgets der verschiedeneu

Verwaltungszweige zusammengerechnet wirklich ein Defizit von
zusammen 1 V- Millionen ergeben würden, trotzdem sich alle
Direktionen und Verwaltungen, wie ich anerkennen muß,
die größte Mühe gegeben haben, ihre Ansprüche, so weit es

nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich ist, zu reduziren.
Diese Büdgets der verschiedenen Verwaltungen sind vorläufig
durch die Hand der Finanzdirektion gegangen, während sie

hingegen die Berathung durch den Regierungsrath noch nicht
passirt haben. Die Finanzdirektion hat nun daran Abstriche
gemacht, von denen abzuwarten ist, ob sie die Genehmigung
des Regierungsrathes und des Großen Rathes erhalten werden,
und wonach sich dieses Defizit auf Fr. 1,000,000 reduziren
würde. Würde nun auch im Regierungsrath und im Großen
Rath diese Reduktion noch weiter ausgedehnt, vielleicht, wenn
man sich recht anstrengt, um weitere hundert- oder zweihunderttausend

Franken, so bliebe immerhin noch ein jährliches
Defizit von Fr. 900,000 bis 1,000,000. Dieses muß gedeckt

werden, das heißt es muß die Hauptaufgabe der gegenwärtigen

Legislaturperiode sein, vor Allem das Gleichgewicht in
den Einnahmen und Ausgaben des Staats herzustellen, und
dieses kann, nachdem alle Mittel der Ersparniß erschöpft sind,

nur dadurch geschehen, daß man die nöthigen Mehreinnahmen
durch neue Gesetze schafft. Was die Deckung des Defizites
der letzten Periode anbetrifft, so habe ich berci.s in meinem

Bericht angedeutet, daß diese nur auf dem Wege der
Erhöhung der direkten Steuern gefunden werden kaun, respektive
in einem vorübergehenden Zuschlag auf diese Steuern. Auf
diesen Punkt hier einzutreten, ist aber nicht der Fall, indem
wir es bei dem vorliegenden Gesetz vor Allem mit dem Zweck

zu thun haben, das finanzielle Gleichgewicht in der ordentlichen

vierjährigen Periode herzustellen.
Wenn wir nun also eine Mehreinnahme von 1 Million

auf dem Wege der Erlassung neuer Gesetze aufzubringen haben,
so muß man sich zunächst fragen: Welches sind diese neuen
Gesetze, und welches sind die Gegenstände, die man besteuern
kann, um auf dem Wege indirekter Abgaben diesen Ausfall
zu decken? Da präsentirt sich vor Allem der Gesetzesentwurf
über die Stempelabgabe, der bereits eine doppelte Berathung
passirt hat, aber vom Volk, allerdings mit geringer Mehrheit,

verworfen worden ist. Ein ferneres Gesetz, das zu dem

genannten Zwecke in Aussicht genommen wird, ist das Gesetz

über das Wirthschaftswesen, durch welches nicht nur das

Wtrthschaftswesen regnlirt und den Bestimmungen der neuen

Bundesverfassung angepaßt werden, sondern das auch so viel
als möglich die Finanzen des Staates äufnen soll. Ein drittes
Gesetz, das im Wurfe liegt, und dessen Entwurf noch in
dieser Session zu berathen sein wird, betrifft die Erbschaftssteuer

und enthält den Vorschlag, das bisherige Gesetz über
diese Steuer abzuändern in der Weise, daß dieselbe für den

Staat einträglicher gemacht werde.

Fragt man sich nun, - und es ist das eine sehr natürliche

Frage — was alle diese drei Gesetze, wenn man sie

ungefähr nach den Vorschlägen der Regierung und der
Kommission annimmt, dem Staate einbringen werden, so ist dies

ungeheuer schwer zu beantworten, indem, wenn man nicht
riskireu will, ganz falsche Rechnungen zu machen, genaue
Zahlen nicht angegeben werden können. Was die Stempelabgabe

betrifft, so werden hier ganz neue Faktoren
hereingebracht, über deren Einfluß wir im Kanton absolut keine

Erfahrungen haben. Aehnlich steht es mit dem Gesetz über
die Erbschafts- und Schenkungssteuer, und eben so wissen
wir auch beim Wirihschaftsgcsetz nicht, welche Wirkung die

höheren Gebühren auf die Wirthschaften haben werden, so

daß wir auch hier nicht im Stande sind, genauere Angaben
über den zu hoffenden Ertrag zu machen. Ich glaube aber

so viel mittheilen zu können, ohne daß ich riskire, einen

allzu großen Fehlschuß zu thun, daß alle diese drei Gesetze

zusammen, wenn sie ungefähr in dem Sinne angenommen
werden, wie vorgeschlagen ist, einen Ertrag von Fr. 700,000
abwerfen werden, also immerhin nicht genug, um das Gleich-
gewicht der Einnahmen und Ausgaben herzustellen.

Man wird daher zu diesem Zwecke immer noch zu
andern Mitteln greifen müssen. Da nun präsentirt sich als
wohlfeilstes Mittel die Vereinfachung des Staatshaushalts.
Ich habe bereits gesagt, daß man auf dem Wege der
Ersparniß angesichts der gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen
nicht Alles erzwingen kann, und man wird daher bedeutendere

Ersparnisse nur machen können, wenn man die bestehenden

Gesetze, wo es möglich ist, abändert und auf diesem Wege
eine Vereinfachung des Staatshaushaltes zu Stande bringt.
Ich kann nun mittheilen, daß auch ein derartiger Gesetzesentwurf

im Werden ist, und daß er von der Finanzdireklion
bereits in dieser Session würde vorgelegt worden sein, wenn
ihr dies mit Rücksicht auf ihre Zeit und Arbeit möglich
gewesen wäre. Allein in der nächsten Session wird Ihnen aller
Voraussicht nach ein Entwurf vorgelegt werden, worin
vorgeschlagen wird, eine Anzahl Vereinfachungen des

Staatshaushaltes vorzunehmen. Es würde sich z. B. fragen, ob

nicht gerade derjenige Punkt, der heute Gegenstand eines An-
zugs gewesen ist, die Vereinfachung des Strafverfahrens durch
Abrogirung einzelner Bestimmungen des betreffenden Gesetzbuches

bereits dann eingeführt werden könnte, wodurch ganz
entschieden bedeutende Ersparnisse in der Gerichtsverwaltung
zu erzielen wären, ob es nicht möglich wäre, in der

Forstverwaltung, worüber bereits Wünsche und Anträge bei mir
angebracht worden sind, Vereinfachungen eintreten zu lassen
und z B das Amt des Kantonsforstmeisters aufzuheben, ob

nicht im Katasterwesen und im Grundsteuerbezug des Jura
Vereinfachungen möglich wären und eine Anzahl von Stellen
entweder aufgehoben oder mit andern verschmolzen werden
könnten, ferner ob sich nicht die Centralpolizei ganz anders
organisiren ließe, in einer Weise, die die Ausgaben um eine

schöne Summe reduziren würde, ob nicht weiter auch eine

Reorganisation des Kantonsbauamts, von dem gestern bereits
die Rede war, bedeutende Summen ersparen ließe u, s. w.
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Ein« Menge derartiger Fragen sind in der Schwebe und
können bei diesem Anlaß behandelt werden, und ich glaube,
wenn wir gleichzeitig mit der Diskussion der neuen Finanzgesetze

auch den ernsten Willen zeigen, den Staatshaushalt
zu vereinfachen und auf dem Wege der Gesetzgebung Ersparnisse

einzuführen, so wird dies beim Volk einen guten
Eindruck machen, indem es dann steht, daß die Behörden nicht
nur neue Steuern dekretiren, sondern auch sich alle mögliche
Mühe geben, die Ausgaben zu reduziren.

Wir werden also, wie gesagt, auf dem Wege der neuen
Gesetze eine Summe erzielen, die zwar hoch erscheint, aber
immer noch nicht genügt, um das Bedürfniß des Staates
zu decken. Deshalb möchte ich schon jetzt darauf aufmerksam
machen, daß es durchaus nicht der Fall ist, bei diesen neuen
Gesetzen Abstriche zu machen, d. h. zu finden, daß diese oder

jene Ansätze zu hoch seien. Diese Ansätze sind im Gegentheil
den Bedürfnissen des Staates gegenüber eher zu niedrig, als
zu hoch, und der Staat mag es daher nicht erleiden, daß
bedeutend daran gemarktet wird.

So viel in Bezug auf die allgemeine Finanzlage, insoweit

sie mit dem Stempelgesetz und mit den andern zum
Behuf der Finanzrekonstruktion vorzulegenden Gesetzen im
Zusammenhang ist. Was nun das Skempelgesetz selbst
betrifft, so unterscheidet sich der vorliegende Entwurf gegenüber
dem vor einiger Zeit vom Volk verworfenen in erster Linie
dadurch, daß dem Begehren um Vereinfachung des Gesetzes
so viel möglich Rechnung getragen wird. Aeußerlich hat sich

das Gesetz von 18 aus 10 Paragraphen reduzirt, und in der
innern Organisation hat man es so viel möglich in der Weise
vereinfacht, daß alle theoretischen Deduktionen und alle nicht
absolut nöthigen Begriffsbestimmungen weggelassen sind und
man sich auf ein möglichst knappes Zusammenziehen der
absolut nöthigen Bestimmungen beschränkt hat. Immerhin aber

ist es nicht möglich, ein Gesetz über diese Materie zu machen,
das in zwei, drei bis vier Paragraphen den ganzen Gegenstand
beherrscht. Das gegenwärtige Stempelgesetz vom Jahre 1834
zeigt über 20 Paragraphen, und alle andern, die mir zu
Gesicht gekommen sind, haben auch eine ziemliche Ausdehnung,
und es ist demnach absolut nicht möglich, ein so ganz kurzes
Gesetz zu machen, als es vielleicht gewünscht worden ist.

Ein anderer Unterschied besteht darin, daß das
gegenwärtige Gesetz für den Staat viel einträglicher gemacht werden
soll, als das verworfene. Man ist dabei vor Allem von der

Erwägung geleitet worden, daß, wenn man ein fiskalisches
Gesetz macht, das eine indirekte Steuer einfuhrt, oder eine
solche erhöht, also ein solches, das beim Volke ohnehin nicht
den besten Anklang findet, weil es sich nicht gerne selber
Steuern dekretirt, so solle man ein solches machen, das auch

wirklich dem Staat etwas Ordentliches lukrirt, und nicht für
nichts und wieder nichts ein neues Gesetz machen und das
Referendum in Bewegung setzen.

Zweitens möchte ich Diejenigen, die etwa einzelne Ansätze
des neuen Entwurfs zu hoch finden, auf die Geschichte des

Stempelwesens aufmerksam machen. Man sollte glauben, und
Viele glauben es, mau habe vor dem Jahr 1834 kein Stempelgesetz

und namentlich keinen Werthstempel gehabt, sondern es
sei das eine Erfindung der Neuzeit. Dies ist durchaus nicht
richtig. Das erste Stempelgesetz, das im Kanton Geltung
hatte, ist am 15. Christmonat 1800 von den helvetischen
Behörden erlassen worden. In diesem Gesetz findet sich nicht
nur der Formatstempel, sondern auch der Werthstempel, und

zwar in einer Höhe, die noch größer war, als diejenige, die

man gegenwärtig vorschlägt. Dieses Gesetz hat Abänderungen
erfahren am 5. Januar 1801, wo man Strafbestimmungen
gegen die WiderHandlungen festsetzte, und zwar sehr hohe

Strafen. Am 2. Mai 1803, nachdem die sogenannte Me¬

diationsregierung an's Ruder gekommen war, wurde beschlossen,

es sollen die Stempelgebühren nach dem bisherigen Gesetz auf
unbestimmte Zeit fortbezogen werden, und am 22. Mai 1805
wurde ein neues Gesetz erlassen, das den Werthstempel
beseitigt und dafür wiederum den Formatstempel einführt und

zwar wiederum mit ziemlich hohen Ansätzen. Am 20. April
1820 wurde wieder ein neues Gesetz erlassen, wodurch die

bisherigen Stempelgebühren ganz einfach verdoppelt wurden,
mit folgender Motivirung: In Folge der Kriegsjahre 1813
bis 15 und der Hungersjahre 1816 und 1817 sei der Staat
in den Fall gekommen, Schulden zu machen im Betrag von
Fr. 1,500,000 alte Währung. Der Staat könne diese Schuld
nicht fortbestehen lassen, sondern es sei Pflicht der
Staatsbehörden, auf deren Tilgung zu trachten, und zu diesem Zweck
werden die Stempelgebühren verdoppelt und der erhöhte

Ertrag verwendet für die Verzinsung und Abbezahlung der

Schulden. In Folge dessen kam der Stempelpapierbogen auf
10 alte Batzen, also höher als gegenwärtig, und dieses Gesetz

dauerte bis 1830, wo es nebst andern aufgehoben wurde.

Darauf folgte im Jahr 1834 das noch jetzt bestehende Gesetz.

Sie sehen also, daß wir mit dem Werthstempel keine neue

Erfindung gemacht haben, sondern nur das Alte abschreiben,

und zweitens, daß wir mit unsern Gebühren nicht höher

gehen, als unsere Altvordern, die in Zeiten der Noth, wie
wir sie gegenwärtig haben, keinen Anstand genommen haben,
diese indirekten Abgaben ganz einfach um das Doppelte zu
erhöhen.

Zieht man andere Staaten in Vergleichung, so findet

man, daß an verschiedenen Orten nicht so hohe Stempelgebühren

existiren, an anderen eben so hohe, und an einzelnen
noch viel höhere. Frankreich, dieser Musterstaat für das

System der indirekten Gebühren und Steuern, hat eine so

hohe Stempelgebühr, daß sie ihm im vorletzten Jahr 154
Millionen eingetragen hat. Andere Kantone der Schweiz,
wie Waadt, Wallis, Freiburg, Genf u. s. w. haben seit

langer Zeit ebenso hohe Gebühren, als Bern jetzt einzuführen
beabsichtigt.

Ich glaube, mit Rücksicht auf diese Vergangenheit des

Stempelwesens in unserem Kanton, und mit Rücksicht auf
Dasjenige, was andere Kantone in dieser Beziehung besitzen,

und aus Dasjenige, was gegenwärtig Bedürfniß des Staates
ist, solle in den Ansätzen, wie sie Regierung und Kommission
fast übereinstimmend vorschlagen, nicht gemarktet werden,
und wenn man die Einwendung macht und schon gemacht hat, das

Volk nehme Dieses und Jenes gewiß nicht an, so antworte ich: Es
ist nicht am Großen Rathe, gegenüber der gegenwärtigen Finanzlage

zaghaft und kleinmüthig zu sein, sondern Regierungsrath
und Großer Rath haben die Pflicht, diejenigen Mittel zu
wählen und dem Volke vorzuschlagen, die nothwendig sind,

um unsere Finanzen wirklich zu rekonstruiren, und wenn man
auch dem Volk Gesetze vorschlägt, die ihm vielleicht nicht
gerade auf den ersten Blick mundgerecht sind, sondern über
die es belehrt werden muß, so ist es wiederum die Pflicht der

Behörden, jenen Eifer eintreten zu lassen, der bei großen
Staatsaktionen nöthig ist, um das Volk über die Tragweite
und Nothwendigkeit derselben aufzuklären. Wenn das Volk
gehörig und noch mehr als jetzt darüber aufgeklärt wird, und

an den Behörden die bestimmte Absicht wahrnimmt, die

begangenen Fehler nicht zu wiederholen, sondern sich in jeder
Beziehung auf das Nothwendige zu beschränken, so habe ich

das vollkommene Zutrauen zum Berneroolke, daß es die ihm
vorgeschlagenen nothwendigen Mittel acceptiren wird.

Diese wenigen Bemerkungen mögen betreffend das
Eintreten in dieses Gesetz genügen. Ich schlage Ihnen aus den

angebrachten Gründen vor, Sie möchten in den Entwurf,
wie er vorliegt, und wie er, mit Ausnahme eines einzelnen
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Punktes, zwischen der Regierung und der Kommisston
vereinbart worden ist, eintreten.

Scherz, Berichterstatter der Kommission, empfiehlt im
Namen dieser gleichfalls das Eintreten in den Entwurf und
artikelweise Behandlung desselben.

Das Eintreten wird ohne Widerspruch beschlossen.

besser zu prüfen. Ich erlaube mir, einen Antrag zu § 1 zu
stellen.

Herr Präsident. Es handelt sich gegenwärtig blos

um die lit. » des 8

Illt. g. wird unverändert angenommen.

8 i.
illt. g,.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ill t. à
entspricht in ihren Bestimmungen so ziemlich dem gegenwärtig
gellenden Gesetz und auch dem verworfenen. Neu sind unter
dieser Rubrik als stempelpflichtige Akten nur aufgenommene
Statutenoriginale, und zwar Originale deswegen, weil man
nur die eigentlichen Urschriften, die sanktionirt worden sind
und die Unterschriften tragen, dem Stempel unterwerfen will,
und nicht allfällige Vervielfältigungen durch den Druck, die
mitunter nothwendig sind. Ferner si rd als dem Stempel
unterworfen bezeichnet „Aktien, welche von im Kanton domi-
zilirten Gesellschaften ausgegeben werden." Es hätte sich zwar
die Stempelpflichtigkeit der Aktien von selbst verstanden; allein
damit kein Zweifel aufkomme, hat man für gut gesunden, es

ausdrücklich zu erklären.

Wyttenbach. Ich ergreife nicht das Wort, um einen
selbstständigen Antrag zu stellen, sondern mehr nur in
anfragendem Sinne. Nach § 1, lit. a,, sind unter Anderem
letzte Willensverordnungen dem Stempel unterworfen, während
nach § 2, lit. b., die in § 1, lit. a., genannten Akten der
Stempelpflicht enthoben sind, wenn der aus denselben sich

ergebende Werthbetrag Fr. 50 nicht übersteigt. Nun denke
ich mir den Fall, wo eine letzte Willensverordnung von einer
Person errichtet wird, deren Vermögen Fr. 50 nicht übersteigt.
Soll diese auf Stempel abgefaßt sein oder nicht? Ferner
kommt es oft vor, daß Kaufverträge über minime Parzellen
notarialisch abgefaßt werden müssen, weil Hypotheken darauf
hasten. Wenn nun der Kaufpreis z. B. nur Fr. 30 oder 40
beträgt, sollen auch derartige Geschäfte dem Stempel
unterworfen sein?

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Was
den ersten Punkt betrifft, über den Herr Wyttenbach Auskunft
verlangt, so sind ja freilich solche Testamente nach den
Bestimmungen dieses Gesetzes stempelfrei, und ich glaube, der
Staat werde dabei keine große Einbuße machen, indem es

wenige Fälle.geben wird, wo Personen, deren Vermögen Fr. 50
nicht übersteigt, um mich so auszudrücken, den Hochmuth
haben werden, über einen derartigen Nachlaß ein Testament
zu errichten. Was hingegen die Kaufverträge anbelangt, wo
die Kaufsumme Fr. 50 und darunter beträgt, wo aber der
Vertrag notarialisch verschrieben werden muß, weil Hypotheken
auf dem Kaufobjekt lasten, so denke ich, mau könne darüber
nicht im Zweifel sein, und es werden sich in der Praxis auch
keine Zweifel darüber ergeben, daß ein solcher Akt dem
Stempel unterworfen ist.

Keune. Es ist zu bedauern, daß der Entwurf uns erst
diesen Morgen ausgetheilt worden ist. Wäre er gestern oder

vorgestern ausgetheilt worden, so hätte man Zeit gehabt, ihn

Illt. h.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Diese

lit. ist einfach dem bisherigen und auch dem verworfenen
Gesetze entsprechend und bedarf keiner Erläuterung.

Bucher. Ich hätte doch einige Erläuterung über den

Begriff einer Empfangsbescheinigung gewünscht; denn dieser

ist sehr dehnbar. Es ist ganz richtig, daß im früheren und
im verworfenen Gesetz diese Empfangsbescheinigungen dem

Stempel unterworfen worden sind; allein man hat diese

Vorschrift in den meisten Fällen nicht beachtet. Nun muß ich

doch voraussetzen, der Staat werde einmal dafür sorgen, daß

das neue Stempelgesetz, das, wie der Herr Finanzdirektor
richtig auseinandergesetzt hat, zum Zwecke hat, die

Staatseinnahmen zu vermehren, gehörig gehandhabt werde. Wenn
aber das geschehen soll, was ich wünsche, so könnte man doch

in dieser Richtung etwas zu weit gehen. Wenn nach dem

Ausland oder nach einem andern Kanton eine

Empfangsbescheinigung geschickt wird, nicht einmal für Geld, fondern

für Werthe, ist eine solche dem Stempel unterworfen oder

nicht? Wenn ich einen Wechsel von einem auswärtigen Haus
erhalte, bin ich nun schuldig, die Empfangsbescheinigung, die

ich dafür dem Hause zuschicke, mit einer Stempelmarke zu
versehen? Was die Quittungen anbetrifft, so nimmt man
in der Regel an, daß solche für ein abgeschlossenes Geschäft

ausgestellt werden, und daß hiefür der Stempel angewendet
werde, wird Niemand bestreiken; hingegen Empfangsbescheinigungen

werden ausgestellt für Geschäfte, die noch nicht abgewickelt

sind, und da frage ich mich eben, ob die Finanzdirekrion auch

jede Empfangsbescheinigung von Werthen dem Stempel
unterwerfen will. In England sind alle solche Empfangsbescheinigungen,

z. B. für Wechsel, stempelpflichtig, und so wohl auch

in Frankreich, wo die Stempelsteuer so ungemein ausgedehnt
wird, daß sogar Eisenbahnbillets, Theaterbillets und
Wirthshausrechnungen über 10 Fr. dem Stempel unterworfen sind.

Ich glaube nun aber nicht, daß es für die Rekonstruktion
unserer Finanzen nöthig sein wird, so weit zu gehen, wie
unfere Nachbarstaaten, die noch ganz andere Bedürfnisse zu
befriedigen haben. Ich stimme im Allgemeinen den vom
Herrn Finanzdirektor entwickelten Grundsätzen bei und werde

mich durchaus nicht den Ansätzen des Entwurfs widersetzen:
denn es müssen einmal Einnahmen geschaffen werden; allein
damit nicht eine allzu abstrakte und willkürliche Vollziehung
des Gesetzes stattfinde, wäre es gut, wenn man wenigstens
über diesen Punkt Ausschluß bekäme.

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Ich
will die Fragen des Herrn Bucher eine nach der andern
meiner Auffassung entsprechend beantworten. Die erste Frage,
ob ein Empfangsschein für einen Werthgegenstand, der im
Kanton ausgestellt, aber in's Ausland geschickt wird, stempelpflichtig

ist, beantworte ich entschieden mit Ja. Hier gilt das

Territorialrecht, wonach alle Akten, die im Kanton aus-
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gestellt und nach seinen Bestimmungen stempelpflichtig sind,
ob sie nun in's Ausland gehen oder nicht, auf Stempel
abgefaßt sein müssen. Mit den Empfangscheinen für Wechsel,
was also auch ein Werthgegenstand ist, verhält es sich ebenso.
Wenn Jemand vom Ausland einen Wechsel bekommt und
den Empfang anzeigt, und er will dafür nicht die Form des

Briefes wählen, der ausdrücklich dem Stempel enthoben ist,
sondern eine Quittung in der gewöhnlichen Form machen, so

muß er sich dem Territorialrecht unterziehen und diesen Schein
stempeln. Was drittens die Empfangsbescheinigungen bei noch

nicht abgewickelten Geschäften betrifft, so ist es damit ähnlich.
Wenn Jemand tausend Franken schuldig ist, und er bezahlt
dem Gläubiger hundert Franken auf Rechnung, so wird
damit das Geschäft noch nicht abgewickelt; aber diese Aconto-
quittung muß, weil fünfzig Franken übersteigend, gestempelt
sein, und wenn die ganze Rückzahlung sich in zehn Stößen
macht, und es für jeden eine spezielle Quittung gibt, so muß
eben jede gestempelt sein. Wenn aber der Schuldner blos
fünfzig Franken auf Rechnung zahlt, so ist natürlich dieser

Betrag stempelfrei.

Herr Berichterstatter der Kommission. Es hat mir
geschienen, die Interpellation des Herrn Bucher habe noch
eine andere Bedeutung und involvire noch eine andere Frage,
nämlich die, ob überhaupt jede Empfangsbescheinigung für
einen Werthgegenstand über fünfzig Franken auf Stempel
auszustellen sei, oder ob sich der Stempel auf die Fälle
beschränke, wo der Werthgegenstand in baarem Gelde besteht.

Im früheren Entwurf haben wir die Sache auf die
Empfangsbescheinigungen für Geldbeträge beschränkt. Nun kann man
sie allerdings noch weiter ausdehnen. Ich schicke z. B. dem

Uhrenmacher eine Uhr, die über fünfzig Franken werth ist,

zur Reparatur, und will dafür eine Empfangsbescheinigung.
Muß nun diese auch auf Stempel ausgestellt sein? Wir
haben uns in der Kommission über diese Frage, so viel ich

weiß, speziell nicht verständigt; aber ich glaube, man habe
in dieser Beziehung gegenüber dem früheren Entwurf nichts
ändern wollen, und also die Sache so verstanden, daß blos
für Quittungen und Empfangsbescheinigungen über Geldbeträge
der Stempel verlangt werde. Wenn man das will, so wäre,
um alle Zweifel zu beseitigen, nichts Anderes zu machen, als
zu setzen: „Quittungen und Empfangsbescheinigungen für
Baarlieferungen", entsprechend dem früheren Entwurf, wo es

hieß: „Quittungen und Empfangsbescheinigungen für
Geldbeträge."

Willi. Ich wende mich auch an den Herrn Rapporteur
der Regierung um Auskunft. Wie Sie wissen, stellen die

eidgenössischen Postbüreaux für den Empfang von
Werthsendungen in Geld oder Waaren Quittungen aus. Geschäftsleute,

die viel mit der Post zu verkehren haben, lassen sich

diese jeweilen in ein Postbüchlein eintragen; Andere, die

weniger Sendungen zu machen haben, erheben die Quittung
auf einem kleinen Stück Papier, das die Post unter dem
Namen Empfangsbescheinigung gegen eine Entschädigung von
5 Rappen dem Betreffenden einhändigt. Diese Bescheinigungen
und Postbüchlein tragen den Stempel der PostVerwaltung,
aber einen weitern Stempel enthalten sie nicht. Nun entsteht
bei mir die Frage, ob solche Empfangsbescheinigungen nach
diesem Gesetz auch dem Stempel unterworfen sind. Ich kann
es zwar nicht annehmen, da dies eine ziemliche Belästigung
des Publikums wäre; aber ich glaube, es wäre gut, wenn
man bei der Detailberathung des Gesetzes klare Auskunst
darüber erhielte.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Diese
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Frage ist bald beantwortet. Der Bund unterliegt den Stempelgebühren

des Kantons nicht; denn er hat sich durch ein
eigenes Gesetz von allen derartigen indirekten Steuern befreit.
Also sind auch alle Akten der eidgenössischen Postverwaltung -
stempelfrei.

Trach sel, von Niederbütschel. Ich möchte noch auf
Eines aufmerksam machen. Wenn man dem Gerber Häute
zum Verarbeiten, oder dem Weber Garn zum Weben, oder
dem Bleicher Tuch zum Bleichen einhändigt, so geben sie ein
sogenanntes Zeichen dafür. Sollen nun auch diese
Empfangsbescheinigungen alle dem Stempel unterworfen sein, oder nicht?
(Heiterkeit.)

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes.
Derartige Zeichen sind nicht eigentliche Empfangsbescheinigungen,
indem man die Gegenstände nicht zum Eigenthum, sondern
nur zur Verarbeitung und momentanen Aufbewahrung übergibt.

Es wird also jedenfalls Niemanden in den Sinn kommen,
solche Zeichen stempeln zu lassen. Ueberhaupt glaube ich,

man sollte sich bei der Detailberathung nicht zu weit auf die

Aeste hinauslaffen und jedes Pünktchen für sich behandeln,
sondern mit guter Zuversicht annehmen, daß die Leute, die

berufen sein werden, das neue Stempelgesetz zu handhaben,
auch wieder mit einer gewissen Dosis gesunden Menschenverstandes

ausgerüstet sind und nicht solche Streiche machen
werden, wie Herr Trachsel vielleicht glaubt. Es ist auch da

gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Dähler. Ich kann trotz der vielen Anfragen nicht
anders, als noch auf einen Punkt aufmerksam machen und
auch eine Anfrage stellen. Es kommt in allen Arten von
Geschäften vor, daß Zinsquittungen ausgestellt werden, und

zwar regelmäßig. Wenn nun eine solche Quittung auf
Stempelpapier gesetzt wird, und dies sich jedes Jahr
regelmäßig wiederholt, so glaube ich, es widerspreche dies dem

Gesetze nicht, sofern der jährliche Zins fünfzig Franken nicht
übersteigt. Wenn aber bei der Bezahlung eines Jahreszinses
kein Stempelpapier zur Verfügung ist, und statt dessen eine

Stempelmarke gebraucht wird, so fragt sich, ob diese Marke
für die Zukunft genügt, oder ob allemal bei der Bezahlung
eines neuen Jahreszinses, eine neue Marke aufgelegt werden

muß.

Im obersteg. Weil gerade über solche Quittungen
geredet wird, so wäre es gut, wenn man Auskunft gäbe, ob

es überhaupt dem Stempelgesetz entspricht und nicht strafbar
ist, auf das gleiche Stempelblättchen zehn, zwölf Quittungen,
kurz so viele, als Platz haben, zu schreiben.

Sahli. Die bisherige Diskussion beweist, daß der

Artikel sehr verschiedener Auslegung fähig ist, und ich theile
auch die Befürchtung, daß der Richter in einzelnen Fällen
auf Schwierigkeiten stoßen wird, wenn man die vorliegende
Redaktion beibehält. Man soll sich nur vorstellen, wie die

Sachen gehen werden. Diese Übertretungen werden von den

Polizeirichtern behandelt, und da wird es vorkommen, daß
die gleiche Handlung in dem einen Amte als Übertretung
angesehen wird, und im andern nicht. Diese Unsicherheit
in der Handhabung des Gesetzes möchte ich wo möglich
vermeiden. Ich glaube nicht, daß sich eine Redaktion finden
läßt, die allen Zweifeln den Faden abschneidet, insofern man
den gewöhnlichen Mobiliarverkehr unter diesen Artikel bringen
will, und ich finde deswegen, man sollte diesen Verkehr mit
gewöhnlichen Effekten vollständig von der Bestimmung
ausschließen. Man wird dadurch dem Publikum einen großen
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Dienst leisten, der mehr werth ist, als die Einnahmen, die Stempelgesetz sei dringend, wenn man aber in seinen Be-
der Staat damit erzielen würde. Wenn man für eine Uhr, stimmungen zu weit geht, so wird das Gesetz das Schicksal

die man dem Uhrmacher übergibt, oder für irgend einen des letzten Entwurfes theilen: es wird vom Volke verworfen
andern Effekt, der weiter behändigt wird, jedesmal noch ge- werden. Der Handel wird vom Gesetze allzu sehr betroffen,

schwind den Stempel nehmen müßte, so wäre das eine allzu Was ist eine Empfangsbescheinigung? Das ist einfach eine

große Erschwerung des Verkehrs. Deswegen und im Interesse Korrespondenz, die Korrespondenzen aber sind stempelfrei. Ich
einer ganz sichern Redaktion des Gesetzes würde ich ungefähr sende eine Summe in's Ausland, und man schreibt mir:
so redigiren: „Empfangsbescheinigungen für Geldbeträge und „Ich zeige Ihnen den Empfang Ihrer Sendung an, die ich

Werthpapiere." Dann weiß man woran man ist; Niemand Ihnen in Rechnung bringen werde." Ist eine solche Em-
wird sich über derartige Bestimmungen zu beklagen haben, pfangsbescheinigung der Stempelgebühr unterworfen? Das
und es könnte dann auch der Pleonasmus „Quittungen und wäre nicht gerechtfertigt; denn der Handel ist ohnehin durch

Empfangsbescheinigungen" wegbleiben. Auf diese Weise, glaube § 3, welche die Stempclgebühr für die Wechsel fixirt, stark

ich würde allen erhobenen Schwierigkeiten, die sich in der genug belastet. Ich stelle den Antrag, es seien die Worte

Praxis noch um Vieles vermehren würden, der Faden ab- „und Empfangsbescheinigungen" zu streichen, so daß es ein-

geschnilten. fach heißen würde: „Quittungen".
Was die Anfrage des Herrn Dähler betrifft, so glaube

ich allerdings, es müsse für jede neue Quittung über einen K a r rer. Aus der gegenwärtigen Diskussion haben

Betrag von mehr als Fr. 50 eine neue Marke gebraucht wir entnehmen können, wie außerordentlich schwierig es ist,

werden, nicht aber, wenn ein gewöhnliches Stempelblatt an- eine Redaktion zu finden, die alle möglichen Fälle voraussieht
gewendet wird. und allen möglichen Wünschen im Rath und im Volke ent¬

spricht. Als Mitglied der Kommission bin ich im Falle,
Aellig. Ich möchte noch eine Art von Quittungen er- Auskunft zu geben. Ich stimme hier mit dem Berichterstatter

wähnen, die sehr häufig ausgestellt werden- Ich meine die der Regierung nicht völlig überein. Was lit. b. betrifft, so

Quittungen, die die Steuereinzieher in den Gemeinden den hat man schon in der Kommission aufmerksam gemacht, daß

Leuten für bezahlte Steuerbeträge ausstellen müssen. Es ist man unter Quittungen Empfangsbescheinigungen für Beträge
gerade im letzten Jahre ein Fall vor die Finanzdirektion in baarem Geld oder Banknoten versteht, unter Empfangsgekommen,

wo eine Gemeinde hat angehalten werden sollen, bescheinigungen aber Bescheinigungen für den Empfang aller
alle diese Quittungen auf Stempel auszustellen. Wenn nun andern Werthgegenstände, seien es Papiere, Edelmetalle oder
eine Gemeinde in den Fall kommt, für verschiedene Arten von Werthgegenstände irgend welcher Art. Ich möchte daher
Tellen und auch für Staatssteuern Quittungen auszustellen, darauf dringen, daß man beide Bezeichnungen beibehalte, oder,

so kann das eine große Beschwerde für sie werden. Ich möchte wenn man irgend eine streichen will, daß man nicht die Em-
daher anfragen, ob diese Steuerquittungen gestempelt sein pfangsbescheinigungen, sondern die Quittungen streiche, indem

müssen, und wenn ja, so möchte ich beantragen, sie nicht dem Empfangsbescheinigung der generelle Name ist, der auch die

Stempel zu unterwerfen. Quittungen für Baarschaft in sich begreift. Ich mache daraus
aufmerksam, daß, wenn man blos diese dem Stempel unter-

Flückiger. Das Stempelgesetz hat selbstverständlich wirft, dann z. B. auch die Pfandleihscheine stempelfrei sind,
einen rein fiskalischen Zweck. Damit aber dieser Zweck künftig die doch unter Umständen einen bedeutenden Werth repräsen-
besser erreicht werde, erlaube ich mir, auf ein Gebiet auf- tiren. Oder wenn ich einer Bank Werthgegenstände in Papier
merksam zu machen, in dem das Stempelgesetz bisher Jahr oder Edelmetall oder Schmucksachen zur Aufbewahrung überaus

Jahr ein umgangen worden ist, und zwar ist dies ein gebe, so brauchte die Empfangsbescheinigung, auch wenn solche

Gebiet, wo gerade eine Stempeltaxe am allerbilligsten wäre. Sachen sich auf Hunderttausende beliefeu, nicht gestempelt

Es betrifft dies die Hotelrechnungen, die bekanntlich, auch zu sein.

wenn sie sich noch so hoch belaufen, und trotzdem sie quittirt Was die von Herrn Willi gefürchtete Gefahr betrifft, so

werden, nicht auf Stempel abgefaßt werden. Und doch wäre ist die Post ein Regal der Eidgenossenschaft, und wir können

dies gerade eine Gelegenheit, die Fremden, die während ihres daher dieser nicht vorschreiben, ihre Akten mit unserem Stempel
Aufenthalts auch den Schutz des Staates genießen, tribut- zu versehen. Alle Quittungen, die die Eidgenossenschaft in
pflichtig zu machen, wenn auch in geringem Maß. Ich er- ihrer Eigenschaft als Verwalterin des Postwesens ausstellt,
laube mir daher den Antrag, daß nach lit. d ein neues haben also vor bernischen Gerichten den gleichen Werth, wie
Alinea e eingeschaltet werde mit dem einfachen Worte: gestempelte Akten. Eine andere Frage ist allerdings, ob es

„Wirthshausrechnungen." Ich würde dann in § 2 nach lit. d nicht strafbar ist, wenn in kantonalen Prozessen solche Quit-
wieder ein neues Alinea einschalten, dahin gehend, daß die tungen aufgelegt werden, die an Stempelstatt visirt werden

unter 8 1 lit. o erwähnten Akten nur dann stempelfrei sein sollten; darüber wird aber unter Umständen der Richter
entfallen, wenn der quittirte Betrag Fr. 20 nicht übersteigt, scheiden.

und endlich würde ich bei § 3 beantragen, daß für quittirte Was die Bemerkung des Herrn Dähler betrifft, so ist

Hotelrechnungen unter Fr. 50 der Stempelbetrag auf Rp. 15 es selbstverständlich, daß jede neue Quittung, wofür es eine

und für die über Fr. 50 auf Rp. 30 festgesetzt werde. Wie Stempelmarke braucht, mit einer frischen Marke versehen sein

schon Herr Bucher erwähnt hat, haben es unsere Nachbar- muß, indem durchaus keine solche Quittung vor Gericht
staaten verstanden, mit der Stempeltaxe für die Hotelrech- Gültigkeit hat oder sie sei über der Stempelmarke geschrieben,

nungen die Fremden tributpflichtig zu machen, so z. B. Frank- Hingegen hat die Kommission die Ueberzeugung, daß dies bei

reich, das sogar von jeder Wirthshausrechnung, die sich auf Quittungen auf gewöhnlichem Stempelbogen nicht nöthig ist,

Fr. 10 beläuft, eine Taxe von 10 Ct. bezieht. Es versteht indem da die Quittung auf das Papier unter dem Stempel
sich von selbst, daß diese Taxe nicht vom Hotelbesitzer zu geschrieben sein kann und so Geltung hat.
entrichten wäre, sondern daß er befugt sein soll, sie in Rechnung Ich gehe aber mit dem Herrn Finanzdirektor ganz darin
zu bringen, wie es anderwärts ebenfalls geschieht. einig, daß es unmöglich ist, Alles vorauszusehen, und daß

man dem gesunden Verstand des Richters und des Publikums
Lehmann-Cunier. Ich halte auch dafür, das auch etwas zutrauen muß. Wenn man ein Gesetz macheu
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wollte, das in allen Details allen Wünschen entspricht, so

wäre das Resultat, daß man gar keins machen könnte. Nun
dürfen wir aber nicht so ängstlich und pedantisch sein in
Gesetzen, bei denen es sich um die Rekonstruktion unserer Finanzen

handelt, sondern wir müssen trachten, daß wir so schnell

als möglich vorwärts kommen, und werden dann auch mit
der Zeit die richtige Redaktion finden lernen. Ich beantrage

daher, daß der § 1 angenommen werde, wie er vorgeschlagen ist.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich halte
dafür, daß die Wirthshausrechnungen eben auch

Empfangsbescheinigungen sind, und daß es also ganz überflüssig ist,

nach dem Antrag des Herrn Flückiger eine besondere Bestimmung

über sie aufzunehmen. Herr Flückiger hat mir zwar
beiläufig bemerkt, wenn man sie nicht ausdrücklich aufnehme,
so werde es gehen, wie bis dahin, d. h. man werde sie nicht

stempeln lassen. Allein in dieser Beziehung ist das Stempelgesetz

nicht nur von den Wirthen, sondern auch von den

Handelsleuten in der Regel umgangen worden, indem sie von
100 stempelpflichtigen Rechnungen vielleicht nicht eine auf
Stempel ausgestellt haben. Daher wird man, wenn das

neue Gesetz streng durchgeführt werden soll, sowohl diese, als
die Wirthe anhalten, ihre Rechnungen über Fr. 50 dem

Stempel zu unterstellen. Herr Flückiger hat aber noch die

weitere Absicht, die Wirthshausrechnungen im Verhältniß
höher zu besteuern, als die übrigen Empfangsbescheinigungen.

Ich könnte zu dieser neuen Komplikation nicht stimmen,
sondern glaube, es sei klarer, übersichtlicher und gebe weniger

zu Mißverständnissen Anlaß, für die Empfangsbescheinigungen
eine einheitliche Taxe auszustellen.

Was die Frage des Herrn Jmobersteg anbetrifft, die,

glaube ich, noch nicht beantwortet worden ist, nämlich ob es

gestattet sei, auf dem leeren Raum eines Stempelbogens eine

neue Quittung aus Kosten der nämlichen Gebühr zu schreiben,

oder ob man, wenn z. B. sechs bis acht Quittungen aus

demselben Blatt stehen, jede mit einer 10-Centimen-Marke
versehen müsse, so hat man bisher auf einen 1(xCentimen-

Bogen so viele Quittungen geschrieben, als darauf Platz
hatten; aber es fragt sich, wie es in Zukunft damit gehalten

sein soll. So viel ich mich erinnere, sind in der Kommission
die Ansichten darüber verschieden gewesen; aber die Mehrheit
hat sich der Ansicht zugeneigt, es solle so verstanden sein, wie

im verworfenen Gesetz, d. h. ein bereits gestempelter Akt
bedürfe nicht eines neuen Stempels- Der Finanzdirektor ist,

glaube ich, anderer Ansicht gewesen, und wie es scheint, auch

die Regierung, die jede Quittung über 50 Fr. mil 10
Centimen gestempelt wissen will. Der Große Rath mag darüber

entscheiden; ich persönlich könnte mich beiden Ansichten
anschließen. Das Eine würde mehr Geld abwerfen, aber

vielleicht auch Veranlassung geben, das Gesetz zu verwerfen, indem

man dadurch doch die Schwierigkeit zu quittiren bedeutend

erhöhen und das Publikum belästigen würde. Auf der andern
Seite ist zwar wieder zu bemerken, daß bis dahin die

Empfangsbescheinigungen schon von Fr. 30 an stempelpflichtig

waren, während sie es nach dem neuen Projekt erst von

Fr. 50 an sein sollen.

Herr Präsident. Ich nehme an, daß die Frage,
welche Quittungen und Empfangsbescheinigungen stempelfrei

sein sollen, nicht hier zu erörtern sei, sondern in den M 2
und 3.

Abstimmung.
1. Der nicht beanstandete Antrag, die Worte „Quittungen

und" zu streichen und nach „Empfangsbescheinigungen"
beizufügen „für Geldbeträge" wird als angenommen betrachtet.

2. Eventuell für den Antrag Sahli, beizufügen: „Werth"
schriften" 65 Stimmen.

Für den Antrag Karrer, beizufügen:
„Werthgegenstände" 84 „3. Definitiv für den Antrag Karrer
gegenüber dem Antrag Lehmann-Cunier Mehrheit.

4. Für den Antrag Flückiger Minderheit.

Herr Präsident. Was die Redaktion betrifft, so schlage
ich vor, bei dem Ausdruck „Empfangsbescheinigung" zu bleiben.
Empfangsbescheinigung ist ein weiterer Begriff, eine Quittung
paßt mehr aus bloße Baarschaft.

Der Große Rath ist damit einverstanden und es ist also
die lit. b. so festgestellt: „Empfangsbescheinigungen für
Geldbeträge und Werlhgegenstände."

Tit. s.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Tit s.
enthält auch nichts Neues. Wechsel und Anweisungen, die
im Kanton Bern zahlbar sind, waren schon bisher stempelpflichtig

und wären es auch nach dem verworfenen Gesetze

gewesen. Die Neuerungen, welche in dieser Richtung im
Entwürfe aufgenommen sind, beziehen sich mehr auf die Art
und Weise der Klassifikation und auf den Stempelsatz. Ich
habe daher hier nichts weiter beizufügen.

Herr Berichter st atter der Kommission. Ich glaube,
eine Bemerkung, die ich bereits in der Kommission gemacht,
hier reproduziren zu sollen. Im deutschen Texte heißt es:
„Wechsel und Anweisungen", und diese Redaktion genügt
vollkommen, wenn wir blos den alten Kantonslheil im Auge
haben; allein im französischen Kantonstheil haben wir nach
dortigem Wechselrecht außer den lettres <1s sbanAs auch noch
lüllets à orclrs, die von den lettres <le càn^s verschieden
sind. Der Uebersetzer, Herr Moschard wahrscheinlich, hat
denn auch die dillsts à orclrs hier ausdrücklich aufgenommen.
Es ist daher hier ein Unterschied zwischen dem deutschen und
französischen Texte. Ich glaube nun, man sollte auch im
deutschen Texte sagen: „Wechsel, lullst« à orclrs und
Anweisungen." Statt, »killsts à orclrs" könnte man auch
sagen: „Eigenwechsel".

Herr Präsident. Ich schlage vor, es sei die
Kommission zu beauftragen, die richtige Redaktion zu finden.
Eigenwechsel sind auch bereits in dem Worte „Wechsel" in-
begriffen. Das deutsche Wort „Wechsel" ist allgemein; es

umfaßt nicht nur die Isttrss cls otmuAs, sondern auch die
billsts à orclrs.

Der Antrag des Herrn Präsidenten wird genehmigt.

Tit. <1.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Nach
den gegenwärtig geltenden Gesetzesbestimmungen sind die

Frachtbriefe auch dem Stempel unterworfen. Dies war zwar
nicht immer der Fall. Das Gesetz von 1834 sagte über die
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Frachtbriefe nichts; man hat es aber der Mühe werth
gefunden, im Verlauf der Zeit über die Stempelung der Frachtbriefe

ein eigenes Gesetz zu erlassen- Auch in dem verworfenen

Entwürfe waren die Frachtbriefe aufgenommen, und ich

denke, man werde sie auch hier beibehalten wollen.

Herr Berichter st a tter der Kommission. Es ist hier
eine kleine Lücke vorhanden Die Kommission war
einverstanden, daß die Frachtbriefe bis zum Werthe von Fr. 50
stempelfrei sein sollen; die Frachtbriefe aber über Fr. 50 und
diejenigen, welche gar keine Werthangabe enthalten, sollen

stempelpflichtig sein. Wird nun die Redaktion angenommen,
wie sie lautet, so entgehen die Frachtbriefe ohne Werthangabe
dem Stempel. Ich möchte daher hier sagen: „die Frachtbriefe
für Sendungen über Fr. 50 Werth, und alle diejenigen
Frachtbriefe, bei denen kein Werth verzeigt ist." Dann müßte
im § 2, lit. b., die citirte lit. cl. gestrichen werden.

Herr Berichterstatter der Regierungsrathes. Wir
sind in dieser Frage sachlich durchaus einig; ich glaubte aber,
mit dieser Redaktion mit wenigen Worten den gleichen Zweck

zu erreichen. In § 1, lit. à,, sind alle Frachtbriefe
stempelpflichtig erklärt. Die Ausnahmen kommen nun im § 2, lit. b.,
wo alle Akten, die den Werlhbetrag von Fr. 50 nicht
übersteigen, dem Stempel enthoben sind. Es sind also auch die

Frachtbriefe, aus denen sich ergibt, daß sie diesen Werth nicht
übersteigen, stempelfrei. Die Frachtbriefe dagegen, deren

Werth Fr. 50 übersteigt, unterliegen der Stempelpflicht, und
ebenso diejenigen Frachtbriefe, bei denen es sich aus dem Akt
selber nicht ergibt, daß der Werth weniger als Fr. 50 beträgt.
Es wird also mit dieser Redaktion die gleiche Absicht erreicht.
Wenn aber die Kommission glaubt, mit ihrer Redaktion den

Zweck besser zu erreichen, so will ich mich nicht widersetzen.

Bühl mann. Ich beantrage, an der Redaktion, wie
sie vorliegt, festzuhalten. Sie ist klarer und übersichtlicher
und es unterliegt keinem Zweifel, daß die Frachtbriefe ohne
Werthangabe gestempelt sein müssen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich kann
der Ansicht der Herreu Vorredner nicht beipflichten. Ich halte
dafür, daß, wenn ein Gesetz Akten bis zum Werthe von Fr. 5V
stempelfrei erklärt, es sich dann nicht von selbst verstehe, daß
Akten ohne Werthangabe gestempelt sein müssen. Es ist

vielmehr logisch, daß solche Akten dann ebenfalls stempelfrei
sind. Ich möchte den Richter sehen, der so interpretiren
würde, wie Herr Bühlmann.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
glaube, die Auffassung des Herrn Berichterstatters der
Kommission sei nicht eine logische. In § 1 erklären wir eine

Reihe Akten stempelpflichtig, darunter auch die Frachtbriefe.
Alle diese Akten, die hier als stempelpflichtig bezeichnet sind,
unterliegen der Regel, und nur da, wo das Gesetz eine

Ausnahme macht, sind sie der Stempelpflicht enthoben. Nun
werden die Frachtbriefe in 8 1 als allgemeine Regel
stempelpflichtig erklärt, und nur in denjenigen Fällen werden sie dem

Stempel enthoben, wo der § 2 eine Ausnahme macht. Diese
Ausnahme beschränkt sich aber darauf, daß man sagt, es seien
die Frachtbriefe stempelfrei, wo sich aus dem Akt selber
ergibt, daß der Werth Fr. 50 nicht übersteige. Demnach fallen
Frachtbriefe ohne Werthangabe unter die allgemeine Regel.

Herr Präsident. Man scheint sachlich einig zu sein,
und ich will daher den Herrn Berichterstatter der Kommission
anfragen, ob er glaube, es solle diese Redaktionsfrage schon

hier bereinigt werden, oder aber erst im 8 2, wohin sie

eigentlich gehört.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich bin
einverstanden, daß die Frage erst im 8 2 entschieden werde.

lût. ci. wird unverändert angenommen.

14t. s.

Herr Berichterstatter der Kommission. Was die
Banknoten betrifft, welche von im Kanton domizilirten
Geldinstituten ausgegeben werden, so sind die Kommission und
die Regierung einverstanden, daß sie der Stempelpflicht
unterliegen. Man ist nur darüber nicht einig, eine wie hohe
Gebühr angenommen werden soll. Die Banknoten waren auch

bisher stempelpflichtig, wenn auch nur in einem minimen
Betrage, und es wird sich daher heute keine Diskussion über
die Frage der Stempelpflicht dieser Papiere erheben. Man
könnte einzig die Frage aufwerfen, ob Bern nicht den gleichen
Weg betreten soll wie andere Kantone, welche die Banknoten
nicht nur stempelpflichtig erklären, sondern sie einer eigenen
Steuer unterwerfen und alle Jahre eine Steuer von '/-, oder
1 erheben. Dies ist z. B. in Zürich und in andern
Kantonen der Fall. Vorläufig glaubte man, man solle die

Banknoten blos stempelpflichtig erklären. Wenn aber die

Sache einen solchen Verlauf nehmen sollte, daß man die
Banknoten mit einer nach hierseitiger Auffassung zu niedrigen
Taxe belegen sollte, so würde die Frage doch angeregt werden,
ob man die Banknoten aus dem Stempelgesetze nicht ganz
streichen wolle, um nach dem Beispiel anderer Kantone ein
eigentliches Banknotensteuergesetz zu erlassen.

lût. s wird ohne Einsprache genehmigt.

Int. I.

Ohne Bemerkung angenommen.

Int. K.

Reis in g er. Außer den beiden Arten der Veröffentlichung

durch Plakate und Ankündigungen existirt noch eine

andere, welche gerade jetzt während der Messe das Publikum
ziemlich belästigt. Es ist das Vertheilen. Es werden Einem
unterwegs Stücke Papier zugestellt oder in die Hausgänge
getragen, wo die betreffenden Leute an den Glocken ziehen
und die Dienstboten nöthigen, die Treppen hinunterzusteigen,
um nichts Anderes zu erhalten, als eine Ankündigung irgend
eines Gegenstandes. Ich möchte auch dieses Vertheilen hier
vorsehen und daher sagen: „welche öffentlich angeschlagen
oder vertheilt oder in öffentlichen Lokalen aufgelegt werden."

Schmid in Burgdorf. Ich glaubte, die Berichterstatter
werden sich diesem Antrag widersetzen. Ich erlaube mir, auf
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die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, welche dieser
Antrag mit sich bringen würde. Jedes Circular eines Geschäftes,
das per Post als Brief versandt wird, um irgend etwas zu
empfehlen, wäre in Zukunft stempelpflichtig. So weit dürfen
wir doch nicht gehen. Auch da, wo die Stempelgebühr am
weitesten ausgebeutet wird, wie in Frankreich, denkt man nicht
daran, solche Ankündigungen, die Einem z. B. auf dem Wege
übergeben werden, dem Stempel zu unterstellen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich habe
in dieser Frage keinen Auftrag, Namens der Kommission zu
sprechen, weil diese Frage in ihrem Schooße nicht zur Sprache
gekommen ist. Persönlich theile ich aber die Ansicht des

Herrn Schund vollkommen und mache noch auf Eines
aufmerksam : Es würde schwer halten, die Schuldigen, welche
solche Ankündigungen vertheilen, namhaft zu machen. Die
Betreffenden würden in Zukunft nicht mehr läuten, sondern
die Ankündigungen einfach hinter die Glocke steckn. Es sind
in der Regel Kinder, welche die Ankündigungen vertheilen,
und wenn man sie fragt, wer sie ihnen gegeben, erhält man
zur Antwort, daß sie es nicht wissen. Im Weitern ist nicht
zu verkennen, daß es eine beträchtliche Erschwerung des

Verkehrs wäre, wenn man für jede Ankündigung, die in dieser
Weise gemacht wird, eine Gebühr fordern würde. Das könnte
dem Gesetze das gleiche Schicksal bereiten, welches das letzte
erlitten hat.

Abstimmung.
Für den Antrag Reifinger Minderheit.
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Schluß der Sitzung um 1^ Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 27. November 1878.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Brunn er.

Gerber in Stefsisburg stellt den Antrag, die Sitzung
hier zu schließen.

Gygax in Bleienbach dagegen möchte die Verhandlungen
noch fortsetzen.

Abstimmung.
Für den Antrag Gerber. 101 Stimmen.

Gygax 27

Herr Präsident zeigt an, daß Herr Fürsprecher Michel
folgenden

Nach dem Namensaufrufe sind 194 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 57 ; wovon m it Entschuldigung: die

Herren Arn, Wähler, Bangerter in Langenthal, v. Büren,
Charpis, Geiser, Girardin, v. Grafenried, v. Grünigen in
«schwarzenburg, v. Grünigen Joh. Gottl. in Saanen, Klening,
Kummer in Bern, Ander, Meyer in Bern, Roth, Schär,
Sommer, Stämpfli in Zäziwyl, v. Tscharner, v. Werdt,
Wieniger in Matlstetten, Willener, Zyro; ohne Entschuldigung:

die Herren Affolter, Althaus, Bangerter in Lyß,
Bessire, Blösch, Brand in Vielbringen, Clemenyon, Dennler,
Eberhard, Engel, Grieb, Hauert, Henneman, Herren, Heß,
Kaiser in Grellingen, v. Känel, Kilchenmann, König, Kummer

in Utzenstorf, Müller in Tramlingen, Racle, Rätz, Rolli,
Rosselet, Scheidegger, Schmid in Mühleberg, Schüpbach,
Seßler, Streit, Tschannen in Murzelen, Walther in Krauchthal,

Zehnder.

eingereicht hab«.

Der Große Rath möge beschließen:
1. es sei eine Revision des Titels V (M 90—95) der

kantonalen Staatsverfassung vom 13. Juli 1846 vorzunehmen;
2. es sei den politischen Versammlungen die Frage zum

Entscheide vorzulegen:
n. ob diese theilweise Abänderung der Verfassung

stattfinden solle, und wenn ja,
b. ob dieselbe durch den Großen Rath oder durch einen

Verfassungsrath vorzunehmen sei.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Am Platz des abwesenden Herrn Geiser bezeichnet der

Herr President den Herrn v. Ertach zum provisorischen

Stimmenzähler für heute.
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Tagesordnung:

Gesetzes-Cittllwrf über die Stemxelabgabe.

(Aortsetzung der ersten Berathung.)

(Siehe Seite 334 hievor und Beilagen zum Tagblatte von
1878 Nr. 29.)

§ 1, lit. Ir.

Sch eurer, Finanzdirektor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Diese Akten waren bereits in allen
bisherigen Gesetzen als stempelpflichtig erklärt. Es wird hier
einfach gesagt, daß alle Prozeßakten und zwar sowohl des

Civilprozesses als des Administrativprosses, also Allcs, was
irgendwie prozessualischer Natur ist, dem Stempel
unterworfen sei.

lAt. l>. wird ohne Einsprache angenommen.

I-it. i.

Herr Ber ichter st atter des Regierungsrathes. Auch
diese Vorschrift entspricht den bisherigen Bestimmungen mit
einigen wenigen Abkürzungen in der Redaktion.

Schären. Man sollte nach der vorliegenden Redaktion

glauben, daß die Schriften, welche einer Beglaubigung oder

Legalisation bedürfen, gleichbedeutend seien mit den Schriften,
die zu einer Beweisführung dienen sollen. Es ist aber bekannt,
daß nicht alle Schriften, welche zu einer Beweisführung
dienen, einer Legalisation oder Beglaubigung unterliegen.
Ich stelle daher den Antrag, die Worte „oder welche einer

Beglaubigung oder Legalisation bedürfen" zu streichen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
muß mich diesem Antrage widersetzen. Es ist nach meiner

Auffassung klar, daß die Schriften, welche zu einer
Beweisführung dienen, nicht gleichbedeutend sind mit den Schriften,
die einer Beglaubigung oder Legalisation bedürfen. Vor
Allem aus müssen die Schriften, welche zu einer
Beweisführung dienen und dem Gericht vorgelegt werden müssen,
gestempelt sein. Das können nun aber auch Originalschristen
sein, die keine Beglaubigung nöthig haben. Nun gibt es

aber eine Menge anderer Akten, welche nicht gerade zu dem

Zwecke, zu einer Beweisführung zu dienen, abgefaßt werden,

z. B. notarialische Abschriften, und in dem bisherigen Gesetze

war bestimmt, daß die von Notarien ausgefertigten Urkunden
und Abschriften gestempelt werden müssen. Diese ähnliche
Bestimmung, welche bisher existirte, hat meines Wissens nie

zu einer Jnconvenienz Anlaß gegeben. Ich sehe nicht ein,
warum diese Art von Akten in Zukunft gestrichen werden soll,
während man doch die Tendenz hat, das Gesetz einträglicher
zu machen als bisher.

Abstimmung.
Für die Redaktion des Entwurfes Mehrheit.
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Illt. k.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Auch
diese lit. entspricht den Vorschriften, wie sie im bisherigen
und auch im verworfenen Gesetze gestanden. Die Frage, ob

bei Betreibungen bis zu einem gewissen Betrage Ausnahmen
statthaft seien, wird dann im § 2 zu behandeln sein, welcher
von den Ausnahmen handelt.

Ohne Einsprache genehmigt.

Illt. 1.

Wird ohne Bemerkung angenommen.

Illt. m.

Trachsel in Niederbütschel. Es ist mitunter der Fall,
daß für mehrere minderjährige Geschwister ein gemeinschaftliches

Vermögensverzeichniß aufgenommen wird. Da wird
es vorkommen, daß das Vermögen des einzelnen Kindes
Fr. 10,099 nicht erreicht, während das ganze Vermögen diese

Summe übersteigt. Mit Rücksicht darauf stelle ich den

Antrag, zu sagen: „sofern das rohe Vermögen der einzelnen
Personen Fr. 10.000 übersteigt."

Wyttenbach. Illt. m. scheint mir in einer Beziehung
etwas zu eng gefaßt und in anderer Beziehung etwas zu hart.
Zu eng gefaßt scheint sie mir deswegen, weil sie die Jnven«
tarien, welche über erbschaftssteuerpflichtige Verlassenschaften
aufgenommen werden, nicht enthält. Derartige Inventarien
sollten doch offenbar auch dem Stempel unterworfen werden,
um so mehr, als die Erbschaft steuererklärung selber der

Stempelpflicht unterworfen ist. Zu hart scheint mir die lit.
aus dem Grunde, weil sie das rohe Vermögen als maßgebend
bezeichnet. Nach der bisherigen Gesetzgebung waren solche

Inventarien nur dann stempelpflichlig, wenn das reine
Vermögen 10,000 alte oder rund 15,000 neue Franken überstieg.

Sie werden einverstanden sein, daß ein großer Unterschied

ist zwischen Fr. 10,000 rohem und Fr. 10,000 reinem
Vermögen. Ich möchte mich mehr derjenigen Fassung
anschließen, welche im verworfenen Gesetze vom 29. November
1877 enthalten war in § 5, lit. A., und demgemäß möchte
ich in den Bereich meiner Diskusston ziehen auch die lit. n.
und sie verschmelzen mit der lit. m. in dem Sinne, wie es

im verworfenen Gesetze enthalten war. Da hat es geheißen:
„Dem Stempel unterliegen die vormundschaftlichen und nota-
rialischen Vermögensverzeichnisse, die Vormundschaftsrechnungen
und die Inventarien, welche über Substanz und Werth des
der Erbschaftssteuer unterworfenen Vermögens aufgenommen
werden, Alles insofern das reine Vermögen mehr als Fr. 15,000
beträgt." Ich stelle also den Antrag, eine solche Bestimmung
hier aufzunehmen. Nur eine kleine Modifikation möchte ich

beifügen. Ich weiß, daß der Staat Geld nöthig hat, und ich
möchte auch in dieser Hinsicht den staatlichen Bedürfnissen
gerecht werden. Statt daher das reine Vermögen auf
Fr. 15,000 festzustellen, möchte ich es auf Fr. 10,000
bestimmen.
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Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
muß aus Verwerfung des Antrages des Herrn Trachsel
antragen und zwar aus folgenden Gründen: Bei einem Ver-
mögensverzeichniß hat man nicht das Vermögen im Auge,
welches jedes einzelne Kind erhält (man kennt es ja nicht
einmal fondern man sieht nur das Gesammtvermögen des

Erblassers, und bas ist zu beurtheilen bei der Stempelpflicht.
Gerade bei dem System Trachsel könnte eine Unbilligkeit
eintreten. Wenn ein Vater Fr. 90,000 hinterläßt und 10
Kinder, so kommen allerdings ans ein Kind nicht Fr. 10,000,
aber es ist doch ein großes Vermögen vorhanden, wo die

Stcmpelpflicht gewiß ausgesprochen werden soll. Auf der
andern Seite kann der Fall vorkommen, daß der Vater ein

Vermögen von Fr. 11,000, aber nur ein Kind hinterläßt.
Da müßte die Stempelgebühr entrichtet werden. Ferner ist
es möglich, daß ein Kind nicht so viel erbt, als ein anderes,
indem dieses vielleicht ein Drittel zum Voraus erhält. Wenn
nun das eine Kind nicht Fr. 10,000, das andere aber etwas
mehr erbt, so hätte Letzteres den Stempel zu bezahlen,

Ersteres dagegen nicht. Ich glaube also, man solle das
Gesammtvermögen in's Auge fassen.

Herr Wyttenbach beantragt, auch im vorliegenden
Entwürfe wie es auf seinen Antrag bereits bei der Berathung
des verworfenen Gesetzes geschehen ist, die Inventarien
aufzunehmen, welche über Substanz und Werth des der

Erbschaftssteuer unterworfenen Vermögens aufgenommen werden.
Wie ich bereits gestern auseinandergesetzt, hat man bei der

Abfassung des neuen Entwurfes die Tendenz befolgt, alle nicht
nothwendigen Bestimmungen wegzulassen, um das Gesetz so

kurz als möglich zu machen. Nun habe ich mich nicht
überzeugen können, daß es nothwendig oder sogar zulässig sei,

eine Bestimmung aufzunehmen, wie Herr Wyttenbach sie

vorschlägt. Derartige Vermögensoerzeichnisse existireu gar nicht;
denn das Erbschaftssteuergesetz kennt sie nicht. Sie mögen

zwar in der Praxis vorkommen, aber gesetzlich sind sie. nicht.
Die Sache macht sich so, daß, wo kein amtliches Güterver-
zeichniß aufgenommen wird, unter Umständen eine Erklärung
eines Notars über Substanz und Werth des Vermögens
eingereicht werden muß, und diese Erklärung wird das sein, was
Herr Wyttenbach im Auge hat; allein dieselbe muß gestempelt

sein, weil sie von einem Notar ausgeht. Es ist daher

unnöthig, diese Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen
und dasselbe allzusehr zu kompliziren. Der Antrag des Herrn
Wyttenbach auf Ersetzung des rohen Vermögens durch das
reine Vermögen könnte unter Umständen zu Unbilligkeiten
führen. Es kommt darauf an, auf welchen Standpunkt man
sich da stellt. Die Kommission und der Negierungsrath stehen

auf dem Standpunkt, daß sie das Gesetz so ergiebig als möglich

machen möchten. Da, wo ein großes rohes Vermögen
vorhanden ist, ist es auch billig, daß der Staat eine kleine

Gebühr bezieht; denn diese Angelegenheiten verursachen den

Staats- und Gemeindsbehörden viel Arbeit, für welche die
kleine Stempelgebühr nur eine mäßige Entschädigung bildet.

Herr Präsident. Der Antrag des Herrn Wyttenbach
bezieht sich auch auf lit. n. Es dürste daher zweckmäßig sein,
auch über diese liters, die Umfrage zu eröffnen.

Der Große Rath beschließt, auch die lit. n hier zu
behandeln.

Wyttenbach. Der Herr Finanzdirektor hat bemerkt,

Inventarien über Substanz und Werth des der Erbschaftssteuer

unterworfenen Vermögens seien nicht gesetzlich

vorgeschrieben und brauchen daher nicht aufgestellt zu werden,
sondern es genüge eine Erklärung des Notars. Allein die
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Erklärung des Notars genügt bei unserer Steuerverwaltung
nicht, sondern es verlangt dieselbe, wie ich erfahren habe,
ausdrücklich ein ausführliches Dokument Uebrigens,
Herr Präsident, meine Herren, geschieht es viel und oft, daß
sich Gemeindschreiber oder Gemeindspräsidenten herbeilassen,
bei der Aufnahme solcher Inventarien als Aktuarien
mitzuwirken, und das ist ein, Verfahren, das einem Kreisschreiben
des Regierungsrathes des Kantons Bern vom 19. Oktober
1870 ausdrücklich widerspricht, allein gleichwohl ist es bisher
vorgekommen. Wenn nun ein solches Inventar durch einen
Gemeindschreiber oder Gemeindspräsidenten aufgenommen
wird, so ist es kein notarialischer Akt und daher
stempelfrei es sei denn, daß man es unter lit. i subsumiren
wollte. Aber ich glaube, dahin könne man es nicht nehmen.
Ich möchte daher im Interesse der Billigkeit und um nicht
allzugroße Sprünge zu macheu von dem bisherigen in den
neuen Zustand, die beiden lit. vereinigen im Sinne des
verworfenen Entwurfes, jedoch die Summe auf Fr. 10,000
festsetzen. (Während der Rede des Herrn Wyttenbach herrschte
großes Geräusch im Saale, so daß der Stenograph manches
nur sehr undeutlich oder gar nicht verstand).

Karrer. Man darf bei der Berathung des Stempelgesetzes

nicht vergessen, daß es sich nicht darum handelt, ein
das Publikum möglichst erleichterndes Gesetz zu erlassen,
sondern darum, ein Gesetz zu erhalten, welches die Einnahmen
des Staates vermehr:. Sobald man diesen Zweck aus dem

Auge verliert, so ist es besser, man mache gar Nichts und
bleibe bei dem bisherigen Zustande. Herr Wyttenbach hat den

Antrag gestellt, statt des rohen Vermögens das reine
Vermögen anzunehmen. Es ist eine außerordentlich angenehme
Sache, eine solch? Stellung einzunehmen, wie Herr Wyttenbach.
Allein die Folgen davon will ich an einem Beispiele darlegen.
Herr Wyttenbach hat s. Z. berechnet, welches die finanziellen
Folgen des neuen Gesetzes über die Amts - und Gerichts-
schreibcreieu seien. Herr Wyttenbach hat sich aber dabei um
einige hunderttausend Franken geirrt, um welche Summe
die Ausgaben sich höher belaufen werden, als er berechnet
hatte. Die Veränderungen, welche der Große Rath auf den

Antrag des Herrn Wyttenbach an dem genannten Gesetze

vorgenommen hat, machen für den Staat einen Ausfall von
circa Fr. 170,000—180,000, so daß es für die Finanzen
des Staates besser gewesen wäre, man hätte gar nichts
gemacht, sondern die Sache beim Alten bleiben lassen. Also:
Entweder wollen Sie die Finanzkalamität, die existirt, fortbestehen
lassen oder noch vermehren, oder Sie wollen sie beseitigen,
und in diesem Falle müssen Sie eben dem Volke gewisse

Opfer auferlegen. Diese Opfer bestehen darin, daß man die
direkten oder die indirekten Steuern, zu denen die Stempelgebühr

auch gehört, oder vielleicht beide zusammen erhöht.
Wenn also abgemarktet wird, so erreicht man den Zweck nicht.
Ich empfehle daher den Antrag des Regierungsrathes und
der Kommission und möchte davor warnen, das Gesetz anders
zu behandeln als ein reines Finanzgesetz.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Um
nochmals auf diese Vermögensverzeichnisse bei der Erbschaftssteuer

zu kommen, so halte ich mich ganz an die gesetzlichen

Bestimmungen. Der § 13 des Erbschaftssteuergesetzes sagt:
„Der Anzeige, (d. h. der Erbschaftsanzeige) ist bei Verlassen-
schaften, über welche ein amtliches Güterverzeichniß vollführt,
oder ein vormundschaftliches Vermögensverzeichniß aufgenommen
worden, das Original desselben, oder eine amtliche beglaubigte

Bescheinigung über die Substanz und den Werth des

versteuerbaren Vermögens u. s. w. einzureichen." Diese
Bescheinigung muß gestempelt sein, und wenn man die Sache
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in Form eines Inventars macht, so muß natürlich auch das

Inventar gestempelt werden. Wenn nun aber Herr Wytten-
bach sich darüber beklagt, daß die Steuerverwaltung sich mit
einer solchen Bescheinigung nicht begnüge, so soll er einfach
Recht darschlagen und sich an das Gesetz halten. Es geht
nicht an, eine gesetzliche Bestimmung aufzustellen,' die mit
einem andern Gesetze nicht korrespondirt. Was die Vereinigung
der lit. m und n und die Gleichhaltung der vormundschaftlichen

und der notarialischen Vermögensverzeichnisse mit den

Vormundschaftsrechnungen betrifft, so ist diese Gleichhaltung
nicht statthaft; denn es ist da ein gewaltiger Unterschied.
Ein vormundschaftliches oder notarialisches Vermögensverzeichniß
kommt nicht alle zwei Jahre in der gleichen Verlassenschaft

vor, sondern überhaupt nur einmal, während die

Vormundschaftsrechnungen alle zwei Jahre neu ausgefertigt und
gestempelt lperdcn müssen. Daher läßt es sich vollkommen
rechtfertigen, daß man bei den Vormundschaftsrechnungen das
reine Vermögen, bei den vormundschaftlichen und notarialischen
Vermögensverzeichnissen dagegen das rohe Vermögen nimmt.

Abstimmung.
1) Für den Antrag Trachsel Minderheit.
2) Für die Redaktion des Entwurfes ge-

geüber dem Antrag Wyttenbach Mehrheit.

Illt o.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Dies
ist nun eine Vorschrift, von der ich denke, es werde ihr ein

ganzer Wald von Einwendungen entgegengesetzt werden, indem
es mit der bisherigen Auffassung wenigstens der letzten Zeit
vollständig im Widerspruch steht, amtliche Güterverzeichniffe
mit dem Stempel zu belegen. Ich habe schon bei der letzten

Berathung des Stempelgesetzes für mich die Ansicht gehabt,
man sollte auch diese stempeln, wie es früher der Fall gewesen

ist, aber überall, wo ich diese Ansicht geltend machen wollte,
hat man mir gesagt, es gehe dies nicht mehr, nachdem der

Staat eine fixe Gebühr auf die Ausführung der amtlichen
Güterverzeichnisse gelegt und damit ein gutes Geschäft gemacht
habe. Nachdem ich nun aber Gelegenheit gehabt habe, der

Sache näher zu treten und mich zu überzeugen, wie es sich

nach der neuen Ordnung der Dinge mit diesem guten Geschäft
des Staates verhalte, bin ich zu der Ansicht gekommen, daß
der Staat, wenn er nicht allzuviel Verlust machen will, sich

durch diese Stempelvorschrift eine minime Entschädigung
verschaffen muß. Nach allen meineil Nachforschungen macht
nämlich der Staat bei der Ausführung der amtlichen
Güterverzeichnisse nicht nur kein gutes, sondern ein schlechtes

Geschäft und muß noch sein eigenes Geld hinzuthun, d. h. die

im Gesetz bestimmte Gebühr für die amtlichen Güterverzeichnisse

reicht nicht hin, die Arbeit zu bezahlen, die er darauf
verwenden muß. Wie weit sich dieser Verlust in einem Jahr
erstreckt, weiß ich nicht; aber so viel ist wenigstens nach meiner
Ueberzeugung sicher, daß er Verlust dabei machen wird.

Nun sehe ich nicht ein, warum man bei diesen amtlichen
Güterverzeichniffen, die bis dahin der Stempelpflicht in einem
gewissen Maß unterworfen waren und zwar zu einer Zeit,
wo der Staat kein Geld zuzuschießen brauchte, sondern die

Parteien die Kosten vollständig bezahlt haben, jetzt von der

Stempelpstichtigkeit abstrahiren sollte. Ich glaube auch, es

wäre dies eine Ungerechtigkeit gegenüber den vormundschaftliches

und notarialischen Güterverzeichnissen, die man der
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Stempelpflicht unterworfen hat, trotzdem sie keine rechtliche

Wirkung haben, wie die amtlichen. Wer ein notarialisches
Güterverzeichniß aufnehmen läßt, hat nicht die rechtlichen
Vortheile, wie beim amtlichen, daß nämlich nicht eingegebene

Forderungen ersitzen, sondern es kann die Erbschaft noch während
einer zehnjährigen Frist mit allen möglichen Forderungen
belangt werden, während Derjenige, welcher, vielleicht zum
Theil auf Kosten des Staates, ein' amiliches Güterverzeichniß
aufnehmen läßt, den großen Vortheil hat, nicht eingegebene

Forderungen ersitzen lassen zu können. Für diesen ganz
bedeutenden gesetzlichen Vorzug können also die amtlichen
Güterverzeichniffe um so billiger eine Stempelgebühr bezahlen.

Was die Geltstagsliquidationen und gerichtlichen
Bereinigungen betrifft, so sind auch diese bis zum neuen
Betreibungsprozeß von 1848 sämmtlich der Stempelpflicht
unterworfen gewesen. Nun haben wir hier wieder die Erfahrung,
daß der Staat auch auf diesen Liquidationen nicht gute, wie
man gemeint hat, sondern schlechte Geschäfte macht. Ich habe,
so weit es mir möglich war. auch hier Nachforschungen
angestellt und bin zu der Ueberzeugung gekommen, daß der
Staat auch für die Durchführung dieser Liquidationen von
seinem guten Gelde wird zusetzen müssen. Man darf nicht
vergessen, daß die große Masse von Geltstagen nur ein
geringes Vermögen zu liquidiren haben, so daß die

Prozentbezahlung nirgends hinführt, und der Staat beinahe umsonst
arbeiten muß. Wenn sich also der Staat für diesen Schaden,
den er in Folge des neuen Amtschreibergesetzes erleidet,
revanchiren soll, so kann dies nur geschehen in der Form,
daß diese Akten dem Stempel unterworfen werden und zwar
schon von Fr. 5000 rohen Vermögens an. Das reine
Vermögen wird man hier nicht annehmen können; denn solches

ist in der Regel bei Geltstagen nicht vorhanden, indem es

sonst eben nicht zum Geltstag kommen müßte. Ich beantrage
daher, lit. ». so anzunehmen wie hier vorgeschlagen ist.

Wyttenbach. Ich möchte einen kleinen Ergänzungsantrag

im Sinne der Fiskalität stellen. Ausfallender Weise
sind nämlich in lit. ». die Gautliquidationen ausgelassen.
Es scheint gerechtfertigt, auch diese gerichtlichen Akten dem

Stempel zu unterwerfen, und ich beantrage daher, vor dem

Worte „Geltstagsliquidation" einzuschalten: „Gant- und."

Herr Berichter st atter des Regierungsrathes Es sind
mit aller Absicht in lit. ». die Gantliquidationen ausgelassen,
und zwar aus folgendem Grunde. Bei Geltstagen thut
gewöhnlich die Stempelgebühr Niemand weh. Der Geltstager
ist bereits ruinirt, und wenn nun auch aus seinem Vermögen
einige Franken Stempelgebühr bezahlt werden, so wird ihm
damit im Grunde nichts entzogen, und ebenso wenig den

Gläubigern, indem sich das Bischen Vermögen so stark
vertheilt, daß der Einzelne die Stempelgebühr fast nicht spürt.
Oder aber der größte Theil kommt einem Gläubiger zu, der
sich vielleicht durch allerlei Winkelzüge eine Bevorrechtigung
hat verschaffen können und somit das Vermögen den andern
vor der Nase wegnimmt. Dieser wird dann ganz billiger
Weise etwas an Stempelgebühr bezahlen. Anders ist es

hingegen bei Gantliquitationen. Hier handelt es sich nicht um
einen ökonomisch ruinirten Mann, sondern nm einen aufrecht
stehenden, der nur momentan nicht bezahlen kann und deshalb
an Zahlungsstatt ein Grundstück oder einen andern
Vermögensgegenstand hat hergeben müssen, wovon er den liqui-
dirten Ueberschuß zu seinen Handen zurückerhält. Hier müßte
also der bedrängte Schuldner, oft ein ärmerer Mann, die

Stempelgebühr aus der eigenen Tasche bezahlen. Dies ist der

Grund, der dazu geführt hat, die Gantliquidation nicht dem

Stempel zu unterwerfen. Wenn der Große Rath das den-
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noch thun will, so kann natürlich die Finanzdirektion von ihrem
Standpunkt aus nichts dagegen haben; allein ich habe doch
das Motiv angeben wollen, warum es im Entwürfe nicht so

vorgeschlagen ist.

Abstimmung.
Für den Antrag Wyttenbach Minderheit.

Int,.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bisher

sind die Akten in Straffällen, wo die Kosten von dem

Beklagten zu bezahlen waren, nachträglich an Stempelstatt
visirt worden. Dies soll nun auch in Zukunft bei allen Akten
stattfinden, bei denen es sich um ein Vergehen oder ein
Verbrechen handelt. Da hingegen, wo dem Staat die Kosten
auferlegt werden, wie dies leider oft der Fall ist, ist kein
Grund, eine Stempelgebühr von ihm selber zu beziehen.

Es könnte sich nun fragen, ob nicht auch in Polizeifällen

die Stempelpflicht auszusprechen wäre. Man hat aber
gefunden, es gebe doch eine Menge kleinerer Fälle, wo der
Betreffende nicht aus böser Absicht, sondern aus Unkenntniß
des Gesetzes, aus Unvorsichtigkeit oder in Folge anderer
entschuldbarer Umstände dazu kommt, sich um eine Anzahl Franken
büßen zu lassen, und die Kosten auch noch eine Anzahl Franken
betragen, und da empfehle es sich nicht, diese Kosten, die oft
in keinem Verhältniß zur Uebertretung stehen, noch durch die

Stempelgebühr zu vermehren. Wenn hingegen der Große
Rath finden sollte, es sei aus finanziellen Gründen gut, auch
noch die vielen Polizeifälle dem Stempel zu unterwerfen, so
könnte der Fiskus nichts dagegen haben.

Scherz, als Berichterstatter der Kommisston. Es ist
kein hinreichender Grund vorhanden, die Polizeifälle von der
Stempelgebühr zu befreien. Die Kommission hat gefunden,
da es sich für die Stempelung der Anzeige und des Urtheils
nur um eine Kostenvermehrung von etwa 50 Centimen handle,
so sei es nicht unbillig, bei Uebertretung von Polizeiverboten,
z B. Wirthshausoerboten, ein solche Gebühr zu beziehen.
Sie beantragt daher, die Worte: „bei denen es sich um
Vergehen oder Verbrechen handelt" zu streichen.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag der Kommission 91 Stimmen.
Dagegen 56 „

Int. q wird ohne Bemerkung genehmigt.

8 2.

Int. a wird ohne Bemerkung genehmigt.
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lit. b.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Diese
lit. enthält eine Vergünstigung für das Publikum gegenüber
dem bisherigen Zustand der Dmge, indem bisher nur die

Akten, bei denen der Werth Fr. 30 nicht überstieg, stempelfrei
waren. Ich glaube, man solle diese Erleichterung für viele
Akten, die im Verkehr sehr häufig vorkommen, gewähren
gegenüber den Gebührerhöhungen, die man anderwärts
eingeführt hat. Nach dem verworfenen Entwurf find auch
Betreibungsakten bis auf Fr. 50 dem Stempel enthoben gewesen.

Hier sind nun Kommission und Regierung einstimmig, diese
Akten unter den Ausnahmen von § 2 zu streichen. Es sind

zwar allerdings für die Befreiung solcher Akten gute Gründe
anzubringen; aber die bessern sprechen nach unserer Ansicht
doch dasühr, sie dem Stempel zu unterwerfen. Denn ich

wenigstens habe in meiner Praxis die Erfahrung gemacht,
daß in neun von zehn Fällen nicht diejenigen Schuldner sich

für eine Forderung von Fr. 50 betreiben lassen, die
Berücksichtigung verdienen, sondern diejenigen, die es aus
Nachlässigkeit so weit treiben, und die es sogar für wenige Fränklein
bis zur Gantsteigerung kommen lassen, wie man sich fast alle
Wochen im Amtsblatt davon überzeugen kann, während sie
bei gutem Willen die Betreibung in der einen oder andern
Weise verhindern könnten. Nun ist es nicht gerechtfertigt,
derartige Schuldner von der Stempelpflicht zu befreien gegenüber

denen, die sich für höhere Beträge betreiben lassen müssen.
Dazu kommt, daß diese Betreibungsvorkehren, die Bewilligung,
der Vollziehungsbefehl u. s. w. den Staatsbeamten, die vom
Staate besoldet sind, auch Arbeit geben, für welche der Schuldner,

der es bei so kleinen Beträgen so weit kommen läßt,
billig eine kleine Entschädigung bezahlt.

Morgenthaler. Ich erlaube mir hingegen den

Antrag, daß unter den in til. 5. vom Stempel befreiten Akten
auch die von lit. K. des § 1 aufgenommen werden. Nach dem

bisherigen Gesetz waren alle Betreibungsakten für eine

Forderung von unter Fr. 50 alten oder 72 neuen stempelfrei.
Wenn Sie also die beantragte Ausnahme machen und die

Betreibungsakten bis auf Fr. 50 vom Stempel befreien, so

ist dieses Verfahren immerhin noch strenger, als das alte
Gesetz. Es scheint mir, die vorberathenden Behörden haben
nur an die nachlässigen Schuldner gedacht und diese für ihre
Nachlässigkeit strafen wollen. Es hat dies etwas für sich;
aber ich denke nun auch an die Gläubiger und glaube, das

bisherige Gesetz habe mit seiner Ausnahmsbestimmung mehr
im Auge gehabt, den Gläubiger, als den Schuldner von der

Gebühr zu befreien. Es gibt unter diesen Gläubigern eine

Menge solcher, die ebenso arm find, als die Schuldner, ja
oft noch ärmer, und diese möchte ich nicht dafür bestrafen,
daß sie ihr Recht verfolgen. Sie wissen, daß in gewissen
Fällen das sogenannte Armenrecht verlangt werden kann,
kraft dessen Einer von der Bezahlung der Gerichts- oder
Stempelgebühren frei ist, und ihm ein Anwalt beigegeben

wird, der ohne Gebühren sein Recht besorgen muß. Das
gleiche Recht besteht nun für Einkassirung von Forderungen
und Vollziehung von Urtheilen nicht, und so würden viele

arme Gläubiger sehr hart getroffen, wenn sie neben den

übrigen Betreibungskosten noch die Stempelgebühr auf sich

nehmen müßten. Ich erwähne da nur die Fälle, wo der
Vater eines Kindes angehalten werden muß, die halbjährlichen
Alimente zu bezahlen, oder wo arme Frauen ihre Ehemänner
zur Erfüllung der Alimentationspflicht anhalten müssen. Da
find in der Regel die Kläger gar nicht im Stande, die

Betreibungskosten zu bezahlen, und dann muß nach dem Gesetz
die Notharmenbehörde oder die Spendkommisston es thun.
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Und so könnte ich noch viele andere Beispiele anführen, welche

zeigen, daß es durchaus gerechtfertigt ist, zwischen kleineren
und größeren Betreibungen einen Unterschied zu machen.

Karr er. Die Stellung, die der Vorredner eingenommen
hat, ist wirklich eine außerordentlich dankbare, und es wäre
mir ebenso lieb, als ihm, wenn man im vorliegenden Gesetz

die beantragte Ausnahme machen könnte. Indessen fragt es

sich auch hier wiederum: Will man eigentlich ein fiskalisches
Gesetz oder nicht? und dann kann man damit die Frage
verbinden: Sind die Folgen der Unterwerfung sämmtlicher
Betreibungsaklen unter die Stempelpflicht derart, wie sie dargestellt

worden sind? Wenn man die Betreibungen unter Fr. 50
mit dem Stempel belegt, wie es früher der Fall gewesen ist,
ehe das gegenwärtige Stempelgesetz in Kraft war, so hat das
eine Vermehrung der Betreibungskosten von durchschnittlich
20 Ct. zur Folge, und die Frage, die wir hier erörtern, ist
also die: Will man eine Betreibung unter 50 Fr. mit 20
Centimes belegen, oder nicht? Nun ist das für den Einzelnen
ein so minimer Betrag, daß es sich fast nicht der Mühe
lohnt, daven zu reden; hingegen für den Staat selber, der

Geld nöthig hat, macht es, wenn auch nicht eine große
Summe, doch mehrere tausend Franken, also immerhin eine

berücksichtigungswerthe Einnahme. Wenn man Denjenigen, die

sich für kleine Beträge betreiben lassen müssen, und Denjenigen,
für die diese Betreibungen gemacht werden, eine Erleichterung
gewähren will, so wäre es viel besser, die Noten, welche
dafür gemacht werden, etwas genauer unter Aufsicht zu nehmen. Ich
kann darüber ein Beispiel erzählen, das erst vorige Woche
vorgekommen ist. Es handelte sich um eine Betreibung unter Fr. 50, die
weder von einem Fürsprecher, noch von einem Rechtsagenten
ausging, sondern von Einem, der nicht das Recht zu Betreibungen
hatte, der sich aber den Akt zediren ließ, obgleich er nur eine

vorgeschobene Person war. Während nun ein patentirtcr
Fürsprecher oder Agent für diese Betreibung höchstens 3 oder 3^
Fr. hätte ansetzen können, hat der Betreffende für Verrichtungen,
die lange nicht so weit gingen, nicht weniger als Fr. 9

angesetzt. Da wäre es der Fall, derartige Noten am rechten
Orte anzuzeigen, damit Diejenigen, die inkompetent solche

Sachen machen und die Tarife überschreiten, zur Rechenschaft

gezogen werden; und man könnte durch eine solche gehörige
Aufsicht für Gläubiger und Schuldner viel wohlthätiger
wirken, als durch diesen Nachlaß von 20 Cent. Stempelgebühr.

Es fragt sich nun, was das für eine Klasse von Leuten

ist, die für Forderungen unter Fr. 50 betrieben wird, oder
betreibt. Wenn man sich darunter blos arme Leute vorstellt,
so ist man im Irrthum. Es kommt unendlich viel häufiger
vor, daß Diejenigen, die für größere Beträge betrieben werden,

zu den ärmeren Leuten zählen, denen Hypotheken
aufgekündet werden, und die nicht bezahlen können, während
umgekehrt für kleinere Beträge viele Leute sich betreiben lassen,
die vermöglich sind, z. B. Dienstherren und Arbeitgeber, die

überhaupt im Bezahlen nachlässig, aber sonst in guten
Verhältnissen sind. Wenn man auf Armuth oder Reichthum
Rücksicht nehmen will, wird man also die nämlichen Unterschiede

sowohl bei den Forderungen über, als bei denen unter
Fr. 50 finden und nicht sagen können, in der einen Klaffe
betreffe es blos reiche und in der andern blos arme Leute.

Es ist noch angeführt worden, man habe von Seiten
der Kommission und der Negierung hauptsächlich als Grund
genommen, die Stempelgebühr solle eine Strafe sein für
nachlässige Schuldner. In der Kommission ist dieser Grund
gar nicht berührt, sondern er ist blos heute vom Herrn
Berichterstatter des Negierungsrathes en passant als sein
persönliches Motiv angeführt worden. Die Kommission ist von

der Ansicht ausgegangen und sie glaubt, auch der Große
Rath werde von der Ansicht ausgehen, eine Auflage von
20 Ct. auf der Betreibung sei so minim, daß die Kosten
dadurch fast um nichts erhöht werden, während sie, weil sie

öfter vorkommt, dem Staat ein einigermaßen höheres
Einkommen verschafft-

Uebrigens ist noch zu bemerken, daß der Unterschied
zwischen Betreibungen unter und über Fr. 50 oft
außerordentlich schwer zu machen ist. Man erlaubt sich in dieser

Beziehung alle möglichen Vortheile, obschon es fast nicht der

Mühe werth ist. Ich glaube, es sei viel ründer, und das

Publikum wisse viel besser, woran es ist, wenn überhaupt
alle Rechts- und Betreibungsaklen dem Stempel unterworfen
werden.

Schwab. Ich möchte dagegen den Antrag des Herrn
Morgenthaler empfehlen. Er ist bei der Berathung des

verworfenen Gesetzes von Herrn Steiner eingebracht worden,
der mir damals recht aus dem Herzen gesprochen hat, und
es hätte mich gefreut, wenn er ihn heute wieder gestellt hätte.
Ich finde nicht, wie Herr Karrer, daß es gleichgültig sei,
ob eine Betreibung 20 Cts. mehr oder weniger koste. Herr
Karrer irrt sich übrigens schon darin, zu meinen, es handle
sich nur um 20 Cts. Dies wäre der Fall, wenn der
bisherige Formatstempel beibehalten würde; allein in Zukunft
beträgi das Minimum des Betreibungsstempels 15 Cts. per
Blatt, also für 2 Doppel 30 Cts. Damit ist es aber in
den meisten Fällen noch nicht gemacht, sondern wenn die Sache
weiter geht, so kostet es bis zur Pfändung 60, und wenn es

zur Gant kommt, 90 Cts. Ein solcher Unterschied von 90 Cts.
an den Betreibungskosten ist nun für einen armen Schuldner,
z. B- für einen unvermögenden Arbeiter ja freilich
schwerwiegend. Ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht, wie
der Finanzdirektor, daß man es in 10 Fällen neunmal mit
einem leichtsinnigen Schuldner zu thun hat, der sich die

Betreibung muthwillig zugezogen. Natürlich Nachlässigkeit ist
oft da, wenn Einer seine Schulden nicht bezahlen kann; allein
geradezu Muthwillen, der Strafe verdienen würde, trifft man
in der Praxis nicht häusig an. Unsere Betreibungskosten
kommen so wie so hoch genug. Herr Karrer hat darüber
erschreckende Beispiele angeführt, und ich bin auch der

Meinung, daß man in solchen Fällen auf Ahndung dringen sollte.
Allein man soll das Eine thun und das Andere nicht lassen:
man soll die übertriebenen Forderungen denunziren und mo-
deriren lassen, aber auch die Kosten nicht unnölhiger Weise
erhöhen. Wir stehen schon jetzt mit unsern Betreibungskosten
gegenüber der Ostschweiz in einem sehr schiefen Licht; denn

man kann z. B. in Zürich eine Betreibung um das halbe
Geld besorgen lassen, das es bei uns kostet.

Rüfenacht. (Wir können die richtige Wiedergabe
dieses Votums nicht garantiren, da uns der Redner wegen
seines stellenweise etwas leisen Vortrages nur bruchstückweise

verständlich war. Dieselbe Bemerkung gilt für das weiter
unten folgende Votum des gleichen Redners.) Ich möchte

an den Herrn Finanzdirektor eine Anfrage betreffend die

Frachtbriefe stellen. Wir sind alle einverstanden, daß Frachtbriefe

für Werthgegenstände unter Fr. 50 stempelfrei sein
sollen. Wenn man aber die Redaktion liest, wie ich sie

auffasse, so scheint es, als ob die Frachtbriefe, die keine Werthangabe

enthalten, dem Stempel unterworfen sein sollen.
Wenn dies der Fall wäre, so möchte ich einen Abänderungs-
antrag stellen. Es wäre nämlich dies eine fatale und vexa-
torische Bestimmung für den Handelsstand, der in der Regel
seine Frachtbriefe gehörig ausstellt. Nehmen Sie an, es schicke

Jemand einer Tabakfabrik zwei leere Fässer zurück, die viel-
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leicht nur Fr. 2 oder 3 werth sind, und bemerke auf dem

Frachtbriefe nichts über den Werth der Sendung, so würde
dieser Frachtbrief, weil ungestempelt, einer Buße unterliegen,
die in solchen Fällen Fr. 10 und mit dem Extrastempel von
Fr. 1, zusammen Fr. 11 betrüge. Der Absender würde diese

Buße nicht zahlen, wollen, der Rächender auch nicht, und so
würden eine Masse von Streitigkeilen entstehen. Man wird
nun sagen, es solle eben jeder Frachtbrief die Werthbestimmung

tragen. Allein aus diese Weise kann man sich gegen
die Umgehung des Gesetzes nicht schützen; denn wer illoyal
sein will, kann, auch wenn die Sendung mehr werth ist,
einfach darauf schreiben, sie sei weniger werth Wenn
hingegen über die Werthangabe nichts vorgeschrieben ist, so wird
es an den Beamten sein, darüber zu wachen, daß die Fälle
von stempelfreier Versendung von Gegenständen über Fr. 50
gerichtlich bestraft werden. Läßt man aber die Bestimmung
so, wie ich sie auffasse, so führt man damit eine Plakerei
ein, deren Folgen gar nicht abzusehen sind.

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Die
Bestimmung ist allerdings so gemeint, daß alle Frachtbriefe,
in denen kein Werth verzeigt ist, dem Stempel unterworfen
sein sollen, wie dies auch bisher und auch im verworfenen
Gesetz der Fall war. Es ist im Fahr 1803 in Bezug auf
die Frachtbriefe ein spezielles Gesetz gemacht worden, das so

lautet: „Der Stempel für Frachtbriefe wird ohne Rücksicht
auf das Format derselben und ohne Rücksicht auf den Werth
der darauf verzeichneten Güter auf den einheitlichen Satz von
zehn Rappen festgesetzt." Und im verworfenen Gesetz war
bestimmt, dem Stempel seien unterworfen: „Die Frachtbriefe
für Sendungen' über fünfzig Franken und alle diejenigen
Frachtbriefe, bei denen kein Werth verzeigt ist." Wenn wir
also heute diese Kategorie von Frachtbriefen vom Stempel
befreien wollten, so würden wir hinter das bestehende Gesetz
und hinter den verworfenen Entwurf zurückgehen, wozu meines
Erachtens kein Grund vorhanden ist.

Was nun die Bemerkungen des Herrn Schwab anbetrifft,
so ist er ini Irrthum, zu glauben, daß in Zukunft für jede

Zahlungsaufforderung ein Stempel von 15 Ct.
verwendet werden müsse. Dies wäre nur der Fall, wenn man
dafür Stempelblätter nehmen müßte, wie sie der Staat liefert.
Allein daran ist man in Zukunft nur noch für einige wenige
Akten gebunden, und wenn man also statt dessen Stempelmarken

verwendet, so ist es, wie bis dahin, mit 10 Ct.
und bei zwei Doppeln mit 20 Ct. abgemacht. Diese
Gebühr ist nicht zu hoch, und ich schließe mich in dieser
Beziehung an die Bemerkungen des Herrn Karrer an.

Ich will nur beifügen, daß man sich im Betreibungswesen

unseres Kantons über zu strenge Behandlung nicht
beklagen kann; denn es gibt wohl selten ein Land, das ein
so humanes Betreibungsgesetz hat, wie der Kanton Bern.
Der Schuldner hat eine Frist von 30 Tagen nach der

Zahlungsaufforderung, dann eine weitere Frist bis zur Pfändung
und eine Frist von 3 Monaten von der Pfändung von
Liegenschaften bis zur Vergantung, so daß ein Schuldner, der es

einigermaßen versteht, die Gant um ein volles Jahr, ja
vielleicht noch länger hinausziehen kann. Was die
Exemplifikationen mit der Ostschweiz und andern Kantonen betrifft,
so weiß ich auch, daß an gewissen Orten sehr wenig,
mitunter sogar nichts von dem Schuldner bezogen wird; allein
man macht in deutschen und französischen Kantonen die

Erfahrung, daß dafür der Gläubiger die Kosten bezahlen muß,
und zwar mehr, als im Kanton Bern der Schuldner, so daß,
wenn der einkassirte Betrag an den Gläubiger zurückkommt,
die Hälfte oder wenigstens ein schönes Prozent für die Kosten
abgezogen wird. Unter Umständen kann dies reiche Gläubiger

treffen, aber eben so gut auch arme. Diese Argumente
beweisen also nicht, was sie sollen, und ich beantrage daher, daß
die Bestimmung aufrechterhalten werde, wie sie vorgeschlagen ist.

Flück. Ich muß den Antrag der Herren Morgenthaler
und Schwab sehr warm unterstützen. Ich bin durchaus für
dieses Gesetz; aber ich glaube, wir sollten ein solches Gesetz

machen, daß man Hoffnung haben kann, es werde vom Volke

angenommen. Nun bin ich aber ganz sicher, daß das Volk
das Gesetz verwerfen wird, wenn man diesen Antrag nicht
annimmt. Ich gebe zu, daß es reiche und arme Schuldner
gibt; aber man soll nur in dieser geschäftslosen Zeit im Lande

herumgehen, so wird man finden, daß es in den meisten
Fällen nicht Gleichgültigkeit ist, wenn die Leute nicht zahlen,
sondern daß sie eben nicht zahlen können.

Berg er, Fürsprecher. Ich muß daraus aufmerksam
machen, daß in den allermeisten Fällen in den Frachtbriefen
gar keine Werthangabe erscheint. Es steht darin gewöhnlich
der Name des Versenders, der des Empfängers und das

Gewicht, und zwar hauptsächlich im Interesse des

Frachtführers, der nach dem Gewicht und nach der Natur und
Klasse der versendeten Waaren die Frachtgebühr bestimmt.
Demnach hat weder der Versender, noch der Empfänger, noch
der Frachtführer ein Interesse daran, im Frachtbrief den

Werth des Gutes anzugeben. Wenn man nun die

Bestimmung so aufnimmt, wie sie vorgeschlagen ist, so wird der

Versender, und wenn er auch eine ganze Wagenladung der

kostbarsten Waaren verschickt, den Werth nicht angeben und
somit auch keinen gestempelten Frachtbrief beilegen, während
wir alle einverstanden sind, daß solche Frachtbriefe gestempelt
sein sollen.

Nun sagt der Herr Finanzdirektor, das verstehe sich

nach § 2 von selbst. Ich behaupte aber: Nein, das versteht
sich nicht von selbst, und sage aufrichtig: Wenn ich als Richter
urtheilen sollte, ob Einer, der einen Frachtbrief ohne Werthaugabe

ungestempelt läßt, strafbar sei, so würde ich finden,
da keine Werthangabe weder unter noch über fünfzig Franken
darauf stehe, so habe man kein Recht anzunehmen, daß der

Werth über fünfzig Franken betrage. Um diese Unklarheit
von vornherein zu beseitigen und irrthümliche Auslegungen
des Gesetzes zu vermeiden, schlage ich zu § 2 lit. l> folgenden
Zusatz vor: „Wenn in den in § 1 lit. ck genannten Akten
kein Werth angegeben ist, so ist derselbe als über fünfzig
Franken betragend anzunehmen." Dies ist der einzige Weg,
damit das Gesetz in Beziehung auf die Frachtbriefe wirklich
seinen Zweck erfüllt; denn sonst müßten, da, wie gesagt, die

meisten Frachtbriefe keine Werthangabe tragen, die meisten
dieser Akten stempelfrei erklärt werden, und würde somit der

Staat eine beträchtliche Einnahme verlieren.
Ich mache dabei auch auf die Geschichte aufmerksam,

welche die Stempelpflichtigkeit des Frachtbriefes durchgemacht
hat. Vom Jahr 1834 an ist der Fuhrbries, wie man damals
sagte, stempelplichtig gewesen, insofern der Werth über Fr. 20
betrug. Am 24. November 1863 ist, wahrscheinlich in Folge
eingetretener Mißbräuche, das spezielle Gesetz über die Frachtbriefe

erlassen worden, das der Herr Finanzdirektor vorhin
vorgelesen hat. Aber bereits am 26. November 1864 ist
darüber wieder ein neues Gesetz erlassen worden, das in
folgendem einzigen Paragraphen besteht: „Der Stempel für
Frachtbriefe, insoweit dieselben dem Stempel unterworfen sind
(Gesetz vom 29. März 1834), wird ohne Rücksicht auf das

Format derselben auf den einheitlichen Satz von 10 Ct.
festgesetzt." Man hatte nämlich unterdessen die Erfahrung gemacht,
daß es unbillig sei, jeden Frachtbrief ohne Ausnahme auch

für ganz geringe Werthgegenstände dem Stempel zu unter-
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worsen, und schrieb deswegen wieder vor, daß blos Frachtbriefe

für Sendungen von über 20 alten, resp 3V neuen
Franken stempelpflichtig sein sollen. Ich bin auch der Meinung,
es solle die Stempelfreiheit der Frachtbriefe für Güter bis
auf Fr. 50 aufrecht erhallen, aber im Gesetz selbst dafür
gesorgt werden, daß jedes Frachtgut über Fr. 50 wirklich einen

gestempelten Frachtbrief löse.

Schwab. Erlauben Sie mir eine kurze Berichtigung
gegenüber der Behauptung des Herrn Finanzdirektors, es

handle sich bei Betreibungsakten nur um ein Minimum von
20 Ct. Ich muß dem entschieden entgegentreten. Wenn Sie
den ganzen Entwurf durchgehen, so werden Sie finden, daß
von Stempelmarken von 10 Ct. hier keine Rede mehr sein
kann. Nach § 3, III., beträgt das Minimum des Formatstempels

15 Ct. und wenn man dieses Minimum des Formats
auch durch eine Marke ersetzen kann, so wird diese 15 Ct.
kosten und nicht 10. Wir haben es also mit einer Differenz
bis auf 3V, und wenn die Sache weiter geht, bis auf 45
und sogar unter Umständen bis auf 90 Ct. zu thun.

Rüfenacht. Der Antrag des Herrn Berger erscheint
mir noch als eine Verschärfung des Textes und veranlaßt
mich um so mehr zu einem Gegenantrag. Ich möchte nämlich
in § 2b. die llt. 0. streichen und am Schluß beifügen:
„sowie diejenigen unter 8 1â., insofern der Werth des

Frachtgegenstandes unter Fr. 50 bleibt." Dann weiß man, daß,
wenn man unter Fr. 50 spedirt, keine Werthangabe nöthig
ist. Wenn Sie aber den Antrag der Regierung und der
Kommission beibehalten, so führt dies zu einer sehr
unangenehmen Plackerei des Handels- und Gewerbestandes, die
doch dem Staat keinen Centime einträgt. Ich rede nicht
von den Baarsendungen der Handelsleute, die von ihren
Angestellten spedirt werden, sondern von den Retourgütern, über
die jährlich viele Frachtbriefe ausgestellt werden von Leuten,
die mit den Gesetzen nicht so vertraut sind. Das wird dann
öfter Versehen und Bußen zur Folge haben, bis man zuletzt,
um sich nicht dieser Gefahr auszusetzen, alle Frachtbriefe
stempeln wird. Dann fällt aber die für die kleinen Sendungen

im Gesetz beabsichtigte Begünstigung dahin.

Bühlmann. Ich möchte doch vor dem Antrag des

Herrn Nüfenachl warnen. Wenn ich ihn recht verstanden
habe, so möchte er alle Frachtbriefe ohne Werthangabe stempelfrei

erklären. Ich halte dies für sehr gefährlich und glaube
nicht, daß der Frachtabnehmer im Fall sei, von sich aus zu
entscheiden, ob die Stempelung stattfinden soll, sondern der
Absender soll ausdrücklich den Werth angeben.

Was die Interpretation von lit. b. betrifft, so begreife
ich nicht, wie man darüber im Zweifel sein kann, ob sie die

Stempelpflichtigkeit der Frachtbriefe ohne Werthangabe in sich

schließt. Der Herr Finanzdirektor hat schon gestern darauf
aufmerksam gemacht, daß nach 8 2 blos diejenigen Frachtbriefe
vom Stempel ausgenommen sind, aus denen sich ergibt, daß
der Werth der Sendung unter Fr. 50 steht. Wenn nun
keine Werlhangabe vorhanden ist, so ergibt sich nicht, daß
der Werth weniger als Fr. 50 beträgt, und folglich unterliegen

solche Frachtbriefe dem Stempel. Eine klarere Redaktion
ist nicht möglich, und ich halte daher den Antrag des Herrn
Berger für überflüssig.

Herr Berichterstatter der Kommission. Wenn Sie
den Antrag des Herrn Rüfenacht annehmen, so können Sie
ebenso gut die Stempelpflichtigkeit der Frachtbriefe ganz
streichen; denn es wird dann kein einziger Frachtbrief mehr
die Stempelgebühr bezahlen. Herr Berger hat bereits gesagt,

und es ist bekannt, daß von 100 Frachtbriefen 99 keine

Werthangabe tragen. Die Werthangabe setzt man in die

Faktur, aber nicht in den Frachtbrief. Wenn der Handelsstand

riskirt, wegen falscher Werlhangabe gebüßt zu werden,
so wird er einfach gar keine mehr machen. Diesem Mißbrauch
muß der Riegel geschoben werden, und das wird durch den

Antrag des Herrn Berger geschehen. Herr Rüfenacht sagt,
die Annahme dieses Antrages werde für den Handelsstand
unerträgliche Komplikationen herbeiführen. Ich mache ihn
aber darauf aufmerksam, daß die Regierung und die

Kommission exakt das Gleiche wollen, was Herr Berger; nur sagt
der Herr Finanzdirektor, es sei nicht nöthig, diese Bestimmung
noch aufzunehmen, indem es sich aus dem Tenor des Gesetzes

von selbst ergebe, daß die Stempelpflichtigkeit der Frachtbriefe
der allgemeine Grundsatz sei, und nur ausnahmsweise solche

Frachtbriefe, die eine Werthangabe bis auf Fr. 50 tragen,
dem Stempel nicht unterliegen Wenn aber keine Werthangabe
da ist, so fallen diese Frachtbriefe nicht unter die Ausnahme,
sondern müssen gestempelt sein, sowie diejenigen, bei denen

die Deklaration über Fr. 50 lautet. Ich halte diese

Interpretation für richtig; wenn man trotzdem noch Zweifel hegt,
so muß man den Antrag des Herrn Berger annehmen, der
dem Sinn und Geist des Gesetzes in vollem Maße Rechnung
trägt. Wollte man hingegen nach dem Antrag des Herrn
Rüfenacht redigiren, so würde man allerdings sogar hinter
die jetzt bestehenden Zustände vollständig zurückgehen und die

Bestimmung über die Frachtbriefe ganz illusorisch machen.
Was die Betreibungen anbetrifft, so sage ich: Wenn

man die Frachtbriefe für Werthe bis aus Fr. 50 stempelfrei
erklären will, so dürfte man allerdings die Betreibungsakten
bis auf Fr. 50 ebenfalls befreien; denn es liegt auf der

Hand, daß der Handelsstand diese 10 Cts. wenigstens ebenso

gut zu bezahlen vermag, als Derjenige, der sich z. B. für
Fr. 30 betreiben lassen muß. Es wäre daher eigentlich logisch

richtiger, auch für die Frachtbriefe gar keine Ausnahme zu
machen, sondern jeden einer Taxe von 10 Cts. zu unterstellen.
Allein man hat dem Handelsstand diese Konzession machen
wollen. Hinsichtlich der Betreibungen kann ich nicht anders,
als wiederholen, wus bereits vom Herrn Finanzdirektor und
von Herrn Karrer gesagt worden ist: Wir machen ein
fiskalisches Gesetz, das den Zweck hat, dem Staat neue
Hülfsquellen zuzuführen, und von diesem Standpunkt aus glaube
ich, sei die Stempelung der Belreibungsakten gerechtfertigt.
Es wird übrigens gegenüber dem bisherigen Versahren nicht
viel geändert. Allerdings waren bis dahin Zahlungsaufforderungen

bis auf Fr. 50 alte Währung stempelfrei;
hingegen Vollziehungsbefehle waren, wenn es auch nur ein paar
Fränklein betraf, dem Stempel unterstellt. Die Folge davon

war, daß bei den Betreibungen ein besonderer Akt hiefür
gemacht werden mußte, und daß viele Richter die Vollziehung
nicht bewilligten, wenn nicht das betreffende Gesuch auf Stempel
abgefaßt war. Also ist durch den neuen Entwurf die

Belastung des Schuldners nicht wesentlich erhöht.
Endlich habe ich noch eine irrige Meinung des Herrn

Finanzdirektors zu berichtigen, was zwar von Herrn Schwab
bereits geschehen ist. Die Betreibungsaklen fallen in der That
nicht unter den fixen Stempel, dem blos die Quittungen,
Anweisungen, Frachtbriefe und Plakate unterliegen, sondern
unter den Formatstempel und bezahlen also, wenn man sie

nicht ausdrücklich ausnimmt, in Zukunft nicht blos 20,
sondern 30 Rp.

Ball if. Herr Scherz hat gesagt, wenn man von der
vorgeschlagenen Bestimmung Umgang nähme, so würden von
100 Frachtbriefen, die gestempelt fein sollten, 99 nicht
gestempelt werden. Ich bemerke dagegen, daß das gegenwärtige
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Gesetz durchaus keine Deklaration verlangt, sondern alle
Frachtbriefe für Sendungen unter Fr. 30 stempelfrei erklärt,
und dennoch behaupte ich, daß die weitaus größte Zahl von
Frachtbriefen, deren Werth über Fr. 30 betrug, gestempelt
worden sind. Ich glaube, gerade bei den Frachtbriefen sei das
Gesetz am allerwenigsten übertreten worden. Aber, wie schon

Herr Rüfenacht gesagt hgt, wer am Ende das Gesetz zu
übertreten sucht, kann es so wie so. Ich möchte also zu
seinem Antrage stimmen.

Aellig. Ich habe gestern eine Anfrage gestellt in
Betreff der Steuerquittungen. Ich bin vom Herrn Präsidenten
auf § 2 verwiesen worden, wo diese Frage ihre Beantwortung
finden werde. Es sind nun alle Empfangsbescheinigungen
über Fr 50 als stempelpflichtig erklärt worden. Folglich sind
auch Steuerquittungen stempelpflichtig, wenn sie nicht unter
ìit. s fallen, welche die von eidgenössischen, kantonalen oder
Gemeindsbehörden und Beamten und von Militärpersonen
kraft ihres Amtes oder Dienstes ausgehenden Akten von der

Stempelabgabe befreit. Wenn sie unter diese Rubrik fallen,
so ist nichts weiter zu sagen. Ist dies aber nicht der Fall
so müßte man hier einen Antrag stellen, um eine Ausnahme
zu machen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Frage, welche Herr Aellig aufgeworfen hat, ist allerdings bei

lit. s zu behandeln und wird dort wahrscheinlich, wenigstens
nach meiner Auffassung, in einer Weise erledigt werden, welche
der Ansicht des Herrn Aellig entspricht. Ich will noch einen

Irrthum berichtigen, den ich gegenüber Herrn Schwab
begangen habe. Es ist wirklich richtig, daß nach den jetzt
vorgeschlagenen Bestimmungen eine Zahlungsaufforderung mit
15 Ct. gestempelt werden muß. Ich habe den Irrthum
begangen, weil in den letzen Berathungen des Regierungsrathes

und der Kommission diese Frage auch aufgetaucht und
einmal so entschieden worden ist, daß Zahlungsaufforderungen
nur 10 Cts. zahlen sollen und unter die Bestimmungen des

§ 3 II, 5 fallen. Das ist später wieder abrogirt worden;
aber diese Entscheidung habe ich im Kopfe gehabt, als ich

Herrn Schwab antwortete. Ich glaube aber, die Sache könne

ganz gut so reglirt werden, daß man die Zahlungsaufforderungen
dort unterbringt; denn zu einem solchen Akt wird nicht der Staat
das Papier liefern, sondern der Gläubiger selbst. Man kann
daher die Zahlungsausforderungen wirklich mit 10 Cts. pas-
siren lassen.

Was die Frage der Frachtbriefe anbetrifft, so bin ich
vollkommen überzeugt, daß die Redaktion des Entwurfs für
den Zweck, den man im Auge hat, genügen und daß alle
Richter das Gegentheil von demjenigen thun würden, was
Herr Berger, daß sie nämlich den Betreffenden verurtheilen
würden. Da nun aber zwei Juristen sich über diesen Punkt so,

und zwei andere anders ausgesprochen haben, so muß man
allerdings zu dem Schlüsse kommen, die Redaktion könnte zu
Zweifeln und zu verschiedenen Auffassungen Seitens der

Richter Anlaß geben. Ich will mich daher einer genauern
Fassung, wie sie Herr Berger verlangt hat, nicht widersetzen.

Herr Präsident. Ich nehme an, Herr Aellig werde

einverstanden sein, daß die Frage, die er aufgeworfen hat,
bei lit. s zur Sprache komme.

Aellig. Ja.

Der Herr Präsident schließt die Umfrage. Er fragt
Herrn Bühlmann an, ob er sich dem Antrage des Herrn
Finanzdirektors anschließe.
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Bühlmann. Ich kann mich anschließen, aber nur in
dem Sinne, daß dieser Zusatz für alle Arten von Akten
gilt, s, b, o und <i.

Herr Präsident. Das wäre nun eine ganz neue
Frage.

Bühl mann. Ich glaube, nach der jetzigen Fassung
gilt es auch für s bis <i.

Herr Präsident. Ich will die Diskussion hierüber
wieder eröffnen.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Ich glaube,
dieser Vorbehalt sei wirklich unzulässig. Herr Bühlmann will
ihn auch auf die Fälle anwenden, wo bei s bis à keine

Werthangabe vorhanden ist. Er würde also z. B. auch bei

Anweisungen u. dgl. zur Anwendung gelangen. Es hat aber
keinen Sinn, eine Anweisung auf Nichts auszustellen. Die
Sache kann daher blos auf Frachtbriefe bezogen werden.

Bühlmann. Es gibt eine Menge Verträge, in denen
der Werth nicht angegeben ist. Da wird diese Bestimmung
auch zutreffend sein. Wenn z. B. eine letzte Willensverordnung
auch keine Werthangabe enthält, so soll sie doch dem Stempel
unterworfen werden.

Herr Präsident. Man wird darüber abstimmen.

Abstimmung.
1) Für den Antrag Morgenthaler
Dagegen
2) Für den zugegebenen Antrag Berger
3) Für die lit. k mit diesem Zusätze

Für den Antrag Rüfenacht
4) Für den Antrag Bühlmann

73 Stimmen.
55
Mehrheit.
Mehrheit.
Minderheit.
Minderheit.

Int. o und <Z.

Dieselben werden ohne Bemerkung genehmigt.

Int. k.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. In
dieser liters, sind alle Akten, welche von eidgenössischen, kantonalen
und Gemeindebehörden und Beamten und von Militärpersonen
ausgehen, vom Stempel befreit. Bei den eidgenössischen

Behörden versteht sich dies von selbst, weil dieselben den
kantonalen Stempelgesetzen nicht unterworfen sind. Bei den

kantonalen ist es selbstverständlich, indem da der Staat sich selbst

besteuern würde, und die Gemeindebehörden und Beamten
wurden auch bisher nicht durch den Stempel zu Handen des

Staates besteuert, weil sie, indem sie die Gemeindeinteressen

wahren, ja auch einen staatlichen Zweck verfolgen und staatliche

Interessen besorgen. Was nun speziell die Frage betrifft,
welche Herr Aellig aufgeworfen hat, ob auch die

Gemeindesteuerquittungen stempelfrei sein sollen, so war man früher
darüber nicht im Zweifel; denn so viel mir bekannt, wurden
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alle Gemeindesteuerquittungen ungestempelt ausgestellt, und
erst vor einiger Zeit ist diese Stempelung durch ein Zirkular
der Regierung anbefohlen worden. Ich muß bekennen, daß
ich — ich war damals Gemeindsbeamter — die Ansicht der

Regierung nicht theilte und glaubte, es solle für diese

Quittungen kein Stempel verwendet werden, um so mehr, als
nach dem klaren Buchstaben des Gesetzes der Aussteller der

Quittung, also die Gemeinde, die Stempelgebühr zahlen muß.
Diese Auffassung habe ich noch jetzt. Eine solche Quittung
ist ein Akt, den eine Gemeindsbehörde oder ein Gemeindsbeamter

kraft seines Amtes ausgibt, und der daher nicht
stempelpflichtig ist.

Trach sel in Niederbütschel. Ich glaube, durch diesen

Paragraphen werden die Staatseinnahmen nicht vermehrt,
sondern vermindert. Bis dahin waren nämlich dem Stempel
auch unterworfen Protokollauszüge und Zeugnisse, welche von
Staatsbeamten ausgegeben worden sind, ebenso Quittungen.
So wie der Paragraph lautet, würde Alles das dem Stempel
enthoben. Wenn der Amtsschreiber einen Protokollauszug oder
ein Zeugniß ausstellt, so ist das ein Akt eines Beamten und
es tritt da die Stempelpflicht nicht ein. Bisher mußten die
Staatsbeamten die Quittungen über ihre Besoldungsbezüge
und die Großräthe diejenigen über ihre Taggelder, wenn sie

Fr. 30 überstiegen, auch auf Stempelpapier ausstellen. In
Zukunft würde das nicht mehr der Fall sein. Ich möchte
daher vorschlagen, zu sagen: „Die Schriften, welche
eidgenössische, kantonale und Gemeindebehörden kraft ihres Amtes
oder Dienstes miteinander wechseln, ebenso Schriften in
Militärsachen und Empfangsbescheinigungen für Einnahmen zu
Handen.der Eidgenossenschaft und des Kantons." Ich glaube,
damit würde diesem Uebelstande abgeholfen sein und der
Ertrag würde sich wesentlich höher belaufen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Herr Trachsel
nimmt die Bestimmung des verworfenen Gesetzes wieder auf.
Ich halte allerdings dafür, sie entspreche dem Zwecke besser.

Nach der Redaktion des Entwurfes könnte man wirklich Zweifel
haben, ob z. B. Auszüge, welche ein Gemeindschreiber zu
Handen dritter Personen macht, dem Stempel unterliegen
oder nicht. Ich kann mich daher dem Abänderungsantrage
des Herrn Trachsel anschließen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Redaktion, wie sie in lit. s vorgeschlagen wird, ist etwas
allgemeiner und weitgehender, als diejenige, die Herr Trachsel
vorschlägt. Aber ich glaube, der Zweck, den die vorberathenden
Behörden und Herr Trachsel befolgen, sei der nämliche und
man werde bei beiden Redaktionen zum gleichen Resultate
kommen, sofern die Vorschrift vernünftig ausgelegt wird.
Wenn z. B. ein Amtsschreiber einen Auszug aus einem
Protokoll gibt, geschieht es in der Regel zum Zwecke des Beweises
irgend eines Rechtes oder in streitigen oder nicht streitigen
Justizangelegenheiten, oder es findet eine amtliche Beglaubigung

statt von Seite des Amtsschreibers, so daß der Akt
schon aus diesem Grunde gestempelt werden muß. Wenn man
nun aber die Redaktion enger fassen will, so habe ich nichts
dagegen. Nur muß ich dann darauf aufmerksam machen, daß
nach dem Antrage des Herrn Trachsel die Gemeindesteuerquittungen

gestempelt werden müßten, indem er nur
Empfangsbescheinigungen zu Handen der Eidgenossenschaft und des

Kantons, nicht aber zu Handen der Gemeinde stempelfrei
erklären will.

Gf eller. Ich möchte wissen, ob diese Quittungen, wie
sie in den Gemeinden vorkommen, alle gestempelt werden
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müssen, auch wenn sie nur für ein paar Fräuklein ausgestellt
werden.

Aellig. Für den Fall, daß der Antrag des Herrn
Trachsel angenommen werden sollte, möchte ich ihn dahin
ergänzen, daß auch die Gemeindesteuerquittungen von der

Stempelpflicht enthoben werden sollen.

Abstimmung.
1. Für den Antrag Trachsel. Minderheit.

Herr Präsident. Wenn keine Opposition erfolgt, so

nehme ich an, man sei einverstanden, daß Staats- und
Gemeindesteuerquittungen ausgenommen seien.

Karr er. Ich bin nicht einverstanden. Das wäre ein
Rückschritt gegenüber dem gegenwärtigen Zustande. Gegenwärtig

werden diese Quittungen gestempelt.

2. Für den Antrag Aellig Mehrheit.

Int. f, A, Ir unci i

werden ohne Einsprache genehmigt.

8 3.

I. Int. a.

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Hier
sind wir nun bei dem Hauptartikel des ganzen Gesetzes

angelangt, nämlich bei dem Werthstempel, der das
Hauptkontingent der neuen Mehreinnahmen liefern soll. Ich habe
schon gestern auseinandergesetzt, daß der Werthstempel nicht
von uns erfunden worden ist, sondern daß er in anderen
Staaten und Kantonen bereits existirt, und daß er auch im
Kan.on Bern, resp, in der Schweiz schon zu Anfang dieses

Jahrhunderts längere Zeit Geltung hatte. Hier nun wird,
entsprechend dem verworfenen Entwürfe, beantragt, daß dem

Werthstempel unterliegen alle Obligationen, Schuldverschreibungen,

Aktien und solche Verträge, in welchen der Hauptwerth
des Vertragsgegenstandes durch eine bestimmte Summe
ausgedrückt oder durch im Vertrag angegebene Mittel bestimmbar
ist. Also bei jedem Kaufvertrag, wo um ein Objekt gehandelt
wird, das einen bestimmten Werth hat, und wo der Werth
durch eine bestimmte Summe ausgedrückt ist, soll von dieser
Summe der Werthstempel und nicht etwa nur der Formatstempel

bezahlt werden. Es kann auch Verträge geben, wo
nicht eine bestimmte Summe, z. B. eine Kaufsumme, darin
steht, sondern wo nur das Mittel angegeben wird, die
Vertragssumme zu bestimmen, z. B. bei einem Kaufvertrage die

Menge der zu liefernden Gegenstände, die Zahl der Stücke
und der Preis derselben. Da kann also die Summe berechnet
werden. Von allen diesen Vorschriften sind ausgenommen
die Handänderungsverträge um Liegenschaften, weil von diesen

Verträgen bereits eine Staatsgebühr, die Handäuderungsgebühr,
bezahlt wird, welche im Gesetz über die Amts- und
Gerichtsschreibereien bestimmt worden ist. Da wäre es unbillig, die
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Verträge nochmals einer Werthgebühr zu unterwerfen, und
es wird daher da nur der Formatstempel angebracht werden
müssen. Ausgenommen sind serner die Schuldverschreibungen
mit Hypothek. Hier ist noch mehr Grund vorhanden, z. B.
eine Psandobligation nicht dem Werthstempel zu unterwerfen,
indem sie bereits eine verhältnißmäßig bedeutende Abgabe hat
zahlen müssen. Eine weitere Ausnahme betrifft die Bestandverträge.

Diese sind hier neu. Sie sind auf vielseitiges
Verlangen hier aufgenommen worden, indem man sagte, es

mache bei'm Volke nicht einen guten Eindruck, wenn man
diese Verträge dem Werthstempel unterwerfe. Da sie sich

auch auf Liegenschaften beziehen, so ist Grund vorhanden, sie

gleich zu halten wie die Handänderungsverträge, und zwar
um so mehr, als bei Bestandverträgen nicht ein eigentlicher
Uebergang des Eigenthums stattfindet, sondern nur eine

Verpachtung, eine Vermiethung. Vom Werthstempel sind ferner
ausgenommen und fallen unter den Formatstempel „diejenigen
Assekuranzverträge, bei denen es ungewiß ist, ob das die

Zahlfälligkeit der Versicherungssumme bedingende Ereigniß
je eintreten wird oder nicht, wie z. B. bei Feuer- und
Hagelversicherungen." Diffe Redaktion hat ziemlich Mühe gekostet.

Man ist nämlich in der Kommission und im Regierungsrath
einverstanden, daß die Lebensversicherungspolicen dem Werthstempel

unterworfen werden sollen, nicht aber andere

Versicherungsarten, wie Hagel- und Brandversicherung. Es ist
nämlich zwischen diesen Versicherungsarten ein Unterschied.
Beim Lcbensversicherungsvertrag ist man sicher, daß die Summe
einmal zur Auszahlung kommt, in der Regel ist sie auf den

Todesfall fällig. Nun ist bekanntlich nichts gewisser als der

Tod, und es wird daher die Summe auf jeden Fall
ausbezahlt werden müssen. Umgekehrt aber ist es bei Hagel-
und Feuerversicherungen u. dgl. Hier ist nicht sicher, ob die
Summe jemals ausbezahlt werde, und wenn sie ausbezahlt
wird, geschieht es nur infolge eines Unglücks. Es ist daher
durchaus gerechtfertigt, daß man da einen Unterschied mache.

Was nun den Steuersatz betrifft, so wird beantragt,
von 100 Franken 10 Ct. festzusetzen. Es wird also erheblich
höher gegangen, als im verworfenen Gesetze. Wir stehen
da nicht höher als Freiburg, Waadt und Genf, welche Kantone

gewiß nicht in größerer Finanzkalamität sich befinden
als wir. Wenn man das Gesetz abträglich machen will, so

daß man die Summe erhält, die gestern genannt worden ist,
so muß mau den Prozentsatz erhöhen. Die vorgeschlagene
Skala weicht von derjenigen des verworfenen Entwurfes ab.

Letzterer hatte eine Skala von 500 zu 500 Franken, was
vielerorts Anstand erregt und zur Verwerfung des Gesetzes

beigetragen haben soll. Wirklich liegt etwas Unbilliges darin,
daß ein Betrag von Fr. 501 gleichviel bezahlen soll, wie

Fr. 1000. Wie ausgedehnter man die Skala macht, desto

billiger ist das Verhältniß. Daher wird eine Skala von
100 zu 100 Franken vorgeschlagen. Die Redaktion, wie sie

beantragt wird, ist einfach und kurz. Die vorgeschlagene
Klassifikation stimmt fast wörtlich überein mit derjenigen in
den Kantonen, welche uns da als Vorbild dienen können.

Wytten bach. Der in lit. u, Zeile 6, vorkommende
Ausdruck „Handänderungsverträge" scheint mir etwas zu eng
und ich möchte ihn erweitern. Ich beantrage, zu sagen:
„Handänderungsgeschäfte". Ich habe namentlich im Auge
die sogenannten Zufertigungsbegehren über Liegenschaften, die

sich stützen auf Heiraten, Erbschaften, gerichtliches Urtheil :c.

Sagt man Verträge, so wären solche Geschäfte ausgeschlossen.

Job in. In diesem Artikel wird eine proportionale
Gebühr vorgesehen. Ich glaube eine solche Bestimmung
gehöre nicht in ein Stempelgesetz, sondern es wäre vielmehr
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der Fall, sie in ein allgemeines Steuergesetz aufzunehmen.
Diese Bestimmung hätte bedeutende Konsequenzen und würde
den Verkehr erschweren. Uebrigens ist zu bemerken, daß wir
im Jura die proportionale Gebühr bereits besitzen. Wir
haben Bezirke, in denen die Einregistrirung besteht, und wo
man bereits beträchtliche Gebühren erhebt. In jedem Falle
müßte man eine Ausnahme machen für die Bezirke, welche
die Einregistrirung besitzen, und ich stelle eventuell diesen

Antrag. Ich komme aber auf meine allgemeine Bemerkung
zurück und finde, daß eine solche Bestimmung nicht in ein
Stempelgesetz gehöre. Ich stelle daher in erster Linie den

Autrag, die lit. s. und d der Ziffer I. des 8 3 zu streichen.
Was lit. o betrifft

Herr Präsident. Gegenwärtig ist blos lit. a in
Umfrage.

Job in. Dann beschränke ich mich darauf, die Streichung
der lit. a zu beantragen. '

Feune. Ich finde, Herr Jobin habe einen sehr
energischen Antrag gestellt. Er verlangt die Streichung der lit. u,
und er will auch lit. 5 gestrichen wissen. Da man von der

Einregistrirung gesprochen hat, so glaube ich, es wäre am
besten, diesen Artikel an die Kommission und an den Re-
gierungsrath zurückzuweisen. Ich stelle den Antrag, daß dies
geschehe.

Träch sel in Niederbütschel. Ich schlage vor, daß man
unter die Ausnahmen vom Werthstempel auch die Bürgsckasts-
verträge aufnehme. Bekanntlich verpflichtet sich Niemand seines
Nutzens wegen zur Uebernahme von Bürgschaften, sondern
Mancher hat großen Schaden davon. Er thut es vielmehr
aus Gefälligkeit gegen den Schuldner und um diesen zu
unterstützen. Ich mache darauf aufmerksam, daß
Bürgschaftsverpflichtungen meist auf bereits gestempelte Akten ausgestellt
werden, und dies sollte genügen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Was
den Antrag des Herrn Wyttenbach betrifft, statt
Handänderungsverträge zu sagen „Handänderungsgeschäfte", so halte ich

dafür, daß dies nicht nothwendig sei, und mit dem Eingang
des Artikels nicht im Einklänge stehe. Man will nicht jedes
Geschäft mit dem Werthstempel belegen, sondern nur die
Verträge, und wenn es im Eingang des Artikels heißt „und
solche Verträge", so sind auch bei den Handänderungsgeschäften
nur die Verträge darunter verstanden. Was speziell die

Anfertigungen betrifft, so sind das unter keinen Umständen
Geschäfte, von denen es irgend Jemanden in den Sinn kommt,
sie mit dem Werthstempel zu belegen. Es ist da kein Hauptwerth,

überhaupt kein Werth, sondem höchstens die Grund-
steuerschatzung ausgesetzt; es sollen daher die Zufertigungsbegehren

dem Werthstempel enthoben sein. Herr Trachsel will
auch die Bürgschastsverpflichlungen vom Werthstempel
ausnehmen. Ich antworte darauf, daß sie schon jetzt ausgenommen
sind. Weder in der Kommission noch in der Regierung wollte
Jemand die Bürgschaftsverträge mit dem Werthstempel belegen,
uud es kann aus lit. g, nicht gefolgert werden, daß sie

demselben unterliegen. Der Bürgschaftsvertrag ist nicht der
Hauptvertrag, sondern ein sogen, accessorischer Vertrag, der sich auf
den Hauptvertrag bezieht. Vor Allem aus muß eine
Schuldverschreibung da sein, z. B. eine Pfandobligation. Von diesem

Hauptvertragc muß der Werthstempel bezahlt werden, aber

nicht vom Bürgschaftsvertrage. Wenn man die Bürgschaftsverträge

hier ausdrücklich nennen würde, so müßte man noch
viele andere Akten aufführen; denn sobald man spezifizirt,
muß man Alles aufnehmen.
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Der Antrag des Herrn Jobin geht sehr weit. Er will
die lit. a, einen Eckstein des ganzen Gesetzes, in denjenigen
Bezirken des Jura, welche die Einregistrirung besitzen, nicht
anwenden. Dagegen muß ich mich aussprechen, und lieber
wollte ich die Sache umkehren und sagen, es solle in den

betreffenden Bezirken des Jura die Einregistrirungsgebühr für
den Staat aufgehoben werden. Ich denke, man käme finan-
ziell weiter, als wenn man das Stempelgesetz dort nicht
anwendet. Es ist nämlich zu bemerken, daß von der

Einregistrirungsgebühr welche in einzelnen Bezirken des Jura
existirt, und deren gesetzliche Entwicklung ich, ich gestehe es

offen, noch nicht genau kenne, nur ein kleiner Theil in die

Staatskasse fällt und der größere Theil den Gemeinden
zukommt. Der Staat hat daher mit Rücksicht auf diesen sehr

geringfügigen Betrag kein Interesse daran, dieses Gesetz dort
nicht in Kraft zu erklären. Ucbrigens ist es in unsern
Staatsverhältnissen so anormal, daß in einzelnen Bezirken eine solche

Gebühr besteht, daß man nächstens zur Untersuchung der Frage
kommen wird, ob es nicht der Fall sei, entweder die

Einregistrirung im ganzen Kanton durchzuführen, oder aber sie

auch im Jura aufzuheben oder ihr eine andere Gestalt zu
geben. Wie das geschehen soll, weiß ich allerdings noch nicht;
denn ich bin noch nicht hinlänglich orientirt.

Wytten bach. Die soeben mit klaren Worten
abgegebene Erklärung des Herrn Finanzdirektors befriedigt mich.
Diese Erklärung geht dahin, daß Zufertigungsbegehren unter
den Begriff Handänderungsverträge nicht fallen und demnach
dem Werthstempel nicht unterworfen seien. Diese Erklärung
wird in die Großrathsverhandlungen fallen, und daraus
gestützt kann ich meinen Antrag zurückziehen.

F eu ne. Da es sich gegenwärtig blos um die erste

Berathung des Gesetzes handelt und man die Frage bis zur
zweiten Berathung prüfen kann, so ziehe ich meinen Antrag
zurück.

Abstimmung.
1) Eventuell für den event. Antrag Jobin Minderheit.
2) ' ' '2) Eventuell für den Antrag Trachsel
3) Definitiv für Beibehaltung der lit. à Mehrheit.

Int. d.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
will mich über diese liters, nicht verbreiten. Diese
Bestimmungen sind aus dem verworfenen Gesetze hinübergenommen
und s. Z. im Großen Rathe einläßlich erörtert worden, so

daß ich glaube, diese Frage sei abgeklärt. Ich will nur
bemerken, warum man dazu gekommen ist, Wechsel und indossa-
menlsfähige Anweisungen geringer zu belasten als die Akten,
welche unter lit. a fallen. Da will ich von vornherein
mittheilen, daß alle bestehenden Stempelgesetze diesen Unterschied
machen und die Wechsel wenigstens um die Hälfte niedriger
taxiren. Das Gleiche war auch der Fall bei dem Werthstempel

unter der Helvetik. So haben z. B. bezahlt
Obligationen, Schuldverschreibungen, Verträge:c. bei Summen
von Fr. 4000 Fr. 4, während ein Wechsel vom gleichen
Betrage nur 6 Btz. 4 Rp. bezahlte. Der Hauptgrund, warum
man den Wechsel niedriger taxirt, ist der, daß der Wechsel
in der Regel auf eine kurze Frist ausgestellt und daher oft
erneuert, während ein Vertrag auf längere Zeit abgeschlossen

wird. Der Wechsel ist ein sogen, vorübergehendes oder passagères

Papier, das vermöge seiner Natur, seines Charakters
eine mildere Behandlung verdient. Die gleiche Behandlung
ist ihm bereits zu Theil geworden in dem verworfenen
Entwürfe, und ich glaube, die Gründe, welche damals für seine

mildere Behandlung gesprochen haben, seien gerechtfertigt.

Lehmann-Cunier. Wenn man ein fiskalisches Gesetz

behandelt, und zwar in einem Staate, wo das Referendum
existirt, so muß man sehr darauf achte» daß Handel,
Industrie und Volkswirthschaft nicht zu sehr belastet werden;
sonst ist es klar, daß bei der Vorlage des Gesetzes vor das
Volk dieses statt in bejahendem, in verneinendem Sinne
antworten wird. Sie müssen begreifen, daß die Bürde, die man
sich jetzt aufladet, für alle Zeiten sein wird, daß wir nicht
Aussicht haben, diese fiskalischen Gesetze vielleicht nachher
wieder abschaffen zu können, sondern daß wir im Gegentheil
in 10 Jahren, wo wir das Ohmgeld nicht mehr haben werden,
danach werden trachten müssen, diesen Ausfall zu ersetzen.
Darum soll man nicht auf einmal zu hoch gehen, damit das
Volk wenigstens diese Vorlage annehme. In der mißlichen
Finanzlage, in der wir uns befinden, bin ich natürlich nicht
dagegen, daß man ein fiskalisches Gesetz mache; aber zu viel
des Guten ist ungesund.

Man zitirt uns immer Länder, wo die Ansätze noch viel
höher seien, z. B. Frankreich, wo die Wechsel noch höher
besteuert seien, als es hier projektirt werde. Meine Herren,
Sie brauchen nur die heutige Handelszeitung zu lesen, so

werden Sie finden, daß in Frankreich der Wechselstempes vom
19. März 1879 an auf 50 Cts. per 1000 heruntergesetzt
worden ist, uno zwar warum? Weil man gesehen hat, daß
Handel, Industrie und Volkswirthschaft unter einer allzu hohen
Wechselsteuer leiden. Nun sind nach meiner Ansicht die Ansätze
des Projekts auch zu hoch. Bisher hat ein Wechsel, von Fr.
10,000 nur 10 Cts. bezahlt und heute müßte er also Fr. 5

bezahlen. Wo kommen wir hin, meine Herren, wenn wir auf
einmal solche Ansätze annehmen? Ich glaube, wir werden
auf diese Weise das Volk nicht dahin bringen, daß es in den

sauren Apfel beiße und sich selbst eine so hohe Bürde
auflege. Ich beantrage daher, daß man die Gebühren so stelle:

10 Cts. bei Summen von Fr. 51 bis 200
15
25

„ „ 201 „ 500

„ „ 501 „ 1000
und für je Fr. 200 mehr 5 Cts.

Sie müssen begreifen, meine Herren, daß gerade bei
unserer Industrie die gleiche Waare mitunter dreimal besteuert
wird. Wir übergeben nämlich die Ebauches und Finissages
an andere Ateliers und zahlen so das erste Mal die Wechselsteuer.

Nachher ziehen wir diese Waaren wieder zurück und
zahlen von der gleichen Waare das zweite Mal. Endlich
werden auch die Gehäuse mit Wechseln bezahlt, und so wird
also der gleiche Artikel dreimal besteuert. Ich glaube nun,
daß es nicht im Sinne des Großen Rathes liegen kann,
unsere Industrie auf diese Weise zu bedrücken, und empfehle
Ihnen daher, die Ansätze nach meinem Antrag zu reduzircn.

Abstimmung.
Für die Ansätze des Entwurfes Mehrheit.

I-it. o.

Herr Berichterstatter der Regierungsrathes. Dies
ist der einzige Punkt im ganzen Gesetz, wo Negierungsrath
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und Kommission nicht übereinstimmen, ohne daß jedoch in
Folge dessen das herzliche Einvernehmen zwischen beiden
Behörden irgend gestört worden wäre. Die Regierung möchte

also die Banknoten ziemlich höher besteuern, als die

Kommission. Ich glaube nun, es spreche in allererster Linie für
den Antrag der Regierung die größere Einfachheit. Ihre
Taxen gehen ohne Unterschied der kleineren Noten von Fr. 500
zu 500, während die Kommission mit den ihrigen viel mehr
Unterscheidungen macht. Dies ist indessen nur ein
Nebenumstand, und die grundsätzliche Frage ist die, ob eine höhere
oder eine geringere Besteuerung der Banknoten am Platze sei.

Ich erinnere hier zunächst daran, daß die Besteurung
des Banknotenwesens schon lange sowohl in den eidgenössischen

Räthen, als in den Kantonen einen Gegenstand der Besprechung
und der Gesetzgebung bildet, und daß es eine große Menge
Leute gibt, die der Ansicht sind, es können diejenigen Banken,
die von diesem Mittel Gebrauch machen und sich nun einmal
dadurch unter dem Schutz des Staates entschiedene Vortheile
zusichern, dafür eine entsprechende Gebühr bezahlen. Die
Regierung hat nun gefunden, es sei im Stempelgesetz der

Anlaß gekommen, eine Art Banknotensteuer einzuführen.
Im Kanton Bern wird eine derartige Steuer vor Allem

die Kantonalbauk treffen. Allerdings wird der Ertrag dieser
Gebühren vom Ertrag der Bank abgehen; allein es ist zu
bemerken, daß der Staat dennoch einen größern Profit davon
hat, seine eigene Bank zu besteuern, als wenn er'es nicht
thut, indem bekanntlich zum Betriebskapital der Kantonalbank
auch 4 Millionen Obligationen mit Gewinnantheil gehören,
die einen schönen Theil des Gewinns für sich in Anspruch
nehmen und die also dann wieder einen Theil davon unter
der Form von Stempelgebühren an den Staat zurückgeben
müssen. Die andere Bank im Kanton, die es betreffen wird,
ist die eidgenössische. Diese wird wohl auch im Stande sein,
so gut als andere, für den Vortheil der Notenausgabe, den

ihr der Staat und seine Gesetzgebung gewährt, eine kleine

Gebühr an den Staat zu bezahlen.
Die Bedenken, die in der Kommission gegen den Antrag

der Regierung aufgetaucht sind, beruhen weniger auf einem

gewissen Mitleiden mit den Banken, als auf Oppnrtunitäts-
gründen. Man hat gesagt, was die eidgenössische Bank
betreffe so könne diese ihre Noten in andern Kantonen, wo
sie Filialen habe, ausgeben und so hier der Gebühr
entgehen. Ich glaube aber, diese Gefahr sei nicht groß. Erstens
ist immerhin die Hauptbank in Bern, und wenn sie dann
auch durch ihre Filialen Banknoten ausgeben läßt, so können

diese nach meiner Ueberzeugung gleichwohl im Kanton
besteuert werden. Es wird aber der eidgenössischen Bank nicht
in den Sinn kommen, z. B. bei ihrer Filiale in Zürich
Noten auszugeben. Warum nicht? Weil in Zürich zwar
nicht eine Stempelgebühr existirt, aber dafür die Banknoten
mit einer direkten jährlichen Steuer von Vs °/° belegt werden,
so daß eine Note von Fr. 100 in den zehn Jahren, während
deren eine solche durchschnittlich im Umlauf ist, statt der
einmaligen bernischen Stempelgebühr von 75 Rp. eine Steuer
von Fr. 5 bezahlen müßte. In St. Gallen und Luzern, wo
die Bank auch Filialen hat, ist das Verhältniß ebenfalls
ungünstiger, indem diese Kantone eine Banknotensteuer von
1 "/„g erheben, und wenn sie sich nach der Westschweiz, nach

Lausanne oder Genf wenden wollte, so sind dort solche

Steuereinrichtungen daß ich überzeugt bin, sie würde auch dort
schlimmer wegkommen, als in Bern. Sie wird also aus
praktischen Gründen darauf verzichten, anderswo Banknoten
auszugeben, als in Bern, wo sie es immer noch am
wohlfeilsten thun kann.

Uebrigens dürfen wir nicht nur die eidgenössische Bank im
Auge haben. Diese ist allerdings gegenwärtig die einzige Noten-
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bank im Kanton, aberes können noch mehr solche entstehen, und
wir machen nicht nur ein Gesetz wegen einer einzelnen
Anstalt, sondern eines, das allgemeine Geltung haben soll, bis
es abgeändert ist. Wenn es sich überhaupt rechtfertigt, die

Banken einer Steuer zu unterwerfen, so ist hier der beste

Moment dazu; wir thun nur, was andere Kantone in viel
verstärkterem Maße gethan haben, und kommen einem bestimmten

Volkêwuusche entgegen. So weit ich wenigstens die

Stimmung des Volkes kenne, bin ich überzeugt, die Mehrheit
desselben wird diesen Vorschlag mit beiden Händen ergreifen,
und es wird die Besteuerung der Banknoten einer der populärsten
Punkte in dem neuen Gesetze sein. Aus diesen Gründen
beantragt also die Regierung, im Gegensatz zur Mehrheit der
Kommission, die Banknoten einer höheren Stempelgebühr zu
unterwerfen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Der Herr
Finanzdirekwr hat richtig bemerkt, daß der abweichende
Vorschlag der Kommission nicht aus Mitleiden mit den Banken
entstanden- ist, sondern aus Klugheitsrücksichten. Es sind
vorläufig bei dieser Steuer blos zwei Banken in Frage, die
Kantonalbank und die eidgenössische. Die erste ist, wie Sie
wissen, eine Staatsckistalt, so daß es aufs Gleiche herauskommt,

ob wir sie besteuern, oder nicht. Es ist zwar bemerkt

worden, und im Allgemeinen ist das Verhältniß so, daß nicht
nur der Staat am Reinertrag Antheil nimmt, sondern auch
die Obligationäre, denen für ihre 4 Millionen 4 °/„ Zins
garantirt ist, die aber noch im Verhältniß zu ihren Einzahl-
lungeu, d. h. da der Staat 8 Millionen einbezahlt hat, mit
I) am Reingewinn konkurriren. Es ist also ganz richtig, daß
ein verhältuißmäßiger Theil der Stempelgebühren durch die

Obligationäre getragen werden muß. Allein hierauf bemerke

ich, daß bereits vor 2 Jahren ein Anzug erheblich erklärt
worden ist, wonach die Kantonalbank angewiesen werden soll,
diese 4 Millionen Obligationen zu künden. Die betreffende
Kommission ist in dieser Woche zusammengetreten und hat
beschlossen, dem Großen Rathe den Antrag zu hinterbringen,
die Regierung sei einzuladen, auf die Zeit hin, wo das
Anleihen der Kantonalbank von 2^/z Millionen zurückbezahlt
werden muß, zu untersuchen, ob nicht alsdann auch die 4
Millionen zu künden und durch ein neues Anleihen von 6^,
statt 20) Millionen zurückzuzahlen seien. Wenn nun der

Große Rath auf diese Ansicht eingeht, so wäre dann
allerdings die Besteuerung der Kanionalbanknoten werthlos. Was
die eidgenössische Bank betrifft, so hat diese Filialen in Zürich,
St. Gallen, Neuenburg, Basel u. s. w-, und wenn man mit
der Stempelsteuer zu hoch geht, so wird sie in Zukunft ihre
Emissionen von einer anderen Ortschaft aus datiren, z. B.
von Neuenburg, wo man, so viel ich weiß, keine Banknotensteuer

bezahlt. Wenn hingegen das Betreffniß nicht zu groß
ist, so wird sie nicht in Versuchung kommen, unsere Steuer
auf diese Weise zu umgehen.

Es ist mir wohl bekannt, daß die Stimmung im
Allgemeinen .sehr dafür ist, die Banknoten zu besteuern, und ich

werde es durchaus nicht bedauern, wenn der Große Rath
auch den Antrag der Regierung annimmt. Indessen erlaube
ich mir, darauf aufmerksam zu machen, daß der Unterschied
zwischen beiden Anträgen doch ein ganz bedeutender ist. Ich
habe ausgerechnet, wie viel die Kantonalbank für ihre Gesammt-
emission Steuern zu bezahlen hätte. Sie hat im Ganzen

für Fr. 7,800,000 Banknoten emittirt. Nach dem Antrag
der Regierung würde sich die Steuer für diese Emission
belaufen auf Fr. 66,644. 25, nach dem Antrag der Kommission
hingegen aus Fr. 25,849. 50. Nun kann es sich freilich
nicht darum handeln, von vornherein die ganze Emission
nach dem neuen Gesetz zu besteuern, sondern ich nehme an,
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daß es so gemeint ist, — wenn eine andere Ansicht herrschen
sollte, so wäre es gut, sie geltend zu machen — daß die
Banken nur für die neuen Emissionen besteuert werden sollen;
denn es vergehen öfters Jahre, bevor die nämlichen Billets
an die Bank zurückkommen, und übrigens wäre es unmöglich,
die Banken in Betreff der Zurückziehung ihrer Noten zu
kontroliren, indem man ja der Note nicht ansehen kann, ob
sie nicht, wenn sie heute an die Bank zurückgeht, heute wieder
ausgegeben wird, so daß es ein rein verfehlter Versuch wäre,
die ganze Emission aus einmal besteuern zu wollen. Es
würde sich also nur um die Besteuerung der neu emittirten
Noten handeln. Die Kantonalbank hat in der letzten Zeit
für "/t Millionen alte Noten zurückgezogen und neue emittirt.
Nach der Taxe der Regierung hätte dies für 23,600 Stück
zu 75 Ct. eine Gesammtsteuer von Fr. 17,700 gemacht,
nach dem Vorschlag der Kommission aber für 1600 Stück zu
75 Ct. Fr. 1200 und für 22,000 Stück zu 40 Ct. Fr. 8800,
also zusammen Fr. 10,000. Sie sehen demnach, daß zwischen
beiden Vorschlägen ein sehr wesentlicher Unterschied ist.

Ich will Sie nicht länger aufhalten: Sie mögen jetzt
beschließen, was Sie sür gut finden. Wenn Sie die Aussicht
nicht erschreckt, daß vielleicht die eidgenössische Bank mit ihren
Notenemissionen weiter zieht und so oêm Gesetz vollständig
entgeht, so mögen Sie wegen mir persönlich die Ansätze
annehmen, die die Regierung proponirt. Allein meine Aufgabe
ist es, Ihnen die der Kommission zu empfehlen.

Bühl mann. Ich war momentan nicht anwesend, als
die Kommission diese Frage behandelte, und erlaube mir
daher, hier meine Ansicht zu änßern. Wie Sie sich erinnern
werden, habe ich mir schon bei der Berathung des ersten

Entwurfs erlaubt, eine erhöhte Stempelgebühr für die Banknoten

zu beantragen. Man hat aber damals davon abgesehen
und nur ein Minimum von 20 Ct. beschlossen. Ich sehe

nun in den, neuen Entwurf der Regierung und der
Kommiision den Grundsatz des Extrastempels acceptirt, allein in
einer Weise, die nicht entsprechen kann. Die Ansätze der
Kommission sind offenbar zu niedrig, indem sie den
Werthstempel nur in ganz geringem Grade übersteigen, und
umgekehrt sind die Ansätze der Regierung derart hoch, daß eine

große Unbilligkeit daraus entsteht. Wenn eine Banknote von
Fr. 20 einen Stempel von 75 Ct. bezahlen soll, so macht
dies beinahe 4 °/„, und für eine Note von Fr. 50 macht
es 12/z°/o, was jedenfalls zu hoch ist. Ich glaube daher,
man sollte einen Mittelweg suchen und beantrage folgende
Skala, bei der ich davon ausgehe, daß es am Platze ist, die
kleineren Noten, die nicht absolut Bedürfniß sind, höher zu
belasten, als die größeren, mit denen dem Publikum mehr
gedient ist. Ich schlage also vor:

Für Noten bis auf Fr. 50 25 Ct.

„ von „ 51-100 50 „, also ^
„ „ „ „ 101— 500 Fr. 1 und

„ 501-1000 „ 1. 50 Ct.

In Bezug auf den Grundsatz will ich mich nicht weiter
aussprechen, da schon der Herr Finanzdircktor gezeigt hat, daß
die Furcht wegen damit verbundener Gefahren unbegründet ist.

G fell er. Ich erlaube mir blos ein paar Worte über
diese Angelegenheit. Als das vorige Gesetz dem Volke
vorgelegt wurde, hat es vielen Anstoß erregt, daß man nur eine
so minime Abgabe auf die Banknoten lege. Ich glaube
daher, man sollte sich nicht scheuen, jetzt die Ansätze der
Negierung anzunehmen. Es wird dies viel dazu beitragen,
daß das Gesetz um so eher angenommen wird. Ich habe es

schon lange gefunden, daß die Banken für den großen Werth,
den die Banknoten haben, und für die großen Einnahmen,

die sie daraus ziehen, nicht besteuert werden, wie alle andern

Bürger sich auch besteuern lassen müssen. Ich wünsche daher
sehr, daß man die Anträge der Regierung annehme.

Bürki. Ich will mit dem anfangen, womit Herr
Gfeller geschloffen hat. Allerdings haben die Banknoten einen

großen Werth in nationalökonomischer Beziehung: sie erleichtern

Handel und Verkehr in hohem Grad. Namentlich in
der Schweiz haben die Banknoten eine große Bedeutung, weil
die Schweiz ein metallarmes Land ist. Sie wissen, daß seit
der Verwerfung des eidgenössischen Banknotengesetzes die

Emissionsbanken ein Konkordat untereinander errichtet haben,
wonach sie bei einer Notenemission von 105 Millionen
durchschnittlich 35 Millionen Metallgeld vorräthig haben müssen.
Dieses Verhältniß zeigt, welche Bedeutung die Banknote
erlangt hat und wie sehr sie Handel und Verkehr erleichtert.
Eben deswegen bedarf sie aber auch den staatlichen Schutz.
Wir sehen denn auch, daß nur in wenigen Kantonen der

Schweiz die Bauknote besteuert ist. In Basel zahlt man für
Noten von Fr. 31—350 10 Ct. Stempel, von Fr. 351 — 500
15 Ct., von Fr. 501—1000 20 Ct., also >/g °/v„. In Genf
wird bezahlt für Banknoten von Fr. 100 und darunter 5 Ct.,
von da bis Fr. 500 25 Ct. und von da bis Fr. 1000
50 Ct. Bern hat bis dahin von allen Banknoten ohne
Unterschied 10 Ct. Stempel bezogen. Dies sind nun die

einzigen Kantone, die ihre Banknoten mit Stempel belasten.

In den Kantonen Zürich, Solothurn und Luzern, die
Kantonalbanken haben, gehen die Noten derselben und auch die

der Privatbanken vollständig frei aus. Dieser staatlichen
Einrichtung der Nichtstempelung der Banknoten liegt offenbar
die Idee zu Grunde, daß die Banknote für Handel und Verkehr,

nationalökonomisch genommen, einen großen Werth hat,
und, wie bereits erwähnt, der staatlichen Unterstützung sehr

bedarf.
Was nun zunächst unsere Kantonalbank betrifft, so hat

Ihnen der Herr Berichterstatter der Kommission bereits gesagt,
daß nach dem Vorschlag des Regierungsrathes die bisherige
Emission von Fr. 7,800,000 eine Stempelsteuer von
Fr. 66,500 ausmacht. Ich habe in dieser Beziehung auch

nachgerechnet und stimme bis auf einen kleinen Betrag von
Fr. 100 mit ihm überein. Nach dem Kommissionalantrag
hingegen würde die Steuer Fr 21,000 betragen. Nun würde
sich aber, worauf bereits Herr Bühlmann aufmerksam gemacht
hat, nach dem Antrag der Regierung die Sache in Wirklichkeil

so gestalten, daß die niedrigeren Noten von Fr. 20 und
50 in einer ganz exorbitanten Weise belästigt wären. Ich
will von den Zwanzigfrankeunoten absehen, indem ich glaube,
es wäre, nationalökonomisch genommen, kein großes Unglück
für den Verkehr, wenn diese Noten eingingen. Eine andere

Bewandtuiß hat es aber mit den Noten von Fr. 50. Für
diese würde nach dem Antrag des Negierungsrathes die

Stempelsteuer 1^ °/g betragen. Wenn Sie im Weiteren den

Zinsverlust rechnen von den Deckungsvorräthen in den Kassen
und von den Banknoten, die emittirt, aber nicht in Zirkulation
sind, wie z. B. bei den Konkordatsbanken von einer Emission
von 105 Millionen durchschnittlich nur 75 in Umlauf sind,
so machen diese beiden Faktoren zusammen einen ferneren
Verlust von 2'/z °/x, so daß also mit der Stempelgebühr der
Gesammtverlust 4 beträgt. Dies ist nun eine Belastung
unseres Instituts, mit der wir einen Schnitt in's eigene

Fleisch machen und zugleich große Verkehrsinteressen verletzen,
indem dadurch der Verkehr mit Noten unmöglich gemacht wird.

Was dann die eidgenössische Bank anbelangt, so würde
sie von ihrer gegenwärtigen Emission nach dem Vorschlag des

Regierungsrathes Fr. 66,368 zu zahlen haben, nach demjenigen
der Kommission aber Fr. 22,132. Ich möchte nun betonen,
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daß sie ffa freilich einer exorbitanten Besteuerung dadurch
entgehen kann, daß sie sich an anderen Orten niederläßt, und
man würde sie also damit gewissermaßen zum Lande hinausjagen.

Dann ist auch nicht zu vergessen, daß ein Institut
das in dieser Weise belastet wird, um so viel weniger Jahresgewinn

hat, und somit der Staat daher weniger an
Einkommensteuer von ihm bezieht. Im Weiteren liegt offenbar
eine große Ungerechtigkeit darin, daß eine Menge schweizerischer
Emissionsbanken, die Banknoten in unseren Kanton werfen,
wie die von Zürich, Genf u. s. w. dieser Stempelsteuer nicht
unterworfen sein werden, während die eidgenössische Bank nicht
nur diese Stempelgebühren, sondern auch noch die Einkommensteuer

zahlen muß, und zwar, weil der Sitz der Anstalt in
Bern ist, auch von allen ihren Comptoirs in der Schweiz.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes hat
gestern im Eingangsrapport erwähnt, wenn diese Stempelung
der Banknoten nicht genehm sei, so müsse man auf andere
Mittel und Wege bedacht sein, die Banknoten zur Steuer
heranzuziehen. Wir sind nun über die Besteuerung der Banknoten

im Grundsatz alle einig; es handelt sich nur um das
Mehr oder Weniger. Ich würde daher allerdings der Ansicht
beipflichten, die Finanzdirektion solle untersuchen, cb nicht die

von andern Banken emittirten und in unsern Kanton
geworfenen Noten auf irgend eine Art zur Steuer herangezogen
werden könnten, was zwar allerdings seine Schwierigkeiten
haben wird. Hingegen glaube ich, es sei im Interesse von
Handel und Verkehr und gewissermaßen auch im fiskalischen
Interesse des Staates, nicht so hoch zu gehen, wie die

Regierung will; denn allzu scharf macht schartig. Der
Kommissionsantrag entspricht so ziemlich allen billigen Anforderungen;

sollte er nicht angenommen werden, so würde ich in
zweiter Linie zu dem Antrag des Herrn Bühlmann stimmen,
der übrigens von den andern nicht sehr disferirt.

Fell er. Ich theile die Befürchtung des Herrn Bürki
nicht, daß eine gehörige Besteuerung der Banknoten eine
Kalamität zur Folge haben werde, sondern glaube im Gegentheil,
daß es ganz am Orte ist, mit diesem Faktor Geld für den

Staat zu machen, und daß dann das Gesetz um so eher Aussicht

auf Annahme hat. Nachdem man Handel und Gewerbe
im Gesetz gehörig bedacht hat, ist es angezeigt und im Willen
des Volkes, auch die Banknoten ordentlich zu belasten. Ich
beantrage daher, es sei zu bezahlen:

Für Noten bis auf Fr. 50 25 Cts.

„ „ von Fr. 51 bis 100 50 „
„ „ „ „ 101 „ 500 Fr. 1. 50 „
„ „ „ „ 501 „ 1000 „ 3. -und für fernere Fr. 1000 je Fr. 3 mehr.

Ball if. Ich finde mit Herrn Bühlmann die Ansätze
der Regierung für die kleineren Noten zu hoch und schließe
mich in dieser Beziehung den Anträgen der Kommission an.
Was hingegen die höh>mn Noten betrifft, so stimme ich zum
Antrag der Regierung, indem ich auch der Ansicht bin, daß
eine etwas höhere Besteuerung der Banknoten wesentlich zur
Annahme des Gesetzes beitragen werde. Der Antrag des

Herrn Feller geht mir indessen doch etwas zu weit. Ich
möchte also folgende Skala vorschlagen:

Für Noten bis auf Fr. 50 25 Cts.

„ „ von Fr. 51 bis 100 50 „
„ „ „ 101 „ 500 75 „
„ „ „ „ 501 „ 1000 Fr. 1. 50 „

und für je Fr. 500 75 Cts. mehr.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Man
hätte aus verschiedenen Voten den Schluß ziehen sollen, daß

Diejenigen, die den Kommissionalantrag vertreten, lediglich
im Interesse der Kantonalbank handeln, die Andern aber, die

zum Antrag der Regierung stehen, und vor Allem der
Berichterstatter der Regierung, der, um es gleich zu bekennen, der

Urheber dieses Antrags ist, dem Interesse der Kantonalbank
haben zuwiderhandeln wollen. Ich bin bekanntlich berufen
worden, den Verwaltungsralh der Kautonalbank zu präsi-
diren, ich habe einen Eid leisten müssen, ihre Interessen
zu wahren, und ich glaube nun, ihre Interessen zu
wahren, trotzdem ich diesen Antrag stelle. Ich habe die
vollkommene Ueberzeugung, daß der Kantonalbank, resp, dem

Staat -- denn man muß nie vergessen, daß die Kantonalbank

eine Staatsanstalt ist - durch die Besteuerung der
Banknoten durchaus kein Nachtheil entsteht, sondern daß diese

Besteuerung höchstens einigen Inhabern von Obligationen mit
Gewiunantheil einigen Nachtheil zufügt. Nun muß ich
bekennen daß ich nicht den Eid geleistet habe, speziell das
Interesse dieser bevorzugten Gläubiger der Bank zu wahren.
(Heiterkeit.) Wenn man die jüngsthin ausgegebenen Noten
der Kantonalbank in der vorgeschlagenen Weise mit dem

Stempel belegt hätte, so würde dies Fr. 18,000 ausgemacht
haben, und wenn man annimmt, daß der vierte Theil des

Betriebskapitals der Bank aus Obligationen mit Gewinnantheil

besteht, so wären also die glücklichen Herren
Obligationäre im Fall gewesen, Fr- 4500 Stempelgebühr zu
bezahlen. Dies wäre gewiß kein Unglück gewesen; denn diese

Leute, welche eine Reihe von Jahren hindurch 7 ^ "/<, Zins
bezogen haben, können gewiß füglich dafür dem Staat einen

derartigen kleinen Beitrag leisten, und was den andern Theil
der Summe betrifft, so wäre es einfach wieder in die Staatskasse

zurückgeflossen.
Was nun die Frage betrifft, ob auch die bereits im

Umlauf befindlichen Noten der Kantonalbank und der
eidgenössischen Bank besteuert werden müssen, was nach den

Berechnungen, die man angestellt hat, bei der Kantonalbank
Fr. 60,000 nnd bei der eidgenössischen auch beinahe so viel
ausmachen würde, so muß ich nur bedauern, daß wir diese

Summe nicht schon haben, indem wir sie sehr gut gebrauchen
könnten. Aber leider ist das Gesetz nicht rückwirkend und
kann also die bereits vor Jahren ausgegebenen Banknoten
nicht treffen, und es ist auch von keiner Seite der Antrag
gestellt worden, es rückwirkend zu machen. Es unterliegen
somit nur die in Zukunft ausgegebenen Banknoten dem neuen

Stempel, und das Interesse der Banken wird daher nicht so

sehr gefährdet, als es auf die andere Weise geschähe.

Was die Befürchtung anbelangt, man werde durch die

Stempelgebühr das Papiergeld und das Bankkapital aus dem
Lande jagen, so wird dies so wenig der Fall sein, als das
andere Vermögen in Baargcld aus dem Lande fließt,
deswegen weil man es besteuern muß. Wenn Jemand mit blankem
Gelde eine Liegenschaft von Fr. 10,000 kauft, so muß er
diese Liegenschaft auch versteuern, und wenn Jemand mit
blankem Gelde einen Titel von Fr. 10,000 erwirbt, so muß
er diesen Titel auch versteuern, und es ist also durchaus
keine Ungleichheit gegenüber den Banken, daß man ihr Papiergeld

besteuert; es wird im Gegentheil eine bestehende Ungleichheit

einigermaßen gut gemacht. Wollte die eidgenössische Bank,
um dieser Besteurung zu entgehen, ans der Schweiz fliehen,
so wäre sie keine eidgenössische mehr. Nach Zürich, nach

St. Gallen, nach Luzern und noch nach vielen andern Orten
wird sie auch nicht gehen, weil sie dort noch härter besteuert
würde. Nach Freiburg wird sie auch nicht gehen; denn thäte
sie es, so ist dort ein sehr findiger Finanzdirektor, der das
Referendum nicht an der Seite hat, und dem es daher nur
einige Monate Zeit kosten würde, um ein Gesetz zu machen,
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das sie besteuert. (Heiterkeit.) Diese Schreckmäuncheu hat
man also durchaus nicht zu fürchten.

Man macht nun aber der Negierung auch noch den

Vorwurs, es sei unbillig, Noten von Fr. 20 ebenso stark zu
besteuern, als solche von Fr. 500. Diese Einwendung hat
auf den ersten Blick etwas für sich. Aber die Negierung hat
das nicht ohne Absicht und Ueberlegung gethan, sondern sie hat
damit verhindern wollen, daß nicht das eintritt, was eintreten
würde, wenn man einzelne der gestelltenAnträge annehmen würde,
daß nämlich die Banken statt höherer Noten solche von Fr. 50 oder
noch niedrigere ausgeben würden, weil diese niedriger belegt wären.
Die Bequemlichkeit des Papiergeldes für das Publikum fängt nicht
schon bei den Zwanzig- und Fünfzigfrankennoten an, sondern
erst bei den höhern, indem es z. B. sehr bequem ist, sich einer
Note von Fr. 1000 zu bedienen, statt daß man einen großen
Haufen von Baargeld nachschleppt oder transportirt. Der
Staat hat daher gar keinen Grund, die kleinen Noten zu
begünstigen. Er hat im Gegentheil Ursache, es nicht zu
begünstigen, daß z. B. ein Arbeiter, der 14 Tage lang
gearbeitet hat, statt in klingender Münze, worauf er Anspruch,
und woran er am meisten Freude hat, mit Papierwischen
von Fr. 20 oder 50 bezahlt werde, für deren Auswechslung
er erst noch von Pontius zu Pilatus laufen muß, und die

er, wenn es etwa französische Noten sind, nicht einmal lesen
kann. Der Kleinverkehr bedarf keiner Banknoten; denn die
kleinen Leute und die Arbeiter wollen lieber baares Geld,
und die Summen, die sie zu transportiren haben, mögen sie

in Silber oder Gold bestehen, sind in der Regel nicht der

Art, daß sie durch das Tragen derselben stark belästigt werden,
sie sind im Gegentheil nur viel zu wenig mit dem Gelde
belästigt. (Heiterkeit.) Es giebt also durchaus keine

Bevölkerungsklasse, die von den kleinen Noten irgend welchen Vortheil

hat oder vorzüglich daran hängt; im Gegentheil beginnen,

wie gesagt, die Vorzüge der Noten erst in den höheren
Regionen, bei den 500 und 1000 Franken Noten, in Summen,
zu denen Unsereins leider so wenig kommt. (Heiterkeit.)
Diese höheren Noten soll man also im Verhältniß nicht höher
besteuern, als die kleinen, um zu verhüten, daß man mit
kleinen überschwemmt wird, und deßhalb möchte ich den

Antrag der Negierung empfehlen, der einen einheitlichen Ansatz
für alle Noten bis auf 500 Fr. feststellt und dann von 500
zu 500 Fr. weiter geht.

Schließlich erkläre ich, daß, wenn ein Antrag angenommen
werden sollte, der nach der Meinung der Regierung die

Interessen des Staates zu wenig wahrt, die Negierung sich

erlauben wird, — ich wenigstens werde den Antrag stellen

vor der zweiten Berathung dem Großen Rath ein eigentliches
Banknotensteuergesetz vorzulegen, um auf diese Weise die

Besteuerung mittels des Stempels zu ersetzen, und daß sie dabei
die Sympathie des Volkes für sich haben wird, davon ist die

Regierung überzeugt.

Bühlmann. Ich möchte dem Herrn Finanzdirektor in
Bezug auf seine letzte Bemerkung nur erwidern, daß auch
bei meiner Skala die kleinen Noten stärker belastet werden,
als die großen. Ich habe sie mit Absicht so gemacht, daß es

die Banken doppelt so theuer zu stehen käme, wenn sie

kleine Noten ausgeben wollten, statt große. Allein auf der
andern Seite sind die Ansätze der Regierung zu hoch.

Abstimmung.
Die fünf vorgeschlagenen Skalen werden in koordinirte

Abstimmung gesetzt, aus der die Ansätze des Regierungsrathes

sofort mit dem absoluten Mehr (118 Stimmen)
hervorgehen.

§ 3, II. u.

H.rr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Kartenspiele bezahlen nach dem bisherigen Gesetze eine Stempelgebühr

von 30 Ct. Nun soll die Gebühr auf 50 Ct. erhöht
werden. Diese Erhöhung wird zwar auch Nachtheile mit sich

bringen; denn wenn man in Zukunft 50 Ct. zahlen muß
für ein Kartenspiel, so liegt dies nicht im Interesse der Nein
lichkeit und Gesundheit, da die Spiele Nur noch länger werden
herumgeschoben weiden, als es bisher der Fall war. (Heiterkeit.)

Der Herr Berichterstatter der Kommission
bemerkt, daß es in der Parenthese statt lit. ä heißen sollte:
lit. k.

Friedli. Ich schlage vor, die Stempelgcbühr für die

Kartenspiele auf Fr. 1 festzusetzen. Wenn irgendwo eine

Erhöhung am Platze ist, so ist es hier der Fall.

H au s er. Ich glaube, man sollte die Gebühr nicht so

hoch stellen. Ein Kartenspiel ist nach ein- bis zweistündigem
Gebrauche beschmutzt und muß auf die Seite gelegt werden.
Man kann es nicht waschen, sondern muß es durch ein anderes

ersetzen, daher scheint mir, es sollte die Gebühr nicht zu hoch

angesetzt werden, und ich schlage vor, sie auf 40 Rappen zu
fixiren.

Herr Berichterstatter der Kommission. Es ist
Sache der Appreciation, ob man die Gebühr ans 40, 50 oder

100 Rappen festsetzen wolle. Dagegen möchte ich doch ans
einen Punkt aufmerksam machen. Die Stempelgcbühr für
die Kartenspiele fällt größtenteils den Wirthen ans. Wenn
man nun diese im Wirthschaftsgesetze wieder belastet, so werden

sie schließlich unwillig, und es wird dann vielleicht manchmal
mit ungestempelten Spielen gespielt. Ich möchte daher bei
dem Ansätze des Entwurfes bleiben. Man kann schließlich
auch Alles übertreiben.

Abstimm ung.

I. Für 40 Rappen Minderheit.

„ einen höhern Ansatz Mehrheit.
2. Für 50 Rappen Mehrheit.

„ Fr. 1 Minderheit.

8 3, II 5.

Herr Berichterstatter der Kommission. Hier ist

ebenfalls ein Druckfehler zu berichtigen. Es sollte heißen:
„Anweisungen, soweit sie nicht unter I 5 fallen" und nicht
I o, wie es im Entwurf heißt.

Steiner. Ich erlaube mir blos einige Worte, um
Klarheit in zwei Punkte zu bringen, die, wenn sie nicht
aufgehellt würden, in ein gewisses Düster gerathen würden. Ich
mache aufmerksam, daß das Stempelgesetz bis jetzt ohne
Ausnahme den Grundsatz aufstellt, eine Quittung über den

Betrag von Fr. 50 müsse auf gestempeltem Papier ausgestellt
werden. Nun würden wir vielleicht mit diesem Grundsatz,
wenn wir ihn zu strikt handhaben würden, ein altes und sehr

zweckmäßiges Herkommen über den Haufen stoßen. Ich mache

aufmerksam, daß da, wo bereits ein Forderungstitel besteht,
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nach bisherigem Usus die Quittung für die Abschlagszahlung
im Forderungstitel einzutragen ist. Es gibt nun Forderungs-
titel aus dem vorigen Jahrhundert, und bisher hat jeder
Amtsschreiber eine solche Quittung auch auf einem
ungestempelten Titel als rechtsgültig angenommen. Es ist das
nicht eine Finanzfrage. Wenn man nun hier nicht Aufklärung
erhalten würde, so könnte sich leicht die Meinung verbreiten,
daß neben dem Titel noch eine Quittung auf Stempelpapier
ausgestellt werden müsse. Es hätte eine große Rechtsunsicherheit

zur Folge, wenn man den Titel herausgeben und aus
eine besondere Quittung quittiren müßte. Mit einem solchen

unquittirten Titel könnte großer Mißbrauch getrieben werden.

Ich halte dafür, es solle im Titel selbst für die Zahlung
quittirt werden und zwar ohne Stempel.

Ein weiterer Punkt ist folgender: Gestern haben wir bei

§ 1 gesehen, daß vielfach die Frage erhoben wird, ob nach-
einauderfolgende Zahlungen auf das gleiche Stempelblatt
quittirt werden dürfen. Wir sind nicht im Klaren darüber,
und man hätte vielleicht die gestrige Anfrage besser bei diesem

Paragraphen an den Berichterstatter gerichtet. Es wurde gestern

gesagt, ein Theil der Kommission sei der Ansicht, für jede

Quittung sei ein neuer Stempel nöthig, während der andere

Theil die mildere Ansicht vertrete, die bei der Berathung
des verworfenen Stempelgesetzes die Mehrheit für sich hatte,
daß nach bisherigem Usus ein Stempelblatt ausgenützt werden
könne. Das soll nun aber nicht schrankenlos geschehen,
sondern nur in gewissen Fällen gestattet sein. Ich halte dafür,
wir sollen Sparkassenbüchlein in dieser Weise begünstigen,
sonst würden wir für solche Banken eine große Schwierigkeit
schaffen, wenn fast jede Einzahlung eines Sparpfennigs mit
einem neuen Stempel versehen werden müßte. Ferner kommen
in Betracht fortgesetzte Miethzinszahlungen und Kapitalzinszahlungen.

Man wird sagen, in den letztern Fällen sei mehr
der Reiche betroffen, und ich lege deshalb nicht großen Werth
darauf, wie Sie entscheiden; darauf aber lege ich Werth, daß

in dieser Beziehung Klarheit geschaffen werde. Um nun nicht
wieder mit bloßen Anfragen zu fechten, worüber Niemand
bestimmte Auskunft geben kann, erlaube ich mir einen Antrag
zu stellen, den der Große Rath annehmen oder verwerfen
mag. Gehen wir ohne einen solchen Entscheid auseinander,
so weiß Niemand, wie es in dieser Richtung gehalten sein

soll und was da beschlossen worden ist. Das ist aber wichtig
für unsere Stellung und auch wichtig für den Volksentscheid.

Ich stelle daher folgenden Antrag, lege jedoch auf die Redaktion
keinen Werth: „1) Besteht ein Titel für eine Forderung, so

können die Empfangsscheine für Abzahlungen in den Titel
eingetragen werden und bedürfen des besondern Stempels
nicht. 2) Ist für eine Zahlung eine gestempelte Quittung
ausgestellt worden, so darf der vorhandene Raum, ohne fernere

Stempelung, für die Empfangsbescheinigungen fortgesetzter

gleichartiger Zahlungen benutzt werden."

Wyttenbach. Nach 8 1 >it. d sind Quittungen und
Empfangsbescheinigungen, sofern der daraus hervorgehende
Werth Fr. 50 übersteigt, grundsätzlich dem Stempel
unterworfen. Nun beträgt nach W II. b die Stempelgebühr für
Quittungen und Empfangsbescheinigungen 10 Cts. ohne Rücksicht

auf das Format des Papiers. Bis dahin hat man für
lOräppige Quittungen ein Oktavblatt verwendet, nun aber

soll laut § 3 III. Schluß das Oktavblatt 15 Rappen kosten.

Es scheint mir darin etwas Unklares und Undeutliches zu liegen.

Trachsel in Niederbütschel. Es handelt sich nicht blos
um Quittungen und Empfangsbescheinigungen, sondern auch

um andere Eintragungen auf bereits gestempelte Akten. Ich
möchte da einen Antrag stellen, der weiter geht als derjenige
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des Herrn Steiner, nämlich: „Eintragungen in gestempelte
Akten bedürfen keines besondern Stempels." Man könnte

fragen, wenn ein Akt dem Werthstempel unterworfen ist, ob

man eine Quittung darunter setzen dürfe, ohne sie noch

besonders zu stempeln. Ich glaube ja und empfehle daher
meinen Antrag.

Herr Berichterstatter der Kommission., Ich
beabsichtigte bereits, die Mittheilung zu machen, daß bezüglich
der ersten Frage, welche Herr Steiner' angeregt hat, auch ein

Beschluß gefaßt worden ist, der aus Versehen nicht in's Projekt

aufgenommen worden ist. Wir haben mit Mehrheit der

Stimmen beschlossen, die Bestimmung des verworfenen
Gesetzes aufzunehmen, welche lautet: „Wenn dieselben auf bereits
gestempelte Aktenstücke angebracht werden, so bedürfen sie keiner
weiteren Stempelung." Das wäre auch ungefähr das, was
Herr Trachsel will. Die Kommissionsmehrheit ist also mit
dem Antrage einverstanden. Ob Sie nun die Redaktion des

frühern Entwurfs oder diejenige des Herrn Steiner vorziehen,
ist mir gleichgültig. Nur halte ich dafür, diejenige der

Kommission gehe noch etwas weiter als die des Herrn Steiner.
Was den zweiten Antrag des Herrn Steiner betrifft, so

ist darüber auch gesprochen worden, und es haben sich die

Ansichten darüber getheilt, ob es gestattet sein solle, das

nämliche Blatt für mehrere Quittungen zu verwenden, oder
ob jede Quittung neu gestempelt werden müsse. Unser Gesetz

stellt drei Arten Gebühren auf: den Werth-, den Format-
und den fixen Stempel. Empfangsbescheinigungen fallen unter
den fixen Stempel, und es ist daher gleichgültig, welches

Format dabei angewendet werde. Man wollte dabei einen

Uebelstand beseitigen, der sich bisher geltend gemacht hat.
Wenn nämlich z. B. die Rechnung eines Arbeiters auf einem

ganzen Bogen enthalten war, konnte man nicht quittiren,
ohne den Formatstempel zu bezahlen, also 00 Rp. für den

ganzen Bogen, oder aber man mußte die Quittung auf ein
besonderes Blatt machen und sie der Rechnung anheften. Die
Kommission hat gefunden, das sei ein Uebclstand, der viel
dazu beigetragen habe, daß das Stempelgesetz nicht strenger
vollzogen worden ist. Man will daher dem Publikum die

Sache dadurch erleichtern, daß man für Quittungen und
Empfangsbescheinigungen einfach eine fixe Gebühr von 10 Np.
aufstellt. Da wir also hier das Format nicht berücksichtigen,

ist es gefährlich zu gestalten, daß das gleiche Blatt für
fortgesetzte Quittungen ausgenützt werden könne. Die Folge
davon wäre die, daß man einen ganzen Bogen nähme, und

ihn nur für die erste Quittung stempeln ließe, wo dann ein
solcher Bogen für 20—30 Jahre benutzt werden könnte.

Sobald man den fixen Stempel für Quittungen einführt,
so sollte für jede neue Quittung welche Fr. 50 übersteigt,
auch der Stempel bezahlt werden. Dies ist indessen nur
meine persönliche Ansicht, und ich spreche da nicht im Namen
der Kommission.

Steiner. Ich kann mich in Beziehung auf den ersten

Punkt den Anträgen der Kommission und des Herrn Trachsel
anschließen. Was den zweiten Punkt betrifft, so erkläre ich

von vornherein, daß ich nicht meine, es solle in Zukunft ein

Foliobogen mit 10 Rappen gestempelt und für eine ganze
Reihe von Quittungen benutzt werden können, sondern ich

möchte die Sache aus das kleinste Stempelformat restringirt
wissen. Ich erweitere daher meinen zweiten Antrag dahin,
daß demselben beigefügt werde: „doch mit Einschränkung
dieser Vergünstigung auf das kleinste Stempelformat."

Der Herr Präsident frägt Herrn Trachsel an, ob er
sich der Redaktion der Kommission anschließen könne.

91
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Trachsel in Niederbütschel. Ich möchte, daß auch

Uebergaben darunter verstanden würden.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Es waltet
darüber kein Zweifel, daß, wenn Uebergaben in den Titel
eingetragen werden, dafür keine weitere Stempelung nöthig
ist. Es wird Niemanden einfallen, dafür eine neue
Stempelung zu verlangen.

Trachsel in Niederbütschel. Ich möchte, daß das im
Gesetze genau gesagt würde.

Steiner. Dann schließe ich mich dem Antrage der

Kommission an.

Sahli. Ich glaube, es sei eine wesentliche Differenz
zwischen dem Antrage des Herrn Steiner und demjenigen der

Kommisston. Der Antrag des Herrn Steiner geht dahin,
daß Eintragungen, die sich auf den Inhalt des Titels
beziehen, in diesen letztern gemacht werden können, ohne
besonders gestempelt zu werdeU, während der Antrag der

Kommisston viel weiter geht und ungefähr wie derjenige des

Herrn Trachsel sagt, daß Eintragungen auf gestempelte Akten
keiner weitern Srempelung bedürfen. Der Antrag führt
dazu, daß man gebrauchtes Stempelpapier nehmen, die Jn-
scriptionen durchstreichen und ganz neue, fremde Eintragungen
vornehmen kann. So weit möchte ich nicht gehen, sondern
ich würde den Antrag des Herrn Steiner vorziehen.

Trachsel in Niederbütschel. So weit möchte auch ich

nicht gehen, und ich kann mich dem Antrage des Herrn Steiner
anschließen.

Der Herr Berichterstatter der Kommission schließt

sich ebenfalls dem Antrage des Herrn Steiner an.

Abstimmung.
1. Für den ersten Antrag Steiner Mehrheit.
2. „ „ zweiten Antrag Steiner nebst

dem von ihm nachträglich vorgeschlagenen Zusätze 106 Stimmen.
Dagegen 42 „

8 3. III.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier
wird der Preis des Formatstempels fixirt, und zwar so, daß
er gegenüber dem des verworfenen Entwurfs wesentlich
erhöht wird.' Da der neue Entwurf in allen Punkten, namentlich
beim Werthstempel, eine bedeutende Erhöhung gegenüber dem

verworfenen Gesetze enthält, so war es eine Sache der
Konsequenz, auch hier eine Erhöhung zu beantragen.

Genehmigt.

8 4.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Arten der Bezahlung der Stempelabgabe, resp, die verschiede¬
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nen Stempelformen sind die gleichen wie bisher. Das
Stempelpapier hatten wir bereits im Formatstempel. Auch
das Stempelvisum kam bereits bisher vor, z. B. wenn
Untersuchungsakten durch das Visum gestempelt werden mußten.
Auch die Marken hatten wir schon bisher, jedoch war ihr
Gebrauch auf gewisse Schriftstücke beschränkt, so daß z. B.
ein Kaufvertrag, der nur mit Marken gestempelt war, nicht
als gestempelt angesehen wurde. In Zukunft soll diese

bequeme Art der Bezahlung der Stempelabgabe allgemeinere
Verwendung finden und namentlich auch beim Werthstempel.
Auch den nassen Stempel besaßen wir schon bisher, und er
wurde bei Plakaten angewendet. Er wird auch in Zukunft
da zur Anwendung kommen. Die näheren Ausführungsbestimmungen

über die Anwendung dieser Stempelformen wird
man dann dem Vollziehungsdekret überlassen.

Genehmigt.

8 5.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. In
§ 5 wird die Frist und die Art und Weise festgesetzt, wann
und wie die Stempelgebühr bezahlt werden soll. Bisher
mußte ein Akt bei seiner Ausstellung oder binnen 14 Tagen
nach der Ausstellung gestempelt werden. In Zukunft soll
bei den meisten Akten die Frist auf 30 Tage erstrecke werden.
Diese Frist war auch im verworfenen Gesetze. Dadurch wird
eine Erleichterung für das Publikum eingeführt. Eine
Ausnahme wird gemacht für Wechsel und Anweisungen. Diese
sollen sofort bei ihrer Ausstellung oder, wenn sie außer dem
Kanton ausgestellt worden, sobald sie in die Hände des ersten
im Kanton wohnenden Trägers gelangen, gestempelt werden.
Würde diese Ausnahme nicht gemacht, sondern auch für diese

Aktenstücke eine Frist von 30 Tagen gewährt, so würde eine

Anzahl Wechsel der Stempelpflicht entgehen, indem sie wieder
aus dem Kanton gehen oder durch andere ersetzt würden w.
Die Kommisston und die Regierung haben übereinstimmend
gesunden, daß, wenn man da der Defraudation nicht Thür
und Thor öffnen wolle, man die sofortige Stempelung
verlangen müsse. Der 8 5 bestimmt ferner, daß für Akten,
welche zu spät zur Stempelung einlangen, eine Extrastempelgebühr

zu bezahlen sei. Bisher belies sich dieselbe auf den

Machen Betrag der einfachen Gebühr, in Zukunft soll sie

nur die Höhe des Machen Betrages erreichen. Also auch
da ist wieder eine Erleichterung für das Publikum, und zwar
aus dem Grunde, weil man sagte, es könne Leute geben,
welche ohne Absicht, den Staat zu betrügen, aus Unkenntniß
und aus Versehen die 30lägige Frist oder bei einem Wechsel
die sofortige Stempelung versäumen. Wenn sie nach dieser

Frist sich freiwillig stellen und dem Staate geben wollen,
was ihm gebührt, so soll man ihnen die Gebühr abnehmen,
ohne sie durch eine allzuhohe Strafe zu belegen. Setzt man
die Strafe zu hoch, so hat dies zur Folge, daß man allfällige
WiderHandlungen gegen das Stempelgesetz zu verheimlichen
sucht. Wird aber nur der Mache Betrag verlangt, so ist
anzunehmen, daß sich die größere Zahl der dem Stempel
entgangenen Akten nachträglich einstellen werde, um der
Stempelpflicht Genüge zu leisten. Das ist der Grund, der

zu dieser Bestimmung geführt hat.

Herr Berich terstater der Kommisston. In der
Parenthese sollte auch eingeschaltet werden: „8 3 II. b. indem
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auch Anweisungen, die dem fixen Stempel unterstellt werden,
bei der Ausstellung gestempelt werden sollten. Was die 30-
tägige Frist betrifft, so ist die Frage aufgeworfen worden,
wie es sich mit den Akten verhalte, welche außerhalb des

Kantons verfaßt worden sind und bei einer gerichtlichen
Verhandlung in's Recht gelegt werden. Ich habe darauf
erwidert, daß es selbstverständlich sei, daß hier das Datum der

Ausstellung nicht maßgebend sein könne, sondern daß die

Pflicht zur Stempelung früher nicht bestanden habe und erst
dann eintrete, wenn die Akten vor Gericht produzirt werden
sollen. Nun wird es gut sein, wenn der Herr Berichterstatter
des Regierungsrathes darüber eine Erklärung abgibt, ob er
mit dieser Anschauung einverstanden sei oder nicht, oder ob

es vielleicht nothwendig sei, diesen Punkt hier ausdrücklich zu
erwähnen. Es ist mir heute aufgefallen, daß es am Schluße
heißt: „der einfachen Gebühr". Das ist bei den verschiedeneu

Ansätzen, die wir haben, etwas unklar, und ich möchte daher
lieber sagen: „vom t0fachen Betrag der dem Stempel
unterliegenden Gebühr."

Michel, Fürsprecher. Es heißt in § 5, Wechsel und
Anweisungen, die außer dem Kanton ausgestellt werden,
sollen gestempelt werden, wenn sie in die Hände des ersten
im Kanton wohnenden Trägers gelangt sind. Soll diese

Bestimmung den Sinn haben, daß, wenn Jemand aus dem

Ausland einen Wechsel oder eine Anweisung erhält, er sofort
auf das Stempelamt laufen und den Akt stempeln lassen soll?
Ich glaube nein. Wenn man aber das nicht will, so sollte
mau eine andere Redaktion wählen und sagen: Die
Stempelung von Wechseln und Anweisungen, die im Auslande
ausgestellt worden sind, soll stattfinden, bevor der Träger
derselben im Kanton davon Gebrauch macht.

Bühlmann. Ich möchte statt der vom Berichterstatter
der Kommission vorgeschlagenen Redaktion einfach sagen:
„verschlagene Gebühr".

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. In
Bezug auf die Anfrage des Berichterstatters der Kommission
glaube ich, es könne da kein Zweifel obwalten. Wenn außerhalb

des Kantons ausgestellte Akten iu's Recht gelegt werden,
so wird es gehen, wie bisher: der Richter wird sie sofort an
Stempelstatt vistren. Ich glaube nicht, daß man darüber
irgend etwas Näheres zu bestimmen brauche; denn man hat
da einen langjährigen Usus, der jeden Zweifel unmöglich
macht. Hinsichtlich der Redaktion des Schlußsatzes sehe ich

nicht ein, daß sie zu irgend einem Zweifel sollte Anlaß geben
können. Die einfache Gebühr bezieht sich natürlich aus
diejenige Gebühr, welcher der betreffende Akt unterworfen ist,

sofern die Stempelung rechtzeitig stattgefunden hat. Die 10-
fache Gebühr ist also der 10fache Betrag der ursprünglichen
gesetzlichen Gebühr. Die von Herrn Scherz vorgeschlagene
Redaktion mag zwar auch gut sein, vorläufig aber gefällt
mir die des Entwurfs ebensogut.

Was die Anfrage des Hrn. Michel betrifft, so kann

man nicht wohl normiren, wie lange man bis zur Stempelung

warten soll, wie manche Minute, oder wie manche
Stunde. Man soll eben die Stempelung bald vornehmen
und nicht 14 Tage warten, um während dieser Zeit dem

Wechsel eine andere Richtung zu geben, so daß er der
Gebühr nicht mehr unterworfen werden kann. Wenn man die
Redaktion des Herrn Michel annimmt, so gibt man dem

Betreffenden das Mittel an die Hand, daß er, wenn er
ertappt wird, sagen kann, er habe von dem Akt nicht Gebrauch
machen wollen. Man wird natürlich Niemanden zumuthen,
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in der nämlichen Minute oder mitten in der Nacht die

Stempelung vorzunehmen.

Morgenthaler. Es ist ausgesprochen worden, daß

man, wenn man einen Wechsel aus dem Auslande erhält,
baldigst aus das Stempelamt gehen müsse, um ihn stempeln
zu lassen. Ich habe mir nun vorgestellt, daß man da gar
nicht auf das Stempelamt zu gehen brauche, sondern daß es

sich von selbst verstehe, daß man im Vollziehungsdekret
bestimmen werde, es können da Stempelmarken gebraucht werden,

die dann Jeder selbst auf den zu stempelnden Wechsel
aufdrücken kann, und über die er ein Jndossement oder eine

Quittung schreiben wird. Ich wünschte darüber Auskunft zu
erhalten.

Kühn. Ich möchte dem Antrage des Herrn Michel
entgegentreten. Was bezweckt man damit, daß man Wechsel,
die auswärts ausgestellt werden, stempelpflichtig erklärt?
Man will das Ausland damit besteuern, wie auch wir
besteuert werden, wenn wir auf das Ausland ziehen Wenn
man nun aber erst zu stempeln braucht, wenn man von dem
Wechsel Gebrauch macht, so wird die Stempelung gar nicht
vorgenommen sondern man schickt den Wechsel einfach zurück.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herrn
Morgenthaler gegenüber bemerke ich, daß ich ganz
einverstanden bin, daß die Stempelung mittelst Marken erfolgen
kann. Wenn von einem Gang auf das Stempelamt die
Rede war, so war dies nicht wörtlich aufzufassen. Es wird
genügen, daß der Empfänger Marken ausklebe und seinen
Namen darauf setze oder nur die Anfangsbuchstaben des

Namens, wie es auch im deutschen Stempelgesetze
vorgeschrieben ist.

Michel, Fürsprecher. Ich glaube, Herr Kühn habe
die Sache irrig aufgefaßt. Wenn Wechsel aus dem Auslande
hieher geschickt werden, so werden sie entweder an einen
Geschäftsmann oder an einen Banquier gesandt, um die betreffenden

Summen zu erheben. Schickt man nun einen Knaben,
um das Geld zu beziehen, so wird von dem Wechsel Gebrauch
gemacht und das Banquierhaus ist verpflichtet, vorher den
Wechsel zu stempeln. Behält man die Redaktion des

Entwurfes bei, so muß der Wechsel sofort gestempelt werden oder
aber er unterliegt dem Extrastempel. Das kann nicht
ausgeführt werden, und wir sollen kein Gesetz machen, das sich

nicht ausführen läßt. Eine Kontrole läßt sich nur ausüben,
wenn man bestimmt, daß die Stempelung erfolgen solle, bevor
von einem Wechsel Gebrauch gemacht wird. Ich beharre
daher aus meinem Antrage.

Der Herr Berichterstatter der Kommission schließt
sich dem Antrage des Herrn Bühlmann an.

A b st i m m u n g.

1) Für die Redaktion der lit. n des

Entwurfs 70 Stimmen.
Für den Antrag Michel 61 „
2) Für die Redaktion des Schlußsatzes

im Entwurf Mehrheit.
Für den Antrag Bühlmann Minderheit.
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Hier bricht der Herr Präsident die Berathung ab.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Anzeige.

Mit Rücksicht auf die bevorstehende
Volksabstimmung über denGotthardbahnkompromitz
lassen wir nachstehend zunächst die Verhandlung
hierüber im Schootze des Großen Rathes von
Montag den S. Dezember 187« folgen.

Die Redaktion.

Anzug

der Herren Direktor Kummer und Mithafte mit dem

Schlüsse, es möchte vom Großen Rath eine empfehlende

Ansprache an das Volk zu Gunsten des Gotthardkompro-
misses erlassen werden.

Zur Begründung dieses Anzug es ertheilt der Herr
Präsident das Wort Herrn

Kummer, Direktor. Der Anzug, der Ihnen Freitag
verlesen und der von etwa 30 den verschiedenen Parteien
angehörenden Mitgliedern des Großen Rathes
unterzeichnet ist, soll ich motiviren. Es handelt sich da nicht
darum, den einstimmigen Beschluß zu motiviren, den wir
am 12. September gefaßt haben, als wir beschlossen, es

solle der Kanton Bern die ihm zugemuthete Nachsubvention
von Fr. 402,000 bewilligen. Das ist eine beschlossene

Sache. Es handelt sich jetzt um unsere Beistimmung und
Mitwirkung zur Annahme des Bundesgesetzes vom 22. August,
wonach den Kantonen, welche Subventionen an die Gott-
hardbahn leisten sollen, ein Bundesbeitrag von 4 Vs

Millionen zugesichert wird, zu welcher Summe im Interesse
des Friedens der Schweiz noch kommen fernere 4^/z
Millionen für einen westlichen Alpenübergang, wenn dafür
im Uebrigen der Finanzausweis geleistet werden kann,
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4j/2 Millionen für einen östlichen Alpenübergang unter
der gleichen Bedingung und endlich 2 Millionen für die

Monte Cenere - Linie, dieses südliche Verbindungsstück,
welches in dem neuen Staatsvertrag fallen gelassen worden

ist.
Gegen dieses Bundesgesetz sind 30,000 und etliche

hundert gültige Referendumsbegehren eingelangt und die'

Folge davon ist die, daß am 19. Januar des nächsten

Jahres das Schweizervolk über die Annahme oder

Verwerfung dieses Bundesgesetzes abzustimmen haben wird.
Es ist schon wiederholt in unserm Großen Rathe wie in
den Großen Räthen anderer Kantone über die Annahme
von Bundesgesetzen und Bundesverfassungen diskutirt
worden, nicht in dem Sinne, daß man darüber abstimmte,
ob sie anzunehmen seien oder nicht, denn der Große Rath
hat über Bundesgesetze nicht mehr abzustimmen, wie unter
der alten Tagsatzung, sondern in dem Sinne, daß er als
Wahrer der öffentlichen Interessen dem Volke gegenüber
sich aussprach, ob er vom bernischen Standpunkte aus
das betreffende Gesetz empfehlen könne oder nicht. Es wird
also heute nichts Neues vorgebracht, sondern wir haben
schon zu verschiedenen Malen solche Sachen behandelt,
und in andern Kantonsräthen ist dies nicht nur in
empfehlendem sondern auch im umgekehrten Sinne
geschehen.

Wenn nun ein ähnlicher Gedanke hier vorgeschlagen
wird, so dürfen wir wohl sagen, wir seien in hohem
Grade bei der Sache interessirt. Wenn der Bundesbeitrag
von 4'/2 an die 6V2 Millionen, welche die Kantone an
die Gotthardbahn geben sollen, verworfen wird, so kommt
die Frage wieder in der Form, daß die Kantone 6^/2

Millionen zusammensteuern sollen. Ob ihnen dies dann

möglich sein wird, nachdem sich im Laufe dieses Jahres
herausgestellt, daß sie es nicht können, wird sich fragen,
und jedenfalls wird die Sachlage eine sehr schwierige
werden. Also schon deßwegen muß es uns im höchsten

Grade daran liegen, daß, nachdem wir Fr. 400,000
beschlossen haben, dieser Beschluß nicht ein unwirksamer sei,

und daß man nicht auf die Frage zurückkommen und
vielleicht dem Volke selber dann möglicherweise die doppelte
oder eine noch höhere Summe vorschlagen müsse.

Es liegt uns aber wegen des Gotthardunternehmens
selbst daran, daß dieses Bundesgesetz wirklich in Kraft
trete. Wir haben im Jahr 1870 eine Subvention von
1 Million und jetzt wieder Fr. 400,000 beschlossen, weil
wir wissen, daß die Gotthardbahn, abgesehen von unsern
Eisenbahnen, im höchsten Grade im volkswirthschaftlichen
Interesse der Schweiz und speziell des Kantons Bern liegt,
und zweitens wegen unserer Eisenbahnen selbst, weil wir
wissen, daß namentlich der Ertrag der Bern-Luzernbahn
von der Erstellung der Gotthardbahn wesentlich abhängt,
daß aber auch unsere bernische Jura-Bahn betheiligt ist,
indem auf der Linie Pruntrut-Basel mittelst der Bötzberg-
linie ein bedeutender internationaler Verkehr sich herstellen
wird. Es muß uns aber noch aus einem weitern Grunde,
wegen des innern Friedens der Schweiz, daran liegen, daß
dieser fast einstimmig gefaßte Beschluß nicht schließlich durch
eine Agitation, wie wir noch wenige in unserm Lande
gesehen haben, zu nichte gemacht werde. Welches Chaos
würde entstehen in unsern eidgenössischen Verhältnissen,
wenn es Denjenigen, die nun schon seit mehr als sechs

Jahren Alles, was von Bern ausgegangen ist, heftig
bekämpfen, gelingen sollte, diesen Beschluß zu nichte zu
machen! In welche Zustände würden wir in der Schweiz
gerathen in Bezug auf Alles Dasjenige, was weiter noch
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angestrebt wird und wobei der Kanton Bern in hohem
Grade betheiligt ist! Und wie würden wir dastehen
gegenüber dem Auslande, welches uns von Staatswegen
65 Millionen, Italien 45 und Deutschland 20, als Sub-
sidien bewilligt hat an eine Bahnlinie, die auf Schweizerboden

gebaut wird, wenn wir selbst diese Linie aufgeben
würden! Man mag sagen, es handle sich da um eine

Privatsache, allein die Gotthardbahn ist doch ein öffentliches

Werk, und wir würden uns gegenüber dem
Auslande blamiren.

Es sind in neuester Zeit Ereignisse eingetreten, welche

uns doppelt mahnen, die Wichtigkeit dieser Verhältnisse
in's Auge zu fassen: Böswillige Zeitungen haben die

Attentate gegen die Oberhäupter des Deutschen Reiches und
Italiens der Schweiz und dem in derselben herrschenden
Geiste zugeschrieben. Wir dürfen ganz herzhaft sagen,
diese Attentate gehen uns Nichts an, mögen Diejenigen,
welche Könige und Kaiser haben wollen, dafür sorgen,
wie sie die Personen derselben sicherstellen. Wir haben
kein Interesse, ob ein Attentat geschehe oder nicht. Wir
beweisen aber am besten dadurch, daß diese Frage uns
ganz fern liegt, wenn wir, als ob Nichts geschehen wäre,
die friedlichen Beziehungen zum Norden und Süden, wie
vorher, auch in Zukunft festhalten und an den Werken
des Friedens mitarbeiten, wegen deren wir mit ihnen
unterhandelt haben; und wenn das Schweizervolk mit
großer Majorität zu diesen Werken steht, so ivird Jedermann

sagen: Das sind die Schweizer: für sich wollen sie

die Freiheit, andere Leute lassen sie machen, aber sie

haben ein großes Interesse, mit den andern Nationen in
friedlichen Verkehrsverhältnissen zu leben, und darauf
gründet sich die Blüthe der Schweiz. Würde aber dieses

Bundesgesetz, das, wie gesagt, fast einstimmig von der

Bundesversammlung angenommen worden ist vom
Schweizervolke verworfen werden, dann allerdings würden
böswillige Zungen erst recht Veranlassung nehmen, zu
sagen: Seht, wie großartige Wühlereien in der Schweiz
vorkommen Offenbar muß etwas gegangen sein, namentlich
im letzten Sommer, sonst wäre es nicht möglich gewesen,
daß sich bei der Volksabstimmung ein so ganz anderer
Ausspruch des Volkswillens zeigt, als vorher in der
Bundesversammlung. Wenn dagegen das Bundesgesetz
angenommen wird und das Schweizervolk zu diesem eminenten
Werke des Friedens steht, so ist damit indirekt der
thatsächliche Beweis geleistet, daß die Schweiz selbst ruhig
ihren Weg geht und sich in die politischen Verhältnisse
anderer Länder nicht einmischt, so wenig als sie eine

Einmischung von Außen in ihre eigenen Verhältnisse dulden
könnte.

Das also sind die Gründe für eine Einwirkung des

Großen Rathes, nicht um irgend Jemanden einen Zwang
aufzulegen, sondern es soll eine wohlwollende Einwirkung
sein, eine Rechtfertigung seiner eigenen Haltung und
derjenigen der Vertreter, welche in der Bundesversammlung
zu dem Beschlusse mitgewirkt. Dieses Vorgehen des Großen
Rathes wird wahrscheinlich ebensogut aufgenommen werden,
wie der im September einstimmig gefaßte Beschluß
betreffend die kantonale Nachsubvention. Damals hat das
Volk recht aufgeathmet, als es sah, daß man im Großen
Rathe für Dinge, welche das ganze Land interessiren,
einander die Hand reiche und zusammenwirke.

Wir haben aber noch ein paar Blicke zu werfen auf
die Gründe, welche hin und wieder im Volke gegen die
Subvention angeführt werden. Als Hauptgrund wird
hervorgehoben, man könnte sich zu einer Subvention ver-
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stehen, wenn es sich um ein öffentliches Unternehmen
handeln würde, aber es handle sich da um die
Unterstützung einer Aktiengesellschaft. Und wir sollten diesem

Argumente beistimmen können? wir sollten ihm Werth
beilegen können, nachdem Bern im Jahr 1870 bereits
1 Million und im letzten September Fr. 402,000
beschlossen hat? Jetzt sollte der gleiche Kanton Denjenigen,
welche den Bundesbeschluß zu Stande bringen halfen,
sagen: Das ist eine Privatsache, das geht uns Nichts an;
der Bund soll uns nicht helfen, diese Privatsache zu
unterstützen, wir wollen nicht nur Fr. 1,400,000, sondern wir
wollen noch mehr geben; der Bund soll nicht beitragen
an ein Werk, zu dessen Gunsten wir erst heute wieder
einen Beschluß gefaßt haben! Es ist nicht das Verdienst
der Mitglieder des Großen Rathes, welche hier sind, und
überhaupt nicht unser bernisches Verdienst, daß der Bund
die Eisenbahnen nicht gebaut hat. Nachdem er aber dieß
nicht gethan und dabei auch kein Geld verspielt, und
nachdem die Kantone die Eisenbahnen in der Schweiz
begünstigt haben, dürfen wir wohl sagen: wenn die Sache
auch nicht Bundessache ist, so geht sie doch uns an und
wir sind dabei im höchsten Grade interessirt, und wenn
der Bund uns helfen will an einem Werke, das sonst
scheitern würde, so nehmen wir dieß mit Dank und Freude
an, und es ist am allerwenigsten unsere Stellung, ihm
deßhalb einen Vorwurf zu machen. Wenn wir übrigens
einen Blick in die Bundesverfassung werfen und sehen,

daß laut dieser Verfassung den Kantonen llri und Tessin
Fr. 40,000, also der Zins einer Million, bezahlt werden
soll für den Schneebruch auf dem Gotthard auf so lange,
bis die Eisenbahn durch den Gotthard erstellt ist, so werden

wir doch sagen müssen, der Bund sei dabei interessirt,
daß diese Verkehrslinie durch den Gotthard erstellt werde,
indem dann die Verzinsung dieser Million dahinfällt, und
wenn er schon in anderer Weise etwas thut und zwar ein
Mehreres, so ist auch ein Mehreres damit geleistet. Dieses
Argument mag gelten in Kantonen, wo aus öffentlichen
Mitteln für den Eisenbahnbau noch nichts geschehen ist,
sondern wo diese durch Aktiengesellschaften erstellt worden
sind, für uns aber im Kanton Bern ist dieß kein Argument.

Eine weitere Bemerkung ist die, man wisse doch nicht,
ob das Werk zu Stande komme. So viel ist sicher: wir
bezahlen unsern Theil und der Bund bezahlt seinen Beitrag
blos unter dem Vorbehalt des Finanzausweises, unter dem

Vorbehalt, daß alle andern Faktoren, welche bei der
Berechnung einer Mehrleistung von 40 Millionen in Aussicht

genommen worden sind, das Ihrige auch thun. Sicher ist
es allerdings nicht, daß nach Annahme des Bundesgesetzes
auch die übrigen Summen wirklich einbezahlt werden, aber

wenn wir vorläufig das Unsrige zusichern, so haben wir
unsere Pflicht gethan. Nebenbei bemerkt, steht es mit den

übrigen Faktoren so schlimm nicht. Erstens ist so viel
sicher, daß die 28 Millionen einbezahlt werden, wenn die

Schweiz das Ihrige thut. Es frägt sich nun allerdings,
ob die andern 12 Millionen einbezahlt werden. Davon
sind die ersten 6 Millionen auch bereits gesichert, so daß
blos noch für 6 Millionen Obligationen zu unterhandeln
bleibt. Und das Aktienkapital? Da sind 60 °/o von den

34 Millionen einbezahlt. Wenn die weitern Einzahlungen
nicht stattfinden, so gehen aber nicht etwa 13 Millionen
verloren. Die Aktionäre beziehen bekanntlich einen Zins
von 6 °/o. und dieser Zins wird schon seit 2 Jahren nicht
ausbezahlt, sondern auf die Seite gelegt und ihnen
angerechnet zu ihren Einzahlungen. So sind bereits 2

Millionen auf die Seite gelegt worden. Für die 20 Millionen,
92
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welche eingezahlt sind, wird der Zins allein bis 1882 sich

auf 8—9 Millionen belaufen. Diese Zinse werden blos
Denjenigen angerechnet, welche noch den Rest einzahlen,
Alle andern aber, welche ihre Aktien nicht einzahlen,
verzichten darauf. Es können somit an Aktien blos 5—6
Millionen verloren gehen, wenn sämmtliche Aktionäre die

Restanz von Fr. 70 per Aktie nicht einzahlen. Eine ziemliche

Anzahl von Aktionären wird diese Einzahlungen nicht
leisten, Andere aber, welche Interesse an dem Zustandekommen

des Werkes nehmen und es vermögen, längere
Zeit dem Betriebe der Gotthardbahn zuzusehen, ohne irgend
welchen Ertrag zu erhalten, werden sich nicht zurückziehen.

Also von dem Gesammt - Privatkapital sind in diesem

Moment höchstens 6 Millionen Obligationen noch nicht
gezeichnet und höchstens 5—6 Millionen Aktien in Frage.
Run ist mir aber erst vorgestern im Bundesrathshause
mitgetheilt worden, daß nach Forfaitangeboten, die ich

natürlich nicht prüfen konnte und für die ich also nicht
einstehen kann, der ganze Bau zu 216 Millionen hingegeben

werden könnte. Das ist doch Etwas und spricht
für die Möglichkeit, den Gotthard mit den bereits
bewilligten Subsidien auszubauen. Aus den

Angeboten der verschiedenen Unternehmer geht hervor, daß
wir nicht blos die 227 Millionen nicht ganz gesichert
haben, sondern auch, daß die größte Wahrscheinlichkeit
vorhanden ist, daß man sie nicht ganz braucht. Doch wir
können davon abstrahiren. Unsere Sache ist vorläufig nur
die, daß wir schweizerischerseits an dem Nichtzustande-
kommen des Werkes nicht schuld sein sollen. Wir bewilligen
unsern Theil unter dem Vorbehalte, daß die Uebrigen
das Ihrige ebenfalls bewilligen.

Es ist vom Herrn Berichterstatter der Regierung bei
der Behandlung des vorigen Geschäftes bemerkt worden,
daß die Zusicherungen, welche der Kanton Bern speziell
verlangt hat, betreffend den Anschluß unsrer Linie an die
Gotthardbahn in Luzern und nicht erst in Immenses oder
in Rothkreuz, iu der Weise nämlich, daß die Taxen von
Luzern über Rothkreuz bis Immenses die nämlichen sein
sollen, wie wenn die direkte Linie Luzern-Jmmensee
gebaut würde — daß diese unter. bundesräthlichem
Präsidium gegebenen Zusicherungen noch nicht schriftlich
ausgefertigt seien. Ich nehme an, daß unser heutige Beschluß,
wenn wir einen solchen im Sinne einer Ansprache an das
Volk fassen, selbstverständlich unter dem Vorbehalte gefaßt
werde, daß hier blos noch eine Formalität fehle, und daß
nicht die Meinung sei, uns da irgendwie zu verkürzen.
Sollte im Verlaufe des Monats sich eine ernstliche Schwierigkeit

zeigen, diese Zusicherung auch schriftlich zu geben,
dann würde es allerdings Sache der Regierung sein,
weitere Schritte zn thun, nöthigen Falls sogar den Großen
Rath einzuberufen und da zu reklamiren. Aber es liegt
keine Veranlassung zu einem Mißtrauen vor, und es

genügt daher, daß dieser Vorbehalt ausgesprochen werde.
Wenn man glaubt, es könne zwar Etwas, wie die Anzüger
beantragen, geschehen, aber in einer andern weniger
offiziellen Form, so möge man eine andere Form vorschlagen.
Wenn man glaubt, es seien irgendwelche ernstliche Bedenken

gegen das Bundesgesetz und es verdiene dasselbe nicht von
uns empfohlen zu werden, so möge man uns diese
Bedenken mittheilen. Die Anzüger und namentlich diejenigen,
welche der Bundesversammlung angehören, sind bereit,
Ihnen in aller Offenheit über alles Dasjenige, was Ihnen
am Herzen liegt, Auskunft zu ertheilen. Es soll und kann
nicht der Zweck des Anzuges sein, in irgend einer Weise
zu majorisiren, sondern nur, wenn wir in guter lieber¬
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zeugung zu der Sache stehen, wollen wir sie dem Volke
empfehlen. Wenn wir es aber können, so wird es einen

guten Eindruck machen. Nicht Jeder hat Zeit, die Sache

zu studiren, und es erwartet daher das Volk selber von
uns, daß wir sie Prüfen und ihm in dieser wichtigen Frage
klares Wasser einschenken.

Rohr, Regierungspräsident, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Ich habe nur die kurze formelle
Erklärung abzugeben, daß der Regierungsrath vollständig
mit dem Anzüge der Herren Kummer und Mithafte
einverstanden ist. Wir glauben auch, es sei absolut
nothwendig, da eine Botschaft an das Volk zu erlassen, weil,
trotzdem sehr viel über diese Angelegenheit geschrieben und
gesprochen worden ist, man zur Genüge beobachten konnte,
daß noch eine eigentliche Orientirung und Aufklärung
durchaus nöthig ist, indem vielerorts die Meinung herrscht,
es handle sich um eine ziemlich abgemachte und fertige
Sache, da die meisten Kantone dafür seien, und man
brauche daher nicht zu der Urne zu gehen. Anderseits ist
nnch vielfach die Meinung verbreitet, es handle sich bei der

Rekonstruktion des Gotthardunternehmens namentlich
darum, die Verwaltung wieder auf ihren Sessel zu heben,
und weniger um die finanzielle Rekonstruktion des

Unternehmens. Ich glaube, nach beiden Richtungen hin sei es

nöthig, daß von Seite des Großen Rathes dem Volke
eine bestimmte Erklärung gegeben werde. Aus diesem
Grunde und auch aus andern, welche der Herr Vorredner
bereits angeführt hat, erklärt sich die Regierung
einverstanden mit dem Anzüge.

v. S inn er, Eduard. Nur zwei Worte. Wenn ich

und mehrere meiner politischen Freunde den Anzug
unterzeichnet haben, so geschah es nur, weil wir iu dieser
Angelegenheit zeigen wollten, daß in Fragen, wo es sich um
die Ehre und die Würde des gesammten schweizerischen
Vaterlandes handelt, wir keine politischen Differenzen
kennen, sondern, so viel an uns, auch gerne bereit sind,
mit allen andern politischen Fraktionen in Frieden und
Eintracht beizutragen, daß Bern die Stellung einnehme,
die ihm gebührt. Abgesehen davon, bin ich persönlich so

durchdrungen von der Ueberzeugung, daß seit langen
Jahren nie eine Frage vor den Entscheid des Volkes
gekommen ist, die eine größere Bedeutung hat als die Gotthard-
bahnfrage, daß ich dafür halte, es sei ja wohl wenn je am Orte,
daß der Große Rath in der gegenwärtigen Versammlung
eine Manifestation gegenüber dem Volke beschließe. Ich
will nicht eintreten in die verschiedenen Gründe, welche
dafür sprechen. Herr Kummer hat dies in vortrefflicher
Weise gethan. Sie haben aus seinem Votum entnehmen
können, daß die Ehre und Würde der Schweiz nach Außen
in vielen wichtigen Beziehungen in Frage steht, in politischer

und auch in finanzieller Beziehung. Darüber werden
Alle einverstanden sein, daß der finanzielle Kredit unseres
Vaterlandes furchtbar erschüttert würde, wenn der
Kompromiß nicht genehmigt würde.

Ich glaube daher, bei der gegenwärtigen Situation,
wo in einem nicht unbedeutenden Theile des Vaterlandes
eine konsequente, feste und hartnäckige Opposition gegen
das Projekt sich ausspricht, in einem Augenblicke, wo in
Folge des finanziellen Mißbehagens in allen Theilen
unseres Landes eine große Partei Mißvergnügter sich

befindet, sei es ja wohl nothwendig, daß der Kanton Bern,
der eine bedeutende Zahl von Stimmen im eidgenössischen
Referendum aufzuweisen hat, die Frage offen und klar
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dem Volke gegenüber erörtert. Ja ich gehe weiter: Ich
für mich habe die Ueberzeugung, daß die Mehrheit, die

sich im Kanton Bern für diese Frage entscheiden wird,
auch ziemlich maßgebend sein wird für die allgemeine
Abstimmung, und daß, wenn der Kanton Bern nicht mit
fester und sicherer Mehrheit für diese Anträge eintritt,
das Resultat der Abstimmung überhaupt ein sehr zweifelhaftes

sein könnte. Das sind die Gründe, warum ich mich
dem Anzüge angeschlossen habe und warum ich Jeden
dringend bitte, dazu zu stimmen, damit, wo möglich,
heute ein einstimmiger Beschluß erfolgen könne, damit
unser Bernervolk in den wenigen Wochen, die uns von
der Abstimmung trennen, in dieser wichtigen Frage
aufgeklärt werde und sich namentlich durch einen einmüthigen
Beschluß des Großen Rathes in der Ueberzeugung befestigt
sehe, daß es sich nicht um eine politische Frage handelt,
sondern um eine Frage, wo alle politischen Parteien einig
sein sollen, denen es Ernst ist mit der Weiterentwicklung
unseres Vaterlandes. Wenn loir in diesem Saale in den

letzten Jahren viel und oft Opfer beschlossen haben, von
denen man sagte, die Ehre des Kantons Bern verlange
sie, obschon man vielleicht hätte zweifeln können, ob dies
in so hohem Grade der Fall sei, so sage ich: wenn je
dem Bernervolke eine Frage vorgelegt wurde, wo seine

Ehre im Spiele war, so ist es die gegenwärtige Frage.
Ich hoffe, daß ein einstimmiger Beschluß des Großen
Rathes von glücklichen Folgen sein werde für die
Abstimmung und für die Entwicklung unseres Baterlandes.

Herr Morgenthaler übernimmt den Vorsitz.

Brunn er. Erlauben Sie mir, als einfaches Mitglied
des Großen Rathes.Ihnen den Standpunkt zu bezeichnen,
welchen die bernischen Vertreter in der Bundesversammlung,
wenigstens meine Wenigkeit, gegenüber der Gotthardfrage
eingenommen haben. Bei diesem Anlasse glaube ich auch,
es sei am Platze, einige Fragen zu berühren, welche außerhalb

dieses Saales stark besprochen werden und die sehr
leicht benutzt werden könnten, um Gründe zur Verwerfung
des Beschlusses herzuleiten. Darüber bestund vorab in
der Bundesversammlung kein ernstlicher Zweifel, daß das
Gotthardunternehmen f^r die ganze Schweiz, nicht nur für
den Kanton Bern, von eminentem Interesse sei. Erstens
in nationaler Hinsicht: Man hatte die Urberzeugung, daß
die Zusammengehörigkeit des Kantons Tessin mit der

Schweiz auf die Dauer von der Möglichkeit abhängen
werde, ihn gegen allfällige Annexionsgelüste wirksam
vertheidigen und zu diesem Zwecke zu jeder Jahreszeit
ungehindert und direkt mit diesem Landestheil verkehren zu
können. Man hatte ferner die Ueberzeugung, daß es hiefür
nicht genüge, blos den Gotthard zu durchbohren, sondern
daß es auch nöthig sei, das Hinderniß des Monte Cenere

zu überwinden, um den jenseits dieses Gebirgszuges
liegenden Theil des Kantons Tessin, der mit sehr ungünstigen
Grenzen ganz nach Italien hineinragt, der Schweiz zu
erhalten. Hcerin lag ein entscheidendes Moment für die

große Mehrheit, welche sich schließlich in der Bundesversammlung

für den Kompromiß aussprach: Dieser beruht
nämlich daraus, daß zwar der Bund für den Gotthard
nicht ganz so viel beiträgt, wie ursprünglich vorgeschlagen
war, nämlich statt 6V2 nur noch 4Vs Millionen, daß dann
aber 2 weitere Millionen des Bundes auf die Monte Cenere-
Linie verwendet werden, weil diese als Fortsetzung des

Gotthard im nationalen und politischen Interesse der

Schweiz gleichzeitig mit der Gotthardlinie gesichert werden

muß. Man glaubte, bei solcher Sachlage den betheiligten
Kantonen um so eher zumuthen zu können, die fehlenden
2 Millionen für den Gotthard zu übernehmen, als derselbe

für diese Kantone, zu denen auch Bern zu zählen ist, sehr

wesentliche national-ökonomische Vortheile im Gefolge hat,
die ich hier nicht weiter auseinanderzusetzen brauche. Das
war im Ganzen der Gesichtspunkt, von dem wir in der

Bundesversammlung ausgegangen sind.
Man hört oft im Publikum die Frage aufwerfen,

warum nicht der Bund dieses Unternehmen, wenn es doch

für die Schweiz gleichsam zu einer Lebensfrage geworden
sei, gleich von Anfang an selbst an die Hand genommen
und durchgeführt habe. Die Antwort auf diese Frage ist

einfach: Die finanziellen Mittel, welche zur Durchführung
dieses Riesenwerkes nothwendig sind, hätten die Kräfte der

Schweiz weit überstiegen. Das Unternehmen ist zudem kein

rein schweizerisches, sondern ein internationales, und es

lag daher in der Natur der Sache, daß auch die Mittel
nicht blos von der Schweiz, sondern auch von den zwei
andern betheiligten Nationen herbeigeschafft werden mußten.
Deßhalb haben sich drei Staaten (Deutschland, Italien
und die Schweiz) mit einander geeinigt, die direkte

Verbindung zwischen dem Norden und Süden Europa's durch
den Gotthard herzustellen. Es ist Ihnen bekannt, daß
die Schweiz bei dieser Vereinigung im Jahr 1869 mit
2V Millionen bedacht worden ist, allein Sie werden sich

noch erinnern, daß der Bund sich bei dieser Subvention

gar nicht betheiligt hat, und endlich ist Ihnen gewiß nicht
unbekannt, daß die ursprünglich in Aussicht genommenen
finanziellen Mittel sich als völlig ungenügend herausgestellt
haben, so daß selbst bei der nunmehr projektirten Reduktion
des Netzes auf die sog. Stammlinie Jmmensee-Pino noch

eine Summe von 54 Millionen fehlt.
Wie sollte nun dieser Ausfall im Büdget des Gott-

hardunternehmens gedeckt werden? Diese Frage konnte

von der Schweiz nicht allein gelöst werden, es wurden
daher Unterhandlungen mit den zwei andern bei der

Gotthardbahn betheiligten Staaten gepflogen, und schließlich

einigte man sich in Betreff der neuen Subventionen
dahin, daß Deutschland und Italien je 10 und die Schweiz
8 Millionen beibringen sollten. Von diesen 8 Millionen
übernimmt nun der Bund 4 'Z Millionen und verpflichtet sich,

wie schon bemerkt, 2 weitere Millionen, ohne durch den

internationalen Vertrag dazu genöthigt zu sein, an die

Erstellung einer Monte Cenere-Linie beizutragen. Die
betheiligten Kantone ihrerseits haben die ihnen auffallenden
2 Millionen bereits so viel als zugesichert, und der Rest
mit I '/z Millionen wird von den zwei hauptsächlich in-
teressirten Eisenbahngesellschaften, Centralbahn und
Nordostbahn, ohne Anstand bewilligt werden.

Neben diesen größtenteils staatlichen Subventionen
wird jedoch die Gesellschaft noch circa 26 Millionen Privatkapital

aufzubringen haben, und es ist in dem beschlossenen

Bundesgesetze ausdrücklich ausgesprochen, daß die

Rechtsgültigkeit der Subventionen, also auch derjenigen
des Bundes und der Kantone, davon abhänge, daß die

Gesellschaft über das von ihr aufzubringende Privatkapital
einen gehörigen Finanzansweis leiste. Es heißt nämlich
in dem Bundesbeschluffe vom 22. August 1878, daß die

Subventionen nur zahlbar seien, vorausgesetzt, „daß die

Gotthardbahngesellschaft binnen einer vom Bundesrathe
ihr anzusetzenden Frist durch einen zuverlässigen
Finanzausweis volle Gewißheit darüber schaffe, daß sie, unter
Einrechnung der 28 Millionen neuer Subvention, die

erforderlichen Mittel besitze, um das Programm der Lu-
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zerner-Konferenz, beziehungsweise des Staatsvertrages vom
12. März 1878, nach den vom Bundesrathe genehmigten
Plänen uwd Kostenvoranschlägen durchzuführen." Ist das
nicht möglich, so fällt das ganze Projekt einstweilen dahin.

Nun entstehen gerade wegen dieser möglichen Aussicht

eine Reihe Fragen, welche wir ungescheut in's Auge
fassen und mit großer Offenheit besprechen wollen. Die
erste Frage ist: genügen die 54 Millionen, welche zur
Erstellung der Linie Zmmensee-Pinv noch fehlen, oder
wird man später nochmals mit neuen Subventionsbegehren
auftreten? Daß diese Frage im Volke ernstlich besprochen
wird, ist natürlich; denn wenn hohe Herren sich solche

Irrthümer haben zu Schulden kommen lassen, wie es in
der Gotthardfrage geschehen ist, so darf man schon etwas
zweifelnd den Kopf schütteln zu Manchem, was Einem
von diesen Herren als Correktiv ihrer frühern Fehler geboten
wird. Immerhin ist denn doch hier Etwas nicht außer Acht
zu lassen. Der erste Kostenvoranschlag war ungenügend
basirt, nämlich auf einen Traceplan im Maßstabe von blos
V-o-wn. Gegenwärtig ist man in Folge der begangenen
Fehler vorsichtiger geworden und über Manches in's Klare
gekommen, bezüglich dessen man früher mit der Stange
im Nebel herumtappte. Man hat sich nämlich schließlich
überzeugt, daß bei einer Bahn, wie der Gotthardbahn,
ein blos oberflächlicher Tracäplan nicht genüge. Man hat
daher detaillirte Vorarbeiten unternommen und die Traco-
pläne im Maßstabe von und bei schwierigem Terrain

von Vso» ausgearbeitet. Man kann also heute mit
viel größerer Sicherheit sagen, was diese Arbeiten dereinst
kosten werden. Aber immerhin ist die Frage erlaubt: ist
es nun wirklich damit unmöglich gemacht, daß noch
Irrthümer vorkommen können? Ich antworte unbedenklich
mit Nein. So unfehlbar sind auch die gegenwärtigen
Borarbeiten nicht, daß absolut kein Irrthum unterlaufen
könnte: ein solcher ist z. B. möglich bei den Tunnelbauten,
welche auf der Gotthardbahn in großartigem Maßstabe
vorkommen, und ich gestehe Ihnen offen, daß ich nicht
ohne Bedenken in ^ 3 des Bundesgesetzes als ccmäitio
sins gun non des Kompromisses den Satz aufnehmen sah,
daß der Bund unter keinen Umständen weiter gehen dürfe
als auf die bewilligten 4'/z Millionen für den Gotthard.
Es lautet nämlich dieser Z 3 folgendermaßen: „Für den

Fall, daß die im Art. 2 des Vertrages vom 12. März
1878 festgestellte Nachsubvention von Fr. 28,000,000 zur
Vollendung des Gotthardunternehmens aus irgend welchem
Grunde nicht ausreichen würde, so wird der Bund keine
Weitem Subsidien für dieses Werk bewilligen, und es bleibt
den im Art. 1 bezeichneten Kantonen anheimgegeben, die
ihnen gutscheinenden Entschließungen zu fassen, jedoch ohne
weitere finanzielle Inanspruchnahme des Bundes."

Diese Bestimmung erregte Bedenken und zwar
ernste Bedenken für diejenigen Mitglieder der
Bundesversammlung, die den betheiligten Kantonen angehören,
und es wäre nicht gut, wenn man dies in der
gegenwärtigen Debatte verschweigen wollte. Aber gleichwohl
glaube ich nicht, daß diese Bedenken ein solches
Gewicht haben können, daß sie uns stutzig machen sollten,
zur Subvention Ja zu sagen, — und zwar warum?
Meine Herren, ich glaube, man dürfe mit hoher
Wahrscheinlichkeit voraussagen, daß, wenn dennoch eine
Kostenüberschreitung stattfinden sollte, sie jedenfalls nicht in solchem
Maße erfolgen würde, daß sie nicht von den betheiligten
Kantonen übernommen werden könnte. Und dann wäre
erst noch nicht gesagt, daß man für die Deckung eines

allfälligen neuen Kostenüberschusies nur die Kantone in

!er 1878.)

Anspruch nehmen würde: die beiden Eisenbahngesellschaften
sind auch noch da, die Nordostbahn und die Centralbahn,
die am Gotthardunternehmen einen eminenten Nutzen haben,
deren Existenz sozusagen an daS Gelingen derselben
geknüpft ist, und ob dann nicht auch sie zur Deckung eines

solchen neuen Ausfalls herangezogen werden könnten, das

ist eine Frage, die ich schon heute bejahen möchte. Es
ist also diese Möglichkeit, selbst wenn man sie als
Wahrscheinlichkeit ansehen würde, kein genügender Grund, die
Subvention zu verwerfen.

Es kommt noch eine zweite Frage in Betracht. Wie
ich Ihnen gezeigt habe, hat nämlich ein solcher
Subventionsbeschluß blos dann Bedeutung, wenn der neue
Finanzausweis von der Gotthardbahngesellschaft geleistet
werden kann. Ist es nun denkbar, daß die Gesellschaft
diesen Ausweis von 26 Millionen wirklich zu leisten
vermag? Da gestehe ich wieder ganz offen: auf dem von
ihr projektirten Wege glaube ich es nicht. Die Gesellschaft

nimmt hiebei an, erstlich daß die Restzahlungen
auf den Aktien, Fr. 200 auf jeder Aktie, wirklich geleistet
werden, und zweitens, daß sie fernere 12 Millionen an
neuen Obligationen unterbringen könne. Es ist zwar
von Herrn Kummer richtig bemerkt worden, daß die
Einzahlung auf den Aktien sich reduzire in Folge der
Abschreibung der Zinsen, die nicht in klingender Münze
bezahlt, sondern nur gebucht wurden. Immerhin sind aber
circa 6 Millionen effektive Aktieneinzahlungen vorausgesetzt.
Ob aber diese Voraussetzung auch zutreffen wird, wissen
die Götter, und es ist sogar nach meiner Ansicht mit Recht
sehr bezweifelt worden, daß es geschehen wird. Auch diese

schwache Seite des Projektes ist indessen den Mitgliedern
der Bundesversammlung nicht entgangen, sondern wir
haben uns diese Seite der Frage ganz klar gemacht. Zwar
berührt sie, wie ich zeigen werde, nicht uns direkt, aber
so ganz unbedeutend und ohne Interesse ist deshalb diese

Finanzfrage der Gesellschaft für uns doch nicht; denn von
ihr hängt es ab, ob die Gotthardbahn auf dieser Grundlage

vollendet werden kann, oder ob eine andere gesucht
werden müsse.

Nach meiner Ansicht ist für den Fall, daß die Aktien
nicht eingezahlt würden, die einfachste Lösung die, dieselben

zu streichen und einfach die Obliaationsinhaber an ihre
Stelle treten zu lassen. Dann erhielte das Unternehmen
wieder großen Kredit, die Bahn würde schuldenfrei und
könnte mit Leichtigkeit Geld aufnehmen, so viel sie nöthig
hätte. Ich will indessen diese Ansicht, von der ich weiß,
daß sie von sehr Vielen getheilt wird, nicht als die einzige
Lösung der Frage hinstellen. Aber angenommen selbst,
es wäre der Finanzausweis auf Grundlage des Projekts
der Resteinzahlung der Aktien nicht zu leisten, und es

würden sich auch die Obligationsinhaber weigern, an ihren
Platz zu treten, insofern dadurch ihre ganze rechtliche
Stellung verändert würde, wäre dann — so frage ich weiter
— in diesem hoffentlich nicht eintretenden Fall der
Beschluß des Schweizervolkes, wodurch der Bundessubvention
die Sanktion ertheilt würde, bedeutungslos? Durchaus
nicht. Denn dann würden die drei Sulwentionsstaaten
wieder zusammentreten und sich sagen: Die Gesellschaft
konnte in Gottes Namen die nöthigen Finanzen nicht
aufbringen, man muß also dafür sorgen, daß die Vollendung
des Unternehmens in anderer Weise möglich gemacht wird.

Wie das alsdann geschehen soll, das haben wir heute
nicht zu erörtern; aber die Stellung der Schweiz gegenüber

den andern Snbventionsstaaten ist eine ganz andere,
wenn sie den zustimmenden Volksentscheid hinter sich hat.
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Würden wir von vornherein und abgesehen davon, ob
der Finanzausweis, der einst von der Gesellschaft geleistet
werden könne, die staatlichen Subventionen verwerfen, so

würden uns die andern Staaten sagen: „Gut, wir haben
nun genug Geld auf eurem Boden verbaut, wir machen die
Sache jetzt selbst fertig, und wir können sie machen auch ohne
euch", und wenn dann wir Schweizer hierauf erwidern:
„das dulden wir nicht", so könnten wir allerdings unter
Umständen in einen sehr bedenklichen Konflikt gerathen,
wie ihn Herr Kummer bereits ganz richtig angedeutet hat.
Welchen Äustrag ein solcher Konflikt nehmen würde, will
ich nicht entscheiden; aber jedenfalls würde die Schweiz
durch einen verwerfenden Beschluß offiziell dokumentirt
haben, daß ihr der Gotthard nicht einmal 4 Millionen,
resp, mit Einschluß des Monte-Cenere 6^/2 Millionen
werth ist, und die nothwendige Folge davon wäre, daß
ihre Einwirkung aus die Reorganisation der Gesellschaft
gleich Null sein würde. Dazu dürfen wir es aber nicht
kommen lassen, das darf nicht geschehen, sondern wir
müssen, wenn der Finanzausweis nicht geleistet werden
und deßhalb das Subventionsgesetz dahin fallen sollte,
den beiden andern Staaten dereinst am grünen Tische
ebenbürtig entgegentreten und ihnen sagen können: „Unser
Volk wenigstens hat das Seinige gethan und gezeigt, daß
ihm an dem Zustandekommen des großen Werkes so viel
gelegen ist, als euch, und nun laßt uns weiter sehen, was
wir mit einander thun wollen!"

Es ist auch zu betonen, daß der Kanton Bern am
allerwenigsten eine ablehnende Stellung einnehmen darf.
Der Kanton Bern hat allemal, wenn es sich nm
eidgenössische Fragen gehandelt hat, nicht gemarktet und nicht
gefragt: „Was trägt mir die Lösung dieser Frage, in
Zahlen ausgedrückt, ein?" sondern: „Ist es wirklich eine
nationale Frage?" und wenn diese Antwort bejahend
lautete, ist er allemal dafür eingestanden. Hier aber
kommen noch finanzielle Momente in den Interessen der
Bern-Luzernbahn und der Jurabahnen hinzu. Wir müssen
daher sowohl vom nationalen, als vom spezifisch bernischen
Standpunkt aus wünschen, daß die Schweiz sich von der
Vereinigung mit den beiden andern Staaten nicht zurückzieht,

sondern dabei bleibt, mag mit dem Finanzausweis
geschehen, was da will.

Endlich hat man noch die Befürchtung ausgesprochen,
wenn die Schweiz mit großer Mehrheit den
Bundessubventionsbeschluß ratifizire, so könnte dies als ein
Vertrauensvotum für die bisherige Gotthardbahnverwaltung
aufgefaßt werden. Ich will auch hierüber offen reden.
Dieses Vertrauen verdient die bisherige Verwaltung nicht,
und es ist unzweifelhaft, daß im Kanton Zürich, der das
allergrößte volkswirthschaftliche Interesse an der Gotthard-
bahn hat, wesentlich diesem Mißtrauen gegen die leitenden
Persönlichkeiten der Gotthardbahnverwaltung der verwerfende

Volksbeschluß und die starke Opposition zu verdanken
ist, die sich dort bis in die letzte Zeit gegen die Subven-
tionirung des Unternehmens gezeigt hat. Allein die
Bundesversammlung hat auch in dieser Richtung zeigen zu sollen
geglaubt, wie sie das Votum des Volkes verstanden wissen
möchte. Sie hat nämlich ihrem Beschlusse ein Postulat
beigefügt, das folgendermaßen lautet: „Der Bundesrath
wird die Gotthardgesellschaft veranlassen, die den jetzigen
Verhältnissen entsprechenden Veränderungen in ihrer
Organisation und die gehörige Bestellung der Gesellschaftsbehörden

vorzunehmen." Dieses Postulat bildet einen
integrirenden Bestandtheil des Subventionsbeschlusses,
wenn es auch nicht zugleich mit diesem dem Volke zur
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Abstimmung vorgelegt wird. Es ist in der Bundesversammlung

bei der Verhandlung über den Subventionirungs-
beschluß aufgestellt worden und dient als Beweis dafür,
daß es der Bundesversammlung nicht eingefallen ist, ein
Vertrauensvotum an eine Adresse abzugeben, die dasselbe
nicht verdient hat, daß es vielmehr ihr ernster Wille
war, Ordnung zu schaffen und zu sorgen, daß nach der
Annahme der Bundessubvention eine gehörige Reorganisation

der Gesellschaft stattfinde. In die Art und Weise
einzutreten, wie diese Reorganisation der Gesellschaft
durchgeführt werden soll, ist, glaube ich, gegenwärtig nicht am
Platz, es wird dies später in's Auge gefaßt werden müssen,
wenn wir einmal wissen, daß überhaupt das Unternehmen
über Wasser bleibt, und daß dies geschehen möge, ist der
Wunsch der gesammten Vertretung des Kantons Bern in
der Bundesversammlung. Es ist nicht einer unter uns
gewesen, der gegen das Bundesgesetz gestimmt hat. und
ich denke, es werde auch heute keiner unter Ihnen sein,
der demselben seine Zustimmung verweigern wird.

Der Redner übernimmt hierauf wieder den Vorsitz.

Seßler beantragt, die nun folgende Abstimmung
mit Namensaufruf vorzunehmen. Dieser Antrag wird
von mehr als 20 Mitgliedern unterstützt und ist somit
zum Beschluß erhoben. Am Platze des abwesenden Herrn
Geiser funktionirt Herr Bühlmann als provisorischer
Stimmenzähler.

A b st i m m u n g:
Für den Antrag 150 Stimmen,

nämlich die Herren: Abplanalp, Aellig, Affolter, Althaus,
Ambühl in Sigriswyl, Arm, Bähler, Ballif, Balsiger,
Bangerter in Lyß, Baumann, von Bergen, Bodenheimer,
Born, Boß, Brand in Ursenbach, Brand in Vielbringen,
Bucher, Bühlmann, von Büren, Bürgi, Burren in Bümpliz,
Burren in Köniz, Burri, Charpiê, Cuenin, Dähler, Eberhard,

Engel, v. Erlach, Etter, Eymann, Feller, Flück,
Francillon, v. Fischer, Friedli, Galli, Gäumann, Gerber
in Steffisburg, Gfeller, Girardin, v. Graffenried, Grieb,
Gruber, von Grünigen Gabriel, Gurtner, Gygax in
Seeberg, Gygax in Bleienbach, Hartmann, Haslebacher,
Hauert, Hauser, Hennemann, Herzog, Heß, Hiltbrunner,
Hofer in Wynau, Hofer zu Hasle, Hofer in Signau,
Hofmann, Hofstetter, Huber, Jmer, Immer, Joost, Jseli,
Kaiser in Grellingen, von Känel, Kellerhals, Kernen,
Kilchenmann, Klaye, Klopfstein, Kohler in Pruntrut,
Kohler in Thunstetten, König, Kühn, Kummer in Bern,
Kummer in Utzenstorf, Kurz, Ledermann, Lehmann in
Bellmund, Lehmann in Lotzwyl, Lenz, Liechti, Linder,
Lindt, Luder, Marschall, Matti, Maurer, Meister, Meyer
in Bern, Michel in Aarmühle, Michel in Ringgenberg,
Monin, Morgenthaler, Möschler, Mosimann, Mühlemann,
Nägeli, Nußbaum in Rünkhofen, Nußbaum in Worb,
Prêtre in Pruntrut, Rätz, Reber in Muri, Reber in
Niederbipp, Reisinger, Riser, Robert, Rolli, Röthlisberger,
Ruchti, Rüfenacht, Sahli, Schaad, Schertenleib, Schund
in Burgdorf. Schneider, Schori, Seiler, Selhofer, Seßler,
v. Sinner Eduard, v. Sinner Rudolf, Spring, Stämpfli
in Bern, Stämpfli in Zäziwyl, Stämpfli in Schwanden,
Steck, Sterchi, Stettler in Eggiwyl, Streit, Studer,
Thönen in Reutigen, Thönen in Frutigen, Thormann
Friedrich, Thormann Rudolf, Trachsel in Niederbütschel,
Trachsel in Mühlethurnen, Tschannen in Murzelen,
Tschannen in Dettligen, v. Tscharner, Ueltschi, Walther
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in Landerswyl, Walther in Krauchthal, v. Wattenwyl,
Wegmüller, v. Werdt, Wermuth, Wiedmer, Wieniger in
Krayligen, Wieniger in Mattstetten, Willi, Witz, Wolf,
Zeesiger, Zehnder, Zeller, Zingg, Zumsteg, Zürcher, Zyro.

Dagegen Niemand.

Werte Si

Donnerstag den 28. November 1878.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Brunner.

Nach dem Namensaufrufe sind 226 Mirglieder
anwesend; abwesend sind 52; wovon mit Entschuldigung: die
Herren Bangerter in Langenthal, Girardin, Klening, Sommer,
Stämpfli in Zäziwyl, v. Tscharner, v. Werdt, Wieniger in
Mattstetten, Willener, Zyro; ohne Entschuldigung: die

Herren Affolter, Bessire, Brand in Ursenbach, Engel, Galli,
Hofer in Signau, Jndermühle, Müller in Tramlingen, Prêtre
in Sonvillier, Queloz, Rosselet, Scheidegger, Schertenleib,
Steck, Stettler in Lauperswyl.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetzeseàllrf über die Ztempelabgabe.

(Fortsetzung der ersten Berathung.)

(Siehe Seite 342 hievor.)

8 6.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wir
gelangen nun zu derjenigen Serie von Vorschriften, die die

Sicherung der Stempelsteuer zum Zwecke haben. Diese
Vorschriften bestehen darin, daß man an die Nichtbeobachtung des

Gesetzes erstens zivilrecbtliche und dann auch strafrechtliche

Folgen knüpft. Was die zivilrechtlichen Folgen anbelangt, so

wird bestimmt, daß stempelpflichtige Akten, die nicht mit dem

Stempel versehen sind, keine rechtliche Gültigkeit und keine

Beweiskraft haben. Diese Vorschrift unterscheidet sich von
den gegenwärtigen Bestimmungen dadurch, daß die als
Beweismittel vor Gericht eingelegten und angerufenen Akten
nicht nur nicht zugelassen werden sollen, sondern geradezu als
ungültig erklärt werden. Die Erfahrung seil dem Jahr 1834
hat nämlich gezeigt, daß die bestehenden Strafbestimmungen
absolut ungenügend sind. Es wird zwar darin sehr drakonisch
ein Extrastempel gleich dem Machen und eine Buße gleich
dem Machen Stempelbetrag angedroht und bestimmt, daß

solche ungestempelte Akten als Beweismittel nicht zugelassen
werden sollen. Trotzdem finden aber eine bedeutende Anzahl
von WiderHandlungen resp. Umgehungen des Gesetzes stall,
und werden dem Staat bedeutende Beträge entzogen.

Diesem Uebelstand soll nun dadurch entgegengewirkt werden,

daß erklärt wird, es sei jeder stempelpflichtige, aber

ungestempelte Akt so lange nicht gültig, als er die Stempelgebühr

nicht bezahlt hat. Damit soll natürlich nicht
ausgeschlossen sein und ist später vorgesehen, daß derartige Akten
nachträglich gestempelt werden können, um rechtliche Gültigkeit

zu erlangen. Wenn z. L. Jemand ein Testament
errichtet und im Moment ein ungestempeltes fliegendes Blatt
dazu verwendet, so ist dieses Testament vorläufig ungültig.
Wenn man später davon rechtlichen Gebrauch machen will, so

kann man es gültig machen, indem man auf's Stempelamt
geht und es gegen Bezahlung der Igfachen Gebühr stempeln
läßt oder indem man es durch Auftragung dieser Gebühr in
Marken selbst stempelt. Es soll aber verhindert werden, daß

zwischen den Parteien, die einverstanden sind, das Gesetz zu
umgehen, von diesem Testament gleichwohl Gebrauch gemacht
werde.

Allerdings erscheint diese Bestimmung auf den ersten
Blick etwas hart; im Grunde will sie aber nicht viel mehr
sagen, als die bisherige: sie drückt es nur etwas schärfer aus
und bringt es dem Publikum zum besseren Verständniß, daß
ein Akt, der als Beweismittel gelten soll, gestempelt sein

muß. Diese Vorschrift kodifizirt auch nur die Ansicht, die

bereits im Volke herrscht, und die man sehr oft in der Praxis
aussprechen hört, daß nämlich ein nicht gestempelter Akt keine

Gültigkeit hat und nicht gebraucht werden kann.

Moschard. Ich glaubte, der §6 sei in der Kommission
anders redigirt worden. Es scheint aber, ich habe mich
geirrt, da uns im gedruckten Entwurf die ursprüngliche
Redaktion vorgelegt wird. Ich werde Ihnen ein Amendement
vorschlagen, welches, wie mir schien, von der Kommission
günstig aufgenommen worden ist. Der 8 6, wie er vorliegt,
scheint zu sagen, daß ein dem Stempel unterworfener Akt,
der nicht auf Stempelpapier geschrieben ist, keine rechtliche

Gültigkeit hat, bis er gestempelt ist. Allein dieser Gedanke

kann doch bei der Redaktion des Artikels nicht vorgewaltet
haben. Die Bestimmungen über die Rechtsgültigkeit eines
Aktes sind im kantonalen Civilgesetzbuch und namentlich im
Civilprozeß enthalten. Es ist nun aber nicht statthaft, daß
man durch irgend ein Fiskalgesetz, welches nur das Aeußere
des Aktes berühren soll, Vorschriften modifizire, die in den

Grundgesetzen des Landes enthalten sind. Ich glaube nicht,
daß die Behörden eine so strenge Vorschrift auszustellen
beabsichtigten, ich glaube vielmehr, man habe einfach sagen wollen,
daß ein stempelpflichtiges Schriftstück, bevor es in's Recht
gelegt werden kann, zuerst die gesetzlichen Formalitäten er-
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füllen soll. Wenn man aber diese Absicht hatte, so muß
man den Artikel modifiziren, und ich schlage daher folgende
Redaktion vor: „Jedes aus nicht gestempeltes Papier
geschriebene Aktenstück muß, bevor es zu den Allen bei irgend
einer bernischen Staatsbehörde gegeben werden kann, nach

Mitgabe des vorliegenden Gesetzes gestempelt werden."

Sahli. Ich möchte den Antrag des Herrn Moschard
sehr lebhaft unterstützen. Man klagt häufig, daß unsere
gesetzlichen Bestimmungen in so vielen verschiedeneu Gesetzen

zerstreut liegen, daß es sogar für den Juristen, geschweige
denn für den Laien, schwer halte, sich darin zurechtzufindeil.
Ich glaube nun, es liege hier wiederum ein solcher Versuch

vor, in ein Finanzgesetz eine civilgesetzliche Bestimmung
hineinzubringen, die eben nicht hineingehört, und worin man sie

in der Regel auch nicht suchen wird. Es ist ganz richtig
bemerkt worden, daß die Vorschriften über die Gültigkeit von
Urkunden theils im materiellen Civilrecht, theils im Cioil-
prozeßgesetz enthalten find. Man wird also dort nachschauen,
und es wird Niemanden einfallen, noch im Slempelgesetz
nachzusehen, was dazu gehört, damit eine Urkunde Beweiskraft

habe.
Dies ist schon ein Grund, warum ich die vorgeschlagene

Bestimmung ausmerzen möchte. Allein ich glaube auch, sie

sei unnöthig. Wie ist es bis dahin gegangen? Wenn dem

Richter eine ungestempelte Urkunde vorgelegt worden ist, so

hat das Gericht und haben die Behörden überhaupt nach

Mitgabe des Siempelgesetze? von 1834 die Pflicht gehabt,
diese Urkunden zurückzuweisen und dem Urtheil nicht zu
Grunde zu legen, und so wird es auch forthin gehen. Eine
derartige Bestimmung gehört allerdings durchaus in's Gesetz,
und ich glaube auch, daß die Redaktion des Herrn Moschard
dafür genügen würde. Die von der Regierung vorgeschlagene
geht hingegen zu weit. Ich schließe mich deshalb an den

Antrag des Herrn Moschard an.

v. Känel. Ich bin mit den beiden Herren Präopinan-
ten einverstanden und will nur an einem einzigen Beispiel
klar machen, daß der Vorschlag der Regierung zu weit geht.
Es können zwei Personen einen Vertrag miteinander schließen
und denselben ans ungestempeltes Papier schreiben, in der
Absicht, ihn innerhalb der gesetzlichen Frist stempeln zu lassen.
Wenn nun dieser Vertrag zu Pcuntrut oder Meningen
abgefaßt wird, so braucht es einige Zeit, bis er in Bern
gestempelt werden kann, und da könnte der Eine, wenn er reuig
würde, dem Andern notisiziren. er halte sich durch den Vertrag

nicht gebunden, weil er nicht gestempelt sei, und trete
davon zurück. So könnten aus dieser Bestimmung, die unsere
bisherigen civilrechtlichen Grundsätze einigermaßen auf den

Kopf stellt, sehr gefährliche Folgen entstehen. Ich stimme
daher auch für Streichung derselben.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
habe wohl erwartet, daß diese Bestimmung von Seiten
einzelner juristischer Mitglieder des Großen Rathes Anfechtungen
erleiden werde. Diese Anfechtungen kommen mir auch nicht

neu; denn ich habe schon in der Kommisston gegen derartige
Angriffe zu kämpfen gehabt, sie sind aber dort glücklich
zurückgeschlagen worden. Ich glaube, daß es mit der von
den Herren gefürchteten Abänderung der Civilgesetzgebung
nicht so gefährlich sei. Die vorgeschlagene Bestimmung
enthält nicht mehr, als sie mit ihren eigenen Anträgen wollen.
Denn wenn Herr Moschard sagt, und die beiden andern
Herren mit ihm, es dürfe, wie bisher, ein zu den Prozeßakten

gekommener stempelpflichtiger Akt nicht berücksichtigt und
nicht als Beweismittel zugelassen werden, bis er gestempelt
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sei, so ist dies bereits eine Abänderung der Civilgesetzgebung.
Diese hat keine derartige Bestimmung, sondern sie läßt jede
Urkunde ohne irgendwelche Formen als Beweismittel zu.
Daß also solche ungestempelte Akten nicht zugelassen werden,
steht nicht dort, sondern in einem Finanzgesetz, demjenigen
über den Stempel, nnd wird hier wieder aufgenommen. Es wird
demnach eine Abänderung der civilprozessualischen Bestimmungen

so wie so eingeführt, nehme man nun den Paragraphen so

an, wie ihn die Herren Moschard und Mithaste redigiren
wollen, oder so, wie ihn Regierungsrath und Kommission
vorschlagen.

Man muß sich aber übe. derartige Bedenklichkeiten
hinwegsetzen, wenn man den großen Zweck im Auge hat, das
Gesetz bestmöglichst vor Umgehungen zu schützen, und muß
bedenken, daß man nun einmal in Finanzgesetzen den Pelz
nicht waschen kann, ohne ihn naß zu machen. Wir werden
noch in manchem Finanzgesetz, und namentlich in den Steuergesetzen

ganz andere Bestimmungen aufnehmen müssen, als wir
bereits haben, wenn wir die großartigen Gesetzesumgehungen

verhindern wollen, durch welche große Vermögenssummen sich

der Besteuerung entziehen. Entweder sei man also in diesem

Punkte klar und entschieden, oder man streiche den § 6 ganz;
aber man führe nicht eine Halbheit ein, wie wir sie bisher
gehabt haben, und von der bis zur Evidenz erwiesen ist, daß
sie praktisch keine Bedeutung gehabt hat.

Wir sind übrigens nicht die ersten, die eine solche

Bestimmung aufnehmen, und wir haben damit nichts Neues

erfunden, sondern nur von unsern Altvordern gelernt. Ich
habe bereits im Eingangsrapport mitgetheilt, daß das erste

Stempelgesetz vom Jahre 1800 datirt. Damals waren gegen
die Wiserhandlungen nur leichte Geldstrafen angedroht; aber
bald fanden diese alten praktischen Leute, daß das nicht
genüge, und erließen schon im Jahr 1801 ein neues Gesetz,

worin sie bestimmten, daß ein ungestempelter Akt einfach
rechtlich ungültig sei. Von da an besserte es mit den

WiderHandlungen, und wenn die Heloetik zu Grunde gegangen ist,
so war jedenfalls nicht diese Bestimmung daran Schuld.

Wenn Sie also dafür sorgen wollen, daß in Zukunft
diese WiderHandlungen oder Umgehungen nicht so großartige
Dimensionen annehmen, wie unter der Herrschaft des

gegenwärtigen Gesetzes, wo jährlich hunderttansende von
WiderHandlungen vorkommen, so müssen Sie eine entschiedene

Bestimmung aufnehmen, die auch etwas sagt und etwas androht,
und zwar in der Richtung, daß Sie, übrigens der Ansicht
des Volkes bereits entsprechend, erklären, daß ein nicht
gestempelter Akt nicht gültig ist. Wenn die Herren vorschlagen,
es solle ein derartiger ungestempelter Akt, der zu andern
Akten gelegt wird und so vor eine Behörde gelangt,
nachgestempelt werden, so ist nicht zu vergessen, daß von hundert
solchen Akten höchstens einer irgend einer Behörde vorgelegt
wird, und daß man also mit dieser Bestimmung höchstens
den hundertsten Theil dessen erreicht, was dem Staat an
Stempelgebühren entgeht, während eine große Masse von
Akten, wie bis dahin, lustig und fröhlich sich dem Stempel
entziehen können. Wenn also die entschiedene Bestimmung,
die die Regierung vorschlägt, nicht belieben würde, so wäre
es eventuell besser, jede derartige Bestimmung aus dem Gesetz

zu streichen.

Sahli. Die Frage scheint mir zu wichtig, als daß

man sie ohne gründliche Ueberlegung entscheiden sollte. Ich
erlaube mir noch, auf die praktische Bedeutung des Artikels
aufmerksam zu macheu, an der Hand der Erfahrungen, die

ich in dergleichen Dingen gemacht habe. Es geschieht auch
bei ganz gutem Willen der Parteien sehr oft, daß durch
Versehen ungestempelte Akten in eine Prozedur hineinkommen.
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Nun wird vor Gericht plädirt, und es macht im Laufe seines

Vortrags der Gegner aufmerksam, daß der betreffende Wechsel,

Frachtbrief oder dergleichen nicht gestempelt sei. Jetzt kann

man aber nichts mehr an der Sache ändern, und so würde
es dazu kommen, daß der Richter entgegen dem materiellen
Recht, vielleicht in einem Falle, wo es sich um Tausende von
Franken handelt, der einen Partei Unrecht geben müßte, weil
sie es unterlassen hat, den Akt zu stempeln. Auf diese Weise,
meine Herreu, möchte ich doch mit dem materiellen Recht nicht
umspringen, daß ich wegen einer versäumten Form rein in
fiskalischem Interesse eine Partei von diesem Rechte verdrängen
würde. Man kann gewisse Androhungen machen, um zu
bewirken, daß die Stempelung so fleißig als möglich geschieht;
aber man soll nicht Drohungen von der Tragweite machen,
daß man sagt: wenn du nicht stempelst, findest du gar kein

Recht mehr. So wenig als man auf ein kleines Vergehen
die Todesstrafe setzt, so wenig soll man auf diese Unterlassung
den Verlust des materiellen Rechtes setzen. Setzen Sie Bußen
fest, wie solche schon da sind, lassen Sie auf jede Anzeige die

Strafe folgen, so genügt das, glaube ich, vollkommen. Daß
vielleicht dessenungeachtet hie und da ein ungestempelter Akt sich

einschleicht, mag sein; aber wegen eines allsälligen
Uebelstandes soll man nicht noch viel größere herbeiführen.

Die Auseinandersetzungen des Herrn Finanzdircktors
haben mich nun allerdings zu der Ueberzeugung gebracht, daß
es wahrscheinlich das Beste ist, den Artikel ganz zu streichen
und auch den Antrag des Herrn Moschard nicht anzunehmen.
Die Sache wird sich ganz von selber machen. Erfolgt wegen
Nichtstempelung eine Anzeige, sei es von einer Behörde, sei

es anderswoher, so wird gestraft, und wird nicht angezeigt,
so wird auch nicht gestraft, wie in allen fiskalischen Fällen.
Ich will mich deshalb dem eventuellen Antrag des Herrn
Finanzdirektors auf einfache Streichung des Artikels
anschließen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich bemerke

Herrn Sahli, daß der Paragraph nicht die Folgen hat, die

er ihm zuschreiben will; denn das Mittel zur Sicherung des
materiellen Rechts besteht einfach in der Nachstempelung des

betreffenden Akts. Man hat gesagt, es sei blos hie und da
aus Versehen ein stempelpflichtiger Akt ungestempelt geblieben.
Wir haben jedoch die Erfahrung gemacht, daß in gewissen
Kategorien von stempelpflichtigen Akten nicht 5°/„ gestempelt
worden sind. Wenn Sie diesen Zustand fortdauern lassen
wollen, so müssen Sie den Paragraphen streichen; wenn Sie
aber wollen, daß das Gesetz wirklich vollzogen werde, so müssen
Sie dazu stimmen. Wenn Einer weiß, daß ein vor Gericht
produzirter Akt ohne Stempel rechtsungültig ist, so wird er
sich in Acht nehmen, ihn ungestempelt zu lassen, und man
kann versichert sein, daß dann die Rechnungen von Gewerbs-
und Handelsleuten, die bisher auf gewöhnlichem Papier
ausgestellt worden sind, nicht mehr acceptirt werden, sondern daß
es dann heißen wird: Seit so gut und drücket eine Marke
darauf. Ohne das aber wird man den Zweck des Gesetzes
nicht erreichen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich bin
mit Herrn Sahli völlig einverstanden, daß die Sache so

wichtig ist, daß man sie gründlich untersuchen und davon
reden soll, und glaube eben, daß, wenn man so recht gründlich

verfährt, man dem Standpunkr des Herrn Sahli nicht
beistimmen wird. Es ist im Gesetz hinlänglich dafür gesorgt,
daß nicht materielles Unrecht entsteht, wofern nicht die aller-
gröbste Nachlässigkeit von Seiten des Anwalts vorhanden
ist, gegen die es eben dann in der ganzen Welt kein
Heilmittel gibt. Wenn irgend ein Vertrag oder dgl. prozeffualisch
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wird, so ist vor Allem anzunehmen, daß die Parteien oder
der Anwalt im Anfang des Prozesses untersuchen werden,
ob eigentlich der Akt rechtliche Bedeutung habe und also
auch, ob der Stempel da ist. Wenn aber auch der Anwalt
das Übersicht, so weiß man, daß im Kanron Bern der Prozeß

am folgenden Tage nicht fertig ist, sondern daß er noch

manchen Verhandlungstermin und manches Stadium bis zum
Urtheil durchlaufen muß. Der Anwalt wird also während
dieser Zeit die Akten noch manchmal zur Hand nehmen
müssen, und wenn er dann nach einem halben oder ganzen
Jahr entdeckt, daß der Akt nicht gestempelt ist, so soll er
deswegen um sein Recht nicht verschroten sein, sondern er
kann den Akt wieder gültig machen, indem er im letzten
Moment seinen Klienten darauf aufmerksam macht und den
Akt mittelst Bezahlung der Buße und des Extrastempels
nachstempeln läßt. Dann ist auf der einen Seile sein
materielles Recht gerettet, und auf der andern auch dem Staate
sein Recht geworden. Es heißt nämlich in § 8 des

Entwurfs: „Wenn bei WiderHandlungen gegen die Vorschriften
dieses Gesetzes der Fehlbare bei der Entdeckung sofort de-

Extrastempel und die verwirkte Buße bezahlt, so ist der Straffall

erledigt und fallen die Civilfolgen (8 6) dahin". Also
treten die von Herrn Sahli befürchteten Folgen nicht ein,
außer es sei nicht nur eine grobe, sondern eine ganz
unentschuldbare Nachlässigkeit vorhanden, gegen welche es aber,
wie gesagt, weder in dieser, noch in andern Materien ein
Mittel gibt.

A b st i m m u n g.

1. Eventuell für den Entwurf Mehrheit.
2. Definitiv, für Festhalten an dem 8 6 140 Stimmen.
Für Streichung desselben Minderheit.

8 7-

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Sie
werden bemerken, daß in diesem Artikel die Strafen viel weniger
hoch bestimmt werden, als im verworfenen Gesetz, und noch
viel weniger hoch, als im gegenwärtigen. Hienach hat nämlich

die WiderHandlung mit dem Machen Stempel und mit
dem Machen Betrag der verschlagenen Gebühr als Buße
gestraft werden müssen. Nun wird hier vorgeschlagen, neben
dem Extrastempel nur die lOfache Gebühr als Buße auszu-
sprechen, jedoch zu bestimmen, daß diese Buße nie weniger als
zehn Franken betragen soll. Die Kommisston und die
Regierung sind ans folgenden Gründen zu dieser bedeutenden

Ermäßigung gekommen. Es hat sich in der Erfahrung auch

hier gezeigt, daß einzig mit drakonischen Slrafbestimmungen
nichts ausgerichtet, sondern im Gegentheil bewirkt wird, daß
eine Anzahl WiderHandlungen nie zur Entdeckung kommen.
Wenn wir als ziemlich sicher und eher zu niedrig gerechnet
annehmen können, daß im Kanton alljährlich wenigstens für
Fr. 50,000 WiderHandlungen gegen das Stempelgesetz
vorkommen, so würde dies, gesetzt sie kämen alle zur Bestrafung,
an gesprochenen Bußen die Summe von 2^ Millionen und
mit dem Machen Extrastempel 4 '/z Millionen machen, also
eine Summe, mit der wir aus allen unsern Finanzkalamitäten
hinaus wären. Statt dessen aber — und es ist dies der
beste Beweis für die Mangelhastigkeit des bisherigen Buß-
systems — belaufen sich die Bußen für die zur Verzeigung
gelangten Widerhandlungsfälle auf wahrhaft lächerlich kleine

Beträge, indem sie z. B. im Jahr 1876 statt 2 ^ Millionen
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im ganzen Kanton Fr. 737 und im Jahr 1870 Fr. 404
betrugen. Wir können also behaupten, daß die Drohungen
des gegenwärtigen Gesetzes so wenig Wirkung gehabt haben,
als wenn sie gar nicht existirt hätten. Daran ist Verschiedenes

Schuld, aber vor Allem Schuld die enorme Höhe der
Buße und der Extragebühr. Diese hat nämlich zur Folge
gehabt, daß in vielen Fällen, wo die Lente nachträglich
entdeck! halten, daß sie sich in einer WiderHandlung befinden,
sie Alles mögliche gethan haben, um nicht entdeckt zu werden.
Es erscheint demnach nicht nur unnölhig, sondern sogar dem

Zwecke des Gesetzes zuwider, so hohe Bußen auszusprechen,
wie bisher. Die vorgeschlagene Ermäßigung soll bewirken,
daß es der großen Menge von Leuten, die aus Unachtsamkeit
oder aus Unkenntuiß des Gesetzes versäumt haben, ihre Akten

zu stempeln, nichl zu schwer werde, sich selber zu veczeigen
und ihre Pflicht nachträglich zu erfüllen.

Eine andere Neuerung gegenüber dem bisherigen Gesetz

besteht darin, daß ausdrücklich gesagt wird, wer verpflichtet sei,
die Stempelgebühr zu bezahlen. Darüber war mau bisher
im Zweifel. Die Einen behaupteten z. B., bei Quittungen
sei der Gcber dazu verpflichtet, die Andern aber sagten, —
und io wurde es auch praklizirt — der Geber sei nur schuldig,
eine Quittung zu geben, und der Nehmer müsse den Stempel
bezahlen. Diesen Zweifeln soll nun abgeholfen werden in
dem Sinne, daß der Aussteller des Akts den Stempel zu
bezahlen und auch dafür zu sorgen hat, daß der Stempel
eingeholt wird.

Eine weitere Neuerung ist die, daß einzig Derjenige, der
die Pflicht hat, den Akt dem Stempel zu unterwerfen, also
der Aussteller, .bestraft wird, wenn es nicht geschieht, und nicht,
wie bisher, auch Derjenige, der bewußt oder vielleicht
unbewußt, den ungestempelten Akt annimmt. Dikse bisherige
Bestimmung ist erstens ungerecht und unjuristisch; denn es

ist sonst im ganzen Strafrecht nirgends Uebung, daß Jemand,
der keine positive Handlung begeht, sondern nur etwas duldet,
bestraft werden soll, wie der Andere, der die eigentliche
WiderHandlung begangen hat. Zweitens aber ist diese Bestimmung
sehr unglücklich mit Rücksicht auf die Handhabung des
Gesetzes, indem von 1000 WiderHandlungen höchstens eine
verzeigt wird, deshalb, weil beide Parteien, die von der Wider-'
Handlung wissen, ein Interesse daran haben, daß sie nicht
verfolgt wird. Wenn Derjenige, der eine ungestempelte
Quittung ausstellt, und Derjenige, der sie entgegennimmt,
gleich behandelt werden, so ist klar, daß Beide in's Interesse
eingeschlossen sind und Beide sich sorgfältig hüten werden, daß
der Fall zur Anzeige kommt, während, wenn nur der
Aussteller verbindlich gemacht wird, Derjenige, dem die Quittung
aufgedrungen wird, sie zur Anzeige bringen wird, weil er
nicht riskirt, auch gestraft zu werden. Dies wird also zur
Folge haben, daß Jeder, der einen stempelpfltchtigen Akt
ausstellt, sich in Acht nehmen wird, ihn ungestempelt zu lassen
und damit einem Andern, der vielleicht heute sein guter
Freund ist, aber morgen schon sein Feind werden kann, eine

Waffe gegen ihn in die Hand zu geben. Dieser Vorschlag
ist zwar in der Kommission nichl ohne Weiteres durchgegangen,
sondern ich habe verschiedene Male dafür kämpfen müssen.
Man hat ihm den Vorwurf gemacht, er appellire an die

schlimmeren Instinkte der Menschen, stelle den Einen unter
die Kontrole des Andern und rufe ein Denunziantenwesen
hervor. Es ist überhaupt fatal, daß man mitunter nicht an
die besseren Instinkte des Bürgers appelliren kann, sondern,
um den Siaatszweck zu erreichen, ihn nehmen muß, wie er
ist. Dies ist aber, glaube ich, hier, wie überhaupt bei Finanzgesetzen

der Fall und ist übrigens schon oft geschehen. Wenn
man im Gesetz Bußen aufstellt und den verleibenden Landjäger

mit Bußenantheilen bedenkt, so appellirt man noch viel
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mehr an die schlimmen Instinkte des Bürgers, indem man
zu ihm sagt: Du hast zwar einen Eid geleistet, deine Pflicht
getreu zu erfüllen; wir trauen dir aber so wenig, daß wir
glauben, dich noch speziell bezahlen zu müssen, damit du deine

Pflicht thuest. Aus diesen Rücksichten halte ich dafür, es sei

jedenfalls vom moralischen Standpunkte aus die Aufnahme
der vorgeschlagenen Bestimmungen nicht allzu gefährlich.

Eine fernere neue Bestimmung ist, daß, wenn Jemand
nachträglich entdeckt oder entdeckt wird, eine dem Stempel
unterworfene Schrift nicht gestempelt zu haben, und er nun
sein Verschen wieder gut machen will, er nicht weiter bestrast

wird, sobald er ohne Weiteres und zwar vor geschehener
Anzeige den Stempel bezahlt. Es sind hier die vielen Fälle in's
Auge gefaßt, wo Bürger nicht vorsätzlich, sondern aus
Versehen oder Nnkenntniß des Gesetzes das Stempelgesetz
umgehen. Wenn nun ein solcher Fall durch einen Landjäger
oder Beamten entdeckt wird, so kann sich der Bürger auch

nach Ablauf der 30lägigen Frist noch liberiren dadurch, daß

er sofort und freiwillig den zehnfachen Extrastempel bezahlt.
Bisher hat er in diesem Fall daneben noch den fünfzigfachen
Betrag als Buße bezahlen müssen. Dies war jedenfalls zu
hoch und verhinderte die Leute, nachträglich ihrer Pflicht
Genüge zu leisten.

Was die ungestempelten Kartenspiele betrifft, so wird
mit Buße bedroht der, der solche verkauft, und der Wirth,
der Platz zum Spielen mit solchen gibt. Der Wirth soll
also dafür sorgen, daß nur gestempelte Kartenspiele in seinem
Lokal verwendet werden. Die Bestimmung, daß die Karten
überdies zu konsisziren sind, ist aus dèn bisherigen
Vorschriften herübergenommen und dient mehr nur zur Dekoration,
indem in der Regel solche Spiele, die in einem Wirthshaus
in Umlauf sind, für den Staat keinen großen Werth mehr
haben.

In Bezug auf die ungestempelten Gesuche und Vorstellungen

an Staatsbehörden wird vorgeschlagen, daß dieselben
einfach zurückgewiesen werden sollen. Es entspricht dies den

bisherigen Vorschriften. Besondere Strafe soll keine daran
geknüpft sein. In anderen Kantonen, z. B. in Luzern,
existirt die Vorschrift, daß ungestempelte Vorstellungen an
Staatsbehörden den Petenten zurückgeschickt werden, -aber nicht
ohne Weiteres, sondern mit Nachnahme von Stempel und
Buße. Eine solche Vorschrift könnte uns allerdings auch

einige Einnahmen sichern; allein ich glaube, sie gehöre zu
denen, die man als allzu drückend bezeichnen müßte. Ich
empfehle den Art. 7 zur Annahme.

Boivin. Es heißt hier, daß der Aussteller einer
stempelpflichtigen Schrift, in Bezug auf welche den Bestimmungen

des Gesetzes nicht rechtzeitig Genüge geleistet worden ist,
in eine Buße verfällt. Diese Redaktion scheint mir zu
unbestimmt. Allerdings werden Quittungen meist nur einen
einzigen Aussteller haben, allein Verträge werden von den
verschiedenen Parteien und Zeugen unterzeichnet. Es sind also
da mehrere Aussteller vorhanden, so daß die Redaktion des

Artikels mir ungenügend scheint.

Reisinger. Ich finde das letzte Alinea zu streng.
Der Herr Finanzdirektor hat vorhin schon angeführt, daß gar
oft Unkenntniß des Gesetzes und Unachtsamkeit Schuld daran
sei, daß man irgend einen Fehler begehe. Ich glaube daher,
es sollten ungestempelte Gesuche nicht einfach zurückgewiesen

werden, sondern unter Angabe des Grundes, und beantrage
deshalb, im letzten Alinea das Wort „einfach" zu streichen
und zu ersetzen durch die Worte: „unter Angabe des Grundes".

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
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Boivin bemerkt ganz richtig, daß es Rechtsgeschäfte gebe, die
mehrere Aussteller haben. Bei Quittungen und andern
einseitigen Akten ist nur ein Aussteller, auch bei Bürgschafts-
verpflichtungen ist sehr oft nur einer; hingegen ein Vertrag
wird immer mehrere Aussteller haben. Der Ausvruck
„Aussteller" soll aber eben alle angehen. Bei einem Kaufvertrag
z. B. soll Keiner unterschreiben, ohne daß der Vertrag
gestempelt ist. Ich finde daher den Ausdruck „Aussteller" in
seiner Allgemeinheit gerade sehr bezeichnend. Herr Boivin
könnte ihn nur dann allzu vag finden, wenn er die Ansicht
hätte, daß in solchen Fällen nicht alle Betheiligten, sondern
nur einer bestraft werden soll. Wenn er aber auch oer
Meinung ist, daß alle Betheiligten, z. B. bei einem Kaufe beide

Parteien die Pflicht haben, zu sorgen, daß der Akt
gesetzmäßig beschaffen sei, so muß der Ausdruck stehen bleiben.

Was die Bemerkung des Herrn Reisinger betrifft, so

glaube ich, es sei nicht nöchig, eine Aenderung vorzunehmen.
Der Ausdruck „einfach zurückgewiesen" lauter zu Gunsten der

Person, die vielleicht aus Unkenntniß eine ungestempelte
Vorstellung einlegt, und will nur sagen, daß man sich begnügt,
sie zurückzuweisen, und nicht noch die betreffende Person dem

Richter zur Bestrafung verzeigl. Man ist bis dahin oft so

verfahren, daß man das Gesuch nicht zurückgeschickt, sondern
gestempelt und den Betrag der Gebühr auf den Pctenten
nachgenommcn hat. Man hat aber dabei die Erfahrung
gemacht, daß es mitunter Leute gab, die dieses Entgegenkommen
nicht gehörig würdigten, sondern die Nachnahme resüsirlen.
In Folge dessen schickt man nun einfach zurück, wobei es

selbstverständlich ist, daß man die Höflichkeit beobachtet, zu
sagen, warum dies geschehe. Ich glaube also, Herr Reistnger
könne sich dabei beruhigen.

Reisinger. Aus diese Auskunft hin will ich den

Antrag auf Streichung des Wortes „einfach" fallen lassen.
Hingegen beharre ich darauf, daß beigefügt werde „unter
Angabe des Grundes".

Boivin. Ich stelle den Antrag, zu setzen: „Der oder
die Aussteller".

Die beiden Berichterstatter geben die von Herrn
Boivin beantragte Redaktionsänderung zu.

Abstimmung.
Für den Paragraphen, mit der zugegebenen Redaktionsänderung

81 Stimmen.
Für den Zusatzantrag des Herrn Reisinger 80 „Da sich Zweifel über die Richtigkeit dieser Abstimmung

erheben, so wird auf den Antrag des Herrn Reisinger eine

neue veranstaltet:
Für Festhalten an dem Beschlusse 95 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Reisinger 88 „

Da soll ihm die Möglichkeit gegeben sein, in diesem Moment
sofort zu erklären, er habe den Fehler nicht gewußt, es sei

ihm leid, und er bezahle die Buße und den Extrastempel.

In diesem Fall soll die Sache erledigt sein, und also der

Fehlbare nicht dem Richter verzeigt werden und ein Polizei-
strafverfahreu durchmachen uno die daherigen Kosten bezahlen

müssen. Diese Art und Weise der Erledigung von Polizei-
sällen ist auch schon anderwärts vorgesehen und empfiehlt sich

sehr deshalb, damit die guten Bürger, die nicht absichtlich

gegen das Gesetz handeln, aber bei der großen Menge von

Polizeivorschriften oft in den Fall kommen, unabsichtlich in
eine solche Falle zu „trappen", ohne allzngroßen Nachtheil
den Fehler gut macheu können. Darauf soll nun hier
besonders aufmerksam gemacht werden. Wenn der Landjäger
einen solchen Fall entdeckt, so soll er ihn nicht sofort
anzeigen, sondern den Fühlbaren aufmerksam machen, daß er das

Recht hat, den Straffall mit Bezahlung der Buße und des

Extrastempels abzuthun. Aehnliche Vorschriften cxistiien z. B.
auch im Gesetz über den polizeilichen Schutz der Eisenbahnen.
Wenn der aus einer WiderHandlung gegen dieses Gesetz

ertappte Bürger sofort erklärt: ich zahle die Buße; was kostet

es? so ist er vor weiterer Belästigung bewahrt. Das gleiche

Verfahren wird also auch hier vorgeschlagen.
Damit ist es aber incht genug, sondern auf diese Art

und Weise soll sich der Bürger auch vor den Civilfolgen
schützen können, in die er verfallen ist. Es soll dadurch
allerdings der Fall vermieden werden, den Herr Sahli vorhin
im Auge gehabt hat, es sei denn, daß wirklich strafbare
Nachlässigkeit und Böswilligkeil vorliegt. Von dem Momente an,
wo der Vorweiser eines ungestempelten Akts von der Polizei,
vom Gericht oder von der Gegenpartei aufmerksam gemacht

wird, daß er dem Gesetze zuwidergehandelt hat, und daß also

der Akt rechtlich ungültig ist, kann er diese Ungültigkeits-
folgen aufheben, indem er sagt: ich unterziehe mich der Buße
und dem Extrastempel; da ist das Geld. Wenn es aber

Leute gibt, die auch, nachdem sie vom Polizeirichter aufmerksam

gemacht worden sind, die Buße nicht zahlen wollen,
so ist denen auf keine andere Weise zu helfen, als daß man
sie dem Polizeirichter überweist und nach dem ordentlichen

Gang des Strafprozesses bestraft. Ich empfehle diesen Artikel,
der wieder für das anständige Publikum eine große Erleichterung

gewährt, zur Genehmigung

§ 8 wird ohne Bemerkung genehmigt.

8 S-

Genehmigt.

8 8.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. In
diesem Paragraphen ist der Fall vorgesehen, daß ein Bürger
durch verschiedene Verumständungen verhindert wüd, während
der gesetzlichen Frist von 30 Tagen die Nachstempelung
vorzunehmen, und daß er auch selber nicht darauf aufmerksam
wird, sondern von dritter Seite, vielleicht von einem Polizisten
oder Landjäger darauf aufmerksam gemacht werden muß.

8 10.

Wytteubach. Ich erlaube mir, den Antrag zu stellen,
die Ziffer 6 und 7 des § 10 zu streichen, weil die darin
angegebenen Erlasse bereits außer Kraft sind. Das Gesetz

vom 14. Dezember 1861 über stempelmarken war blos auf
2 Jahre gültig und wurde ersetzt durch das Gesetz vom
2. Juni 1865, welches in Ziffer 9 genannt ist. Das in
Ziffer 7 genannte Gesetz vom 24. November 1863 betreffend
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Stempel für Frachtbriefe ist ausdrücklich aufgehoben worden
durch das Gesetz vom 25. November 1864, welches in Ziffer
8 erwähnt ist. Es scheint mir, es sei nicht nothwendig,
bereits ausgehobene Gesetze nochmals aufzuheben und daher
beantrage ich die Streichung der beiden Ziffern.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
denke, wir werden in § 10 alle diejenigen Gesetze aufheben
wollen, welche in Bezug aus die Stempelabgabe noch zu
Recht bestehen und ich denke auch, man werde nicht mehr
aufheben wollen, als wirklich noch zu Recht bestehen. Es ist
mir gegenwärtig nicht möglich, anzugeben, warum die in
Ziff 6 und 7 genannten Erlaffe hier auf genommen worden sind.
Immerhin wird ein Grund dafür gewesen sein. Indessen
wird man zwischen der ersten und zweiten Berathung die

Frage nochmals untersuchen und dann die beiden Ziffern bei
der zweiten Berathung rmmer noch streichen können. Wenn
aber irgend -ein Zweifel vorhanden ist, so wird man gut
thun, hier ausdrücklich zu sagen, daß die betreffenden Erlasse
aufgehoben sind.

Wyttenbach. Wenn man die Frage noch näher untersuchen

will, so habe ich nichts dagegen und kann daher
meinen Antrag hier fallen lassen.

§ 10 wird genehmigt.

Abstimmung.
Für das Zurückkommen auf lit. b. des § 2 Minderheit.

Eingang.

Herr Berichterstatter des Regierungsralhes. Die
Einleitung unterscheidet sich etwas von derjenigen des

verworfenen Siempelgesetzes, welche lautete: „in der Absicht,
die in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen zerstreuten
Vorschriften über den Stempel zusammenzufassen und zugleich
zeitgemäß zu revidiren." Man hat nämlich dem noch
beigefügt: „und die Stempelabgabe den Zeitverhältnissen
entsprechend zu erhöhen." Man hat sich sagen müssen, daß es

doch im Grunde nicht die Revisionslust sei, welche zu diesem
neuen Entwürfe geführt hat, sondern mehr das Bedürfniß,
mehr Geld zu bekommen. Das darf man dem Volke gegenüber

auch offen aussprechen, da es ohnehin wissen oder
merken wird, warum man ihm das Gesetz vorlegt.

Genehmigt.

Der Herr Präsident stellt die Anfrage, ob man auf
irgend einen Artikel zurückzukommen wünsche.

Bühlmann. Es ist gestern bei § 2 lit. d.
beschlossen worden, die Frachtbriefe, welche keine Werthangabe
einhalten, stempelpflichtig zu erklären. Ein Autrag, den ich

gestellt habe, diese Bestimmung auszudehnen auf alle Akten,
auf welche daselbst verwiesen wird, ist abgewiesen worden.
Ich glaube, es habe da ein Mißverständniß obgewaltet, weß-
halb ich mir erlaube, zu beantragen, daß auf die genannte
litsrs, zurückgekommen werden möchte. Ich mache daraus
aufmerksam, daß z. B. Statuten, letzte Willensveroàungen und
viele andere Aktenstücke gar keine Werthangabe enthalten und
doch dem Stempel unterliegen sollten. Durch den gestrigen
Beschluß würden alle diese Akten stempelfrei erklärt.

Der Herr Präsident fragt an, ob Zusätze zu dem
Gesetze vorgeschlagen werden.

Fenne. Bereits der Gesetzesentwurf über die
Erbschafts- und Schenkungsabgabe enthält die Bestimmung,
daß Vio des Ertrages dieser Abgabe den Gemeinden zufallen
soll. Es liegt uns heute ein fiskalisches Gesetz vor. Bereits
stehen noch andere gleichartige Gesetze auf den Traktanden,
und mehrere werden noch folgen. Wenn man will, daß diese

Gesetze vom Volke angenommen werden, so ist es durchaus
nothwendig, daß den Gemeinden ein gewisser Theil der
Einnahmen zufalle. Die Gemeindelasten sind bedeutend, und wenn
der Staat Alles für sich behält, so ist zu bezweifeln, ob das
Volk diese Gesetze annehmen werde, deren Erlaffung doch

nothwendig ist, wenn die Slaatsmaschine nicht aufgehalten
werden soll. Ich stelle daher einen Antrag, welcher nicht
nur das gegenwärtige, sondern auch die noch folgenden
fiskalischen Gesetze betrifft. Dieser Antrag geht dahin, daß eine

gewisse Summe, z. B. '/>„ des Ertrages der Gebühr in die

Staatskasse falle, um dann den Gemeinden im Verhältniß
zu ihrer Bevölkerungszahl und zu den Gemeindelasten ver
theilt zu werden. Wenn wir diesen Ausweg nicht gebrauchen,
so wird das Volk diese Gesetze wahrscheinlich verwerfen. Das
Volk ist nicht sehr zufrieden mit dem, was bisher geschehen

ist, wenigstens soweit es die frühere Regierung betrifft. Es
wird sich nun fragen, ob es gegenüber der neuen Regierung
artiger sein wird.

Bürki. Dieser Antrag ist bereits in der Kommission
gebracht, aber dort nicht genehm gefunden worden. Ich möchte

nun zwar nicht einen förmlichen Antrag stellen, jedoch die

Frage anregen, ob man nicht einen Prozentsatz (der noch

näher zu untersuchen wäre, ich denke, 10°/o würde angemessen

sein) der Netto-Einnahmen des Stempelgesetzes zu Handen der

Gemeinden und Bezirke für die Bezirkskrankenpflege reserviren
sollte. Herr Feune hat Ihnen bereits mitgetheilt, daß
die Lasten der Gemeinden bedeutend sind. Der Staat
kann seine Einnahmen vermehren und Steuern schaffen, die

Gemeinden dagegen können dies nicht. Wir haben es da mit
einer indirekten Steuer zu thun; was aber für den Staat
gerechtfertigt ist, ist es auch für die Gemeinden. Ein weiterer
Grund ist ein humaner, in jeder Beziehung zu berücksichtigender.

Herr Morgenthaler hat bei mehrern Anlässen bei der
Budgetberathung hervorgehoben, wie nöthig es sei, daß die

Bezirkskrankenpflege von Seite des Staates besser unterstützt werde.

Ich halte dafür, zu schönern, würdigern Zwecken können wir
die Staatseinnahmen nicht verwenden, als für die

Bezirkskrankenpflege, die an vielen Orten gar nicht existirt. Es ist
aber noch ein fernerer wichtiger Grund: wir haben mit dem

Referendum zu rechnen, und wir müssen sehen, daß wir die

Gesetze so einrichten, daß sie dem Volke genehm sind. Auch
im Wirthschaftsgesetz und im Jagdgesetz wird den Gemeinden
ein Antheil der Gebühr zuerkannt, und was dort gut war,
wird es auch hier sein. Wenn die Gemeinden direkt bei der

Sache interessirt werden und ein Theil der Einnahmen zu
einem so edeln Zwecke ausgesetzt wird, so wird das ein mächtiger

Förderer sein zur leichteren Handhabung des Gesetzes. Wie
der Herr Finanzdirektor gesagt hat, kann die finanzielle Tragweite

des Gesetzes nicht zum Voraus bemessen werden. Nimmt
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man sie zu Fr. 500,000 an, so wird man nicht weit vom

Ziele schießen. Wenn man nun den Gemeinden 10°/„
zufließen läßt, so würde dies eine Summe von Fr. 50,000
machen, die für die Bezirkskrankenpflege eine bedeutende

genannt werden müßte. Sollte der Betrag sich noch höher
belaufen, desto besser: man kann dann vielleicht einen Theil der

Summe kapitalisiren und nur theilweise den Gemeinden
abgeben. Uebrigens könnte dann der Staat seine Ausgaben
für die Krankenpflege entsprechend ermäßigen, wenn man
sehen würde, daß 10 "/» zu viel wäre. Ich möchte bei diesem

Anlaß überhaupt den Grundsatz der Betheiligung der
Gemeinden hier aussprechen und die nähern Bestimmungen dann
einem Dekret überlassen. Ich wiederhole, daß ich heute keinen

Antrag stelle, sondern nur die Sache anregen möchte, damit
sie bis zur zweiten Berathung des Gesetzes geprüft werde.

Feune. Ich stelle den Antrag, es sei ein Zusatzartikel
aufzunehmen, wonach ein gewisser Theil des Ertrages der

Gebühr, z. B. Vio, den Gemeinden zufallen solle und zwar
in dem Sinne, daß dieser in die Staatskasse fallende Antheil
im Verhältniß zu der Bevölkerung und namentlich zu Gunsten
der Primärschulen unter die Gemeinden des Kantons vertheilt
werden soll.

Trachsel in Niederbütschel. Es scheint mir noch
bedeutende Unklarheit zu herrschen in Bezug auf die Schriften,
welche dem Werthstempel unterliegen. Es frägt sich, ob auch

Abschriften und Auszüge solcher Schriftstücke unter den Werlh-
stempel fallen. Solche Abschriften und Auszüge werden häufig
gemacht bei Kaufverträgen über bewegliches Vermögen und

namentlich bei Theilungen. Wenn da das Hauptdoppel dem

Werthstempel unkerliegt, sollen die Nebendoppel, Auszüge ze.

denselben auch bezahlen? Ich glaube, man sollte solche Nebendoppel

dem Formatstempel unterwerfen. Man sagt vielleicht,
es verstehe sich dies von selbst. Ich glaube das nicht und
jedenfalls ist es besser, wenn man es ausdrücklich sagt und
dadurch jeden Zweifel beseitigt. Ich schlage daher vor, in 8 2
eine lit. k auszunehmen folgenden Inhalts: „Die Doppel,
Abschriften und Auszüge von dem Werthstempel unterstellten
Schriften unterliegen dem Formatstempel."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Was
vor Allem aus die Anregung der Herren Feune und Bürki
betrifft, so wissen Sie, daß in der neueren Zeit dieses System,
einen Antheil der neu zu schaffenden Steuern den Gemeinden

zukommen zu lassen, schon in andern Gesetzen Anwendung
gefunden hat. Ich glaube, die erste Idee, welche dazu geführt
hat, sei nicht eine ganz unverfängliche gewesen, das heißt,
ohne jegliche Nebenabsicht; es war nicht lediglich das Bestreben,
den Gemeinden etwas zu Theil werden zu lassen, sondern es

war noch eine andere Absicht da. Ich will sie nicht eine

demagogische nennen, aber es war die Absicht, die Gesetze bei

den Bürgern etwas gängiger zu machen. Ich gebe nun gerne

zu, daß auch innere Gründe dafür sprechen, den Gemeinden
etwas zuzuwenden. Wer im Fall war, in einem Gemeindshaushalte

mitzuwirken, weiß, daß viele Gemeinden viel schlimmer
daran sind als der Staat. Bekanntlich legt der Staat bei der

Ausbildung der Gesetzgebung den Gemeinden je länger je mehr
Lasten auf. Man kann daher sagen, es sei billig, daß der

Staat, welcher indirekte Steuern schafft, den Gemeinden davon
auch etwas zufließen lasse. Es ist daher die Idee der Herren
Feune und Bürki auch schon im Schooße der Kommission zur
Sprache gekommen. Man ist aber, wenigstens war dies bei

mir der Fall, aus einem Hauptgrunde zu dem Resultate
gekommen, dieses System hier nicht einzuführen. Dieser Grund
ist folgender: Bei der Wirthschaftssteuer, der Brennpatent¬

steuer und der Erbschaftssteuer kann in jeder Gemeinde genau
ausgewickelt werden, wie viel dieser Steuern in ihr fließen.
Es kann also jeder Gemeinde der Antheil zugeschieden werden,
welchen sie aufgebracht hat. Anders aber bei der Stempelsteuer.

Man kann nicht ausrechnen, wie viel diese oder jene
Gemeinde oder Amtsbezirk bezahlt. Man weiß am Schlüsse
des Jahres nur, wie viel der ganze Kanton gezahlt hat, und
wenn man nun 10°/^ der Gesammtgebühr auf die einzelnen
Gemeinden nach Maßgabe der Bevölkerungszahl vertheilt, so

kann da unter Umständen die Billigkeit sehr verletzt werden.
Es kann eine Gemeinde eine Quote bekommen, die größer ist
als der Gesammtbetrag der von ihr bezahlten Gebühr.
Gemeinden dagegen, wo viel Stempelgebühr bezahlt wird, wo
z. B. ein großer Wechselverkehr ist, wie in Viel, würden viel
geringer bedacht, als dies billigkeitshalber geschehen sollte.
Dies ist ein Hauptgrund, der mich persönlich bewogen hat,
dieses System hier nicht vorzuschlagen, und ich glaube, dieser
Grund habe auch in der Regierung obgewaltet. Wenn nun
gleichwohl der Große Rath in seiner Mehrheit der Ansicht
sein sollte, es sei dieses System hier aufzunehmen, was ich

im Namen der Regierung nicht zugeben kann — persönlich
könnte ich mich schon darein fügen —, so glaube ich, es könne

sich heute noch nicht darum handeln, diesen Gedanken genau
auszuführen und eine entsprechende Redaktion in das Gesetz

aufzunehmen, sondern es kann sich nur fragen, ob der Große
Rath diese Anregung für die zweite Berathung erheblich
erklären will oder nicht. Geschieht dies, so werden die

vorberathenden Behörden den Gedanken weiter berathen und
untersuchen, wie hoch die Quote bestimmt und zu welchem

Zwecke sie verwendet werden soll. Es wird dann dem Großen
Rathe bei der zweiten Berathung ein bestimmter Antrag
vorgelegt werden. Namens der Regierung muß ich also darauf
antragen, es sei der Anregung der Herren Feune und Bürki
keine Folge zu geben.

Was den Antrag des Herrn Trachsel betrifft, so glaube
ich, es sei durchaus nicht nöthig, da irgend eine weitere
Bestimmung aufzunehmen. Das Gesetz ist in dieser Beziehung
so klar, als man es nur wünschen kann. Herrn Trachsel
hat der Fall vorgeschwebt, daß bei einer Theilung, wo
verschiedene Erben sind, mehrere Doppel gemacht werden. Soll
nun da jedes Doppel den Werthstempel bezahlen? Ich glaube,
man brauche darüber im Gesetze nichts weiter zu sagen. Beim
Werthstempel wird die Gebühr nicht vom Papier, sondern
vom Hauptwerth bezahlt. Wenn über eine Summe von
Fr. 100,000 eine Theilung stattfindet, so gibt es allerdings
verschiedene Aktenstücke, aber es ist nur e i n Hauptwerth
vorhanden, und von diesem muß die Gebühr bezahlt werden,
seien nun viele oder wenige Doppel vorhanden. Diese Doppel
gehen also leer aus und fallen dann unter den Formatstempel

; denn es ist deutlich gesagt, daß alle solchen Akten, die nicht
unter den Werthstempel fallen, dem Formatstempel unterliegen.
Ich stelle daher den Antrag, es möchte der Antrag des Herrn
Trachsel nicht angenommen werden.

Feune. Ich erkläre, daß ich mich dem Antrage des

Herrn Bürki anschließe. Es handelt sich also nicht darum,
über die Aufnahme eines Zusatzartikels abzustimmen, sondern
nur darum, daß die vorberathenden Behörden eingeladen
werden sollen, die Frage bis zur zweiten Berathung des

Gesetzes zu untersuchen.

A b st i m m u n g.

1. Für, den Antrag Bürki
2. „ „ „ Trachsel

Minderheit.
Minderheit.
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Da mehrere Anträge zum Gesetze blos unter Vorbehalt
der Redaktion angenommen worden sind, so schlägt der Herr
Präsident vor, diese Redaktion durch die vorberathenden
Behörden feststellen zu lassen

Der Große Rath erklärt sich damit einverstanden.

Es folgt nun die

Gesamm tabstim mung
über das Gesetz, wie es aus der ersten Berathung
hervorgegangen ist.

Für das Gesetz Große Mehrheit.

Wahl des Ohmgàerwalters.

Im ersten Wahlgang wird mit 106 Stimmen von 106
Stimmenden gewählt: Herr Stauffer, der bisherige.

Wahl des SalzhaMungsoerwalters.

Im ersten Wahlgang wird mit 102 Stimmen von 106
Stimmenden gewählt: Herr Joh. Jak. Buri, der bisherige.

Zur Beschleunigung der vorzunehmenden Wahlen wird
das Bureau verstärkt durch die Herren Fischer vom Eichberg,

Maurer, Baumann und Fattet.

Mahl zweier Mitglieder des Kegierungsrathes.

Von 222 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Großrath Willi 166 Stimmen.

„ Oberrichter Forster 122 „
„ Grotzrath Boivin... 88 „
„ Fürsprech Berger... 7 „
„ Kriegskommissär Peter 6 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt sind somit die Herren Großrath Andreas Willi
in Meningen und Karl Emanuel Forster, Oberrichter in
Bern.

Mahl zweier Ständeräthe.

Von 214 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Regierungsrath Scheurer 204 Stimmen.

„ Großrath Fürsprecher Michel 135 „
„ „ Bodenheimer 72 „
„ „ Sahli 9

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Es sind gewählt die Herren Regierungsrath Alfred
Scheurer und Großrath Friedrich Michel.

Strasnachlaßgkjucht.

Auf den Antrag des Regierungsrathes und der

B'ittschriftenkommissiou wird:
1. dem Johann Gerber, von Langnau, das letzte

Viertel der ihm wegen Fälschung auferlegten 18monatlichen
Zuchthausstrafe erlassen unter dem Vorbehalt, daß bis zu
dessen Eintritt die Gründe sich nicht verändern, welche zu
seineu Gunsten sprechen;

2. dem Jakob Lehmann, in Burgdorf, die ihm wegen
Concubinats mit seiner nunmehrigen Ehefrau auferlegte 10-
tägige Gefangenschaflsstrafe erlassen;

3. dem Christian Schneider, in Langenthal, die ihm
wegen Nichterfüllung der Alimentationspflicht gegenüber einem
Kinde auferlegte Ltägige Gefangenschaflsstrafe erlassen.

Dagegen werden ebenfalls nach dem Antrage des

Regierungsrathes und der Bittschriftenkommission
abgewiesen die Slrafnachlaßgesuche

1. der Anna Habegger geb. Marti, wegen Gehülfenschaft

bei dem au ihrem Ehemann begangenen Giftmord zu
6 Jahren Zuchthaus verurtheilt;

2. des wegeu Todschlagsversuchs zu 18 Monaten Zuchthaus

verurtheilten Jules Falbriard von Bonsol;
3. des wegen Wechselfälschung u. s. w. zu 2 Jahren

Zuchthaus verurtheilten Ernst Friedrich Geiner von Mainz;
4. des wegen Diebstahls zu 18 Monaten Zuchthaus

verurtheilten Joh. Rud. Merz von Menziken (Aargau).

Wahl des Staatsschrribers und Staatsarchiv«».

Im ersten Wahlgang wird mit 103 Stimmen von 103
Stimmenden gewählt: Herr M. v. Stürler, der bisherige.

Wahl des Geueralpràrators.

Im ersten Wahlgang wird mit 62 Stimmen von 81
Stimmenden gewählt: Herr Rob. Raaflaub, der bisherige.
Herr Kasthofer erhält 17 Stimmen.

»

Strafnachlaßgesuch der Brüder Samuel und Gottfried
Liebi, Zimmerleute zu Seftigen, wegen Betheiligung an
einer Schlägerei zu 24 Stunden Gefangenschaft veruriheilt.

Der Regierungsrath trägt auf Erlassung dieser Strafe,
die Bittschriftenkommisston auf Abweisung der Petenten an.

v. Watten wyl, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Da die Anträge des

Regierungsrathes und der Bittschriftenkommission hier nicht
übereinstimmen, ist es der Fall, in diese Angelegenheit etwas
näher einzutreten. In der Wirthschaft zu Uttigen fand eines
Abends ein Streit statt zwischen zwei Zimmerleuten und
anderen dort befindlichen Bürgern. Dieser Streit wurde
dadurch erledigt, daß der eine der heutigen Petenten ein Quan-



374 (28. November 1878.)

tum Wein zahlte. Die Petenten begaben sich auf den Heimweg.

Der eine trug eine Summe von Fr. 600 bei sich, die

ihm ausbezahlt worden war.« Als sie eine Strecke vom Wirthshause

entfernt waren, ging die Sache wieder los, indem sie

beschimpft wurden. Sie befürchteten, es könnte zu weiteren

Thätlichkeiten kommen und bei diesem Anlasse die Geldsumme
verloren gehen, daher wollten sie zur Wirthschaft zurückkehren,

um dem Wirthe die Summe zu übergeben. Wie sie vor der

Wirthschaft anlangten, begannen die Thätlichkeiten wieder.

Zufällig lagen da verschiedene Gegenstände, die zum Schwellen
gedient halten, Sparren, Steine :c. Von beiden Seiten wurde
ziemlich dreingeschlagen, und es floß Blut. Der Eine der

Betheiligten erhielt, es wurde nicht konstaiirt wie, eine

Verletzung am Bein. Es stellte sich nach einiger Zeit heraus,
daß es wahrscheinlich ein leichter Bruch war, der aber keine

andere Folgen hatte, als eine längere Arbeitsunfähigkeit. Ob
dieser Bruch durch einen Schlag oder Sturz erfolgt ist, läßt
sich aus den Akten nicht entnehmen. Wegen der längeren
Arbeitsunfähigkeit des Betreffenden fand eine Anzeige statt
und wurde eine Untersuchung geführt. Bei der Verhandlung
vor dem Amtsgericht machten die beiden Parteien die Sache

aus, und es fand darauf das Gericht, daß der Sache keine

weitere Folge gegeben werden solle. Gegen diesen Beschluß
erklärte der Staatsanwalt die Appellation, weil eine

Mißhandlung vorliege, die von Amtswegen verfolgt werden müsse.

Das Geschäft gelangte vor die Polizeikammer und wurde auf
den Antrag der Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht Belp
zurückgewiesen zu neuer Behandlung. Es fand eine neue

Beurtheilung des Falles statt, und dabei wurden die beiden

Brüder Liebi zu 24 Stunden Gefangenschaft verurtheilt.
Dieses Urtheil mag etwas auffallen; denn nach dem

einschlagend n Artikel des Strafgesetzes, der sich über 20tägige
Arbeitsunfähigkeit ausspricht, hätten die Brüder Korrektionshaus

erhalten sollen und zwar geht das Strafmaß bis zu 5
Jahren. Dagegen bestimmt § 145, wenn eine solche

Mißhandlung infolge Provokation oder in einem Naufhandel
entstanden sei, könne statt Korrektionshaus auch Gefangenschaft
ausgesprochen werden. Das Amtsgericht Seftigen hat diesen

Standpunkt eingenommen und, wie gesagt, 24 Stunden
Gefangenschaft ausgesprochen. Nun wünschen die Petenten, es

möchte ihnen diese geringe Strafe erlassen werden. Es ist
keine große Sache, 24 Stunden zu sitzen, aber der Kardinalpunkt

liegt darin, daß man überhaupt in's Gefängniß muß.
Der Umstand, daß die Gebrüder Liebi im Gefängniß gewesen

wären, bliebe bestehen, ob nun die Strafe 24 Stunden oder
8 oder 14 Tage gedauert hätte. Das hat die Brüder
bewogen, mit einem Strafnachlaßgesuch einzukommen. Sie
motiviren dies damit, daß sie bis dahin gut beleumdet
gewesen, und daß sie an der ganzen Geschichte keine Schuld
tragen, indem sie provozirt worden seien und nicht die Absicht
gehabt haben, eine That zu begehen, welche die Folge hätte
haben können, die nun wirklich eingetreten ist. Die Leumundszeugnisse,

welche zu Gunsten der Brüder Liebi ausgestellt
worden sind, lauten außerordentlich günstig. Das eine lautet:
„Es wird bezeugt, daß Samuel Liebi unter der hiesigen
Bevölkerung gut beleumdet ist, und die Achtung, die einem braven
Manne gebührt, in vollem Maße genießt." Aehulich lautet
das andere Zeugniß. Der Negierungsstatthalter von Seftigen
sagt: Die Gebrüder Liebi haben die sämmtlichen Kosten bezahlt;
sie werden hierseits als sonst durchaus brave und solide Männer
angelegentlichst empfohlen. Das sind die Motive, welche den

Regierungsrath bewogen haben, den Antrag zu stellen, es

möchte den beiden Verurtheilten die Gefängnißstrafe geschenkt
werden.

Michel, Fürsprecher, als Berichterstatter der Bitt¬

schriftenkommission. Ich bedaure außerordentlich, mich
Namens der Bittschriftenkommission dem Antrag der Regierung
nicht anschließen zu können. Die Biltschrifleukommisston hat
von jeher den Standpunkt eingenommen, der Große Rath
solle sich nur in den allerseltensten Fällen auf die materielle
Kritik gerichtlicher Strafurtheile einlassen, nämlich nur da,
wo veraltete Gesetze es dem Richter unmöglich machen, das
richtige Strafmaß anzuwenden. Bevor der vorliegende Fall
vor dem Amtsgericht Seftigen zur Beurtheilung kam, haben
sich-die Parteien über die Civilentschädignng geeinigt, und
das Amtsgericht hat darauf beschlossen, von aller ferneren
Verfolgung der Sache zu abstrahiren. Diesen Beschluß hat
die Polizeikammer auf den Antrag des Staatsanwalls als
ungesetzlich kassirt und daraufhin hat das Amtsgericht die
beiden Angeklagten zu 24 Stunden Gefangenschaft verurtheilt.
Da nun nach dem Gesetz ohne Vorhandensein mildernder
Umstände eine ziemlich schwere Strafe hätte erkannt werden
müssen, so liegt in diesem Urtheil der beste Beweis, daß alle
mildernden Umstände, wie der gute Leumund der Angeklagten,
die Provozirung u. s. w., in hohem Maße berücksichtigt
worden sind. Der Große Rath soll sich also hüten, noch
weiter zu gehen, wenn er sich nicht dem Vorwurfe aussetzen

will, er mache die Elle nicht gleich lang für gut situirte
Leme, für die Gefangenschaft eine härtere Strafe sein mag,
als für minder gut situirte. Aus diesen Gründen beantragt
die Peiitionskommission Abweisung des Gesuchs. Ich bemerke

nur noh, daß, wenn der Große Räch den Staudpunkt der
Regierung einnehmen und allemal in eine materielle Prüfung
der Berechtigung des Urtheils und der Strafe eintreten
wollte, er fast das ganze Jahr sitzen müßte, um die Masse
von Strasfällen zu behandeln, die dann chuf dem Wege der
Appellation an ihn gelangen würden.

Wytten bach. Es handelt sich hier um zwei
Angeklagte, die mit Fug und Recht in die Kategorie der braven
und rechtschaffenen Bürger gezählt werden dürfen. Am
30. November 1877 Abends haben sich die beiden Brüder
Liebi in der Wirthschaft Senn zu Uttigen eingefunden, um
auf Rechnung gelieferter Arbeiten von dem Wirth eine Zahlung

in Empfang zu nehmen. Da entsteht zwischen ihren
Zimmergesellen und andern Personen, u. a. einem gewissen
Gammenthaler und einem Gottlieb Schwendimann Streit.
Samuel Liebi vermittelt und bezahlt noch einige Liter
Friedenswein und geht dann mit seinem Bruder fort.

Hier muß ich nun abschweifen, um Ihnen zu zeigen,
welche Tendenzen dieser Gammenthaler gegen die Gebrüder
Liebi hatte. Bald darauf reicht Gammenthaler nämlich gegen
Samuel Liebi eine Anzeige ein, weil er ihm an jenem Abend eine
linke Ellenbogengelenkverletzung beigebracht habe. Das
Amtsgericht Seftigen spricht aber den Angeschuldigten frei, weil
die Verletzung nicht nachgewiesen sei und verurtheilt den

Gammenthaler zu den Kosten. Dieser rekurrirt an die
Polizeikammer, wird aber auch dort abgewiesen. Auf der Heimreise

von Bern sagt Gammenthaler zu Liebi, dieses Urtheil
sei vollständig gerecht; denn er sei damals nicht verletzt worden,

sondern habe diese Verletzung schon lange gehabt; aber
es habe ihm Jemand angegeben, er solle diese Gelegenheit

benutzen, um ein Geldgeschäft zu machen. Was dann
den Gottlieb Schwendimann betrifft, so sind über seinen
Leumund einige Zweifel berechtigt.

Nun komme ich wieder auf den fraglichen Abend zurück.
Nachdem die zwei Brüder gute Nacht gesagt, und draußen
Samuel Liebi seine Reisetasche mit Fr. 600 in Silbergeld
umgehängt hatte, gingen sie über das Sagebrücklein gegen
die Straße Kirchdorf Uttigen, um dort in einen,Fußweg
einzulenken. Da wird ihnen in stockfinstrer Nacht zugepfiffen
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mit einem Pfeiflein, von dem Zeugen sagen, es sei ein
Mörderpfeiflein. Samuel sagt zu seinem Bruder: Die Sache

ist nicht sauber, wir müssen umkehren. Auf dem Rückweg
trafen sie beim Brücklein drei Personen, die lautlos dastehen.
Sie gehen an ihnen vorbei nach dem Wirthshaus; da wird
ihnen mit Steinen und Bengeln nachgeworfen. Sie setzen sich

zur Wehr, der eine mit einem Zimmermannsinstrument, der
andere mit einem Stein und verletzen einen der Angreifer
am linken Wadenbein und am Nacken. Nun entsteht Gebrüll
und Handgemenge; die Leute vom Wirthshaus kommen, um
zu zünden und sehen da die Brüder Liebi am Boden mit
dem Gottlieb schweudimann, der also angefangen hatte und
dessen Heimweg ganz nach der entgegengesetzten Seite ging.
Die Schlägerei hört auf, und die Brüder Liebi, die aus
mehreren Wunden am Gesicht und Körper bluteten, bleiben
im Wirthshaus über Nacht und gehen erst am andern Morgen

heim. Dies ist, wie ich Ihnen auf Ehre versichern kann,
die getreue Darstellung des Herganges.

Nun reicht Schweudimann eine Anzeige wegen
Körperverletzung ein, und die Sache kommt vor Amtsgericht. Vorher

aber vergleichen sich die Parteien wegen des Civilpunktes:
Schweudimann, der angeblich 20 Tage lang arbeitsunfähig
wesen war, gibt sich mit Fr. 25 Entschädigung zufrieden und
übernimmt sogar den dritten Theil der Kosten. Das Gericht
spricht hierauf über die Angeklagten die geringste zulässige
Strafe aus und auch diese nur mit Widerstreben, weil es

selbst diese Strafe noch zu hart fand und der Ansicht war,
die Angeklagten seien mit der Bezahlung der Kosten bestraft
genug in einem Fall, wo sie selbst hätten klagen sollen. Wenn
sie dies nicht gethan haben, so ist es darum, weil Schwendi-
manu finanziell nichts ist. Ich möchte nun diese beiden
Petenten dringend zum Strafnachlaß empfehlen. Beide sind
unbescholtene, brave Männer, und wenn sie diese Gefangenschaft

aushalten sollten, so wäre ihnen damit eine Schande
angethan, die ihnen und ihren Kindern lebenslang nachgetragen

würde.

Kurz. Ich kann Sie auch versichern, daß man die
beiden Liebi durch die Strafe so schwer verletzen würde, daß
sie fast dadurch erdrückt wären. Ich möchte daher den Großen
Rath ebenfalls inständig bitten, in diesem ausnahmsweise«
Fall von dem schönen Recht der Begnadigung Gebrauch zu
inachen.

Herr Berichterstatter der Bittschriftenkommission
Ich betone noch einmal, daß sich der Große Rath unmöglich
aus den Standpunkt stellen kann, gut situirte Leute deshalb
zu begnadigen, weil sie die Gefangenschaft stärker trifft, als
andere. Sie haben ans dem Votum des Herrn Amtsrichter
Whttenbach, der für die Petenten Partei genommen hat,
ungefähr entnehmen können, in welcher Weise das ganze Amtsgericht

von Seftigen bei der Beurtheilung der Sache
vorgegangen, und daß es jedenfalls auf das Minimum der
gesetzlichen Strafe herabgegangen ist. Ich könnte Ihnen auch
die Moiivirung des Urtheils ablesen, und Sie würden sich

daraus überzeugen, daß alle die von Herrn Wyttenbach
angeführten Gründe bereits in hohem Maße berücksichtigt
worden sind.

Wyttenbach. Auf die Insinuationen des Herrn Michel
antworte ich nur, daß iry hier nicht als Amtsrichter, sondern
als Mitglied des Großen Rathes gesprochen habe und als
solcher sowohl das Recht zu sprechen besitze, wie ein
Fürsprecher in seiner Eigenschaft als Großrath sprechen darf.
Ich könnte nicht begreifen, warum der Große Rath in diesem

Fall nur von den starren Buchstaben des Gesetzes Gebrauch
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machen und nicht den bekannten Weg der Gnade und der

Humanität beschreiten sollte, wenn eben die strenge Bestimmung
des Gesetzes in voriorsto dem Gefühl der Billigkeit und des

Rechtes widerspricht. Ich empfehle Ihnen nochmals inständig
die Petenten zur Begnadigung.

Nußbaum, in Worb. Schon während der letzten

vierjährigen Periode ist sowohl von Mitgliedern des Großen
Rathes, als außerhalb desselben die Mißbilligung darüber
ausgesprochen worden, daß der Große Rath in so vielen

Fällen, wo es nicht hätte sein sollen, von seinem
Begnadigungsrecht Gebrauch gemacht habe. Diejenigen, die seit

Jahren Gelegenheit haben, den Verhandlungen der Assisen
und der korrektionellen Gerichte beizuwohmen, wissen, daß die

Gerichte selber in der Humanität soweit gehen, als sie nur
können, und selbst in den allerschwersten Fällen nicht das

höchste Strafmaß anwenden. In dem Falle, den Herr Wyttenbach

des Langen und Breiten auseinandergesetzt hat, hat das

Amtsgericht Seftigen den Standpunkt eingenommen, wenn
eine Ausgleichung zwischen den Parteien stattgefunden habe,
sei keine Strafverfolgung zulässig, und so ist es erst durch
die Intervention der obern Behörden, die in diesem Vorgehen
des Amtsgerichts eine Gesetzesverletzung erblickten, zum Strafurtheil

gekommen. Wäre nun der Fall so, wie Herr Wyttenbach

auf Ehre versichert, trotzdem er jedenfalls aktenmäßig
nicht so sein wird, so frage ich: Wie hat das Amtsgericht
Seftigen den Muth gehabt, gegen schuldlose Leute ein Stras-
urtheil zu fällen? Hätte es nicht das Schuldig aussprechen

müssen, so würde es dies nicht gethan haben, und mithin
trifft die Petenten, so unbescholten sie sonst sein mögen, doch
eine Schuld. Ich glaube, der Große Rath sollte das Ansehen
der Gerichte, das ohnehin im Allgemeinen nicht so ist, wie es

sein sollte, nicht noch mehr abschwächen; sonst soll man es in
Zukunft nicht mehr mißbilligen, wenn die Gerichte in ihren
Urtheilen selber schon allzu human sind. Ich stelle daher den

Antrag aus Abweisung.

Abstimmung (durch geheimes Skrutinium).

Für Willfahr 84 Stimmen.
Für Abschlag 71 „

Strafnachlaßgesuch der Brüder Friedrich und Johann
Richard, von Ursenbach, von denen der erstere wegen
Mißhandlung und Wirthshausskandal zu 40, und der letztere

wegen Theilnahme daran, zu 20 Tagen Gefangenschaft verurtheilt

worden ist.

Der Regierungsrath beantragt, das Gesuch des

Friedrich Richard abzuweisen, dagegen dem Johann Richard
die Hälfie der Strafe nachzulassen. Die Bittschriftenkommission

trägt auf Abweisung beider Gesuche an.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
vorliegende Fall ist dem so eben erledigten ziemlich ähnlich.
Ich möchte nun in erster Linie gegen den vorhin, zwar nur
ganz indirekt, erhobenen Vorwurf protestiren, als ob der Re-
gicrungsrath sich bei der Behandlung solcher Strafnachlaßgesuche

durch das Ansehen der Personen leiten lasse. Dies
ist durchaus nicht richtig. Hingegen läßt sich der Regierungsrath

allerdings leiten erstens durch den allgemeinen Leumund
der Petenten, gestützt auf die Zeugnisse kompetenter Behörden,
zweitens berücksichtigt er eine durchaus straflose Vergangenheit
und drittens den Umstand, wenn der Verurtheilte allen Folgen

9«
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des Urlheils, wie Civilentschädigung, Kosten u. s. w., Genüge
geleistet, mit andern Worten den guten Willen gezeigt hat,
dem Unheil in allen Theilen und soweit es nicht durch
Strafnachlaß erledigt werden kann, nachzukommen.

Die Brüder 'Richard kehrten aus dem Heimweg von einer

Holzstihr im Wirthshause zu Waltrigen ein, Friedrich zuerst.

Es entspann sich Streit zwischen den Gästen, bei dem sich

Friedrich in sehr brutaler Weise betheiligt, und der zuletzt in
eine kolossale Schlägerei übergeht, welche eine Anzahl, wiewohl
nicht bedeutende Verletzungen zur Folge hat. Dieser Friedrich
ist schon einmal wegen einer ähnlichen Geschichte bestraft
worden und steht überhaupt im Ruf eines zanksüchtigen und

jähzornigen Burschen. Der Rcgierungsrath trägt daher darauf
an, fein Gesuch abzuweisen.

Was hingegen seineu Bruder Johann betrifft, so ist

dieser erst später mit einem andern Fuhrwerk nachgefahren
und hat dann noch das Ende der Schlägerei getroffen, wobei

er seines Bruders Partei ergriff und mit seinem Geiselstecken

einige Hiebe austheilte. Da nun Johann Richard ohne seinen

Bruder jedenfalls nicht in die Sache verwickelt worden wäre,
und da er gut beleumdet und noch nie bestraft worden ist,
so beantragt der Regierungsrath, ihm die Hälfte der Strafe
zu erlassen.

Herr Berichterstatter der Bittschriftenkommission.
Die Bittschriftenkommission nimmt im vorliegenden Fall den

gleichen Standpunkt ein, wie im vorhergehenden. Sie werden

zwar nach dem vorigen Entscheid wahrscheinlich auch hier
begnadigen, und ich halte persönlich dafür, daß es unbillig
wäre, wenn es nicht geschähe, indem dieser Fall viel Analoges
mit dem vorigen hat. Allein die Bittschrifienkommission sagt
sich auch hier, es seien die vom Regierungsrathe
hervorgehobenen Gründe für Nachlaß bereits im Urtheil in großem
Maße berücksichtigt worden, und der Große Rath könne sich

nicht auf den Standpunkt stellen, noch einmal zu urtheilen
und diese Gründe zu berücksichtigen. Sie trägt daher auf
Abweisung beider Gesuche an.

A bstimm nng.
1. Der Antrag des Regierungsrathes auf Abweisung des

Gesuchs des Friedrich Richard ist nicht bestricken. Soniit ist
dieses Gesuch abgewiesen.

2. In Bezug auf das Strafnachlaßgesuch des Johann
Richard:

Für Willfahr 42 Stimmen.
Für Abschlag 45 „

Strafnachlaßgesuch der Brüder Andreas und Johann
v. Weiße nsluh, in Nessenthal, wegen Anstiftung zur
Fälschung u. f. w. zu 6 und 3 Monaten Korrcklionshaus,
umgewandelt in dreimonatliche und sechsmonatliche Einzelhaft,
verurtheilt.

Der Rcgierungsrath trägt auf Erlaß der Hälfte der

Strafen an; die Bitlschriftenkommission beantragt Abweisung
der Pelentcn.

v. Wattenwpl, Justizdirektor, als Berichterstatter des
Negierungsralhcs. Auch da weicht der Antrag der
Bittschrifienkommission von demjenigen der Regierung ab. Ich
will nun offen gestehen, daß ich persönlich mich anfänglich
zum Antrage der Bittschriftenkommission hingeneigt habe, und

wenn der Regierungsrath theilweise auf Entsprechung anträgt,
so geschieht es auf die warmen Empfehlungen, welche zu
Gunsten der Petenten von verschiedenen Seiten gefallen sind.
Ich will aber auch einige andere Punkte geltend machen,
welche als Empfehlungen angebracht werden können. Wie
Ihnen bekannt, ist in der Gemeinde Gadmen, wo sich die

Sache abgespielt hat, im Laufe des letzten Jahres ein finanzieller

Krach entstanden, der viele Familien in große Kalamität

brachte Es scheint, es seien auch die beiden Brüder
Weißenflnh in Verlegenheit gerathen und haben sich zu einem
Akt hineißen lassen, der allerdings nicht entschuldigt werden
kann und unter gewöhnlichen Uniständen keine Nachsicht
verdienen würde. Indessen hat sich die Sache etwas eigenthümlich

zugetragen und trotz dem Studium der Akten bin ich

nicht recht darüber gekommen, wer die eigentlich ^schuldigen
sind. Der Herr Präsident der Bittschriftenkommission wird
mir nun allerdings sagen, wir haben das nicht zu untersuchen,
indem die Gerichte darüber geurtheilt haben. Ich bin mit
ihm einverstanden, aber es gibt keine Regel ohne Ausnahme,
und ich glaube, es sei das einer der Fälle, welche Herr Sahli
in seinem Anzüge im Auge hat. Der Fall ist vor die Assisen

gekommen, und die Geschwornen mußten die ihnen gestellten
Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Ich habe der
Hauptverhandlung nicht beigewohnt, aber wenn ich, gestützt auf die

Akten, ein Ja oder Nein hätte aussprechen sollen, so wäre
ich in der größten Verlegenheit gewesen. Ob die Hauplver-
handlung die Sache abgeklärt hat, weiß ich nicht. Ich nehme

an, die Geschwornen haben ihre Stimmen nach bestem Wissen
und Gewissen abgegeben; ob sie sich aber wirklich ein klares
Bild über die Schuld und namentlich über den Grad der

Schuld zu machen im Falle waren, bleilu dahingestellt. Ich
möchte noch ein anderes Moment anführen. Es scheint, daß
es in der dortigen Gemeindschreiberei und bei den VerHand'
lungen des Gemeindrathes etwas „heimelig" zugehe. Bei
einem gut geordneten Gemeindewesen und bei einer gehörig
geordneten Genieindschreiberei hätten diese Dinge nicht
stattfinden können. Die Sache ist die: Die beiden Brüder Weißenfluh

waren in Geldverlegenheit; der eine befand sich im Gelts-
tage. Um sich zn helfen, sollte eine Obligation zu Gunsten
der Frau des einen ausgestellt werden. Damit die
Obligation rechtsgültig sei, mußte sie von den Kindern
unterzeichnet werden. Die mehrjährigen Kinder thaten dies und
für die minderjährigen mußte die Genehmigung der Vor-
mundschaflsbehörde ausgesprochen werden. Diese Genchmigug
wurde fabrizirt, ohne daß der Gemeinderath darüber beschlossen

hatte. In diesem Aktenstück figuriren die Unterschriften des

Gemeindspräsidenteu und des Gemeindschreibers. Eine solche

Handlung ist ilnter keinen Umständen entschuldbar. Aber
die ganze Sachlage, die Finanzkalamität in der Ortschaft, die
schlechte Ordnung in der Gemeindschreiberei, der Umstand,
daß durch das Expertenbefinden nicht konstaiirt worden ist,
wer eigentlich die Namen geschrieben hat, bilden doch einige
Milderungsgründe in einem Falle, wo man nicht weiß, wie
die Sache zu- und hergegangen ist und inwiefern die beiden

Angeschuldigten eine böse Absicht hatten. Geschädigt ist
Niemand worden und es ist kein Zweifel, daß, wenn der Ge-
meinderath die Sache behandelt hätte, er die Bewilligung
ohne Zweifel ertheilt Härte. Beide Männer sind noch nie

bestraft worden, beide haben zahlreiche Familien. Der Eine
ist einer der angesehensten und geachietsteu Bergführer im
Oberland; er zog einst einen Fremden aus einer Gletscherspalte

und erhielt dafür die Medaille. Es sind da eine Menge
Gründe, die Einem in's Herz reden; aber da draußen Thau-
welter ist, so kommt es Einen manchmal auch im Saale an.

Michel, Fürsprecher, als Berichterstatter der Bitt-
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schriftenkoinmission. Ich beschränke mich darauf, Namens der

Bittschriftenkommissiou auf Abweisung anzutragen. Es handelt

sich hier um eine Fälschung, und ich mache auch hier
darauf aufmerksam, daß das Gericht allen mildernden
Umständen, welche von Seiten der Negierung hervorgehoben
werden, bereits Rechnung getragen hat.

Lindt. Erlauben Sie mir, in Unterstützung des

Antrages des Regierungsrathes, für eine mildere Beurtheilung
des Falles aufzutreten. Sie werden vielleicht fragen, wie ich

dazu komme, mich für die Gebrüder Weißenfluh zu verwenden.

Ich will nur andeuten, daß ich sie auf meinen
Bergtouren wiederholt kennen gelernt und als wackere zuverlässige
Führer erprobt habe. Namentlich Andreas Weißcnfluh ist
ein sehr tüchtiger und auch iin Ausland geschätzter Bergführer.
Er hat bei einem Anlasse einen Fremden, der ihm sein
Leben anvertraut hatte, aus einer sehr bösen Gletscherspalte
gerettet, und ich darf auch sagen, daß er auf einer „struben"
Tour, die ich gemacht habe, sich auf das Beste erprobt hat.
Sie werden daher auch begreifen, daß ich mich für diese
Leute verwende. Nach den Erläuterungen, welche Weißenfluh
mir gegeben hat, scheint es, daß in diesem Falle für milde
Beurtheilung gesprochen werden kann. Ich bin weit entfernt,
die Stellung zu tadein, welche die Bitlschriftcnkommission
einnimmt, indem sie dem strengen Recht Geltung zu
verschaffen versucht. Allein mau muß nicht königlicher sein, als
der König und wenn die Negierung es über sich nehmen
kann, die Petenlen zu empfehlen, so wird auch der

Große Rath das Urtheil nicht zu strenge festhalten wollen.
Man muß überzeugt stin, daß in diesem Falle nicht alles
klar ist. Die Weißenfluh scheinen noch jetzt von der

Ueberzeugung beseelt zu sein, daß sie kein Unrecht thun wollten,
indem die Unterschrift zugesetzt worden sei im Einver-
ständniß mit demjenigen, der sie hätte beisetzen sollen. Der
Betreffende stellte aber später die Sache in Abrede und sagte,

er wisse nichts von einer solchen Verabredung; auch machte

er aus eine ziemlich feindselige Weise eine Anzeige, und
vielleicht spielte da auch einige Rancüne mit. Ich will annehmen,

daß die Unterschrift vielleicht leichtsinniger Weise
beigesetzt worden ist, und es muß daher eine Strafe angewendet
werden, aber wenn die Sache so liegt, so darf mau auch den

Milderungsgründen Rücksicht schenken. Ich empfehle also
den Antrag des Regierungsrathes, die Hälfte der Strafe
nachzulassen. Die Betreffenden sind immer noch schwer genug
bestraft, und ihre Familien werden es schwer empfinden, wenn
ihre Ernährer auch während dieser kürzeren Zeit im Gefängniß

sitzen müssen.

Abstimmung.
Für Entsprechung nach dem Antrage des Rcaierunas-

ralhes 82 Stimmen.
Für Abweisung nach dem Antrage der Bittschrifien-

kommission 41 Stimmen.

1. Joseph Eussbe Fro s sard von Montancy, französisches

Departement des Doubs, geboren 1858 zu Pom-
merats, Uhrenschalenmacher daselbst, handelnd mit Ermächtigung

seines natürlichen Vormunds und mit zugesichertem

Orlsburgerrecht von Laferriöre.

Abstimmung..
Für Entsprechung

„ Abweisung
91 Stimmen.
31

2. Mathias Emil Weber, von Schmidrued, Kt. Aargau,

geboren 1842, Wirth im Bahnhof zu Bern, in zweiter
Ehe verheiratet mit Susanna Maria Schürch von Büren
zum Hof und Vater eines Kindes aus erster Ehe, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht von Bremgarten-Herrschaft.

Abstimmung.
Für Entsprechung 111 Stimmen.

„ Abweisung 14 „

3. Johann Georg Roth von Rettersburg in Württemberg,

geboren 1828, Schneidermeister zu Obertramlingen,
verheiratet mit Elis. Steiner von Rued (Aargau) und Vater
von acht minderjährigen Kindern, dem das Orlsburgerrecht
von Mont Tramelan zugesichert ist.

Abstimmung.
Für Entsprechung

„ Abweisung

98 Stimmen.
25

Uaturaiisatioilsgesiiche.

Auf den Antrag des Regierungsrathes werden
folgende Personen mit dem gesetzlichen Mehr von der
Stimmen (Zahl der Stimmenden 127, ^/z Mehr 86) in das
bernische Landrecht aufgenommen, in dem Sinne, daß die

Naturalisation erst mit der Zustellung des Naturalisationsaktes

in Wirksamkeit tritt:

4. Friedrich Heinrich Haslauer, von Straßburg,
daselbst geboren 1859, Handlungscommis in Bern, dem das

Ortsburgerrecht von Oberburg zugesichert ist; er handelt mit
Einwilligung seines Vaters.

Abstimmung.
Für Entsprechung 87 Stimmen.

„ Abweisung 33 „

5. Viktor Franz Brunschwig, von Straßburg,
daselbst geboren 1858, Handlungscommis in Pruntrut, handelnd
mit Zustimmung und Ermächtigung seines natürlichen
Vormundes und mit zugesichertem Orlsburgerrecht von Pleujouse.

Abstimmung.
Für Entsprechung 91 Stimmen

„ Abweisung 34 „

6 Joseph Andre Justin Marx er, von Mauren,
Fürstenthum Liechtenstein, geboren 1858 in Pruntrut, Büreau-
Angestellter daselbst, handelnd mit Ermächtigung seines
Vormunds, mit zugesichertem Ortsburgerrecht von Löwenburg.

Abstimmung.
Für Entsprechung 94 Stimmen.

„ Abweisung 28 „
7. Nikolaus Hoeffler, von Lützel im Ober-Elsaß,

Sandsormer im Eisenwerk zu Undervelier, seine Ehefrau
Eleonore, geb. Marchand und seine fünf minderjährigen
Kinder Eleonore Victoire, geb 1859, Franz Karl, geb.

1869, Cslina Emilie, geb. 1862, Karl, geb. 1868, und
Marie Anna, geb. 1869 (also mit Ausschluß seiner zwei
mehrjährigen Kinder, einer Tochter und eines Sohnes), mit
zugesichertem Ortsburgerrecht von Löwenburg.

Abstimmung.
Für Entsprechung 190 Stimmen.

„ Abweisung 23 „
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8. Jerome Fink, von Reiningen im Oberelsaß, geb. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen
1856, levig, Uhrschalcnmacher in Pruntrut, dem das Orts- und genehmigt,
burgerrecht von Epiquerez zugesichert ist.

Abstimmung.
Für Entsprechung 93 Stimmen.

„ Abweisung 21 „
Der Herr Präsident verliest folgendes Schreiben:

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Künste Sitzung.

Freitag den 29. November 1878.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Brunner.

Nach dem Namensaufrufe sind 209 Mitglieder
anwesend ; abwesend sind 42, wovon m i t Entschuldigung: die

Herren Bähler, Bangerter in Langenlhal, Born, Bühlmann,
Girardin, v. Grünigen in Schwarzenburg, v. Grünigen Joh.
Gottl. in Saanen, Klening, Röihlisberger, Schaad, Sommer,
Studer, Wegmüller, v. Werdt, Wieniger in Matlstetten,
Willener, Wyttenbach, Zyro; ohne Entschuldigung: die

Herren Ausranc, Bangerter in Lyß, Blösch, Burren in Köniz,
Cuenin, Fleury, Galli, Grenouillet, Gygax in Secberg, Haldi,
Haslebacher, Hornstein, Jndermühle, Keller, Klaye, Meister,
Meyrat, Müller in Tramlingen, Patrix, Oueloz, Reber in
Muri, Rosselet, Schertenleib, Trachsel in Mühlechurnen.

Das Hülfskomite für die Brandbeschädigten von Lenk an
das Tit. Präsidium des Großen Rathes des Kantons Bern.

Hochgeehrter Herr Präsident!

Unter dem frischen Eindrucke der Nachricht von dem

großen Brandunglück in Lenk haben während der Julisession
139 Mitglieder der hohen Landesbehörde zu Gunsten ihrer
heimgesuchten Mitbürger je ans ein Taggeld verzichtet. Es
is? dadurch die bedeutende Liebesgabe von Fr. 695 zu Stande
gekommen. Diese Summe, mit Abzug des von einem Groß-
rathsmitgliede direkt dem Präsidenten des Hülfskomite's
zugestellten Beitrages, gelangte durch Vermittlung des Herrn
Standesweibels an Herrn Großrath Jmobersteg in St. Stephan
als den Urheber jener Subscription und wurde von diesem

am 15. September abhin dem unterzeichneten Hülfskomite
nberbracht. Wir bescheinigen hiemit den Empfang und bitten
Sie, Herr Präsident, zu Handen aller Betheiligten unsern
wärmsten Dank entgegenzunehmen für die opferfreudige An-
theilnahme am Unglücke unseres entlegenen Bergdorfes.

Mit vollkommenster Hochachtung

Bern und Lenk, den 27. November 1878.

Namens des Hülfskomite's:
Der Präsident:

Christ. Ambühl, Großrath.
Der Sekretär:

A. Lauterburg, Pfarrer.

Tagesordnung:

Gesetzesentwurf
betreffend

Abänderung des Gesetzes über die Crbschasts- und Schenknngs-

ftruer nom 26. Mai 1861.

Erste Berathung.

(Siehe gemeinschaftlichen Entwurf der Regierung und der

Großralhskommission Nr. 30 der Beilagen zum Tagblatte
des Großen Rathes von 1878.)

Diskussion über das Eintreten.

Sch eurer, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter
des Regierungsrathes. Es ist mir von verschiedenen Seiten
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die Verwunderung darüber ausgesprochen worden, daß man
das Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungsabgabe einem
Gesetze über die Tabaksteuer vorausgeschickt und nicht diesem

letztern den Vorzug gegeben habe. Ich will sofort mittheilen,
daß ein Gesetz über die Tabaksteuer von der Finanzdircktion
ernstlich in Erwägung und in Untersuchung gezogen und daß
darüber bereits ein bedeutendes Material gesammelt worden
ist. Im Verlaufe der Untersuchung ist man aber zu der

Ueberzeugung gekommen, daß, wenn eine Tabaksteuer in der

Idee sehr leicht durchführbar zu sein scheint, sie doch in der

Praxis sehr schwer durchzuführen ist. Ich will nur daran
erinnern, daß eine indirekie Abgabe so vertheilt und bezogen
werden sollte, daß sie Jedermann gleich trifft. Das ist der

Fall beim Ohmgeld und beim Salz; Jeder zahlt genau so

viel als es. ihn betrifft. So sollte es auch bei der Tabaksteuer

sein, allein es ist sehr schwierig durchzuführen, daß

jeder Raucher gleich stark betroffen wird. Wenn man nämlich
den Modus der Patentsteuer einführt, wie er s. Z. von Herrn
Bodenheimer vorgeschlagen worden ist und wie er wohl nicht
anders wird gefunden werden können, so ist es schwierig,
Jedermann zu zwingen, seinen Tabak bei einem Krämer zu
kaufen, der die Tabaksteuer zahlt, und ihn zu verhindern, den
Tabak von auswärts, von Hamburg oder Bremen, kommen

zu lassen. Das ist der Grund, warum nicht jetzt schon ein

Gesetzesentwurf über die Tabaksteuer vorgelegt worden ist.

Immerhin wird bis zur nächsten Großrathssitzung ein solcher

Entwurf ausgearbeitet werden, und man wird sich dabei
bestreben, diesen Schwierigkeiten möglichst aus dem Wege zu
gehen.

Was nun den vorliegenden Entwurf über die Erbschaftsund

Schenkungsabgabe betrifft, so wissen Sie, daß es nicht
das erste Mal ist, daß man zu einer solchen Steuer schreitet,
sondern daß der Kanton Bern schon zu verschiedenen Malen
sich Erlasse bezüglich einer Erbschaftssteuer gegeben hat. Die
Erhöhung dieser Steuer ist immer aus's Tapet gekommen,
wenn der Kanton sich in finanzieller Verlegenheit befand.
Das erste Gesetz ist erlassen worden im Jahr 1852 nach dem
Abtreten der 46er Regierung, von welcher man sagt, sie habe
die Finanzen in zerrüttetem Zustande hinterlassen. Ich weißes

nicht; ich war damals nicht Mitglied des Großen Rathes
und will da keine Untersuchung anstellen. Das Gesetz ist
revidirt worden, als Bern in seine neue Eisenbahnpolitik
eintrat, die Ostwestbahn ankaufte und infolge dieser Politik
einigermaßen in finanzielle Verlegenheit gerieth. Das dritte
Mal wird nun dieses Gesetz vorgelegt, wo wir uns wieder
in Finanzverlegenheit befinden.

Ueber die Frage der Berechtigung einer Erbschaftssteuer
will ich keine rechtsphilosophische Untersuchung anstellen. Ich
will es den Professoren überlassen, zu untersuchen, ob eine
solche Steuer vom philosophischen Standpunkte aus gerechtfertigt

sei. Wir hier als Realpolitiker haben uns mit dieser
Untersuchung nicht zu befassen. Ich denke, die beste Begründung

dieser Steuer liege darin, daß die meisten uns
umgebenden Großstaaten und Kantone sie besitzen und zwar theilweise

in einem höhern Maße. Darin und in dem Umstände,
daß auch wir die Steuer nun bereits 20—30 Jahre besitzen,

liegt die beste Begründung für ihre Berechtigung. Wir können
als Realpolitiker und namentlich als reale Finanzpolitiker
nur fragen: ist die Steuer gegenüber der Verfassung gerechtfertigt,

ist sie durchführbar, ist sie einträglich und endlich ist
sie nothwendig?

Was die Frage der Verfassungsmäßigkeit betrifft, so

können wir uns ihre Beantwortung leicht machen. Es ist

zwar letzthin in einem Blatte die Frage aufgeworfen worden,
ob die Erbschaftssteuer wirklich verfassungsmäßig sei. Wenn
es aber 1852, zu einer Zeit, wo man die Prinzipien der

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

Verfassung von 1846 ebensogut oder besser im Gedächtniß
gehabt haben mußte als jetzt, und wo eine politische Richtung
sich in der Mehrheit befand, die gewiß nicht der Verfassung
zuwider eine solche Steuer eingeführt haben würde, möglich

war, diese Steuer einzuführen und zwar ohne dem Einwurf
der Verfassungswidrigkeit zu begegnen, und wenn man sie

1864 erhöhen konnte, so können wir beruhigt sein, daß es

sich da nicht um eine verfassungswidrige Maßregel handle.
Wenn man die Verfassungsmäßigkeit einer Erbschaftssteuer
anfechten wollte, so müßte zur Aufklärung beigefügt werden,
daß die Bezeichnung „Erbschaftssteuer" im Grunde falsch ist.
Man mag die Berechtigung einer eigentlichen Erbschaftssteuer
anfechten und sagen, wo der Staat das Recht hernehme, bei
einem Todesfalle erben zu helfen. Das ist aber nur eine

scheinbare Ungerechtigkeit ; denn es handelt sich nicht um eine

eigentliche Erbschaftssteuer, sondern um eine Handänderungssteuer.

So wird sie auch bezeichnet in andern Staaten. In
Frankreich nennt man sie äroit <lo mutation, und in den

französischen Kantonen und namentlich im Waadtlande
Handänderungssteuer. Als solche ist sie jedenfalls berechtigt und
verfassungsmäßig, so gut als die Steuer, welche wir unter
dem Namen Handänderungsgebühr kennen. Es sind denn

auch diese beiden Steuerarten nicht neu, sondern wir haben
sie aus dem Feudalstaat herübergenommen, indem man aus
dem sogenannten Mortuarium die Erbschaftssteuer und aus
dem Ehrschatz, der zur Feudalzeit bestand, die Handänderungs-
gebühr machte. Also verfassungswidrig ist die Steuer nicht.

Die Frage, ob die Erbschaftssteuer durchführbar sei, kann

ebenfalls mit Ja beantwortet werden. Die Vergangenheit
beweist, daß sie leicht durchführbar ist.

Ueber die Einträglichkeit der Steuer haben wir auch

Erfahrungen gemacht. Im letzten Jahre trug sie Fr. 270,000
ein, also eine ziemlich erhebliche Summe, und wenn die

Erhöhung der Ansätze und die Herbeiziehung neuer
Steuerpflichtigen nach dem Entwürfe angenommen wird, so werden
wir die erkleckliche Erhöhung von vielleicht Fr. 200,000
erzielen. Es ist auch hier schwer, bestimmte Zahlen zu nennen.
Das aber kann man sagen, daß die Steuer im letzten Jahre
nach dem neu projektirten Gesetze circa Fr. 200,000 mehr
abgeworfen hätte.

Die Frage, ob diese Erhöhung der Steuer nothwendig
ist, glaube ich ebenfalls mit Ja beantworten zu können. Es
ist hier die ultima ratio vorhanden: der Staat braucht
Geld.

Was nun den vorliegenden Entwurf im Speziellen
betrifft so ist er nach zwei Richtungen im Allgemeinen zu
prüfen. Vor Allem aus in formeller Beziehung. Man kann
dem Entwurf den Vorwurf machen, er entspreche nicht den

gesetzgebungspolitischen Ansprüchen, die man an einen Gesetzesentwurf

stellen müsse, indem er nicht die ganze Materie über
die Erbschaftssteuer behandle, sondern nur einen Theil des

bestehenden Gesetzes herausgreife, infolge dessen wir in
Zukunft zwei Gesetze über diesen Gegenstand haben. Dieser
Vorwurf ist sowohl im Regierungsrache als in der
Kommission erhoben worden. Allein es sprechen für diese

Behandlung der Materie so viele Gründe, daß sie in beiden

Behörden überwiegend waren und bewirkten, daß das
Eintreten in den Entwurf beschlossen wurde. Wir können nämlich

hier wie bei andern Gesetzen nicht nur rein gesetzgebungspolitische

Standpunkte in's Auge fassen, sondern wir haben

noch mit einer andern Wissenschaft zu rechnen, mit der Ne-
ferendumspolitik. Das gegenwärtig bestehende Gesetz über
die Erbschaftssteuer enthält 29 Paragraphen. Darin ist nicht
nur die Hauptfrage regulirt, nämlich die Frage, welches
Vermögen, welche Personen erbschnfissteuerpflichtig seien und
wie hoch die Erbschaftssteuer festgesetzt werden solle, sondern

S7
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es sind auch die sichernden Bestimmungen für den Bezug der

Steuer und namentlich die Aussührungsvorschriflen darin
enthalten. Nun sind diese Vorschriften, die eigentlich in eine

Vollziehungsverordnung gehören, theilweise derart, daß
vielleicht die eine Bestimmung bei einer Gruppe der Bevölkerung,
die andere Bestimmung bei einer andern Gruppe Anstoß
erregen würde, trotzdem diese Bestimmungen vielleicht sehr

unschuldiger Natur find. Der Eine würde vielleicht finden,
die Frist von 30 Tagen, binnen deren eine Erbschaftssteuererklärung

eingereicht werden soll, sei zu kurz. Ein Anderer
wäre der Ansicht, die Frist zu Bezahlung der Steuer sei zu
kurz. Beamte, Notarien u. s. w. würden vielleicht finden,
es sei eigentlich nicht gerechtfertigt, daß man ihnen eine

Denunziationspflicht auflege. Namentlich aber würde ein Punkt,
der im gegenwärtigen Gesetze steht, bedeutend Anstoß erregen,
wenn er dem Vole zur Abstimmung vorgelegt würde. Wir
haben nämlich im Erbschaftsstenergesetze die Inventur auf
den Todesfall, und zwar in der gehässigsten Form, verbunden
mit der Manifestation. Zwar steht das Wort „Inventur"
nicht im Gesetze, aber es wird dem Staate das Recht
eingeräumt, da, wo die Angaben ungenügend erscheinen, eine

Schätzung vorzunehmen und also auch ein Verzeichniß der

Vermögensgegenstände auszustellen. Aber nicht nur das, der

Staat hat auch das Recht, da, wo er glaubt, daß die

Angaben der Pflichtigen über das Vermögen des Erblassers nicht

richtig seien, die Betheiligten zum Manifestationseid über die

Frage anzuhalten, ob nicht Bestandtheile der Erbschaft auf
die Seite geschafft worden seien. Also haben wir die

Inventur in der chikanösesten und gehässigsten Form, verbunden
mit der Manifestation. Ich glaube nun, es würde
eine solche Bestimmung, wenn man sie neu vorlegt, bei einem

großen Theil der stimmfähigen Bevölkerung Anstoß erregen.
Sie ist zwar bis dahin nicht oft oder gar nie zur Anwendung

gekommen, und es scheint mir sogar nach dem Resultat
meiner Rücksprache mit den betreffenden Beamten, man habe

gar nicht gewußt, daß man dieses Mittel an der Hand habe.
Man hat aber doch die Erfahrung gemacht, daß diese

Bestimmung wirkt, indem doch die Meinung verbreitet war, es

könne im äußersten Fall zu diesem Mittel geschritten werden,
so daß man doch annehmen kann, es seien in Folge davon
in der Mehrzahl der Fälle Verschleppungsversuche nicht
gemacht worden. Demnach ist es immerhin von Werth, daß
diese Vorschrift auch in Zukunft bestehen bleibe. Das sind
die Gründe, die den Regierungsrath bestimmt und auch Ihre
Kommisston überwogen haben, zu beantragen, es seien nur
diejenigen Artikel des Erbschaftssteuergesetzes zu revidiren,
deren Revision nothwendig ist zu dem Zwecke, dem Staate
mehr Geld zu verschaffen.

Was dann in Bezug auf den materiellen Inhalt des

Gesetzes die Bemerkungen anbetrifft, die in den Eingangsrapport

gehören, so ist vor Allem die Frage zu berühren,
ob auch Descendenten, also Kiuder und Kindskinder, mit
Erbschaftssteuer belegt werden sollen. Diese Frage hat sowohl
in der Regierung, als in der Kommission viel zu reden
gegeben; das Resultat ist aber dahin gegangen, daß man diese

Art Erbschaftssteuer nicht einführen könne. Zwar hat der

Regierungsrath beschlossen,. auch die Besteuerung des
Descendenten in seinen Entwurf aufzunehmen, wenn auch
vorläufig nur zu dem Zwecke, zu bewirken, daß die Frage auch
in der Kommission diskutirt werde. Der Entwurf des

Regierungsrathes enthielt demnach die Bestimmung, daß bei

Vererbung von Vermögen in der absteigenden Linie ^4
bezahlt werden sollen, daß aber Vermögen bis auf Fr. 10,000
von dieser Steuer befreit seien. Es ist natürlich, daß diese

Bestimmung schon in der Kommission stark angefochten worden

ist, indem sie bereits im Regierungsrathe starken Widerspruch
erlitten hatte, und, nach Dem, was man von allen Seiten
hörte, auch beim Volke auf großen Widerstand stoßen würde,
wenn sie sich auch vom Standpunkt der Handänderuugssteuer
durchaus so gut rechtfertigen läßt, als jede andere Erbschaftssteuer.

Sie widerspricht nun einmal ganz entschieden dem

natürlichen Gefühl der großen Mehrheit im Volke, und mit
diesem müssen wir rechnen, indem dasselbe für die Annahme
oder Verwerfung des Gesetzes entscheidend ist. Aus diesem
Grunde ist die Kommission dazu gekommen, diese neue Art
der Besteuerung nicht aufzunehmen, und mit diesem Entscheid
kann sich auch der Finanzdirektor leicht versöhnen deshalb,
weil man bei der Annahme der neuen Besteurungsart in
dem Maß, wie der Regierungsrath vorschlug, finanziell nicht
weit gekommen wäre. Wenn man annimmt, wie statistisch
berechnet worden ist, daß jährlich in unserm Kanton 15
Millionen in der absteigenden Linie vererbt werden, so würde der
Ansatz von V4 annäherd Fr. 40,000 ergeben haben. Da
man aber dann mindestens Erbschaften von Fr. 10,000
und darunter hätte frei lassen müssen, so hätte sich dieser

Ertrag vielleicht auf Fr. 20,000 reduzirt. Wegen eines so

minimen Resultats ist es nicht der Mühe werth, eine Maßregel

vorzuschlagen, die das ganze Gesetz von vornherein zu
Fall bringen und vielleicht im Volke eine halbe Revolution
heraufbeschwören würde.

Eine andere Frage, die auch im Eingangsrapport zu
berühren ist, betrifft die Art und Weise, wie ein größerer
'Ertrag der Erbschaftssteuer erzielt werden soll. Dies geschieht
in der Weise, daß neues Vermögen zur Steuerpflicht
herangezogen wird, so das Vermögen, das zwischen kinderlosen
Ehegatten, und dasjenige, das von Descendenten aus Ascendenten
vererbt wird, und was das Stenermaß betrifft, so wird der

Mehrertrag auch darin gesucht, daß man die Steueransätze
erhöht, worüber dann in der Spezialdebatte zu reden sein wird.

Eine dritte Neuerung ist die Aufstellung eines Zuschlags
für Erbschaften, die einen gewissen Betrag übersteigen. Diese
Bestimmung hat schon in den vorberathenden Behörden zu
reden gegeben und wird gewiß auch hier am allermeisten
beanstandet werden, indem man darin einen Versuch erblickt,
die Progression in unsere Steuergesetzgebung einzuführen.
Was meine Person betrifft, so kann ich schon hier erklären,
daß mir die Frage nach der Berechtigung der Progressivsteuer,
nachdem ich mich eingehender, als früher, damit befaßt habe,

sowohl nach der Seite ihrer rechtlichen Begründung, als nach
der Seite ihrer praktischen Bedeutung und Zweckmäßigkeit
noch nicht hinreichend abgeklärt ist, und daß ich vorläufig
annehme, es sei in unserem Lande besser, davon zu abstrahiren.

Wenn ich nun gleichwohl hier etwas vorschlage, was
man als Progression bezeichnet, so bin ich mit mir selber
nicht im Widerspruch, indem ich diesen Zuschlag nicht als
Progression betrachte, sondern nur als eine höhere Gebühr,
die in einem einzelnen Falle gefordert wird. Ich behalte mir
vor, wenn es nöthig wird, auch bei der einläßlichen Diskussion
das Nähere über diesen Punkt auszusprechen. Schon jetzt
wird aber Namens des Regierungsralhes und auch der
Kommission, oder wenigstens der Mehrheit derselben, erklärt, daß
durchaus keine Progression eingeführt werden soll, und daß
man diesen Zuschlag nicht als solche betrachtet wissen will.

Eine fernere Kategorie von Bestimmungen betrifft
Abänderungen der Strafbestimmungen im bisherigen Gesetz. Es
hat sich durch die Erfahrung herausgestellt, daß diese Strafen
in einzelnen Fällen allzu hart, ja wahrhaft drakonisch sind.
Es ist daher absolut nothwendig und wird vom Volke begrüßt
werden, für diejenigen Fälle, wo nicht absichtliche Steuer-
verschlagniß vorliegt, eine Milderung der bisherigen Straf-
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bestimmungen eintreten zu lassen. So viel über den

vorgelegten Entwurf im Allgemeinen. Ich empfehle Ihnen
Namens des Negicrungsrathes, in denselben einzutreten.

Arn, als Berichterstatter der Kommisston. Die
Kommission ist in ihrer großen Mehrheit einverstanden, Ihnen das
Eintreten in den Entwurf zu empfehlen. Ueber die

Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftssteuer verliere ich kein Wort
gegenüber der Thatsache, daß vor 26 Jahren unter der nämlichen
Verfassung, unter der wir heute leben, bereits ein g'eiches

Gesetz erlassen worden ist. Was die formelle Frage anbetrifft,
ob es zweckmäßig sei, nur einzelne Paragraphen dieses Gesetzes

abzuändern, so sind wir in der That in der Kommission fast

einstimmig der Ansicht gewesen, daß man ein ganzes Gesetz

vorlegen sollte. Allein wir sind den Gründen gewichen, die

der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes damals wie
heute für das von ihm vorgeschlagene Verfahren auseinandergesetzt

hat. Es ist zwar überhaupt fatal, daß wir mit einem

Gesetze kommen müssen, das in Wirklichkeit nichts Anderes
ist, als eine Erhöhung der Erbschaftssteuer; allein unter den

gegenwärtigen Umständen müssen wir nach neuen Hülfsmitteln
suchen, wo sie zu finden sind, und das vorgeschlagene ist eben

eines der zweckmäßigsten zum Behufe der Vermehrung unserer
Einnahmen. Was die anderen Neuerungen anbelangt, die
der Entwurf enthält, so betreffen diese mehr Detailfragen
und werden später zur Sprache kommen. Ich begnüge mich

also, Ihnen im Namen cher Mehrheit der Kommission den

Antrag des Regierungsrathes zu empfehlen.

Das Eintreten wird ohne Widerspruch beschlossen.

8 1.

Genehmigt.

8 2.

Ziffer 1.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. In
8 2 sind die Erbschaften und Personen bezeichnet, die von
der Steuer ausgenommen sind. In Ziffer 1 wird die

Befreiung der Verwandten der absteigenden Linie ausgesprochen,
also der Kinder, Kindeskinder u. s. w. Ich habe bereits
bemerkt, daß sich die Besteurung derselben ganz gleich
rechtfertigen läßt, wie die aller andern Erben, wenn man eben

nicht von dem Begriff der Erbschaftssteuer ausgeht, sondern
von dem der Handänderungsgebühr. Von diesem Grundsatz
ausgehend, der namentlich in Frankreich gilt, werden dort
die Descendenten eben so besteuert, wie die anderen Erben,
nur nicht so hoch, nämlich mit 1°/H, und das, trotzdem der

Schuldenabzug dort nicht zulässig ist, sondern vom rohen
Vermögen versteuert werden muß. Eine ähnliche Bestimmung
existirt auch in Genf. Da nun aber, wie gesagt, eine Menge
praktische Gründe gegen die Einführung einer solchen

Bestimmung sprechen, vor Allem aber die Befürchtung, es möchte

dieses einzigen Punktes wegen das ganze 'Gesetz verworfen
werden, so wird vorgeschlagen, wie bisher die absteigende
Linie auszunehmen.
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Herr Berichter st atter der Kommission. Es ist ganz
richtig, daß man grundsätzlich genommen wohl ebensogut die
Descendenien, als die Verwandten der aufsteigenden und der
kollateralen Linie mit Erbschaftssteuer belegen könnte, und zwar
mit demselben Rechte, mit welchem wir im letzten Gesetz für
die Abtretungen von Eltern an Kinder eine, wenn auch nur
minime, Handänderungsgebühr festgesetzt haben. Daher hatte
die Regierung wirklich zuerst vorgeschlagen, die Descendenz
ebenfalls in kleinem Maße, nämlich mit ^ zu besteuern.
Es ist ausgerechner worden, daß dies eine Summe von
ungefähr Fr. 37,000 ausmachen würde. Ich glaube jedoch,
daß diese Steuer nicht einmal so viel abwerfen würde; denn
wenn jährlich 15 Millionen in direkter Linie vererbt werben,
so geht ein Theil davon auch auf Ascendenten über, und es
würde somit die Steuer vielleicht nur Fr. 30,000 eintragen.
Dies ist nun eine sehr minime Einnahme gegenüber der
großen Wahrscheinlichkeit, daß ein solcher Vorschlag »om Volke
verworfen werden würde. Es wird nicht leicht möglich sein,
unserem Volke begreiflich zu machen, daß das Vermögen, das
von den Eltern auf die Kinder übergeht, dem Staate noch
Steuern zahlen soll. Das Vermögen der Eitern gehört nach
der Anschauung des Volkes und nach der Idee der
Familienzusammengehörigkeit nicht nur ihnen, sondern auch den Kindern,
und diese Anschauung wird bestätigt durch das Notherbrecht,
das sowohl im alten, als im neuen Kanton existirt, und
wonach ein Theil des elterlichen Vermögens von vornherein
den Kindern verfallen ist. Ueberdies kommt es sehr oft vor,
daß Kinder bis im dreißigsten und vierzigsten Jahr daheim
bleiben und das elterliche Vermögen vermehren helfen. Ich
glaube nun, es sei ein Glück, daß bei uns die Zusammengehörigkeit

der Familie auch in finanzieller Beziehung sich

geltend macht, und man solle dieses Familieneigenthum um
eines so geringen Steuerertrags willen nicht anlasten. Wenn
es absolut nöthig wäre, und kein anderer Ausweg bliebe, um
Geld zu machen, so würde ich zuletzt nicht davor
zurückschrecken, dem Volke auch diese Zumulhung zu stellen; allein
ich würde dann den Steueransatz nicht so niedrig, sondern
statt auf Vt °/o auf ein halbes oder ganzes Prozent festsetzen,
damit der Fiskus wenigstens etwas davon hätte. Indessen
sind doch unsere Finanzverhältnisse noch nicht so schlimm,
daß es durchaus sein müßte, und wir thun daher besser, das
Gefühl des Volkes zu schonen.

Ziffer 1 wird unverändert angenommen.

Ziffer 2.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Im
bisherigen Gesetz sind alle Ehegatten, ob sie Nachkommen
haben oder nicht, von der Erbschaftssteuer ausgenommen. Im
neuen Entwurf wird nun vorgeschlagen, nur diejenigen
Ehegatten von der Steuer zu entheben, die Kinder oder
überhaupt Nachkommen hinterlassen. Es ließe sich nicht
rechtfertigen, auch die Ehegatten, die Notherben haben, zu belegen,
indem dies in den meisten Fällen einer doppelten Besteurung
gleich käme. Wenn ein Ehemann vorab stirbt und von der
Frau beerbt wird, so erbt diese, wenigstens nach altbernischem
Recht, nicht zu ihren eigenen Handen, sondern zu Handen
ihrer Kinder und diese haben bereits während dem Leben der
Mutter einen bestimmten Rechtsanspruch darauf. Wenn die
Mutter in eine zweite Ehe tritt, so muß sie mit den Kindern
theilen, und wenn sie sich auch nicht wieder verheiratet, so
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darf sie ohne die Einwilligung der Kinder keine wesentlichen

Kapitalveränderungen vornehmen. Wenn umgekehrt die Frau
vorab stirbt und der Mann erbt, so haben die Kinder schon bei

Lebzeiten des Vaters einen bestimmten Anspruch wenigstens an
das mütterliche Vermögen. Es würde daher in eine eigentliche

Doppelbesteurung ausarten, wenn das gleiche Vermögen
bei dem Tode eines Ehegatten und dann vielleicht später

noch einmal besteuert werden würde, mit andern Worten,
wir würden auf diese Weise, nachdem wir in dem einen

Artikel die Besteurung der Descendenten ausgeschlossen haben,
sie im folgenden Artikel wieder einführen dadurch, daß wir
die Mutter oder den Vater besteuern, wenn sie zu Handen
der Kinder erben. Man kann überhaupt im alten Kanton
nicht von väterlichem oder mütterlichem Vermögen reden,
wie im neuen, wo andere eherechtliche Güterverzeichnisse exi-
stiren. Bei uns ist mehr das gemeinsame eheliche Vermögen
in's Auge zu fassen. Es findet während der Ehe nicht
getrennte Oekonomie statt, wie sie in den französischen Kantonen
Recht macht, sondern Zusammengehörigkeit, nnd die Kinder
betrachten sich nicht als Erben von Vater oder Mutter,
sondern von den Eltern und fühlen sich erst dann in die

Succession eingetreten, wenn beide gestorben sind.

Dagegen aber läßt sich die Besteurung kinderloser
Ehegatten sehr gut rechtfertigen, und sie eristirt auch bereits in
andern Kantonen, z. B. in ziemlich hohem Maße im Kanton
Waadt, der von Erbschaften entis innri st kernme 3

fordert, während hier nur 1 angesetzt ist. Besonders
gerechtfertigt erscheint sie in den speziellen, aber sehr oft
vorkommenden Fällen, wo aus lauter Spekulation eine Heirat
zwischen älteren Leuten zu Stande kommt, oder wo ein alter
Mann sich in eine junge hübsche Person verliebt, oder eine

alte Frau sich in einen jungen hübschen Burschen vergafft,
also bei Ehen, aus denen keine Kinder entstehen, wo demnach
der eigentliche Zweck der Ehe verfehlt wird und es von
Seiten des jungen Mannes oder der jungen Frau nur auf
eine Spekulation abgesehen ist, durch die sie auf leichte Weise
vielleicht schon nach einem Jahr zu einem schönen Vermögen
kommen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission ist mit diesem Artikel einverstanden. Wenn in einer

Ehe mit Kindern die Frau stirbt, so erbt nach altbernischem
Recht der Mann, nach jurassischem hingegen die Kinder, die

also als Descendenten schon von der Steuer ausgenommen
sind. Aber auch nach bernischem Recht erbt eigentlich nicht
der Mann die Frau, sondern die Kinder treten an den Platz
der Mutter, was das Muttergut anbetrifft, indem sie

dieselben Rechte darauf bekommen, welche die Frau für ihr
eingekehrtes Gut dem Mann gegenüber gehabt hat. Aehnlich
erbt, wenn der Vater stirbt, die Mutter zu Handen der

Kinder, und sie darf ohne deren Einwilligung nicht über das

Vermögen verfügen. Da also der überlebende Ehegatte auch

nach altbernischem Recht zu Handen der Kinder erbt, so

muß er von der Bezahlung der Erbschaftssteuer ausgenommen

werden, weil man sonst dadurch auf einem Umweg die

Besteurung der Descendenz wieder einführen würde.
Ebenso einig ist die Kommission gewesen, daß man bei

Ehegatten, die keine Kinder haben, die Erbschaftssteuer nicht
ausschließen solle. Im Jura erbt, wenn nicht anders
verfügt wird, nicht der überlebende Ehegatte, sondern das
Vermögen geht auf die Blutsverwandten des Verstorbenen über.

Im alten Kanton dagegen wird, wenn kein Eheverkommniß
geschlossen worden ist, der eine Ehegatte vom andern beerbt,
und es geht also dann das Vermögen mit Ausschluß des eigenen
Bluts ganz auf die andere Seite über Unter diesen
Umständen erscheint es ganz gerechtfertigt, von solchen nicht wie¬

der in's Geblüt zurückkehrenden, sondern gewissermaßen auf
fremde Personen übergehenden Vermögen, wie dies auch in
andern Ländern geschieht, eine Erbschaftssteuer zu Handen des

Staates zu beziehen, die aber auf der andern Seite nicht so

hoch sein darf, als anderswo, mit Rücksicht darauf, daß wir
die Ehe als heilig betrachten und mehr darauf geben, als
andere Länder. Ich empfehle Ihnen Ziffer 2 zur Annahme.

Ziffer 2 wird ohne Abänderung angenommen.

Ziffer 3.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Vorschrift des ersten Satzes dieser Ziffer entspricht dem

bisherigen Gesetz. Neu ist hingegen die zweite Bestimmung. Es
gibt nämlich in unserem Kanton private Anstalten, die

Kranken-, Armen- u. dgl. wohlthätige Zwecke verfolgen und
errreichen, wie die öffentlichen, also eben sowöhl, wie jene,
in ihrer Weise, nur in beschränkterem Kreise, an dem Staatszwecke

mitarbeiten, die aber nicht als juridische Personen
anerkannt sind. Es ist nun nach den bisherigen Bestimmungen
mitunter vorgekommen, daß sich solche Anstalten, die von
Geschenken, Legaten und Erbschaften die Steuer hätten
bezahlen sollen, an den Regierungsrath gewendet haben, mit
dem Gesuch um Nachlaß der Steuer unter Darlegung ihres
Zweckes und unter Vorstellung der Unbilligkett, die darin
läge, wenn sie einen Theil des zu rein gemeinnützigen Zwecken
bestimmten Legats an den Staat abgeben sollten. Der
Regierungsrath hat dann jeweilen nach Untersuchung der
Verhältnisse derartigen Gesuchen entsprochen, obschon er hiezu
kein eigentliches Recht besaß, indem nirgends ausgesprochen
ist, daß er in solchen Füllen die Erbschaftssteuer schenken

könne. Nach den hier vorgeschlagenen Bestimmungen soll
nun dem Regierungsralh in Zukunft das Recht gegeben werden,

natürlich erst nach angestellter Untersuchung, auch
Privatanstalten wohlthätigen Charakters, gleichwie die öffentlichen,
von der Bezahlung der Erbschaftssteuer dispensiren zu können.
Sie werden wohl mit diesem Vorschlage einverstanden sein.

v. S inn er, Rudolf. Ich erlaube mir, vorzuschlagen,
daß nach „privaten Anstalten" gesetzt werde: „wohlthätigen
kirchlichen oder gemeinnützigen Charakters." Nachdem dem
Negierungsrath der Entscheid übertragen ist, kann ich nicht
glauben, daß dies irgendwelche Gefahr habe, und andererseits
scheint mir die Einschränkung auf die reine Wohlthätigkeit
eine zu enge.

H of er, von Oberdießbach. Ich möchte nur anfragen,
ob es nicht im Anfang heißen sollte: „schweizerischer und
kantonaler Stiftungen". Wenn man nur sagt
„schweizerischer", so könnte man meinen, die kantonalen seien nicht
darunter begriffen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ueber
den Ausdruck „schweizerischer" hat sich bei der Berathung des

Gesetzes von 1864 eine lange Diskussion entsponnen, und es

ist derselbe auf den Antrag des damaligen Großraths
Fürsprecher Aebi aufgenommen worden. Man hat aber nicht
daran gedacht, daß dadurch die bernischen und kantonalen
Anstalten ausgeschlossen sein sollen, sondern man wollte im
Gegentheil den Ausdruck erweitern und die schweizerischen mit
darunter begreifen. Es versteht sich also das von selbst.
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Der Antrag des Herrn v. Sinner scheint mir etwas
inkongruent mit dem Eingang des Artikels, wo überhaupt
die öffentlichen und gemeinnützigen Anstalten als steuerfrei
bezeichnet werden. Nun hat der Nachsatz blos den Sinn,
daß der Regierungsrath die Kompetenz haben soll, derartige
Anstalten, wie sie im Eingang genannt sind, für den Fall,
daß sie privaten Charakter haben, von der Steuer zu entheben.

Man könnte vielleicht deutlicher sagen: „Bei ähnlichen oder

gleichartigen Anstalten privaten Charakters kann der Regierungs -

rath u. s. w."

v. Sinn er, Rudolf. Dies entspricht ganz meiner

Anregung.

v. Büren. Ich glaube doch, daß die Anregung des

Herrn v. Sinner näher präzisirt werden sollte. Die kirchlichen
und gemeinnützigen Anstalten sollten schon im ersten Satz
genannt sein, damit man sich im zweiten darauf beziehen kann.
Ich möchte deshalb beantragen, daß der von Herrn v. Sinner
vorgeschlagene Zusatz schon im ersten Satz angebracht würde.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich glaube
nicht, daß es nothwendig sei, etwas beizufügen. Die öffentlichen

und gemeinnützigen Anstalten sollen befreit sein, aber
die speziell kirchlichen möchte ich, offen gestanden, nicht
ausnehmen.

v. Sinner, Rudolf. Ich habe nach dem Votum des

Herrn Berichterstatters des Regierungsrathes annehmen müssen,
daß die kirchlichen Anstalten unter die schweizerischen öffentlichen

Anstalten gehören, so daß also Vergabungen an die

Landeskirchen unter den Paragraphen fallen und von der

Erbschaftssteuer befreit sein würden. Nach dem Herrn
Berichterstatter der Kommisston sollte man hingegen meinen, daß die

Kirche nicht als öffentliche Anstalt anzusehen wäre. Es wäre
mir erwünscht, hierüber von dem Herrn Berichterstatter der

Regierung klare Auskunft zu erhalten.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
habe die Ansicht, daß kirchliche Anstalten, wie unsere Landeskirche,

zu den öffentlichen gemeinnützigen Anstalten gehören,
aber auch, daß nicht jede kirchliche Anstalt, wie z. B.
Stiftungen zu Gunsten einer Sekte, die Basler äußere Mission
u. dgl., in Bezug auf welche man sehr zweifeln kann, ob es

gemeinnützige Anstalten sind oder nicht, von vornherein in
diesem Paragraphen Platz finden und unter diese Ausnahme
fallen sollen. Daß hingegen Anstalten, wie die Landeskirche
dazu gehören, versteht sich von selbst: man braucht es also
nicht speziell zu sagen.

Abstimmung.
Für Ziffer 3 nach dem Entwurf, mit dem vom Herrn

Berichterstatter des Regierungsrathes vorgeschlagenen Zusatz
Mehrheit.

Für den Zusatzantrag des Herrn v. Sinner Minderheit.

Ziffer 4.

schaften, Legate und Schenkungen von Fr. 400 bis auf
Fr. 1000, die kaum hinreichten, bei den damit Bedachten die

allergrößte Noth zu lindern, und jedenfalls nicht genügten, um
ihre Lage nur einigermaßen zu verbessern, noch eine
verhältnißmäßig bedeutende Quote als Steuer bezahlen zu lassen.
Es hat sogar Fälle gegeben, wo die erbende Person sich von
der Notharmenbehörde zur vorläufigen Bezahlung der
Erbschaftssteuer hat vorschießen lassen müssen, weil auf der
betreffenden Summe noch eine Nutznießung lastete. Es kommt
auch sehr oft vor, daß Dienstboten, die Jahrzehnte lang bei
einem Dienstherrn gedient haben, zum Lohn für ihre
Aufopferung ein kleines Legat, z. B. von Fr. 500 oder Fr. 600,
erhalten. Solche Leute kommt es natürlich auch schwer an,
von der einzigen Reserve für ihre alten Tage noch den zehnten
Theil an den Staat bezahlen zu müssen. Auf der andern
Seite haben alle diese kleinen Beträge eins sehr geringe Summe
ausgemacht, und der Staat also von dieser drückenden

Bestimmung nur wenig profitirt. Ans diesen Gründen schlagen
Regierung und Kommission vor, das steuerfreie Maximum
auf Fr. 1000 zu erhöhen. Es wird damit dem Staat nicht
viel entgehen, und auf der andern Seite eine Volksklasse
berücksichtigt sein, die alle Berücksichtigung verdient.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Die
Kommission ist mit dem Vorschlag der Regierung vollkommen
einverstanden, und es könnte blos die Frage sein, ob man nicht
noch höher gehen solle, als auf Fr. 1000. Ein Gutachten
schlug vor, das Maximum auf Fr. 3000 zu setzen. Wir
haben indessen geglaubt, dies gehe doch zu weit, und wer
mehr als Fr. 1000 erbe, könne doch die Steuer bezahlen.
Ich empfehle also Namens der Kommisston Ziffer 4, wie sie

vorliegt.

Ziffer 4 wird genehmigt.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bisher
waren Erbschaften und Schenkungen befreit, die nur Fr. 400
betrugen. Es hat sich nun durch die Erfahrung gezeigt, daß
dieses von der Steuer befreite Maximum zu niedrig war,
indem es sehr oft die allergrößte Härte in sich schloß, Erb-

8 3.

Ziffer 1.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Was
das steuerpflichtige Vermögen anbetrifft, so enthält das Gesetz

vom 26. Mai 1864 darüber sehr genaue Vorschriften, die es

überflüssig machen, neue Bestimmungen hinzuzufügen. Vor
Allem ist vorgeschrieben, die Steuer sei zu zahlen „von allen
unbeweglichen Sachen, welche im bernischen Staatsgebiete
liegen und in Folge Beerbung oder Schenkung Hand ändern,
unter Vorbehalt der in § 3 festgesetzten Ausnahmen. Die
Heimatrechtigkeit und die Wohnsitzverhältnisse des Erblassers,
des Erben und des Vermächtnißnehmers, oder des Schenkers
und des Beschenkten üben demnach auf die Versteuerung des

unbeweglichen Vermögens keinen Einfluß." Weiter sagt § 2 :

„Der nämlichen Erbschafls- oder Schenkungssteuer ist auch
das sämmtliche bewegliche Vermögen unterworfen, wenn der

betreffende Erblasser oder Schenker, ersterer im Zeitpunkte
seines Absterbens, und letzterer im Zeitpunkte seiner Schenkung,
entweder im bernischen Staatsgebiete seinen Wohnsitz, oder
aber bei dem Mangel eines solchen sich in demselben

aufgehalten hat. Die Heimatrechtigkeit des Erblassers oder

Schenkers und die Heimatrechtigkeit und die Wohnsitzver-
hältnisse des Erben, des Vermächtnißnehmers und des

Beschenkten üben demnach in der Regel auf die Versteuerung

Berichtigung. Seite 382, Spalte 1, Zeile IS von oben
lies: „Güterverhältnisse" statt: „Güterverzeichniffe."
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des beweglichen Vermögens keinen Einfluß." Man hat sich

also damit begnügt, sich in § 3 des neuen Entwurfs aus
diese Bestimmungen zu berufen und zu sagen, daß das im
Gesetz von 1864 beschriebene Vermögen steuerpflichtig sei,

jedoch nach Abzug gewisser Faktoren.

In erster Linie sollen die Schulden des Erblassers vom
Vermögen abgezogen werden können. Dies ist deshalb nicht
selbstverständlich, weil in andern Staaten dieser Schuldenabzug
nicht existirt. In Frankreich z. B. muß die Steuer vom
rohen Vermögen bezahlt werden, und erst jüngsthin hat, wie
ich gelesen habe, ein Nationalökonom leise davon zu reden

angefangen, ob es eigentlich billig sei, die Erbschaftssteuer
auch von den Schulden zu bezahlen. Wie er damit reussiren

wird, weiß ich nicht; aber vorläufig existirt in Frankreich
noch das alte System. Daß wir die Schulden abziehen lassen

wollen, darüber wird man, denke ich, nicht streitig sein, und
es bedarf somit diese Bestimmung keiner nähern Begründung.

Zu den Schulden nun ist in gewissem Sinne auch zu
rechnen das zugebrachte Vermögen der Ehefrau, wenn sie in
den Fall kommt, den Mann zu erben, und keine Kinder
vorhanden sind. Deshalb heißt es: „inbegriffen das zugebrachte
Vermögen der Ehefrau, wenn letztere den Ehemann beerbt,
und der Fall des 8 2, Ziffer 2 nicht vorhanden ist." Dieses
„nicht" fehlt in der gedruckten Vorlage in Folge einer
Auslassung die ich hiermit berichtige. Ich denke, Sie werden
auch darüber einverstanden sein, daß die Ehefrau, die den

Mann erbt, nicht auch noch Erbschaftssteuer von dem bezahlen

soll, was sie eingekehrt hat, indem sie in diesem Fall nur
wieder in, den unbeschränkten Besitz dessen gelangt, was sie

von dem Ehemann zu fordern hat.

Ziffer 1 wird mit der vom Berichterstatter des

Regierungsrathes angegebenen Berichtigung genehmigt.

ber 1878.)

diesen Punkt in der Kommission nicht berührt, und ich kann
daher nur meine persönliche Ansicht aussprechen. Es versteht
sich von selbst, daß der Erbe Dasjenige, was er an Legaten
auszahlen muß, was er also nicht erbt, abziehen kann von
dem, was er erbt. Ferner ist bestimmt, daß, wenn ein Erbe,
oder mehrere Erben zusammen aus freier Hand eine Schenkung
an eine wohlthätige Stiftung machen wollen, dieser Betrag
auch steuerfrei sein soll. Nun fragt es sich aber, ob auch
solche Schenkungen aus freier Hand steuerfrei sein sollen,
welche die Erben zu Gunsten von Privatpersonen machen,
also z. B. Schenkungen an Dienstboten jede im Betrage von
ein paar hundert Franken. Ich glaube diese Frage verneinen

zu sollen und würde daher darauf beharren, Ziffer 2 zu lassen
wie sie ist.

Boivin. Es handelt sich hier nicht um die Schenkungen

der Erben- Ich glaube, es sollen die Vermächtnisse
nicht unter den Schulden inbegriffen werden. Es ist
begreiflich, daß Vermächtnisse und Schulden verschiedenartige
Dinge sind.

Herr Präsident. Man scheint einverstanden zu sein,
daß die Legate als Schulden von der Erbschaft in Abzug zu
bringen sind, und es wäre nun blos eine Frage der Redaktion,
in welcher Form man dies aussprechen will, und ob in
Ziffer 1 oder in Ziffer 2. Diese Frage sollte man der

Kommission und der Regierung zu regulireu vorbehalten.

Boivin erklärt sich damit einverstanden.

Ziffer 2 wird mit diesem Zusatz und unter Vorbehalt
der Redaktion desselben angenommen.

Ziffer 2.

Herr Berichter st atter des Regierungsrathes. Diese
zweite Ausnahme ist bereits im bisherigen Gesetz enthalten,
wird aber der leichtern Uebersicht wegen auch noch hier
angebracht. Es ist damit gesagt, daß, wenn die Erben im
Moment der Erbschaft oder kurz darauf zu Gunsten einer
gemeinnützigen Anstalt eine Vergabung machen, sie berechtigt
sind, diesen Betrag vom steuerpflichtigen Vermögen abzuziehen.
Es soll also dann gleich gehalten sein, wie wenn der
Erblasser selbst die Vergabung gemacht hätte. Man bezweckt
damit in erster Linie, der Billigkeit Rechnung zu tragen, und
in zweiter, die Erben einer größeren Erbschaft nicht zu
verhindern, zu Ehren des Andenkens an den Erblasser zu Gunsten
eines wohlthätigen Instituts eine Vergabung zu machen.

Boivin. Hier ist eine Auslassung. Es ist begreiflich,
daß die Vermächtnisse, welche die Summe von Fr. 1000
nicht übersteigen, auch abgezogen werden müssen. Es heißt im
8 2, Ziff. 4, daß die Vermächtnisse und Schenkungen von der
Steuer befreit sein sollen, wenn der Gesammtwerth der einer
einzelnen Person in der gleichen Erbschaft oder Schenkung
in irgend welcher Form zufallenden Beträge die Summe von
Fr. 1000 nicht übersteigt. Man soll daher in 8 3 nicht nur
das dort unter Ziff. 1 und 2 Angeführte in Abzug bringen,
sondern auch die Vermächtnisse, welche Fr. 1000 nicht
übersteigen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Man hat

§ 3, lit. a.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wenn
man den Steuersatz für Erbschaften zwischen Ehegatten nicht
höher stellt, als auf 1 °/„, so hat man damit dem Verhältniß
zwischen Ehegatten, das allerdings Berücksichtigung verdient,
genügend Rechnung getragen, namentlich gegenüber andern
Erbschaftssteuergesetzen. In Frankreich z. B. ist der Steuersatz

3 °/o, wozu noch ein Zuschlag kommt, die sogenannten
cksux àêcûinks cis ^usrrs, ich weiß nicht, ob mit Bezug aus
den Krieg, der bisweilen unter Ehegatten waltet. (Heiterkeit.)
Dies macht also im Ganzen Fr. 3. 60 vom Hundert. Man
sieht demnach, daß der Entwurf für die wenigen Fälle, wo
diese Steuer erhoben werden wird, einen sehr bescheidenen

Steuerfuß vorschlägt. Ich empfehle Ihnen lit. a zur
Annahme.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Die
Kommission findet das vorgeschlagene Maß ebenfalls billig und
empfiehlt es zur Annahme.

Berger, Fürsprecher. Die vorliegende Bestimmung ist,
wie Ihnen der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bereits im Eingangsrapport gesagt hat, eine prinzipielle
Neuerung, indem nach dem bisherigen Gesetz die Ehegatten
in ihrem gegenseitigen Erbrecht nicht besteuert waren. Ich
glaube nun, solche prinzipielle Nenerungen werden dem neuen
Gesetz nicht Freunde erwerben. Ich will keinen Abänderungs-
antrag stellen, möchte aber vorschlagen, den Steuerfuß von
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1 °/o auf Vâ Vo zu reduziren. Der Herr Berichterstatter
der Kommission hat gesagt, es komme öfter der Fall vor,
daß das Vermögen des einen Ehegatten ganz auf die andere Seite,
z. B. das Vermögen des Mannes auf die Seite der Frau und
ihrer Verwandten übergehe, und in diesem Fall rechtfertige es

sich ganz gut, die Erbschaft angemessen zu besteuern. Allein
viel häufiger, als solche Fälle, kommt der Fall vor, daß
Ehegatten durch ihren Fleiß ein Vermögen gemeinschaftlich erworben

haben. Wenn in Frankreich, in der Westschweiz und im
Jura ein anderes Erbrecht unter Ehegalten gilt, als bei uns,
so sollen wir uns doch hauptsächlich durch das leiten lassen,
was im alten Kanton von jeher gegolten hat. Nun haben
wir nach altbernischem Recht immer gesagt: Der Mann soll
die Frau erben und umgekehrt. Für den Jura erschein: es

allerdings viel weniger streng, vorzuschreiben, daß der
Ehegatte 1 °/o vom Erbe des verstorbenen Ehegatten versteuern
soll, weil eben dieser Fall dort fast gar nicht vorkommt, und
dazu eine förmliche Erbeinsetzung durch Testament nothwendig
ist, in allen andern Fällen aber das Vemögen auf die

Verwandtschaft des verstorbenen Ehegatten übergeht. Im alten
Kanton hingegen existirt zwischen Ehegatten das gleiche
Notherbrecht, wie zwischen Kindern und Eltern, und wenn wir
nun auf der eitlen Seite das Erbrecht der Kinder steuerfrei
erklären, so ist es gewissermaßen ein Widerspruch, das der

Ehegatten nicht in gleicher Weise anzuerkennen, und um so

weniger ist es billig da, wo das Vermögen ein gemeinsam
verdientes, und wo es nur unbedeutend ist, wo es also z. B.
der überlebenden Frau, die von da an die Last der Existenz
selber tragen muß, schwer fallen wird, von dem Ererbten eine

erhebliche Steuer zu bezahlen. Weiter ist zu bemerken, daß
da, wo das Vermögen auf die Seitenverwandtschaft übergeht,
auf den Einzelnen kein so großer Betrag Erbschaftssteuer
fällt, daß hingegen beim Tode des einen Ehegatten die ganze
Steuer von Einem zu tragen ist. Endlich mache ich noch
aufmerksam, daß das auf den überlebenden Ehegatten fallende
Vermögen später wieder erbschastssteuerpflichtig wird, indem
solche überlebende Ehegatten in der Regel von entfernteren
Verwandten beerbt werden, wo dann das Vermögen wieder
mit einem ziemlich hohen Steuersatze belegt wird. Wenn wir
also doch einen prinzipiellen Durchbruch in unser bisheriges
Erbrecht machen wollen, so sollen wir wenigstens nicht zu hoch

gehen, damit das Gesetz im Volk besser durchdringt.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
kann dem Antrag des Herrn Berger nicht beistimmen, und
ich erblicke darin für die weitern Steueransätze eine große
Gefahr. Ich fürchte nämlich, daß wenn da ein Loch in die

Vorlage gemacht wird, man dann auf diesem Wege weiter
vorgehen und auch die spätern Ansätze reduziren werde. Wenn
wir überhaupt kinderlose Eheleute besteuern wollen, so ist
ein Ansatz von 1 °/„ nicht zu hoch, namentlich da nian weiß,
daß die Fälle, wo diese Besteurung eintreten wird, sehr selten
sind. Bei einer Steuer von ',-ß wäre der finanzielle
Ertrag so minim, daß es sich fast nicht der Mühe lohnen
würde, diese Neuerung einzuführen. Im Weitern muß ich

noch Folgendes beifügen, theilweise wiederholend und ergänzend,

was bereits gesagt worden ist. Im französischen
Kantonstheil, der noch unter der Herrschaft des cocks civil lebt,
ist die Ehefrau nicht Notherbe des Mannes und umgekehrt;
die Ehegatten sind nicht einmal nahe gesetzliche Erben,
sondern sie kommen erst, wenn keine Verwandten bis zum 12.
Grade vorhanden sind, also unmitelbar vor dem Staate. Da
sind also die Gründe, welche Herr Berger angeführt hat,
nicht zutreffend. Mehr treffen sie zu im alten Kantonstheil,
wo die Vereinigung des Vermögens der Ehegatten vorhanden
ist und zwischen ihnen das Nolherbrechl besteht. Man muß

aber nicht vergessen, daß da, wo kinderlose Ehegatten ein
bedeutendes Vermögen besitzen, meist ein Ehevertrag besteht,
welcher das Notherbrecht aufhebt und worin jeder der
Ehegalten sein Vermögen seiner eigenen Verwandtschaft sichert.
Da stehen also die beiden Ehegatten einander gegenüber, wie
zwei fremde Personen. Ich muß Namens des Regierungsrathes

entschieden auf dem Vorschlag beharren, einen Ansatz
von 1 °/y aufzunehmen.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Ich muß
Namens der Kommission ebenfalls auf dem Vorschlage des

Entwurfs beharren und zwar aus folgenden Gründen. Vorerst

möchte ich da nicht wegen der Ungleichheit zwischen beiden

Kantonstheilen eine Aenderung des Gesetzes voMehmen.
Sodann erinnere ich daran, daß, wie bereits der Herr
Vorredner gesagt hat, zwischen kinderlosen Ehegatten mit
Vermögen gewöhnlich ein Ehevertrag besteht, durch welchen das
gegenseitige Notherbrecht der Eheleute aufgehoben wird. (Eine
letzte Bemerkung des Redners wird wegen des im Saale
herrschenden starken Geräusches vom Stenographen nicht
verstanden.)

Ber ger, Fürsprecher. Herr Arn hat mich falsch
verstanden, wenn er glaubt, ich wolle eine Ungleichheit zwischen
dem Jura und dem alten Kanronstheil einführen. Dieser
Gedanke liegt mir fern. Diese Ungleichheit ist faktisch bereits
vorhanden, indem der Jura bereits ein anderes eheliches

Güterrecht besitzt, als der alte Kanton. Der Jura wird von
dieser Bestimmung so zu sagen gar nicht berührt, weil dort
ein Ehegatte beim Tode des andern in den allermeisten Fällen

gar Nichts erhält, da das Vermögen infolge Gesetzes den
andern Verwandten zufließt.

Absti mmung.
Für den Ansatz des Entwurfes Mehrheit.

§ 3, lit. k.

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Da
kommen wir zu einer neuen Klasse von erbschaftssteuerpflichtigen

Verwandten, nämlich den Ascendenten, den Eltern und
Großeltern des Erblassers. Was die grundsätzliche Seite dieser

Frage betrifft, so denke ich, man sei über diesen Grundsatz

hinweg und sei allgemein einverstanden, daß da die

Erbschaftssteuer gerechtfertigt sei. Denn Diejenigen, welche mit
dieser Besteurung nicht einverstanden wären, hätten bereits
in § 3 bei den Ausnahmen verlangt, daß auch für die
Ascendenten eine solche gemacht werde. Da dies nicht geschehen

ist, so muß man annehmen, man sei mit dem Grundsatze
einverstanden. Was den Steuersatz betrifft, so wird
vorgeschlagen, bei den Eltern, welche Kinder beerben, 1 und
bei den Großeltern und noch enferntern Graden 2 °/y zu
verlangen. Ich denke, man werde es billig finden, daß die
Eltern nur 1 °/g bezahlen, entferntere Verwandtschaftsgrade
aber stärker belastet werden. Diese Ansätze entsprechen auch

andern Gesetzgebungen. So hat z. B. namentlich der Kanton
Zürich ähnliche Ansätze. Ich gebe zu, daß es vielleicht im
ersten Moment etwas Stoßendes hat, daß der Vater, der

sein Kind beerbt, da etwas zahlen soll. Allein dies ist
gerechtfertigt. Das Vermögen hat die natürliche Bewegung, vom
Vater auf das Kind überzugehen. Da nun, wo es die

unnatürliche Bewegung nach rückwärts macht, ist eine kleine

Besteurung am Platze.


























































































































































































